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Prozessziel:

Ziel des Prozesses ist die Umsetzung der vertraglich
vereinbarten Bau- und Uberwachungsleistungen
(Auftragnehmer-Leistungen) unter Wahrung der
gesetzlichen, arbeits- und umweltrelevanten Pflichten
nach den qualitativen und quantitativen Anforderungen
der Auftraggeber (AG) | EIU, den unternehmerischen
Grundsatzen und Zielen des Gesetzgebers, der DB AG
und ihren Geschéftsfeldern, dem Stand der Technik
und den geltenden Standards, Richtlinien und
Vorschriften der DB AG, der EIU.
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Geltungsbereich fiir alle GF/GE

gem. Mitgeltungsvereinbarung

Kunden des Prozesses :

Bauiiberwacher
Bauiiberwachungsleistung
ist erforderlich

v

Bauiiberwacher ernennen/bevolimachtigen

\ 4

Voraussetzungen fiir Baubeginn priifen

Mitgeltende Unterlagen:

Leistungshild Bauiiberwachung
(RRIil 208.1212746-760)
Bauiiberwacher ernennen/
bevollméchtigen

BUB/FBU Ernennungsschreiben:
DB InfraGO, DBInfraGO, .
Fahrweg Personenbahnhofe DB Energie

BUB Vollmacht nach Ril 806.0000V01

Voraussetzungen fiir Baubeginn priifen
Muster-Startordner Beschreibung,
Teil 1, EIU Ablagestruktur Teil 2, EIU Ablagestruktur

Bauanzeige VV BAU
Baubeginnanzeige VV BAU-STE
Musterbaustellenordnung
Checkliste Baudurchfiihrung Biiw

Merkkarte Erfolgreicher Projektstart

Arbeitshilfe Einweisung Standorte der Sh-2 Signale

Ortliche Bauiiberwachung durchfiihren
Nachtragsbewertungsmatrix

Muster Abrechnungszeichnung

Muster ortliches Aufmald

Erklarung Menge, DB InfraGO, Fahrweg
Erklarung Menge, DB InfraGO, Personenbahnhdéfe
Erklarung Menge, DB Energie

Erklarung Menge, DB KT

Info zu Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Abnahmeniederschrift (Ril 208.1403V20)

Arbeitshilfe ,Mangelverfolgung wahrend
der Ausfiihrung®

Leitfaden Betraantragstellung
Arbeitshilfe Betra-Antragstellung

Anmeldung zur La nach Ril 406.1202V01
Bestatigung Betra Bereitschaft

v

Ortliche Bauiiberwachung durchfiihren

3

vertragsrechtliche

betriebliche

Aufgaben E Aufgaben

Aufgaben
ufg E

bauaufsichtliche

33

sicherheitstech-

fachtechnische

nische Aufgabe
g "137

kontinuierliche

Aufgaben ualitatspriifun
g E Q p %73-6

Die Anordnung stellt
keine Vorgabe einer
zeitlichen Reihenfolge dar

Tatigkeits-
untersagung f
3-7

Anzeige zur Abnahmeprifung VV BAU-STE

Anzeige zur Abnahme/protokollpflichtige
Tatigkeit VV BAU

Meldeordnung
Anl. 1 Sofortbericht

Anl. Allgemeinverfligung

Stichproben Sicherungsiiberwachung

Krananweisung Anlage Krananw.

Umweltleitfaden VIl des EBA
Arbeitshilfe fir RuRpartikelfilter

Checkliste operative Qualitat
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https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/22_VV_BAU_STE_5_1_Anh_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/22_VV_BAU_STE_5_1_Anh_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU/21_VV_BAU_Bauanzeige_pdf.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU/21_VV_BAU_Bauanzeige_pdf.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/REV%2004.00/Best%C3%A4tigung_Betra_Bereitschaft.docx?d=w3c271c545f304cdd8e5c8948594433e8&csf=1&web=1&e=vAwTtS
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/REV%2004.00/Best%C3%A4tigung_Betra_Bereitschaft.docx?d=w3c271c545f304cdd8e5c8948594433e8&csf=1&web=1&e=vAwTtS
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Umweltschutz/Downloads_Umwelt/52_7_1_Umwelt_Leitfaden_Teil_7.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Umweltschutz/Downloads_Umwelt/52_7_1_Umwelt_Leitfaden_Teil_7.html
https://www.eba.bund.de/DE/RechtRegelwerk/Verwaltungsvorschriften/VVBAUSTE/vvbauste_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/RechtRegelwerk/Verwaltungsvorschriften/VVBAUSTE/vvbauste_node.html
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Startordner_Teil2_EIU-Ablagestruktur.docx?d=wd0d6470686594f9097372b3928aebfb4&csf=1&web=1&e=Uh9QiV
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Startordner_Teil2_EIU-Ablagestruktur.docx?d=wd0d6470686594f9097372b3928aebfb4&csf=1&web=1&e=Uh9QiV

Bauiiberwacher ernennen/bevollmachtigen

Bauiiberwachungsleistung

ist erforderlich

Baulberwachung wird
im Konzern erbracht
(DB AG)

!

ElU: Leiter OE/ Bauliber- .
AGLBUW | wacher schreiben

(It. Orgweisung| ernennen BUB/FBU
der GE/GF) ﬁ

Ernennungs- | |Sonstige DB AG:

Leiter OE / Vollmacht
Fachstelle Biiw | grteilen

(It. Orgweisung 2
der GE/GF) 4,:‘

DB InfraGo Fahrweg

DB InfraGo Personenbahnhofe

DB Energie

Bautliberwachung ist

extern beauftragt

< (Extern = nicht DB AG)

)

Vollmacht
BUB/FBU

Projekt-und | volimacht

\ 4
Leiter OE /
Fachstelle Biiw/ | zeitbezogene | g(B/FBU
AGL BUW Vollmacht

(It. Orgweisung M
der GE/GF)

Bautiberwacher
ernannt/bevollmachtigt

v

( Zu Flussdiagramm 2
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https://krwd.intranet.deutschebahn.com/public/806.0000V01?lang=DE
https://krwd.intranet.deutschebahn.com/public/806.0000V01?lang=DE
https://krwd.intranet.deutschebahn.com/public/806.0000V01?lang=DE
https://krwd.intranet.deutschebahn.com/public/806.0000V01?lang=DE
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/DB_Netz_Ernennungsschreiben_B%C3%9CW.docx?d=wf53bb22fc06946a6962606a63ed3b1ff&csf=1&web=1&e=vJWn7M
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/DB_Netz_Ernennungsschreiben_B%C3%9CW.docx?d=wf53bb22fc06946a6962606a63ed3b1ff&csf=1&web=1&e=vJWn7M
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Ernennung%20B%C3%9CB%20DB%20InfraGo%20Personenbahnh%C3%B6fe.docx?d=w3f40c1c365214410b851f910df8e375a
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/DB_InfraGo%20Personenbahnh_Version%201.04.docx?d=wb8adcc0eac4f412ba883e5e7b6adc35c&csf=1&web=1&e=ZPzXYD
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/DB_Energie_Ernennungsschreiben_B%C3%9CW.docx?d=w2017f97b324248f798cd4eda0ec24049&csf=1&web=1&e=vRl7dr
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/DB_Energie_Ernennungsschreiben_B%C3%9CW.docx?d=w2017f97b324248f798cd4eda0ec24049&csf=1&web=1&e=vRl7dr

Voraussetzungen fiir Baubeginn priifen

C

(Von Flussdiagramm 1>

v

BUW erhalt 12 Wochen vor Baubeginn projektspezifisch angepassten Startorc]ner (Muster-
Startordner vom AG (Vertragsverantwortlichen) 1 |Beschreibung)
Arbeitshilfe EIU Ablagestruktur Teil 1
v Arbeitshilfe EIU Ablagestruktur Teil 2
‘ BUW ‘ Teilnahme am AG internen Vertragsauftaktgesprach ohne AN BAU 2 | Protokoll Ver-
, . . tragsauftaktge-
\ Merkkarte Erfolgreicher Projektstart sprach
Erlauterungen
BUW erhalt rechtzeitig vor Baubeginn die freigegebene Genfghmigte
Ausfiihrungsunterlagen vom AG (Vertragsverantwort.) Ausflihrungs-
unterlagen
« . . ) Erhalt in Kopi
. erhalt rechtzeitig vor Baubeginn entweder den Antrag auf IbN oder die A:lt?églerzlur?dple
BUW Anzeige einer Umriistung/Erneuerung nach VV IBG, sowie nachfolgend Anzeigen der
die Eingangsbestatigungen des EBA vom AG (Vertragsverantwort.) | 4 |Eisenbahnen
bzw. Bestatig-
ungen des EBA
A\ 4
. Die BUW erhilt in Kopie die Baubeginnanzeige VV BAU-STE §13 / Erhat:t in Kopie
BUW Bauanzeige VV BAU § 20 von BVB des AG (Vertragsverantwort.) V?/uBi%J?g?EZ;i%e/
und zusatzlich die Baubeginnanzeige IOH aus den IBV-Prozessen. | 5 Bauanzeige VV
Baubeginnanzeige VV BAU BAU § 20/ )
Baubeginnanzeige VV Bau-STE Baubeginnanzeige
Erlauterungen IOH
A\ 4
o erhalt projektspezifisch angepasste Muster-Baustellenordnung Baustellen-
BUW ) —— ordnung
vom AG (Vertragsverantwortlichen) 6
I
‘ Muster Baustellenordnung

Voraussetzungen fir
Baubeginn priifen und

A dokumentieren

F‘ Teil 1 A

Voraussetzungen
sind nicht erfllt

N

Voraussetzungen sind erfiillt

\

Checkliste
Baudurch-
fihrung Biw

BUW

erhdlt fehlende Unterlagen vom AG
(Vertragsverantwortlichen) 9

Teilnahme am technisch-
kaufmannischen Auftakt-
gesprach (Bauauftakt-
gesprach) mit dem
Auftragnehmer Bau

BUW

‘ Merkkarte Erfolgreicher Projektstart
\ Erlauterungen

\ 4

(Zu Flussdiagramm 3 >

BUW

informiert den AG
(Vertragsverantwortlichen)

o

Protokoll
technisch-
kaufmannisches
Auftaktge-
sprach (Bau-
auftrakt-
gesprach)
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https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Muster_Baustellenordnung.doc?d=w2ee352773160487cb1a3cb5a4fb4ae18&csf=1&web=1&e=eP4toG
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Muster_Baustellenordnung.doc?d=w2ee352773160487cb1a3cb5a4fb4ae18&csf=1&web=1&e=eP4toG
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Checkliste_Baudurchf%C3%BChrung_B%C3%9CW.doc?d=w286a113a48634b0d8f4757774b3b395f&csf=1&web=1&e=1hTlF4
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Checkliste_Baudurchf%C3%BChrung_B%C3%9CW.doc?d=w286a113a48634b0d8f4757774b3b395f&csf=1&web=1&e=1hTlF4
https://dbsw.sharepoint.com/:b:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Startordner_Beschreibung.pdf?csf=1&web=1&e=XWOtmO
https://dbsw.sharepoint.com/:b:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Startordner_Beschreibung.pdf?csf=1&web=1&e=XWOtmO
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Startordner_Teil2_EIU-Ablagestruktur.docx?d=wd0d6470686594f9097372b3928aebfb4&csf=1&web=1&e=Uh9QiV
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Startordner_Teil2_EIU-Ablagestruktur.docx?d=wd0d6470686594f9097372b3928aebfb4&csf=1&web=1&e=Uh9QiV
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FFachstellenBauueberw%2FFreigegebene%20Dokumente%2F00%5FVRI%5FProzess%2FFreigegeben&viewid=8156952f%2Df845%2D4675%2Da1bb%2D5f6968cc79dc
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Startordner_Teil1.docx?d=wb88497913e124a8cb3fe725553acff34&csf=1&web=1&e=xpv97h
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Startordner_Teil1.docx?d=wb88497913e124a8cb3fe725553acff34&csf=1&web=1&e=xpv97h
https://dbsw.sharepoint.com/:p:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Merkkarte_Start_Baumassnahme.pptx?d=w36601607bcdd45d9be9d7adb94bbaa46&csf=1&web=1&e=IaczmY
https://dbsw.sharepoint.com/:p:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Merkkarte_Start_Baumassnahme.pptx?d=w36601607bcdd45d9be9d7adb94bbaa46&csf=1&web=1&e=IaczmY
https://dbsw.sharepoint.com/:p:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Merkkarte_Start_Baumassnahme.pptx?d=w36601607bcdd45d9be9d7adb94bbaa46&csf=1&web=1&e=IaczmY
https://dbsw.sharepoint.com/:p:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Merkkarte_Start_Baumassnahme.pptx?d=w36601607bcdd45d9be9d7adb94bbaa46&csf=1&web=1&e=IaczmY
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU/21_VV_BAU_Bauanzeige_pdf.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU/21_VV_BAU_Bauanzeige_pdf.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/22_VV_BAU_STE_5_1_Anh_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/22_VV_BAU_STE_5_1_Anh_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4

C

Ortliche Bauiiberwachung durchfiihren
- vertragsrechtliche Aufgaben -

)

(von Flussdiagramm z}wachung

Vertragsmanage-
ment

Bauiiber-

vertragsrechtliche Aufgaben

1

Stellungnahme

zur Vertrags-

_|-informiert AG (Vertragsverantwortlichen), fertigt eine’ 23:’;?:%&”% des
Vertragsab- —| BUW | Stellungnahme und dokumentiert den SachverhaILS hrift 'ID( h
weichung gef. im Bautagebuch dc I‘\I/VEF enrs
festgestellt - es Vertrags-
Erlduterungen verantortlichen
mit dem AN
- ~ " " 1
ol || dem Gunde nach et de Sellngahne | situngnatine
Nachtragsan- T GF/GE-spezifische Verwendung der — ;ﬁmelt\)lgtc htrags
gebot geht ein Nachtragsbewertungsmatrix 3 \ g
‘ Nachtragsbewertungsmatrix . B
Schreiben tber
- informiert AG (Vertragsverantwortlichen) tiber Q//Ialsgel an dertl
i festgestellten Mangel oder Betreiberhinweise ertragsverantw.
> BOW (BHW) und dokumentiert dies in der Bauakte ﬁglrel?tﬁg vor-

Mangel

festgestellt

und ggf. im Bautagebuch

erhalt Kopie der
Mangelanzeige

-«

‘Arbeitshilfe Mangelverfolgung (Ausfiihrung)
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an den AN
grundsétzlich: bei Malnahmen n. VV BAU
liberwacht die BUW die Mangelbeseitigung und
. informiert Vertragsverantwortlichen des AG und den
« Mangelmanage- IBV (wenn vorhanden) iiber die erfolgte Mangel-
ment beseitigung und dokumentiert dies.
Bei MalRnahmen nach VV BAU STE wird die
Mangelbeseitigung von der BUW {iberwacht und
L BUW dokumentiert, sowie der Abnahmepriifer tiber die
Mangelverfolgung erfolgte Mangelbeseitigung informiert. Erhalt vom
bei Mangelbeseitigungskonzept des AN : Vertragsverantw.
BUW priift Mangelbeseitigungskonzept, erstellt freigegebenes
Stellungnahme und iibergibt diese dem AG sowie |Mangelbeseitig-
Uberwacht und dokumentiert nach Freigabe des  |ungskonzept
Mangelbeseitigungskonzepts durch den
Vertragsverantwortlichen des AG die Mangel-
Beseitigung des AN.
Erklarung
- priift Abrechnungszeichnung | Abrechnungsplan mit| Menge, DB
Mengenermittlung nach REB InfraGo, Fahrweg
- beachtet Information der DB AG zur Erklarung
Leistungsabrechnung nach Bauvertrag Menge, DB
_P Abrechnungs- - Ausnahme: Leistungen die nicht nach Zeichnung | InfraGo,
— zeichnung/ -plan —> . abgerechnet werden konnen, sind durch értliches | Personenbahnhdfe
des AN geht ein BUW | AufmaR gemeinsam mit dem AN festzustellen Erklarung
- weitere Tatigkeiten und Systemeingaben gemaR Menge, DB
beauftragten Leistungsbild Energie
- erklart mit dem Vordruck fiir den jeweiligen Konzern | Erkia
teil die Durchfiihrung der Mengenpriifung T Mrenagnéj,n%B KT
I
‘ Info Leistungsabrechnung nach Bayvertrag Stellungnahme
‘ Muster Abrechnungszeichnung {iber Vorhanden-
‘ Muster ortliches Aufmafd sein der Voraus-
setzungen
Abnahmever- - Priifen der Voraussetzungen der VOB-Abnahme | P
langen AN, BUW |- Vorbereiten und Mitwirken bei der VOB- - ﬁfh"r?f[‘mﬁ”'ﬁﬂ_er
nach VOB Abnahme 7 |lagen vorbereiten
\» (208.1403V20)
nahmen
Stellungnahme
Abnahmeverlangen - Prifen gler Voraussetzungen gemaR geltender iber Vgrhanden_
AN nach VOL oder | BUW vertraglicher Regelungen sein der Voraus-
Systemvertrag - Vorbereiten und Mitwirken bei der g  setzungen
vertragsrechtlichen Abnahme \
Abnahmeproto-
koll inkl. Anlagen
vorbereiten
4 [15

-


https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Nachtragsbewertungsmatrix.xlsm?d=wf0dc1c046246449797f4eb4e50bc5d81
https://dbsw.sharepoint.com/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Nachtragsbewertungsmatrix.xlsm?d=wf0dc1c046246449797f4eb4e50bc5d81
https://dbsw.sharepoint.com/:b:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Muster_Abrechnungszeichnung.pdf?csf=1&web=1&e=xhJVXg
https://dbsw.sharepoint.com/:b:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Muster_Abrechnungszeichnung.pdf?csf=1&web=1&e=xhJVXg
https://dbsw.sharepoint.com/:b:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Muster_%C3%B6rtliches_Aufma%C3%9F.pdf?csf=1&web=1&e=hsrft8
https://dbsw.sharepoint.com/:b:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Muster_%C3%B6rtliches_Aufma%C3%9F.pdf?csf=1&web=1&e=hsrft8
https://dbsw.sharepoint.com/:p:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Abrechnung_Bauleistungen_nach_Bauvertrag.pptx?d=w8e241dc9be58470a9afe2a4aa1594798&csf=1&web=1&e=BMIvC3
https://dbsw.sharepoint.com/:p:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Abrechnung_Bauleistungen_nach_Bauvertrag.pptx?d=w8e241dc9be58470a9afe2a4aa1594798&csf=1&web=1&e=BMIvC3
https://dbsw.sharepoint.com/:x:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Arbeitshilfe%20%E2%80%9EM%C3%A4ngelverfolgung%20w%C3%A4hrend%20der%20Ausf%C3%BChrung%E2%80%9C.xlsx?d=w33150ff30b144a8a86ca88b716e53f45&csf=1&web=1&e=3BGoiX
https://dbsw.sharepoint.com/:x:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Arbeitshilfe%20%E2%80%9EM%C3%A4ngelverfolgung%20w%C3%A4hrend%20der%20Ausf%C3%BChrung%E2%80%9C.xlsx?d=w33150ff30b144a8a86ca88b716e53f45&csf=1&web=1&e=3BGoiX

C

Ortliche Bauiiberwachung durchfiihren
- betriebliche Aufgaben -

(von Flussdiagramm 2 oder 3-1>

\ 4
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Bauiiber- o
wachung betriebliche Aufgaben ﬁ
<
A\ 4 l
priift, Ohb f_0|tgenge ltJ)niQH%geln vorliegen: piw | erhaltfehlende Unterlagen vom AG
. - genehmigter Baubetriebsplan :
BUW - Bauablaufplanung fiir die Betra (Vertragsverantwortlichen) F
- Logistikplan von Projektleiter und A
ANBau 2
Voraussetzungen »  BUW informiert den AG
sind nicht erfiillt - (Vertragsverantwortlichen) F
Voraussetzungen
sind erfiillt
Betra fihrt Betra-Vorabstimmung durch und konkretisiert mit dem Baubetriebsplaner | BBK die 'Protokoll zur |
Antrag- Bauablaufplanung als Grundlage fiir den Betra- und den La-Antrag; berlicksichtigt werden Betra- Anlaufbe- |
stellegr Logistik, Besonderheiten, Maschinen- und Personaleinsatz sowie die aktuelle sprechung :
Sicherungsplanung. 5 R N
\ 4
. . . .. Betra-Antrag nach
Betra erarbeitet den Betra- und La-Antrag im e-Workflow elektronische Betra-Antragerstellung, fiigt |Ri| 406.1201
Antrag- erforderliche Planunterlagen bei und legt die Antragsunterlagen spat. 8 Wochen vor
g Inkrafttreten zur Mitwirkung aller Fachdienste bei der DB InfraGO AG vor. (rechts genannte [ Anmeldung zur La
steller . < |
Dokumente nur bei Ausfall des e-Workflow nutzen) ¢ |nach
Ril 406.1202V01
Leitfaden Betraantragstellung
Arbeitshilfe Betra-Antragstellung
Mitwirkung durch alle betroffenen Fachdienste erfolgt
Betra lausibilisi . f . Kfl lei
Antrag- plausibi isiert die Endfassung des Betra- und La-Antrages im e-Workflow und leitet |z
steller diesen spat. 6 Wochen vor Inkrafttreten zur Bearbeitung an die DB InfraGO AG weiter.
Erhdlt spatestens 5 Tage vor Inkrafttreten die Betra
. informiert Baubeteiligte in der Betra-Besprechung (iber die Inhalte der Betra und lasst sich Bestatigung Betra
BUW die Betra-Bereitschaft von allen Beteiligten bestatigen. Bereitschaft
Ggf. bei wesentlichen Anderungen: Pkt 5 ,Betra-Anlaufbesprechung® erneut durchfihren. F
Yy
. . . N . . . Dokumentation in |
- vergewissert sich, dass der Verantwortliche des AN die Einweisung [Unterweisung seiner | gaytagebuch | |
BUW Mitarbeiter nachweislich durchgefiihrt hat. E Bauakte |
- Uberprift die Einweisung aller am Bau beteilgter Triebfahrzeugfiihrer. . o
- Uberpriift, ob die Dokumentation der am Bahnbetrieb teilnehmenden EVU aktuell vorliegt
5 /15


https://dbsw.sharepoint.com/:b:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Leitfaden Betra-Antragstellung_V5.0.pdf?csf=1&web=1&e=gvbYE8
https://dbsw.sharepoint.com/:b:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Leitfaden Betra-Antragstellung_V5.0.pdf?csf=1&web=1&e=gvbYE8
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene Dokumente/00_VRI_Prozess/REV 05.05 - Leitfaden Betra Antragstellung/Arbeitshilfe Betra-Antragstellung.docx?d=w8130f3fb93c14a35916949fd5e84e15c&csf=1&web=1&e=S8fCaU
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene Dokumente/00_VRI_Prozess/REV 05.05 - Leitfaden Betra Antragstellung/Arbeitshilfe Betra-Antragstellung.docx?d=w8130f3fb93c14a35916949fd5e84e15c&csf=1&web=1&e=S8fCaU

C

Ortliche Bauiiberwachung durchfiihren

- bauaufsichtliche Aufgaben -

. : Bauiiber- | Erfiillung der bauaufsichtliche Aufgaben und Pflichten
@“ Flussdiagramm 2 oder 3-2 > \achung | inshesondere nach VV BAU und wVBAU STE A
) 4
VV BAU < » VV BAU STE
bauaufsichtliche Y -
Abnzﬁigen %er . g - Unterschrift auf der Ba”b.eg'r\'/n\;
Eisenbahnen liber den i i anzeige
BVE Baubeginnanzeige BAU-STE
v ¢ Anh. 2.4
- informiert BVB bei Anderungen ggii. Anderungen ggii - informiert BVB bei Anderungen ggil.
. der freigegeben Ausfiihrungs- freigegebener ' . der freigegeben Ausfiihrungs-
BUB | planung, dokumentiert dies und Ausfiihrungsplanung BUB | planung, dokumentiert dies und
fopdert gednderte, gepriifte unc[ fordert gedanderte, gepriifte und
freigegebene Planunterlagen ein F freigegebene Planunterlagen ein ’T
v }
- iberwacht die Erfiillung der durch . . "
den AN durchzufiihrenden Eigen- Prﬂfﬁ;tfagll?)befrg'lpgfhen - zzﬁrvAvﬁlcgltjrdclﬁzi?lfjulllruer;%gr?rPcrlﬁ;ﬁ: en
.o | prufungen nach Prifkatalog und Kontrgllprl‘jfu%gen BUB | und Abnahmen nach Priifkatalo ﬁnd
BUB |- fiihrt die Kontrollpriifungen gemaf und Abnahmen Ril und erhilt die ents rechendégn
Priifkatalog durch u./ o. lasst diese Protokolle P
durchfiihren und dokumentiert die : ’?
Prifungsergebnisse F
< Abnahmefahigkeit ist hergestellt >
\ 4 %V
oo Anzeigen der Abnahme- AR FL o Anzeigen der Abnahme- ﬁgflgffi:;rrﬂfung
BUB | orifung ﬁgzeiﬁge d/er AELTEEL BUB | rifung nach Anhang 2.5
7 nahme 8 |VV BAU-STE
protokollpflichtige ﬂ
Tatigkeit VV BAU
\ 4 v
Durchfiihren von und Mitwirken an o s .
. Abnahmen (Zwischenabnahmen, Bauaufsichtliche . Mitwirken an der Vorbereltq.ng von
BUB [ AeVSEIE I DT Asiels BUB | Abnahmen der Abnahmepriifer
protokollpflichtige Tatigkeiten, nanmen PSV und des EBA 10
Endabnahmen It. Anh.4 WV BAU) | 9 |
\ 4 {V
| Mitwirkung bei der Vorlage Vorlage der vollstandigen .| Mitwirkung bei der Vorlage vollstandiger
BUB | vollstindiger Abnahme- Abnahmeniederschriften / | BUB | Abnahmeniederschriften n. VV BAU-
niederschriften nn. 2.6 + 2./.
edersc te 1 STE Anh. 2.6 + 2.7 12

C

Inbetriebnahmefahigkeit ist
hergestellt

»/ Mg
'W‘

zu unterrichten:

BUB

- Bahnhofsmanagement iiber 3-S-Zentale (bei MalRnahmen der
DB InfraGO - Personenbahnhdofe mit Fahrgastbetrieb)

- ZES und Anlagenbetreiber (bei MaRnahmen von DB Energie)

- FdL (bei MaRnahmen mit Einfluss auf den Bahnbetrieb)
Die erfolgte Meldung ist u.a. im Fernsprechbuch/Bautagebuch/Schaltbuch zu dokumentieren
(Ort, Datum, Zeit, Name (Fkt.) des Empfangers der Meldung, kurze Beschreibung des
Sachverhaltes). Entsprechenden Rufnummern der zu benachrichtigten Stellen sind der
Bauiiberwachung im Vertragsauftaktgesprach vom AG (siehe FD 2-2) mitzuteilen.

Weitere Informationspflichten bestehen bei der Inbetriebnahme zwischen zwei
Bauzustanden. (Zwischeninbetriebnahme) Es sind folgende Beteiligte durch die BUB | FBU

El
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https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/VV_BAU_STE_5_0/22_VV_BAU_STE_5_0_Anh_word.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/VV_BAU_STE_5_0/22_VV_BAU_STE_5_0_Anh_word.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/VV_BAU_STE_5_0/22_VV_BAU_STE_5_0_Anh_word.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/AllgemeineVorschriften/VV_BAU_STE/VV_BAU_STE_5_0/22_VV_BAU_STE_5_0_Anh_word.html

FD 3-4 (

Ortliche Bauiiberwachung durchfiihren
- sicherheitstechnische Aufgaben -

[DB

(von Flussdiagramm 2>

\ 4

Bauiiber-
wachung

sicherheitstechnische Aufgaben

1

- iberwacht die Einhaltung und Umsetzung der | Baustellen
Baustellenordnung sowie der Verordnung
enerell 3 BUW ArbeitsschutzmaRnahmen
g - schreitet bei erkennbaren Gefahrenzustanden
ein
- ggf vorh. SiGe Plan priifen 2
Sicherheits- und
> Gesundheitsschutz auf
Baustellen
SiGePlan
SiGeK - iberwacht die Vorgaben aus dem SiGe-Plan
L, ! te .Ot 5/ BUw | und die Umsetzung der Auflagen aus den
be's ﬁ. 'St Begehungsprotokollen und dokumentiert die
cauftrag Abarbeitung der Auflagen
3
Sicherungs- Stichprob
. ) iiber- .. |- Uberwachung der SicherungsmaRnahme nach |=>Uchproben

—’G'Cher”"gwberwac“”"g I wachung st BUW | der Rahmenrichtiinie 132.0118A01 der DB AG | Sicherungsiiber

beauftragt ‘f?‘ wachung

Sicherheits- und \ . Feststellen von Ereignissen und melden gemag | Meldeordung
Gesundheitsschutz auf »| BUW | Meldeordnung und GF-/GE-spezifischen
Baustellen J Regelungen 5 |
Anlage 2
Anlage 1
. Meldeordnung

Sofortbericht -
olonberie EUB Allgemein-

verfligung

Unfallmeldung

Vorgabeprozess Bauliberwachung
Revision 6.2 vom 01.02.2026
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Ortliche Bauiiberwachung durchfiihren
- fachtechnische Aufgaben -

(von Flussdiagramm 2>

\ 4

Bauiiber-
wachung

fachtechnische Aufgaben f
1

- Uberwachung der vertragsgerechten Revisions-
Ausfiihrung auf Qualitat, Kosten und Termine  |sicheres Bau-
- dokumentiert alle relevanten Vorgange und tagebuch
|

Besonderheiten auf der Baustelle

5 ?E"Che ) _ | -fiihrt Baubesprechungen durch und protokolliert Fotodokumenta
Ortliche Bauiiberwachung - ~2"" er‘.”jc Y_5 BUW sie pion
ng wir - Information des Projektleiters der EIU bei Ubergabe

durchgefithrt Anderungen ggii. der freigegebenen Bauakte
Ausfiihrungsplanung ‘
- weitere Tatigkeiten und Systemeingaben gemaf} Baubesprechun

beauftragten Leistungsbild 2 gsprotokoll

Anlage zur Kraneinweisung

Krananweisung

- Uberwachen Ver- und Entsorgung

generell  —» BUW | £ issionsschutz auf der Baustelle 3

|Umweltleitfaden VIl des EBA

Umweltschutz
| Arbeitshilfe RuRpartikelfilter

& Abfallmanagement/

Umweltfach- . Uberwachung der Vorgaben und der Umsetzung
licher BUW ist—» BUW |der Auflagen aus den Begehungsprotokollen der
beauftragt umweltfachlichen BUW mit Dokumentation F

Vorgabeprozess Bauliberwachung 8 /15
Revision 6.2 vom 01.02.2026 <::|


https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Umweltschutz/Downloads_Umwelt/52_7_1_Umwelt_Leitfaden_Teil_7.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Umweltschutz/Downloads_Umwelt/52_7_1_Umwelt_Leitfaden_Teil_7.html
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Krananweisung_Vorlage.docx?d=w8ff4681e722744bea86daee7a32d99d0&csf=1&web=1&e=J39Pwl
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Krananweisung_Vorlage.docx?d=w8ff4681e722744bea86daee7a32d99d0&csf=1&web=1&e=J39Pwl
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Krananweisung_Anlage5.1.doc?d=w115cbcde7b9843c480d86214d37a5653&csf=1&web=1&e=0G8mlw
https://dbsw.sharepoint.com/:w:/r/sites/FachstellenBauueberw/Freigegebene%20Dokumente/00_VRI_Prozess/Freigegeben/Krananweisung_Anlage5.1.doc?d=w115cbcde7b9843c480d86214d37a5653&csf=1&web=1&e=0G8mlw

Ortliche Bauiiberwachung durchfiihren
- Kontinuierliche Qualitatspriifung -

<von Flussdiagramm 2>

\ 4
Leiter QE / ] - ) Checkliste
AGL BUW | - operative Qualitat der Bauiiberwachung operative
Fachstelle BUW | priifen Qualitat
(GF/GE-abhangig) F

interne/externe
Bauliberwachung erfiillt
Qualitatsanforderungen

interne/externe
Bauiiberwachung
erfillt Qualitats-
anforderungen
nicht

__ Qualitatsabweichung Qualitatsabweichungen
festgestellt . korrigieren

— Wissensdefizite —>< SCh”'”'Egn{WVx:‘iiltﬂZ"dungl

N\ R N

erhebliche BUB - Tatigkeits-
) Entzug BUB Ernennung
—  Pflichtverletzung i - untersagung
festgestellt > < (EIU -interne Bauliberwachung) (FD 327)
erhebliche BUB i - ; Tatigkeits-
) BUB Vollmacht entziehen
~——  Pflichtverletzung : - untersagung
festgestellt (nicht EIU Bauiliberwachung) (FD 37)

wiederholt =R
___ Qualitatsanforderungen . a;uréerplagma&ge
nicht erfiillt Lieferantenbewertung/
Lieferantenentwicklung initieren

Vorgabeprozess Bauliberwachung 9 115
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Ortliche Bauiiberwachung durchfiihren

FD 3-7

- Tatigkeitsuntersagung wegen betrieblicher Vorkommnisse und
Feststellung einer erheblichen BUB Pflichtverletzung (FD 3-6) -

[DB

( Vorkommnis/Ereignis )

A 4

betroffenen EIU

Untersuchende Stelle des

- Mitteilung an
die zustandige Fachstellen BUW des GF/GE,

welches die Vollmacht ausgestellt hat bzw. den

BUBJFBU ernannt hat und die Fachstelle

1

\ 4
-Fachstellen BUW des untersuchans

untersuchenden G

Fachstellen BUW des

inforoiut=ch

=eselien BUW des GF/GE

B

| das die Volimacht ausgestellt hat.

betroffenen EIU

Untersuchende Stelle des

M: Fachstellen BUW

Fachstelle BUW

M: fiir den BUBJFBU zustindige

des BUB/FBU bis Auswertungsgesprach

- Kurzanalyse des Vorkommnis und Abstimmung
tiber voriibergehende Untersagung der Tatigkeit

Keine weiteren

@a@nahmen gegepﬁb%nein
dem BUBJ/FBU

atigkeits-
untersagung als
BUB/FBU

ja
4

Anschreiben
an ANB[JW

Fachstellen BUW der G

- Tatigkeitsuntersagung als BUB/FBU und

Eintrag in

v

v

Vollmachtgeber

- Entzug der Vollmacht

4

F/GE
Information der anderen Fachstellen BUW f Vollmacht-
datenbank
A
N
- Einzug des Ernen-
’; FS der EIU nungsschreibens
| S M J

\‘/

Spatestens 1 Woche nach Ereignis
\ 4

R: Fachstelle

- Auswertungsgesprach mit Festlegung von

betroffenen EIU

M: Untersuchende Stelle des

MafRnahmen

M: BUB/FBU

5

Festlegungs
-protokoll

Fachstellen BUW

M: fiir den BUW zustindige

D: Einzugsberechtigte Stelle |

Ausweisentzug

ja P

notwendig?

- Einzug des

Quittierte

Befahlgungsauswelses ’7 Ubergabe

nein

BUB/FBU

—

- Erfillung der MalRnahmen

\ 7

\ 4

R: Fachstellen BUW

- Uberpriifung der Erfiillung der festgelegten

M: Untersuchende Stell
betroffenen EIU

e des

MaRnahmen

Bescheini-
gung

8

Erfolgskontrolle

MaRnahmen erfiillt

A

Fachstellen BUW

nein
v
- Riickgabe des Befdhigungsausweises Quittierte
Fachstelle - Information der zustandigen Stellen und Ubergabe

£l

Vorgabeprozess Bauliberwachung
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[DB

- Bauanzeige VV BAU = Meldung einer MaRnahme nach VV BAU entsprechend der BaumaRnahmeliste nach §20 VV
BAU des EBA.

- Baubeginnanzeige VV BAU STE = Meldung des Baubeginns fiir eine anzeige-/vorlagepflichtige MaRnahme nach VV
BAU STE.

- Baustellenordnung = Aus der Musterbaustellenordnung projektspezifisch erstellte Baustellenordnung.

- Bautagebuch = revisionssichere Aufschreibungen der Bauiiberwachung (iber den Baufortschritt gemaR Muster
Bautagebuch. (auch elektronisch)

- Bauiiberwacher BAHN = BUB = Der Bauiiberwacher BAHN effiillt die Voraussetzungen der VV BAU [ BAUSTE in ihrer
jeweils giiltigen Fassung. Pflichten [ Aufgaben | Verantwortungen leiten sich aus der VV BAU [ BAUSTE in ihrer jeweils
giiltigen Fassung ab.

- Bauliberwachungsprotokoll = Vordruck fiir die Dokumentation der Bauliberwachung fiir EinzelmaBnahmen.
- BBK = Baubetriebskoordinator

- BHW = Betreiberhinweise

- BUW = Bauiiberwachung

- Bauvorlageberechtigter = BVB = Bauvorlageberechtigter sind Beschaftigte der Eisenbahnen des Bundes (EdB) oder
von diesen bevollmachtigte Personen. Sie sind bevollmachtigt, im Namen und auf Rechnung der EdB im Rahmen einer
BaumalRnahme zu handeln. Sie sind dem Eisenbahnbundesamt vor Beginn der Bauanzeige namentlich zu benennen.

Begriffe 1/2 Begriffe/Abkiirzungen

- Checkliste Baudurchfiihrung BUW: Liste zur Priifung wichtiger Arbeitsschritte bei der Baudurchfithrung

- Checkliste operative Qualitdt = Checkliste zur Uberpriifung der in den einzelnen Prozessschritten notwendigen
Maflinahmen der Bauiiberwachung.

- Checkliste Qualifikation = Liste zur Priifung der Qualifikation als Bauiiberwacher Bahn

- EBA = Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ist als selbstandige Bundesoberbehdrde zur Erfiillung der Aufgaben der
Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes errichtet worden und untersteht dem Bundesministerium fiir Verkehr und
Infrastruktur (BMVI). Das EBA ist die Eisenbahnaufsichtsbehorde fiir die Eisenbahnen in Deutschland und die
zustandige Aufsichtsbehdrde fiir alle bundeseigenen Eisenbahnen sowie fiir die Eisenbahnunternehmen, die zwar nicht
in Bundesbesitz sind, aber einer Sicherheitsbescheinigung oder Sicherheitsgenehmigung bediirfen.

- EIGV = Verordnung liber die Erteilung von Inbetriebnahmegenehmigungen fiir das Eisenbahnsystem;
Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung vom 11. 08. 2018 (BGBI. | S. 1270)

- einzugsberechtigte Stelle = durch Regelwerk, Prozesse oder. AA des GF/GE festgelegter Personenkreis, der den
Befdahigungsausweis Bauliberwacher einziehen darf

- EIU = Eisenbahninfrastrukturunternehmen

- Ernennungsschreiben BUB = Namentliche Ernennung des verantwortlichen Bauiiberwachers, wenn die
Bauiliberwachung durch Mitarbeiter der EIU wahrgenommen wird. (Benennungen erfolgen MalRnahmen bezogen nur
gegeniiber dem EBA; Ril 806.0000 Kapitel 5)

- Fachstelle = Fachstelle Bautiberwachung der DB InfraGO AG, GB Fahrweg
- Fachstellen BUW = Fachstellen Bauiiberwachung GF/GE des VRI

(BUW DB InfraGo AG GB Fahrweg, BUW DB InfraGO AG GB Personenbahnhéfe, BUW DB Energie, BUW DB E&C,
BUW DB KT, BUW DB PSU und )

- FBU = Fachbauiiberwacher

- Fotodokumentation = Fotodokumentation des Baugeschehens.

- Genehmigte Ausfiihrungspldane = Durch einen Bauvorlageberechtigten und Projektleiter des AG zur Ausfiihrung
freigegebene Bauplane.

- IbN = Inbetriebnahme

- Krananweisung = Krananweisung fiir mobile und stationare Baukrane an bzw. in der Nahe von Anlagen der
Infrastrukturbetreiber.

- Leistungsbild BUW = Beschreibung der durch die Bauiiberwachung zu erbringende Grundleistung. Es gilt die RRil
208.1212746-760. Bei Eigenregieprojekten der EIU kann als beauftragtes Leistungsbild die Stellenbeschreibung in
Verbindung mit der Aufgabenstellung der konkreten MalRnahme herangezogen werden.

...Fortsetzung nachste Seite
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Begriffe 2/2 Begriffe/Abkiirzungen

- Musterbaustellenordnung = Vorlage fir die projektspezifische Erstellung einer Baustellenordnung.

- Muster-Startordner Arbeitsgrundlage Bauiiberwachung = Ordner mit Dokumenten die fiir eine ordnungsgemalie
Baulberwachung notwendig sind.

- Projektleiter = Der Projektleiter ist verantwortlich fiir die Durchflihrung des Projektauftrages zur Erreichung des
Projektziels entsprechend der Qualitats-, Zeit-, Kostenvorgaben im Projektplan. Er hat den Projektauftraggeber zeitnah
Uber den fortschritt des Projektes zu berichten. Dem Projektleiter wird dazu die Kompetenz zu gegeben:
- im Rahmen des Projektplans alle Projektentscheidungen beziiglich Wirtschaftlichkeit, Terminen und Qualitat
selbstandig zu treffen.
- allen festen Projektmitarbeitern fachliche und dispositive Weisungen zu geben.
- ggfs. die Freistellung von Mitarbeitern durch deren Linienvorgesetzte verlangen.
- Der Projektleiter hat ein Vortragsrecht gegeniiber dem Projektauftraggeber und kann Forderungen ablehnen,
die den Projekterfolg gefahrden.
Projektteam = Das Projektteam besteht aus dem Projektleiter, Mitarbeitern der betroffenen Organisationseinheiten,
Beteiligten der vor- und nachgelagerten Prozesse. Bei Bedarf werden Sachverstindige, Spezialisten, Experten und
Arbeitnehmervertreter hinzugezogen.

Quittierte Ubergabe = Dokumentation der Ubergabe der Bauakte

Ril = Richtlinie
RRil = Rahmenrichtlinie

SiGeKo = Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator

technisch kaufmannisches Auftaktgesprach (Bauauftaktgesprach) = Projektgesprach zur Information aller
Mitarbeiter des Bauvorhabens mit dem ANBau [ AN Ausriistung iiber die wesentlichen Projektrahmenbedingungen.

Tatigkeitsuntersagung = fiir alle Tatigkeiten, fiir die ein Befahigungsausweis [ Bevollmadchtigung [ Ernennung
notwendig ist

Vertragsauftaktgesprich = Projektgesprich zur Information aller Mitarbeiter des Projektteams des AG und der BUW
Gber die wesentlichen Projektrahmenbedingungen und Strategien. (ochne AN Bau [ ohne AN Ausriistung)

Untersuchende Stelle des betroffenen EIU = Benannter Mitarbeiter des EIU, das durch den Vorfall betroffen ist

Vertragsverantwortlicher = der im Arch.[Ing.-Vertrag benannte Verantwortliche des Auftraggebers
Vollmacht BUB/FBU = Bevollmichtigung eines Bauiiberwachers Bahn bzw. Fachbauiiberwacher
Vollmachtgeber = Verantwortliche des GF/GE gemal Organisationsweisung.

Vorkommnis [ Ereignis = Schlechtleistung des Bauiiberwachers = Abweichung vom vertraglich geschuldeten Soll
bzw. HandlungsverstoR gegen Regelungen aus den VV’en, Richtlinien und der Betra die die Qualitdt der Leistung
erheblich beeinflussen bzw. wenn durch Handlung des Bauliberwachers ein betriebsgefahrdenter Zustand eingetreten
ist.

VR | = Vorstandsressort Infrastruktur der DB AG

VV BAU = Verwaltungsvorschrift fiir die Uberwachung der Erstellung im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau

VV BAU STE = Verwaltungsvorschrift fiir die Uberwachung der Erstellung von Signal-, Telekommunikations- und
Elektrotechnische Anlagen.

VV IBG Infrastruktur = zur Anwendung der Verordnung (iber die Erteilung von Inbetriebnahme-genehmigungen
fir das Eisenbahnsystem (Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung - EIGV) in Bezug auf die
Teilsysteme Infrastruktur, Energie, streckenseitige Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung sowie fiir die
Ubrige Eisenbahninfrastruktur
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( Regelwerk ) |:

- RRil 208.1212746-Z60 (Leistungshbild Bauiiberwacher)

- Ril 806.0000 Bauiiberwachung im Vorstandsressort Infrastruktur

- Ril 809.1000 Infrastrukturmafinahmen realisieren

- Alle giiltigen Richtlinien, Konzernrichtlinien, Dienstvorschriften und Technische Mitteilungen
- ZTV - Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

- ZVB - Zusatzliche Vertragsbedingungen

- VOB /B und /C - Verdingungsordnung fiir Bauleistungen

- EIGV Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung

- ESiV Eisenbahn-Sicherheitsverordnung

- EiBT Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmungen (Ersatz fiir die ELTB und EBRL)
- VV BAU - Verwaltungsvorschrift fiir die Uberwachung der Erstellung im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau

- VV BAU-STE - Verwaltungsvorschrift fiir die Uberwachung der Erstellung von Signal-, Telekommunikations- und
Elektrotechnische Anlagen.

- VV IBG Infrastruktur - Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der Verordnung tiber die Erteilung von
Inbetriebnahmegenehmigungen fiir das Eisenbahnsystem (Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung -
EIGV) in Bezug auf die Teilsysteme Infrastruktur, Energie, streckenseitige Zugsteuerung, Zugsicherung und
Signalgebung sowie fiir die ibrige Eisenbahninfrastruktur (VV IBG Infrastruktur)

- BGB - Birgerliches Gesetzbuch

- AEG - Allgemeines Eisenbahngesetz

- EBO - Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
- EBKrG - Eisenbahnkreuzungsgesetz

- BNatSchG - Bundes-Naturschutzgesetz

- WHG - Wasserhaushaltsgesetz

- BBodSchG - Bundes-Bodenschutzgesetz

- KrWADbfG - Kreislaufwirtschafts-Abfallgesetz
- BImSchG - Bundesimmissionsschutzgesetz
- ChemG - Chemikaliengesetz

- PfISchG - Pflanzenschutzgesetz

- VDE-Normenreihe

- VWVIG - Verwaltungs-Verfahrensgesetz

- GefStoffG - Gefahrstoffgesetz

- GGVSEB - Gefahrgutverordnung StralRe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
- GGBefG - Gefahrgutbeférderungsgesetz

- StGB - Strafgesetzbuch

- OWiG - Ordnungswidrigkeitengesetz

- AVwV - Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz von Bauldrm
- SchlarmSchG - Schienenlarmschutzgesetz

- Technische Lieferbedingungen

- DIN - Normenreihe

- Landesbauordnungen
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Erlauterung

FD 1, Schritt 3

-

FD 2, Schritt 2

-

FD 2, Schritt 5

-

FD 2, Schritt 10

FD 3-1, Schritt 2

Legende:

Text

Text

< Erlduterungen

) ‘E

Bevollmdchtigung externer Bauiiberwacher (Dritte)

Die projektbezogenen und zeitlich befristeten Bevollmachtigungen sind nach Ablauf der Projekte
unaufgefordert an die ausgebende Stelle (Leiter OE/ Fachstelle Bauiiberwachung oder AGL BUW)
zuriickzugeben.

Teilnahme am internen Vertragsauftaktgespriach (ohne Teilnahme bauausfiihrende
Auftragnehmer)

Der Projektleiter [ Planer erlautert in Abstimmung mit dem kaufmannischen Projektleiter (ggf. mit
Unterstiitzung vom Einkauf) der Bauliberwachung im Vertragsauftaktgesprach das Projekt inkl. der
spezifischen Besonderheiten, der Chancen und Risiken des Bauvertrages und stellt die baubetrieblichen
Unterlagen zur Verfligung. Er benennt die arbeitsschutz- und umweltrelevanten Fundstellen in den
Projekt- und Vertragsunterlagen und (ibergibt die ordnungsrechtlichen Unterlagen (z.B.
Nachtarbeitserlaubnis, Sondernutzung von StraRenflachen, etc..).

Baubeginnanzeige [ Bauanzeige ausfiillen und weiterleiten

Der Bauvorlageberechtigte fiillt die Bauanzeige fiir die Leistungen nach VV BAU aus, holt die
Unterschrift des Bauliberwachers Bahn ein, leitet die Anzeige fristgerecht vor Baubeginn an das
Eisenbahn-Bundesamt weiter und informiert den Projektleiter.

Der Bauvorlageberechtigte fiillt die Baubeginnanzeige fiir die Leistungen nach VV BAU-STE aus, holt die
Unterschrift des Bauliberwachers Bahn ein, leitet die Anzeige fristgerecht vor Baubeginn an das
Eisenbahn-Bundesamt weiter und informiert den Projektleiter.

Fiir IOH Leistungen fiillt der Bauvorlageberechtigte die Baubeginnanzeige IOH aus, holt die Unterschrift
des Bauiiberwachers Bahn ein, leitet die Anzeige vor Baubeginn an den IBV weiter und informiert den
Projektleiter.

Teilnahme am technisch-kaufmannischen Auftaktgesprich (Bauauftaktgesprich) mit
bauausfiihrenden Auftragnehmern

Das Auftaktgesprach bietet die Moglichkeit wesentliche Punkte aus Sicht der Bauiberwachung vor
Baubeginn abzustimmen. Die Festlegungen sind im Protokoll zu dokumentieren.

Vertragsabweichung festgestelit
Vertragsabweichungen = VOB-Anzeigen wie Bedenken- und Behinderungsanzeigen, Anzeigen von
Leistungsanderungen (Mehrkostenanzeigen)

Zu erstellendes Ergebnisdokument mit zu verwendender verlinkter Vorlage

Zu erstellendes Ergebnisdokument ohne Formvorgabe

Vorgabeprozess Bauliberwachung

Revision 6.2 vom 01.02.2026

14 [ 15



< Anderungshistorie > |:

Anderungen mit der Revision 05.00 per 01.10.2022

- Anpassung wegen Aktualisierung der Ril 806.0000 -> redaktionelle Anderungen (z.B. OE-Anderungen, Aktualisierung
von Verweisen, Versionierung) bei den Anlagen/Arbeitshilfen des Prozesses

Anderungen mit der Revision 05.01 per 18.10.2022
- Aufnahme eines Hinweises bzgl. ,Baubeginnanzeige IOH" (FD 2 und Erlauterungen)
- Aufnahme der Tétigkeitsuntersagung bei ,erhebliche BUB Pflichtverletzung festgestellt“ (FD 3-6)

Anderungen mit der Revision 05.02 per 01.01.2023

- Aufnahme der Arbeitshilfe ,Einweisung in die Standorte der Sh-2 Signale®

- redaktionelle Anderungen bei der Fragen in der ,Checkliste operative Qualitat
- redaktionelle Anpassungen im Vorgabeprozess

Anderungen mit der Revision 05.03 per 01.04.2023
- Aufnahme der Arbeitshilfe ,Mangelverfolgung wahrend der Ausfiihrung®

Ergdnzung mit der Revision 05.04 per 30.05.2023

- Erganzung der Definition und Durchfiihrungshinweise zur ,Stichprobenpriifung der Befahigungen der eingesetzten
Sicherungspersonale®

Ergdanzung mit der Revision 05.05 per 20.10.2023
- Erganzung des Leitfadens und Arbeitshilfe zur Betraantragstellung

Anderungen mit der Revision 06.0 per 01.02.2024
- Anderungen der Vordrucke ,Ermennung BUW*im Rahmen der Umfirmierung nach DB InfraGO
- redaktionelle Anderungen im Rahmen der Umfirmierung nach DB InfraGO

Anderungen mit der Revision 06.01 per 01.01.2025
- Anderung Regelwerksverantwortlicher und Autor

- Anpassung Regelung Vollmacht

- Anderung Ereignismeldung (Anpassung Vordruck)

- Aktualisierung Checkliste op. Qualitat

- Anpassung Prozessteil Tatigkeitsuntersagung
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Einweisung in die Standorte der Sh-2 Signale



für den mit dem Stellen/Entfernen von Sh2-Signalen Beauftragten

(Helfende des/der Technisch Berechtigten)



Bezeichnung der Arbeit / Maßnahme             Brückenbauarbeiten      mit Betra-Nr./BA-Nr. : F 

Standorte der Sh-2 Signale:

· Bezeichnung der freien Strecke: (*)    1)

Richtung:		                -             Sh-2 in km (*):        Sh-2 in km (*):              

Gegenrichtung:	            -        Sh-2 in km (*):              Sh-2 in km (*):            

· Bezeichnung der freien Strecke: (*)         1)

Richtung:		            -        Sh-2 in km (*):              Sh-2 in km (*):              

Gegenrichtung:	            -        Sh-2 in km (*):              Sh-2 in km (*):            

· [bookmark: Text6]Bezeichnung der Betriebsstelle (*):            1)

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2)

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2) 

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2)

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2)

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2)

Sh-2 in Gleis       an km:        o. an Signal(*):       / o. Spitze, Ra/So 12 der WV (*) der Weiche:       2)

Weitere Standorte auf Beiblatt      



[bookmark: Text9]Einweisende(r): 	          														(Unternehmen/OE, Name, Vorname, Telefon (in Druckbuchstaben))

Funktion: 		Techn. Berechtigter

				(Auftraggeber: z.B. Technisch Berechtigter, ggf. Anlagenverantwortlicher bei Eigenregiemßnahmen)

[bookmark: Text11]Einzuweisende(r): 	          

				(Unternehmen/OE, Name, Vorname, Telefon (in Druckbuchstaben))

Funktion: 		Sh2-Signal-Aufstellende (beauftragte Helfende des/der Technisch Berechtigten) 



Der/die (*) Einzuweisende bestätigt hiermit, dass er/sie heute für die o. g. Arbeit/Maßnahme (*) anhand der ausgehändigten Dokumente in die Örtlichkeit der Standorte der zu stellenden Sh2-Signalen eingewiesen wurde, den Inhalt verstanden hat und beachtet. 



Folgende Inhalte waren Teil der Einweisung:



Der mit dem Stellen/Entfernen der Sh2-Signale Beauftragte wurde in die o.g. Betra und über den /die Standort /e der Sh2-Signale durch den Technisch Berechtigten (TB) gemäß Betra Pkt. 4.2 eingewiesen, um die Sh2-Signale nach Beauftragung und Zustimmung des TB aufzustellen und/oder zu entfernen. Die Gespräche bzgl. dem Stellen und Entfernen der Sh2-Signale sind im Fernsprechbuch (Ril 408.0203 V41) vom Technisch Berechtigten und dem mit dem Stellen von Sh2-Signalen beauftragtem Helfenden mit Name, Uhrzeit und Gesprächsinhalt zu dokumentieren.   



Folgende Dokumente wurden ausgehändigt:

[bookmark: Kontrollkästchen1]|X|	gültige Betra / BA

|X|	Lageplan mit eingezeichneten Sh2-Signalstandorten 2)

|_|	weitere Lageskizze/n 	            2)

|_|  ggf. weitere Dokumente 	            2)

[bookmark: Text17]

[bookmark: Text18]               	          	

(Ort)		(Datum)



	(Unterschrift Einweisende(r))		(Unterschrift Einzuweisende(r))



Dem/Der (*) Einzuweisenden wurde eine Durchschrift dieser Bescheinigung ausgehändigt.(*) Nicht zutreffendes bitte streichen.      1)  je Pkt. 2.2 der Betra / BA eine Einweisung               2)    ggf. weitere Anlagen anfügen                                        

Vorgabeprozess Bauüberwachung im VR I
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Checkliste Baudurchführung Büw


Allgemeines


Diese Checkliste dient als Arbeitsmittel für den Bauüberwacher. 


Inhaltsverzeichnis:   


1
Prüfung vor Baubeginn (Seiten 2 und 3)

2
Prüfung der Baustellensicherheit (Seiten 4 bis 6)


3
Prüfung während der Bauausführung (Seiten 7 bis 11)


Diese Checkliste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. es können in Abhängigkeit vom Projekt weitere Handlungen/Prüfungen ergänzt werden. 

Die Verantwortlichkeiten sind im Einzelnen in den Prozessen geregelt. Das Ausfüllen der Checkliste ist, soweit nicht anders geregelt, freiwillig. Gleichwohl dient die Anwendung der Vollständigkeit der Dokumentation sowie deren Qualität.

Projektbezeichnung:



     

Projektleiter (AG):




     








Firma/Name, Vorname/Telefon-Nr.

Bauüberwachung:




     








Firma

Bauüberwacher: 




     





Datum/Name, Vorname/Telefon-Nr. 

Anlagen

Verteiler

Checkliste Baudurchführung Büw

1. Prüfung vor Baubeginn

[image: image2.png]















          

Ja Nein entf.

1.1
Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen 






Liegt die nachstehende Unterlage vor Baubeginn vor?


· Projektspezifisch angepasster Startordner 

(Checklisten Startordner Teil 1 und 2 als Anlage beigefügt)


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegt eine vom Projektmanagement / Projektleitung erstellte Liste
der bauwerksabhängigen, notwendigen Sachkunde vom ANBau
gemäß Paragraph 41 VV-BAU vor? 





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 




· Wird die Liste (s. vorhergehender Anstrich) nachgehalten? 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.2     
Durchführung von Besprechungen


Haben folgende Besprechungen stattgefunden?


· 
Vertragsauftaktgespräch (ohne AN)





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



· 
Technisch-kaufmännisches Auftaktgespräch (mit AN)


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.3
Bauabrechnung


· Liegen die notwendigen systemtechnischen Voraussetzungen für die 


     Elektronische Bauabrechnung/Optimierte Bauabrechnung 2.0 vor?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind Vereinbarungen gem. Bauvertrag hinsichtlich der Abrechnung 

festgelegt (z.B. digitales Geländemodell)?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.4
Abfallentsorgungskonzept 









· Fand eine Anlaufbesprechung statt?





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind die Voraussetzungen für den elektronischen Abfall- und 


     Entsorgungsnachweis geschaffen?





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegt das vorbereitete Formblatt „Entsorgungsnachweis“ vor?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.5
Sind Maßnahmen zur archäologischen Baubegleitung erforderlich?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.6
Sind Kabeltrassen, Fundamente, Gebäude fachgerecht eingemessen?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf.

1.7
Liegen Informationen über vom PL bereits angemeldete






110-kV-Schaltungen vor? (DB E)






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.8
Liegt die Zustimmung von Zes/Sls/Leiter Betrieb über Schalt- und 
Umbauarbeiten vor? (DB E)







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.9 
Wurden Beweissicherungsmaßnahmen durchgeführt?





· für Baustellenzufahrten







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· für Anlagen und Gebäude Dritter






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· hydrologische Beweissicherung






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· …………………………………………………………..



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.10
Sind die Baufeldübergaben erfolgt?


· Baustelle


· Baustelleneinrichtungsfläche


· …………………………………………………………..


1.11
Kabel


· Ist eine Kabeleinweisung des ANBau erfolgt?





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurden die Kabelmerkblätter übergeben, unterschrieben und die Arbeiten an den Kabelanlagen freigegeben?







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.12
Krananweisungen


· Sind Arbeiten mit mobilen oder stationären Baukranen, Hubsteigern
Betonpumpen o.ä. an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastruktur-
betreiber der DB AG (VR I) geplant?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegen dazu Krananweisungen vor?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


1.13
Dokumentation der am Bahnbetrieb teilnehmenden EVU


· Liegt die Dokumentation der am Bahnbetrieb teilnehmenden EVU mit 


aktualisiertem Inhalt vor?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Anmerkungen zu 1.1 - 1.13:      

Checkliste Baudurchführung Büw

 2. Prüfung zur Baustellensicherheit












Ja Nein entf.

2.1
Leistungen nach Baustellenverordnung




          


· Ist ein SiGeKo erforderlich? 






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Falls SiGeKo erforderlich, ist er bekannt?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Bei Übernahme der Leistung nach der Baustellenverordnung

Liegen folgende Unterlagen vor?


· SiGe-Plan (Fortschreibung aus der Planungsphase)



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Gefährdungsbeurteilungen vom ANBAU 





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Erläuterungsbericht zur Baumaßnahme





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Wurde die Vorankündigung getätigt?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Liegt die durch den PL (AG) freigegebene Baustellordnung vor?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Wurden folgende Einweisungen nachweislich durchgeführt?


· Einweisung in den SiGe-Plan






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Einweisung in die Baustellenordnung 





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Wurden folgende Leistungen durchgeführt?


· Finden regelmäßige/vereinbarungsgemäße Begehungen durch 

den SiGeKo statt? 








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird die Abarbeitung der vom SiGeKo in den Begehungsprotokolle


festgestellten Sicherheitsmängel überprüft und dokumentiert? 

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



Keine Übernahme der Leistung nach Baustellenverordnung

· Liegt die durch den PL (AG) freigegebene Baustellenordnung vor?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Erfolgte eine nachweisliche Einweisung des Bauüberwachers in die Baustellenordnung?







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Finden regelmäßige Begehungen des SiGeKo statt und werden diese 

auch dokumentiert?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird die Abarbeitung der festgestellten Sicherheitsmängel überprüft


und dokumentiert?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf

2.2 
Einweisungsprotokolle



Einweisung durch den Anlagenverantwortlichen 

· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt? 


· Ril 806.0000V03 

    „Bescheinigung über die Einweisung des Bauüberwachers in die 

    Örtlichkeit und in die bahnbetrieblichen Gegebenheiten“) 


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



Einweisung aller am Bau Beteiligten durch den Bauüberwacher 


· Ist die Einweisung nachweislich erfolgt?

· RRil 132.0108V11 (zus. 132.0108V12 bei DB InfraGO, Personenbahnhöfe)

    „Bescheinigung über die Einweisung in die Örtlichkeit und die 

     bahnbetrieblichen Gegebenheiten“





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



Einweisung durch den Anlagenverantwortlichen OLA

· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt? 


· RRil 132.0123V11 

     „Beauftragung mit Aufgaben des Anlagenverantwortlichen für Arbeiten 

     an oder in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlage“
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


bzw.


· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt? 


· RRil 132.0123V41

„Beauftragung von Aufgaben des Anlagenverantwortlichen für    Fahrleitungsanlagen (DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg)“

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



Einweisung durch den Anlagenverantwortlichen/Anlagenbeauftragten


· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt?


· RRil 132.0123V12





„Einweisung von AN oder dessen Vertreter in die Gefahren aus der Oberleitung, Bahnerdung und Rückstromführung sowie in den 
Arbeitsbereich“








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


bzw.


· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt?


· RRil 132.0123V42





„Einweisung des Arbeitsverantwortlichen für Arbeiten an oder in der 
Nähe von Fahrleitungsanlagen (DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg)“
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Ist der Bahnerdungsberechtigte nachweislich eingewiesen?


· RRil 132.0123V13








„Einweisung des Bahnerdungsberechtigten von Dritten“


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


bzw.

Ja Nein entf

· Ist der Bahnerdungsberechtigte nachweislich eingewiesen?


· RRil 132.0123V43








„Einweisung Kurzschließer“






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Ist der Schaltantragsteller nachweislich eingewiesen?


· RRil 132.0123V14







„Einweisung des Schaltantragstellers“




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


bzw.


· Ist der Schaltantragsteller nachweislich eingewiesen?


· RRil 132.0123V44







„Einweisung des Schaltantragstellers für Fahrleitungsanlagen 
(DC-S-Bahnen   Berlin und Hamburg)“




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Ist eine Einweisung nachweislich erfolgt?


· RRil 132.0123V21


„Übertragung der Anlagenverantwortung bei Baumaßnahmen EEA“
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· RRil 132.0123V22


„Einweisung als Arbeitsverantwortlicher für Arbeiten an oder in der 

Nähe unter Spannung stehender Teile von elektrischen 

Energieanlagen“








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


2.3
Baustelleneinrichtungsflächen


· Liegt ein vom AG bestätigter Baustelleneinrichtungsplan vor?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurde durch den ANBAU ein Gefahrstoffverzeichnis übergeben?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurde durch den ANBAU ein Brandschutzbeauftragten/-helfer benannt?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind die anzuschlagenden Aushänge (u.a. Vorankündigung, SiGe-Plan) vollständig?









 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind die anzuschlagenden Aushänge aktuell?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


2.4.      Fahrzeuge

· Wurden bei den eingesetzten schienengebundenen Fahrzeugen 


nachweislich die Zulassungen für den Eisenbahnbetrieb geprüft?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurden Führerscheine der Bediener von Zwei-Wege-Fahrzeuge 


kontrolliert und dokumentiert?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die eingesetzten Fahrzeuge und Baumaschinen hinsichtlich der




im Vorfeld vom AN anzugebenen Partikelminderungssysteme 

stichprobenartig überprüft?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf


2.5
Sicherungsüberwachung/Sicherungsleistungen


· Sind gültige Sicherungspläne vorhanden?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Ist die Einweisung der Beteiligten (z.B. Büw, ANBAU, etc.) in die Sicherungsmaßnahme nachweislich dokumentiert?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden Bedarfsmeldungen hinsichtlich der gewünschten 
Sicherungsleistungen seitens des ANBAU‘s fristgemäß vorgelegt? 
(Formulierung Standard - Bauvertrag BVB 16.3.9)



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Stimmen die Arbeiten seitens des ANBAU mit seinen Angaben im 
Abschnitt 1 des Sicherungsplanes überein (Maschinen, Geräte, 
Störschall, Einsatzzeit, Beschäftigte)? 





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Erfolgt die Sicherung seitens der Sicherungsfirma nach dem
gültigen Sicherungsplan?







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird eine Übersicht über den Einsatz der Personale (z.B. 
Sicherungsposten/Sicherungsaufsicht geführt?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Ausweise/Einsatznachweise der Sicherungspersonale
geprüft und nachweislich dokumentiert?





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird vor Beginn der Arbeiten die optische und/oder akustische 
Wahrnehmbarkeitsprobe der Sicherungsmaßnahme durchgeführt?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Anmerkungen zu 2.1 - 2.5:      

Checkliste Baudurchführung Büw

3. Prüfung während der Bauausführung am: ………….
















Ja Nein entf.


3.1
Dokumentation


· Sind die Eintragungen im Bautagebuch auf aktuellem Stand?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden Unregelmäßigkeiten auf der Baustelle dokumentiert?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden betriebsrelevante Gespräche im Fernsprechbuch


dokumentiert?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird die Bauakte gemäß Vorgabe (EIU-Ablagestruktur) geführt?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird die Baubesprechung durch die Bauüberwachung regelmäßig 

durchgeführt?  








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Baubesprechungen durch die Büw protokolliert?

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegen die Bautagesberichte des ANBAU dem Büw arbeitstäglich vor?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurden nach Baubeginn weitere erforderliche Beweissicherungs-
maßnahmen durchgeführt? 






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegen Eignungs-, Qualitäts- und Konformitätserklärungen der 


eingebauten Stoffe und /oder der Komponenten vor (incl. Interoperabilitätskomponenten)?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die eingebauten Stoffen auf Übereinstimmung mit der zur 
Ausführung freigegebenen Planung geprüft?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegt ein vom PL bestätigter Vertragsterminplan vor?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden Soll-Ist-Vergleiche zu den vertraglich vereinbarten
Terminen (u.a. § 5 Bauvertrag; Anlage 3.1 Bauvertrag, bestätigter
Vertragsterminplan geführt?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.2
Abrechnung und Rechnungsprüfung 

3.2.1
Auftragnehmer Bau


· Liegen durch den AN zu liefernde nachvollziehbare Abrechnungs-


zeichnungen gem. BVB zur Abrechnung vor?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf.


· Werden örtliche Aufmaße nur als Ausnahme verwendet und auf die 
Fälle beschränkt, für die die Mengenermittlungen nach 
Abrechnungszeichnungen nicht möglich oder sinnvoll sind?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden in der REB-Liste/D11-Datei Formelnummern verwendet,


die den geometrischen Körpern entsprechen?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.2.2
Auftragnehmer Sicherungsleistungen

· Wurden die Nachweise (Stundenzettel) der geleisteten Arbeitszeit/ 

Einsätze nach Vorgabe des AG zeitnah übergeben?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Erfolgt ein Abgleich zwischen den eingereichten Nachweisen und 

 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


den Befähigungsausweisen, den Sicherungsplänen usw.?

· Erfolgt die Abrechnung entsprechend der Gliederung des Leistungs-


verzeichnisses?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 






3.3
Nachtragsmanagement 


3.3.1
Nachtragsmanagement ANBAU

· Werden die Mehrkostenanzeigen des AN innerhalb einer ggf.


vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Behinderungsanzeigen des AN innerhalb einer ggf.


vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird, soweit im Bauvertrag Nachtrags-, Einreichungs- und Prüfplan 

(NEUPP) vereinbart wurde, auf der Baustelle fristgerecht nach NEUPP 

gehandelt?









 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Stellungnahmen zu Nachtragsangeboten des AN innerhalb


einer ggf. vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.3.2  Nachtragsmanagement ANSICH

· Werden die Mehrkostenanzeigen des AN innerhalb einer ggf.


     vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Behinderungsanzeigen des AN innerhalb einer ggf.


     vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf.


· Werden die Stellungnahmen zu Nachtragsangeboten des AN innerhalb


einer ggf. vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.4
Mängelverfolgung vor der Abnahme


· Wird eine Mängelverfolgungsliste geführt?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Mängel dem PL (AG) angezeigt?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Erfolgt eine zeitnahe Stellungnahme zu Mängelbeseitigungskonzepten?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegen die Zustimmungen der PL (AG) zu Mängelbeseitigungskonzepten 
vor?










 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wird die Mängelbeseitigung durch den AN bei der Bauüberwachung 


schriftlich angezeigt?







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind weitere Maßnahmen gegenüber dem AN erforderlich?

Wenn ja, welche: 








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Wurde die Mängelabarbeitung kontrolliert und das Ergebnis 
dokumentiert?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.5
Abnahmen


· Wurden alle organisatorischen Maßnahmen (Absicherung, Hilfsmittel, 
Geräte, Prüfunterlagen, qualifiziertes Personal) für die Abnahme 


vorbereitet?









 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Liegt, ein Prüfkatalog/Prüfplan AN nach der RRil 208.1213V30 auf 

der Baustelle zur Erfassung notwendiger Abnahmen vor?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden die Abnahmepflichten (z.B. Teilnahme an


gemeinsamen Feststellungen mit dem AN, Erstellen von Abnahme-

niederschriften) durchgängig ausgeführt und dokumentiert?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.5.1
Abnahmen nach der VVBAU


· Werden die Fristen für die Anzeigen der Abnahmen, nach 
der VVBAU eingehalten?


· Für Zwischenabnahmen?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Für protokollpflichtige Tätigkeiten?





 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Ja Nein entf.


· Wurden Abstimmungen mit dem IBV in Vorbereitung der IBN 
geführt?









 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.5.2
Abnahmen nach der VVBAU-STE


· Ist der Abnahmeprüfer bekannt?






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind die Voraussetzungen für eine Abnahmeprüfung sichergestellt?
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurde der Abnahmetermin mit einem EBA-anerkannten


Abnahmeprüfer (und bei EBA-Beteiligung mit EBA) vereinbart?

· mind. 2 Wochen








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· für Neubauten 2 Monate






 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurden Abstimmungen mit dem IBV geführt?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Wurden alle organisatorischen Maßnahmen (Absicherung, Hilfsmittel, 
Geräte, Prüfunterlagen, qualifiziertes Personal) für die Abnahme 


vorbereitet?









 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



· Liegt die vollständige Abnahmeniederschrift beim EBA vor?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.5.3
Abnahmen nach VV IST


· Sind die Abnahmeunterlagen für die strukturellen Teilsysteme 
nach TEIV vorbereitet? 







 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind die Abstimmungen mit dem IBV geführt?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


3.5.4
Bauvertragliche Abnahme

· Liegen alle Abnahmeprotolle mit Bestätigung der Abarbeitung von 

Mängeln vor?








 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Werden Experten, Dritte für die Abnahme benötigt?



 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


· Sind Sicherungsleistungen für die Abnahme veranlasst?


 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
 

· Sind betriebliche Maßnahmen erforderlich?




 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 



· Wurden alle Unterlagen für die bauvertragliche Abnahme incl. 
notwendiger Dokumentationsunterlagen vorbereitet?


 
 FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 
  FORMCHECKBOX 


Anmerkungen zu 3.1 – 3.5:      
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EIU Ablagestruktur (Grundlage)

		Nr.		Unterlagen		nach Richtlinie, VV, Gesetz				Filter setzen

Gunnoltz, Jana: Gunnoltz, Jana:
abzustimmender Teil
										Filter setzen						Fachbereich
DB Netz AG																				Fachbereich
DB Station&Service AG																Aufbe-wahrung (gilt nicht für S&S)				Medium
(gilt nicht für S&S)								Übergabezeitpunkt														Bemerkungen



										PL / BÜW / BBPL: 
Übergabe 1 Woche vor Startgespräch		vorhanden (x) / nicht vorhanden (-)		abweichendes Feststellungsdatum		Datum Eintreffen der Unterlagen				für
DB Netz
relevant		für
St&S
relevant				 Oberbau		 Tiefbau		 Konstr. Ingenieurbau		 Hochbau		 Elektrotechnik 50 Hz		 LST		 Tk (incl. HOA, FBOA)		 Oberleitung 16,7 Hz		 Maschinentechnik				Hoch-, Tief- und Ingenieurbau/Verkehrsanlagen inkl. baulichen Brandschutz		HLS (KG 410, 420, 430, 435)		Starkstromanlagen 50 Hz, Erdung (KG 440)		Blitzschutz (KG 446)		TK - Anlagen (KG 450; FIA, Beschallungsanlagen, 3-S-Technik, Zugabfertigungsanlagen, Funkanlagen, Zeitdienstsysteme)		Fördertechnik   (KG 460)		Gebäudeautomation (KG 480)				Nutzungsdauer     		Jahre nach Bauschlussmeldung		Mikrofiche		Systeme / Digital		Papierakte				Inbetriebnahme                                                                                        		bei St&S: Bauakte Teil II IBN-Akte		3 Monate nach IBN		6 Monate nach IBN                                                                                                                                                                                            		bei St&S: Bauakte Teil I / 6 Mon. n. Bauende		Projektabschluss (PA)



		 		Planungsakte																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X										X				X

		0		Arbeitsgrundlagen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X										X				X

				Projektmanagement																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X										X				X

				   • Projektauftrag 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X										X				X

				   • Projektplan		809.0201A02/A03 neu A01/A02														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						≤ 38						X										X				X

				Ernennungsschreiben Projektleiter (PL) 		138.0301A04 bzw. PHBau														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X										X				X

				Projektorganisation																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						≤ 38						X								X

				Projektorganigramm						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X								X						X

				Projektbeteiligtenliste						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X								X						X

				Meilensteinpläne (neu)		809.0201V08 														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						≤ 38						X										X

				Rahmenterminpläne (alt)		V06 														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						≤ 38						X										X

				Terminpläne						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X								X		X				X

				Planungsobjektverwaltung (POV) 																		X																								X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X														X

				Projektberichte / Sachstandsberichte																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X										X				X

				Management - Summary 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X										X				X

				Chancen-/Risiken - Betrachtung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X										X				X

				Quality - Gate - Sitzungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X										X				X

				Öffentlichkeitsarbeit																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38						X										X				X

		1		Vor-/Entwurfsplanung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

		1.1		Vorplanung mit Varianten 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

		1.1.1		Aufgabenstellung/Lastenheft																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

				St&S Aufgabenstellung (AST) Verkehrsstation Original		813.0102																X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				St&S Aufgabenstellung (AST) Verkehrsstation Fortschreibung		813.0102																X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				St&S Aufgabenstellung (AST) Vermietung Original		813.0102																X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				St&S Aufgabenstellung (AST) Vermietung Fortschreibung		813.0102																X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

		1.1.2		Machbarkeitsstudie																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

		1.1.3		Grundlagenermittlung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

				Checkliste Bestandsunterlagen						PL												X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

		1.1.4		Vorplanung 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

				Entwurfsheft Vorplanung		809.0201														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				Vorplanungheft gemäß Ril 813 (ggf. je Fachbereich separat )		81301																X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				Checkliste Qualitätssicherung Planung		PHBau																X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				fachtechnische Prüfung Vorplanung																		X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				formale schriftliche Abnahme der Planungsleistung																		X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

		1.2		Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK)																X		X				X		X		X		X														X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

				   • Grobkonzept		137.0101				PL										X		X				X		X		X		X														X																		10						X										X				X

				   • Feinkonzept		137.0410				PL										X		X				X		X		X		X														X																		10						X										X				X

		1.3		Niederschriften und Schriftverkehr 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

		1.3.1		allgemeiner Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

		1.3.2		Schriftverkehr mit EBA																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

				   • Anzeige einer Baumaßnahme nach TEIV		BAU/BAU-STE				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X				Anhang 3.2 / Anhang 3.3

				   • Antrag auf Inbetriebnahmegenehmigung (Großmaßnahmen)		BAU/BAU-STE				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X				Anhang 3.2 / Anhang 3.3

		1.3.3		Protokolle																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

		1.3.4		sonstige Unterlagen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

				Anfrage zur strategischen Einordnung von Maßnahmen		406.1103V01														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X																		10						X										X				X				Meldung auf elektronischem Weg

				Anzeige von Gleissperrungen zur Integrierten Bündelung		406.1103V02				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X																		10						X										X				X				Meldung auf elektronischem Weg

				Prüfberichte TEI2, Bau																X						X		X		X		X																																10						X										X				X				HDF

				Prüfbericht TEI2, 50 Hz																X														X																														10						X										X								HDF

				Prüfbericht/Freigabe Fachbeauftragter Fernüberwachung																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X								HDF

		1.4		Abstimmungen mit Dritten																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

				Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

		1.5		Entwurfsplanung		809.0201, 81301														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X				X

				Entwurfsheft gemäß Ril 813 (ggf. je Fachbereich separat )		81301																X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

		1.5.1		Entwurfsheft gemäß Ril 809 mit:		809														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X				X

				   • Objektblatt		809.0201V02														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Beiblatt Brücken		809.0201V03														X										X																																		10						X										X

				   • Erläuterungsbericht		809.0201A01                                     A03 (neu)														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X								Gliederung

				   • BAst/Musterplanungsheft/Projektanforderungskatalog/Lastenheft																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10		 				X										X								nach fachtechnischen Vorgaben

				   • Stellungnahmen																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Übersichtspläne																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • bestehender Zustand der Anlage																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				     Ø Skizzen,																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				     Ø Fotos,																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				     Ø Pläne																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Entwurfspläne (Gesamt-/Teilentwurf)																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Kostenzusammenstellung (neu)		809.0201V04														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Kostenübersicht 		809.0201V05               V04 (alt)														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Kostenberechnung		215.01														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Verhandlungskostenanschlag																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Ablöseberechnung EKrG (vorläufig)																X										X																																		10						X										X

				   • Vereinbarungsentwürfe																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Bauzeiten- und Finanzierungsplan (alt)		809.0201V05														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Bauzeitenplan		809.0201V06														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Finanzierungsplan		809.0201V07														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				   • Wirtschaftlichkeitsrechnung		DB-Invest														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X								 

				   • Teilplanungen																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				Anmeldung einer Baumaßnahme zum Kapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement		406.1104V01				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X																		10						X										X				X

				Angaben zu DB-Freigaben		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X								DIN VDE 0185-2

				Angaben zu DB-Rahmenverträgen		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X								DIN VDE 0185-2

				Blitzschutz Risikomanagement		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X								DIN VDE 0185-2

				Angaben zur Einstufung von elektrischen Anlagen im explosionsgefährdeten Bereich		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X								DIN VDE 0185-2

				Kreuzungen und Längsführungen von Kabeln/Leitungen		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				qualifizierte Aufgabenstellung		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				Angabe der angewendeten		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				   • Rechtsvorschriften		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				   • Regeln und Techniken		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				   • Regelwerke der DB AG		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				Lagepläne mit Darstellung der		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				   • Transformatorenstationen		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				   • Kabellegungen		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				   • Elektrische Zugvorheizanlagen		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				   • Elektrische Weichenheizanlagen		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				   • Beleuchtungsanlagen		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				Beleuchtungskonzept		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				Netzsystem mit Angaben zu den Schutzmaßnahmen beim indirektem  Berühren 		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				Gesamterdungskonzept		954.0102A01														X														X						X		X																						10						X										X

				Ernennungsschreiben BHV, IBV		809.0804V01														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				EG Prüfverfahren Teilphase Entwurf																		X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				Checkliste Qualitätssicherung Planung		PHBau																X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				fachtechnische Prüfung Entwurfsplanung																		X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				TBQ Qualitätsprüfung																		X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				formale schriftliche Abnahme der Entwurfsplanung																		X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

		1.5.2		Niederschriften und Schriftverkehr/Entwurfsplanung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X								X						X

				Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X								X						X

				Protokolle																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X								X						X

		1.6		Finanzierungsvereinbarungen, Zuwendungsbescheide 																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				Finanzierungskonzepte																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				Finanzierungsanträge																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				Finanzierungsfreigaben																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				Finanzierungsvereinbarungen																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				Aufteilungsbeleg bzgl. Refinanzierung																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				Zuwendungsbescheide in finanzieller Hinsicht 																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

		P 1.7		Baufreigaben (finanztechnisch)/Planänderungen																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

				- in finanzieller Hinsicht																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						10						X										X

		1.8		Gutachten/Prüfungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X								X										X				X

				Boden/Baugrund/Sonstige		TM 2008-178				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X								X										X				X				Einstellung in Baugrunddatenbank

				geprüftes und freigegebenes Brandschutzkonzept 		123.0105                     EBA-Leitfaden				PL										X		X				X		X		G		X				G										X		X		X		X		X		X		X				X								X										X				X				Brandschutz in Personenverkehrsanlagen/Erläuterungen Prozess UN01-03-08 Arbeitsanweisung …. 

				Betrieblicher Alarm- u. Gefahrenabwehrplan 		123.0105                     EBA-Ril				PL										X						X		X		X																																X								X										X								EBA-Ril: Brand- u. Katastrophenschutz (Tunnel/Freie Strecke) Änderung Carr

				fahrdynamische und oberbautechnische Prüfung 		823.0900														X		X				X																				X																X								X										X				X

				IVE - Gutachten																		X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				Schallgutachten/Planung																		X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				Umweltverträglichkeitsprüfung/Vorplanung																		X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				Risikoanalyse gemäß Ril 		513.2010																X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

		2		Genehmigungsplanung:						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X								X1)		X		X										X				X

		2.1		Planfeststellung/Plangenehmigung						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X								X1)		X		X										X				X

				Antrag auf planungsrechtliche Zulassung		PF-RL														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Checkliste Qualitätssicherung Planung		PHBau																X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				TBQ-Vorprüfung der Antragsunterlagen																		X																								X		X		X		X		X		X		X																										X

				Schreiben an die Anhörungsbehörde m.d.B. um Durchführung des Anhörungsverfahrens		PF-RL                       Muster 13.2														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				Feststellung über das Unterbleiben einer UVP		Muster 9.1														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				Anzeige über den Beginn der Bauarbeiten		Muster 37.1														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				Anzeige über die Fertigstellung der Bauarbeiten		Muster 37.2														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

		2.1.1		planfestzustellende Unterlage		PF-RL 12.(2)				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				   • Inhaltsverzeichnis						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • ggf. Abkürzungsverzeichnis						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Erläuterungsbericht						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				   • Übersichtskarte mit Darstellung der geprüften Varianten						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Übersichtsplan						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Lageplan mit Bauwerksnummer						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				   • Höhenplan						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Regelquerschnitte und kennzeichnende Querschnitte						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Bauwerksplan (z.B. Grundriss, Schnitte, Ansichten)						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				   • Bauwerksverzeichnis		Muster 12.2				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				   • Grunderwerbsverzeichnis		Muster 12.3				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				   • Grunderwerbsplan						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				   • Baustelleneinrichtungsplan und Baustraßen						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Leitungslageplan						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				Gutachten und sonstige Unterlagen		PF-RL 12. (2)				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				   • Unterlagen zur Regelung wasserwirtschaftlicher Sachverhalte, z.B. zur Einleitung von Oberflächenwasser in oberirdische Gewässer und in das Grundwasser						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Landschaftspflegerischer Begleitplan						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				   • Unterlagen für die artenschutzrechtliche Prüfung						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Umweltverträglichkeitsstudie						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				   • Unterlagen zur FFH-Verträglichkeit						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Gutachten zu Schall, Erschütterung und elektromagnetischen Feldern						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				   • Gutachten zum Brandschutz- und Katastrophenschutz						PL										X		X								X																X		X		X		X		X		X		X				X				X		X		X										X				X

				   • Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				  • Baugrundgutachten						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				Planfeststellungsbeschluss		PF-RL Must. 27.1				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X				s. a. Abschn. KVDB (Konzernvertragsdatenbank)

				Plangenehmigungsbeschluss		PF-RL Must. 27.2				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

		2.1.2		Bescheid zum Entfallen der Planfeststellung und Plangenehmigung		PF-RL Must. 27.3 § 35 VwVfG				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X				Prüfung bzgl. Aufnahme KVDB

		2.1.3		Planänderungsbeschluss		PF-RL 32 (6)				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X				s. a. Abschn. KVDB (Konzernvertragsdatenbank)

		2.2		Beschreibungen, Erläuterungen, Stellungnahmen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X								X1)		X		X										X				X

				Erläuterungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Berechnungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Zustimmung der Betroffenen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Stellungnahmen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Nachweis des besonders überwachten Gleises																X						X																																				X				X1)		X		X										X

		2.3		Niederschriften/Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Protokolle																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Erörterungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Einwendungen, Gegenäußerungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

		2.4		Raumordnungsverfahren																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Beschlüsse aus Raumordnungsverfahren																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X				Prüfung bzgl. Aufnahme KVDB

				Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Protokolle																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

		2.5		Vereinbarungen mit Dritten						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Genehmigungen nach Landesbauordnung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X				Prüfung bzgl. Aufnahme KVDB

		2.6		Genehmigungen/Erklärungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Unbedenklichkeitserklärung des EBA																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

				Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X				X

		B		Baudokumentation/Bauakten																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X		X		X

				Teil I / Bau-Akte 																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

		0		Ansprechpartner/beteiligte Firmen und Ingenieurbüros						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

				Auflistung aller beteiligten Firmen und Personen nach Gewerken						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

				Auflistung aller (Fach-) Planer 						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

				Auflistung aller Bauvorlagenberechtigter 						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

				Auflistung aller (Fach-) Bauüberwacher						BÜW										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

				Auflistung der Projektleiter und Bauherrenvertreter						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

				Gesamtübersichtsplan des Projektes						PL										X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X				X

		1		Ausführungsplanung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X		X		X

		1.1		Beweissicherungsunterlagen 		ZPO § 487														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Fotodokumentation																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Zustand örtliche Verhältnisse																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				   • Zufahrtstraßen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				   • Feuerwehrlagepläne																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				   • benachbarte Gebäude und Flächen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Vermessungsunterlagen						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Kampfmittelgutachen						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Nachweis über kampfmittelfreie Baufläche																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		1.2		Bodenuntersuchungen 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Baugrundgutachten		TM 2008-178														X		X				X		X		X		X														X																X						X		X										X		X		X				Einstellung in Baugrunddatenbank

				   • Baugrunddokumentation																X		X				X		X		X		X														X																X						X		X										X		X		X

				   • geotechnischer Bericht																X		X				X		X		X		X														X																X						X		X										X		X		X

				   • Grundwasser-, hydrologische Untersuchung																X		X				X		X		X		X														X																X						X		X										X		X		X

				   • felsmechanische, seismologische Untersuchung																X		X				X		X		X		X														X																X						X		X										X		X		X

		1.3		Berechnungen für den Nachweis der Sicherheit und Funktionsfähigkeit 																X		X						X		X		X		X						X						X																X						X		X										X		X		X

				statische Berechnungen:																X		X						X		X		X								X						X																X						X		X										X		X		X				wenn Auswahl nach Ebs nicht möglich (Diese Bemerkung gilt nur für Oberleitungsanlagen)

				   • Bauwerk, Gründungen																X		X						X		X		X		X						X						X																X						X		X										X		X		X

				   • Baubehelfe																X		X						X		X		X		X						X						X																X						X		X										X		X		X

				   • Festigkeitsberechnungen																X		X						X		X		X														X																X						X		X										X		X		X

				   • Druck und Sog																X		X						X		X		X														X																X						X		X										X		X		X

		1.4		Ausführungsplanung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X		X		X

		1.4.1		Erläuterungsbericht																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X				K						X		X		X

				Planverzeichnis		BAU-STE														X		X												X		X		X		X		X								X		X		X								X						X		X				K		X				X				X				Anhang 3.5

		1.4.2		Planprüfberichte		BAU-STE														X		X												X		X		X		X		X								X		X		X								X						X		X										X		X		X				Anhang 3.4

				Prüfliste																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X								HDF

				Gutachten, Stellungnahmen, Sachverständigenfreigaben (z.B. TÜV)/ Freigaben kommunaler Behörden																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Prüfberichte TBQ																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X																X						X		X										X		X		X

				Prüfberichte Fachspezialisten																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Prüfberichte Planprüfer																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X				X		X		X				X				X						X		X										X		X		X

		B 1.4.3		fachtechnisch freigegebene Ausführungspläne/-unterlagen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

				   • Übersichtsplan																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

				   • Lagepläne																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

				   • Höhenpläne																X						X		X		X		X																														X						X		X										X

				   • Regelquerschnitte, Querprofile																X						X		X		X		X								X																						X						X		X										X

				   • Absteckungsunterlagen																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

				   • Bauwerkspläne, Detailpläne																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   • Bauzustände, Baubehelfe (Verbau-/Baugrubenpläne)																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

				   • Baustelleneinrichtungspläne																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

				   • Betonierpläne																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   • Schweißpläne																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   •  Bohrpfahlpläne																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   •  Lehrgerüst-/Traggerüstpläne																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   •  Korrosionsschutzpläne																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   • Lagerversetzpläne 																X										X																																X						X		X										X

				   • Lehrrohrplan																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Schnitte																X								G		G		X																														X						X		X										X

				   • Außenanlagen/Freiflächen																X								G		G		X																														X						X		X										X

				   • Flachgründungen																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   • Tiefgründungen																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   • Bauwerksabdichtung																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   • Dränagen																X						G		X				X																														X						X		X										X

				   • Außenstützen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Innenwände, Sonstiges																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Innenstützen																X												X																														X						X		X										X

				   • Innentüren und Fenster																X										G		X																														X						X		X										X

				   • allgemeine Einbauten																X										G		X																														X						X		X										X

				   • allgemeine Einbauten Ansicht																X										G		X																														X						X		X										X

				   • besondere Einbauten																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Gerüste																X										X		X																														X						X		X										X

				   • Sicherungsmaßnahmen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Abbruchmaßnahmen																X						X		X		X		X																														X						X		X										X

				   • Abwasseranlagen																X										X		X																														X						X		X										X

				   • Wasseranlagen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Feuerlöschanlagen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Lüftungsanlagen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Lufttechnische Anlagen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Eigenstromversorgungsanlagen																X												X		X																												X						X		X										X

				   • Niederspannungsschaltanlagen																X										G		X		X																												X						X		X										X

				   • Niederspannungsinstallationsanlagen																X										G		X		X																												X						X		X										X

				   • Beleuchtungsanlagen																X										G		X		X																												X						X		X										X

				   • Blitzschutz- und Erdungsanlagen																X										G		X		X																												X						X		X										X

				   • Telekommunikationsanlagen																X												X																														X						X		X										X

				   • Such- und Signalanlagen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Fernseh- und Antennenanlagen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Gefahrenmelde- und Alarmanlagen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Aufzugsanlagen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Entsorgungsanlagen																X								G				X																														X						X		X										X

				   • Straßen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Plätze, Höfe																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Stellplätze																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Gleisanlagen																X						X				G		X																														X						X		X										X

				   • befestige Flächen, Sonstiges																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Einfriedungen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Mauern, Wände																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Rampen, Treppen, Tribünen																X										G		X																														X						X		X										X

				   • Brücken, Stege																X										X		X																														X						X		X										X

				   • Kanal- und Schachtbauanlagen																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   • wasserbauliche Anlagen																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   • Baukonstruktion in Außenanlagen, Sonstiges																X								G		G		X																														X						X		X										X

				   • Abwasseranlagen (Kläranlagen)																X								G		G		X																														X						X		X										X

				   • Entwässerungspläne																X								X		X		X																														X						X		X										X

				   • Starkstromanlagen in Außenanlagen																X												X		X																												X						X		X										X

				   • Weichenbeschaffungs- und –verlegeskizzen, Montageanweisungen, Stücklisten																X						X																																				X						X		X										X								mit Freigabe-/Prüfvermerk zur fahrdynamischen/oberbautechni-schen Prüfung

				   • Oberleitungslagepläne		997.9113														X																				X																						X						X		X										X

				   • Querprofilplan des Bahnhofs		997.9113														X																				X																						X						X		X										X

				   • Querprofilplan der freien Strecke		997.9113														X																				X																						X						X		X										X

				   • Stromlaufpläne (Übersichtsschaltpläne)		954.0102A01														X												X		X																												X						X		X										X

				   • Stromlaufpläne (mehrpolig)		954.0102A01														X												X		X																												X						X		X										X

				   • Steuerungspläne (schematisch)		954.0102A01														X												X		X						X																						X						X		X										X

				   • detaillierte Steuerungspläne		954.0102A01														X														X						X																						X						X		X										X

				   • schutztechnische Pläne (schematisch)		954.0102A01														X														X						X																						X						X		X										X

				   • detaillierte schutztechnische Pläne		954.0102A01														X														X						X																						X						X		X										X								Verriegelungen, Überwachungen, Messungen

				   • Beleuchtungspläne		954.0102A01														X														X						X																						X						X		X										X								einschl. Beleuchtungsberechnungen

				   • Erdungspläne		954.0102A01														X														X		X		X		X		X																				X						X		X										X								Verbindungspläne von Erdung, PE, PA

				   • Installationspläne		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Kettenwerkstabellen/-absenkungen		997.9113														X																				X																						X						X		X										X

				   • Mast- und Fundamenttafeln		997.9113														X																				X																						X						X		X										X

				   • Speiseleitungshöhenplan u. Abstandsnachweise		997.9113														X																				X																						X						X		X										X

				   • Steuerkabellageplan		997.9113														X																				X																						X						X		X										X

				   • Klemmenbelegungspläne/Adressierungspläne		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X								Incl. Erdungsanlagen, HES/HPAS, PAS

				   • Klemmenbelegungspläne für Schalterfernbedienung		997.9113														X																				X																						X						X		X										X

				   • Kabellageplan 15 kV		954.0102A01      997.9113														X																				X																						X						X		X										X

				   • Kabellagepläne für Starkstromkabel 50 Hz		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Schaltbelegungspläne		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Lageplan der Gleisanschlüsse		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Schutzplan (explosionsgefährdete Bereiche)		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Schlitz- und Durchbruchspläne		954.0102A01														X												X		X																												X						X		X										X

				   • konkrete Aufbauzeichnungen von Verteiler- und Schaltschränke		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X								genaue Angaben

				   • spezielle Konstruktionszeichnungen		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				- Angaben zum Blitz- und Überspannungsschutz		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				- Angaben zur EMV-Verträglichkeit		954.0102A01														X														X						X																						X						X		X										X

				- Kreuzungs- und Längsführungsunterlagen für Kabel und Leitungen   im Bereich von Gleisanlagen		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				- Erfassungsblatt für Erdungs- und Rückleitungsverhältnisse gemäß  Ril 997.0201V01		954.0102A01														X						X		X		X				X		X				X																						X						X		X										X								bei elektrifizierten Strecken

				Angaben zu Erdung und Potentialausgleich:		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Gesamterdungskonzept		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Netzsystem der Energieversorgung und Verbraucheranlagen		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Dimensionierung der Erdungsanlagen		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Festlegung der auszuführenden Rückleitungs- und Erdungsmaßnah-    men auf elektrifizierten Strecken		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Kabellisten (incl. Erdung, PE, PA)		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				Prüfbericht des Prüfingenieurs																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

				Prüfliste																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X								HDF

				Auflagenliste																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X								HDF

				Berechnungs- u. Bemessungsunterlagen wie		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Überlast		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Dauerlast		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Kurzschlussfestigkeit		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Selektivitätsnachweis		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • maximaler Spannungsfall Verteilernetze		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				   • Ermittlung der erforderlichen Leistung für Ersatzstromquellen		954.0102A01														X														X																												X						X		X										X

				statische Nachweise		997.9113														X																				X																						X						X		X										X

				Bevollmächtigungen für BVB (Bauvorlageberechtigte) in Kopie		809.0803V02 neu bzw. PHBau														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X				809.0301V05 alt bzw. PHBau

				   • Gebäudeautomation																X												X		G		G				G																						X						X		X										X

				   • Heizung, Lüftung, Sanitär																X												X				X						G																				X						X		X										X

				   • baulicher Brandschutz																X												X				X				X		G																				X						X		X										X

				   • TK – Anlagen, Videoüberwachung, 3-S-Technik, graphische Bedien-
      oberfläche																X												X				X		X		X																						X						X		X										X

				Hängerberechnung		997.9113														X																				X																						X						X		X										X								nur mechanischer Umbau; kein Barcode

				Auslegerberechnung		997.9113														X																				X																						X						X		X										X								kein Barcode

				Polygonberechnung																X																				X																						X						X		X										X								kein Barcode

				Graphik der Fahrdrahthöhenmessung																X																				X																						X						X		X										X								Fahrdrahthöhenmessungsdiagramm

				Erdungs- und Rückstromführungspläne		997.9113														X																				X																						X						X		X

				EIU freigegebene Ausführungsplanung mit allen Ausführungszeichnungen, Erläuterungsberichten und Standsicherheitsnachweisen inkl.  Prüfbescheid & Planprüfbericht		813																X																								X		X		X		X		X		X		X																		X								X

				geprüftes und freigegebenes Brandschutzkonzept 																		X																								X				X																										X								X

				Prüfbericht zum Brandschutzkonzept (vom EBA anerkannter Prüf-sachverständiger bzw. Fachstelle des EBA																		X																								X																														X								X

				Abstimmungsprotokolle mit Behörden (u. a. Prüfsachverständiger,  Feuerwehr)																		X																								X																																				X		X

				Sondernachweise (Bauteilfeuerwiderstand, Entrauchung, Sprachver-  ständlichkeit [SAA] usw..)																		X																								X																																				X		X

				Maßnahmenliste gemäß Ril 813.0105 A01																		X																								X																														X								X

				Schallgutachten																		X																								X																																				X		X

				Wärmeschutznachweis																		X																								X																																				X		X

				Umweltverträglichkeitsprüfung																		X																								X																																				X		X

				Denkmalschutz 																		X																								X																																				X		X

				Plausibilisierung der Beauftragung eines Blitzschutzrisikonachweises (BSR) zur Änderung der Blitzschutzklasse (BSK) (Vordruck 813.0440V41) gemäß Ril 813.0440 Absatz 5 Blitz- und Überspannungsschutz.		813.0440																X																														X																								X								X

				EIU freigegebene Ausführungsplanung Blitzschutz mit allen Ausführungszeichnungen, Erläuterungsberichten inkl. Prüfbescheid & Planprüfbericht gem. Ril 954.9105 Abschnitt 7 Absatz 1 (Vordruck 954.9105V01 Prüfungsnachweis).		954.9105																X																														X																								X								X

				freigegebener Trassierungsentwurf (fahrdynamisch und vermessungstechnisch geprüft)																		X																								X																																				X		X

		1.4.4		Änderungen gegenüber der Ausführungsplanung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

		1.5		Bauaufsichtliche Genehmigungen, UiG/ZiE																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

				Bauvoranzeigen		BAU/BAU-STE				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X				Anhang 3.2/Anhang 3.3

				Unternehmensinterne Genehmigungen (UiG)						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

				Zustimmungen im Einzelfall (ZiE)						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

				   • Nachweise mindestens der gleichen Sicherheit						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X				X				X

		1.6		Kostenanschläge/-pläne																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						≤ 38				X		X										X

				Kostenanschläge		215.01														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						≤ 38				X		X										X

				Kostenpläne																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						≤ 38				X		X										X

		1.7		Niederschriften und Schriftverkehr 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38				X		X										X		X		X

				allgemeiner Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38				X		X										X		X		X

				Protokolle/Niederschriften																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38				X		X										X		X		X

				Meldung an Baubetriebsplanung		406.1104														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38				X		X										X		X		X

				Schriftverkehr mit EBA																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38				X		X										X		X		X

				Schriftverkehr mit benannter Stelle																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						≤ 38				X		X										X		X		X

		1.8		Bauzeiten-/Finanzierungsplan (fortgeschrieben)																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						≤ 38				X		X										X

				Bauzeitenpläne		809.0201V05														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						≤ 38				X		X										X

				Finanzierungspläne		809.0201V06														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						≤ 38				X		X										X

		2		Baudurchführung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.1		Bauablaufpläne 						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Aufschreibungen über Bauverlauf einschl. besondere Vorkommnisse						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Baubetriebspläne		u.a. 406.1102				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Bauphasenpläne		u.a. 406.1102				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.2		Bautagebuch		809.0301V01														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.3		Bautagesberichte des AN																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.4		Schriftverkehr 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.4.1		Schriftverkehr mit EBA/mit benannter Stelle																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.4.2		Schriftverkehr mit Auftragnehmer																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.4.3		Schriftverkehr mit DB AG																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.4.4		Schriftverkehr mit DB ProjektBau																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.4.5		Schriftverkehr mit Sicherungsunternehmen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.4.6		Sonstiger Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.4.7		Schriftverkehr BÜZ																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.5		Meldungen/Anzeigen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.5.1		Behinderungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.5.2		Mehrkostenanmeldungen/AvL (Anordnung v. Leistungen)																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.5.3		Bedenkenanzeigen 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.5.4		Mängelanzeigen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.5.5		Schadensmeldungen		106.9004,  226														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.5.6		Unfallanzeigen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.5.7		Sofortmeldungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.5.8		Freistellungserklärungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.5.9		Baubeginnanzeigen  an EBA		PF-RL/BAU/BAU-STE														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X				Anhang 3.3 / Anhang 4.2

		2.5.10		Fertigstellungsmeldungen, Abnahmeverlangen 		809.0401V04 alt bzw. Vorgaben St&S														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X				809.0401V03 neu bzw. Vorgaben St&S

		2.5.11		Fernsprechbücher		406.1201														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X				X

		2.6		Protokolle/Niederschriften/Berichte																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.6.1		Monatsberichte																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.6.2		Wochenberichte																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.6.3		Bauprotokolle/Baubeschreibung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.6.4		Begehungsprotokolle																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.6.5		Bereitschaftspläne																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.6.6		Pressemitteilungen/Veröffentlichungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.6.7		Fotodokumentation des Bauablaufes																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

		2.6.8		Prüfberichte aus sekundärer Bauüberwachung (PL, BHV, TBQ)																		X																								X		X		X		X		X		X		X																								X		X

		2.7		Betrieb- und Baustellensicherheit																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Ersteinweisungen/Baustellenbelehrungen		809.0301V03 132.0108V11														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X				ggf. 132.0123V12-V14 o. V42-V44

				Betra-Anträge, Betren		406.1201														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X								X										X		X		X				mit Ablauf des Kalenderjahres, indem die Betra in Kraft war

				SiGeKo-Pläne/Sicherungspläne		132.0118V03				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Bereitschafts-, Bauphasen-, Baubetriebspläne																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Bevollmächtigungen für BÜB/FBÜ (Kopie)		809.0803V02 bzw. PHBau				Büw										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X				Niederschriften der Bevollmächtigungsgespräche

				über ausgebildetes Personal		99701														X		X												X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X				Ausführungs-/Wartungsfirma/DBT, Abnahmeprüfer, IH-Verantwort-licher, EVU-Zulassung

				Weisung der DB Netz AG zur Aufnahme des elektrischen Zugbetriebes																		X																								X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Weisung des Betriebsstandortes zur Aufnahme des elektrischen Zugbetriebes																X		X																		X						X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Einweisungsprotokoll Instandhalter																		X																								X		X		X		X		X		X		X																								X		X

				Gefährdungsprotokolle		Verordnung (EG) Nr. 352/2009 der Kommission														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X								EG-Verordnung vom 24.04.2009; insofern für die Maßnahme zutreffend ; Änderungen Carr

				Sicherheitsbewertungsbericht																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

				   • Beschreibung der Organisation																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

				   • Angaben zu den Sachverständigen																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

				   • Ergebnisse der verschiedenen Phasen der Risikobewertung																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

				   • Auflistung aller Sicherheitsanforderungen																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X										X

				Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz,  Betriebssicher-  heitsverordnung																		X																								X		X		X		X		X		X		X																								X		X

		3		Übergabe/Bestandsunterlagen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X						X		X		X		X		X

		3.1		Bestandsunterlagen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X						X		X		X		X

		3.1.1		Beweissicherung Endzustand (Fotodokumentation)																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X								X		X		X		X

		3.1.2		endrevidierte Bestandspläne																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X						X				X		X						nur DB Netz: 2 x Papier (1 x Alv; 1 x Planverwaltung) AutoCad o. MicroStation // DWG o. DGN + TIFF

				   • Planverzeichnis - Liste der Metadaten																X						X		X		X		X		X		X				X		X																				X				X1)		X		X										X								Datenformat (MS-Excel)

				   • Kabellageplan M. 1:1000																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Querprofile																X						X		X																																		X				X1)		X		X										X

				   • Trassenplan		824.2310														X						X		X																																		X				X1)		X		X										X

				   • Absteckungsunterlagen																X						X		X		X		X																														X				X1)		X		X										X

				   • Schallschutzanlagen																X								X		X																																X				X		X		X										X

				   • Erdungsplan, M 1:1000																X														X		X		X				X																				X				X		X		X										X								EMA/BMA, ZN, ZL, HOA/FBOA, EBL, MAS 90

				   • Übersichtsschaltplan - Ebsü																X														X				X		X		X																				X				X		X		X										X								AutoCad o. MicroStation // DWG o. DGN + TIFF; nur Endzustand für Dokumentation

				   • Stromlaufplan		954.0102A01														X														X				X		X		X																				X				X		X		X										X

				Stromlaufpläne der Verteilungen und Schaltschränke mit Klemmen- und Aufbauplänen, Bestückungslisten, etc.																		X																												X				X		X																				X								X

				   • Anschlussbelegung																X														X				X		X		X																				X				X		X		X										X

				   • Bauplan 1 und 2 jeweils PT I, II (mit Nummernschaltung, Kabelver-  teilerplänen usw.)																X																X																										X				X		X		X										X								Abnahmeprüfpläne als Rücklauf zur Bestandsplanerstellung. Monteurpläne verbleiben als Arbeitsunterlage im Stellwerk

				   • Auslagepläne (Bestandspläne in Stellwerken)																X																X																										X				X		X		X										X								für alle weiteren von der Baumaßnahe betroffenen Stellwerke, periphere Anlagen

				   • Oberleitungslageplan, M. 1:1000		954.0102A01														X																				X																						X				X		X		X										X

				   • Mast- und Fundamenttafeln		954.0102A01														X																				X																						X				X		X		X										X

				   • Kettenwerksabsenkung		954.0102A01														X																				X																						X				X		X		X										X

				   • Regulierungsplan		954.0102A01														X																				X																						X				X		X		X										X

				   • Kettenwerksaufstellung		954.0102A01														X																				X																						X				X		X		X										X

				   • Kabellängenplan																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Kabelzubehörplan																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Kabelspleißplan																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Übersichtsplan Freileitung																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Kabelübersichtsplan																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Systemübersichtsplan																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • System-Blockdiagramm																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Verbindungsübersichtsplan																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Kabelübersichtsplan RB																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Notruflinien-Übersichtsplan																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Anhaltestrecke HOA/FBOA																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Tastenfeldbelegung																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Standortplan - Mast																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Standortplan Tunnel																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Aufstellungsplan TK																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Inhouse-Verkabelungsschema																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Gestell-/Verteiler-/Schrankbelegungsplan																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • Sicherungsverteilungsplan																X																		X																								X				X		X		X										X

				   • BÜ-Lageplan																X						X																																				X				X		X		X										X

				   • RÜ-Pass																X						X		X		X								X																								X				X		X		X										X

				Lagepläne mit Installation und Kabellage																		X																										X		X				X		X																				X								x

				Erdungspläne mit Erdungslageplan, Strangschema und Belegungsplänen																		X																												X				X		X																				X								x

				Strangschema Energieversorgung und Verteilungsnetz																		X																												X																										X								x

				   • Bauwerkspläne																X								X		X		X		G		X		X		X		X																				X				X		X		X										X								Datenformate (AutoCad/DWG + TIFF)

				   • Erd- und Stützbauwerke																X								X		X																																X				X		X		X										X								mit im Baugrund verbliebenen Bauzuständen

				   • Pläne neu verlegter/aufgefundener Kabel/Leitungen einschl. Einmessung M 1:1000 bzw. 1:500 u. Einarbeitung In DB-GIS																X								X		X																																X				X		X		X										X								Arbeitsauftrag DB-GIS/DWG und TIFF

				   • Bestückungspläne																X										G		X																														X				X		X		X										X

				   • Zeichnungsunterlagen, Sonderzeichnungen																X														X				X				X																				X				X		X		X										X								Sondermaste

				   • Belegungspläne																X														X				X				X																				X				X		X		X										X

				   • endrevidierte Pläne für End- und S-Bauzustände																X														X		X		X				X																				X				X		X		X										X								PT1 und PT2

				Übersichtsschema																X														X		G		X		X		X																				X				X		X		X										X

				Erdungsnachweise, MAS 90,																X														X				X				X																				X				X		X		X										X

				Aufstellung BEL																X																				X																						X				X		X		X										X

				Übersicht z. Neubau, Rückbau und Nichtvorhandensein von Durchlässen für V=230 km/h																X								X																																		X				X		X		X										X

				Zusammenstellung/Dokumentation																X								X																																		X				X		X		X										X								der Stützbauwerke/im Baugrund verbleibende Bauzustände

				Bauwerksliste																X														X								X																				X				X		X		X										X								Dateiformat (MS-Excel)

				Anlagenkataster																X								X																																		X				X		X		X										X

				Kopie Prüfbericht fachtechnische Prüfung der Ausführungsplanung																		X																																		X																						X				x		X

				Bestandspläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Details) gem. Ril 813.0104 durch Aufsteller und Bauüberwachung mit Bestätigung der Übereinstimmung mit der Örtlichkeit unterzeichnet		813.0104																X																								X		X		X		X		X		X		X										X		X								X				X		X

				Kabellagepläne nach Umbau																		X																								X																																X				X		X

				Berechnung der Flächen nach DIN 277 und GIF bei Hochbauten 		DIN 277																X																								X																																X				X		X

				Gleichgestelltes, geprüftes und genehmigtes Brandschutzkonzept																		X																								X																																X				X		X

				Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten																		X																								X																														X		X						X

				Flucht- und Rettungswegpläne																		X																								X																														X		X						X

				Betriebsbuch BMA (Brandmeldeanlage)																		X																								X																														X		X						X

				Planverzeichnis																		X																										X										X																		X		X						X

				Grundrisse																		X																										X								X																				X		X						X

				Schnitte																		X																																		X																				X								X

				Detail- und Schnittzeichnungen																		X																										X																														X				X		X

				Schalt-, Stromlaufpläne, Klemm- und Bestückungslisten																		X																										X		X						X																				X		X						X

				Koordinationspläne aller TGA-Gewerke																		X																										X																														X				X		X

				Strangschema 																		X																										X																												X		X						X

				Funktions- und Regelschema (Anlagenschema)																		X																										X																												X		X						X

				Lagepläne mit Installation und Kabellage einschl. Erdungspläne mit Erdungslageplan und Belegungsplan der PAS																		X																												X																										X		X						X

				Kabelliste 																		X																												X																										X		X						X

				bei Änderungen zur Ausführungsplanung, z.B. EBA 2 mit "Braun-Eintragungen																		X																												X																												X				X		X

				Lageplan des Gebäudes mit Angabe aller Ableitungen, Trenn- und Verbindungsstellen sowie aller relevanten Gebäude- und Dachaufbauten. 																		X																														X																										X				X		X				Elektrisch leitfähige Teile oder elektrische Leitungen, die sich in der Nähe der Ableitungen befinden, müssen dargestellt sein.

				Anschaltungsübersicht (Kabelbelegungsplan)																		X																																X																						X		X						X

				Aufstellungs- und Lageplan (schematisch und maßstäblich mit Darstellung der Standorte des TK-Equipments und der Kabeltrassen)																		X																																X																						X		X						X

				3-S-Übersichtsplan 																		X																																X																						X		X						X

				ELA-Übersichtsplan 																		X																																X																						X		X						X

				Erdungsplan																		X																																X																						X		X						X

				EtA-Übersichtsplan 																		X																																X																						X		X						X

				Fernmeldeverbindungsplan																		X																																X																						X		X						X

				Kabelgestell-Belegung																		X																																X																						X		X						X

				Kabelliste Elektrotechnik und TK																		X																																X																						X		X						X

				Kabelübersichtsplan																		X																																X																						X		X						X

				Kabelverbindungsplan																		X																																X																						X		X						X

				Konfiguration des Managementsystems (auch auf CD)																		X																																X														X								X		X						X

				Konfigurator (Gesamt- und Teilsysteme)																		X																																X																						X		X						X

				Layoutplan Bedienoberfläche Managementsystem																		X																																X																						X		X						X

				Montageplan 																		X																																X																						X		X						X

				Schematische Kamerasichtbereiche																		X																																X																						X		X						X

				Schrankbelegung																		X																																X																						X		X						X

				Softwareversion 																		X																																X																						X		X						X

				Switch- und Patchfeldbelegung																		X																																X																						X		X						X

				Technische Datenblätter 																		X																																X																						X		X						X

				Übersichtsplan 																		X																																X																						X		X						X

				Übersichtsplan Unterverteilung 230 V																		X																																X																						X		X						X

				Verteiler-Belegung																		X																																X																						X		X						X

				Lageplan/Bestandsplan																		X																																		X																						X				X		X

				Erdungspläne u. Potentialausgleich (bezogen auf die techn. Anlage)																		X																																		X																				X		X						X

				Regelschemata/Automationsschemata																		X																																				X																		X		X						X

				Stromlaufpläne 		DIN EN 61082																X																																				X																		X		X						X

				Übersichtsplan mit Eintragung der Standorte der Bedieneinrichtungen und Informationsschwerpunkte																		X																																				X																		X		X						X

				Automationsstations-Belegungspläne einschl. Adressierung																		X																																				X																		X		X						X

				Anschlussplan 		DIN EN 61082-3																X																																				X																		X		X						X

				Datenpunktliste																		X																																				X																		X		X						X

		3.2		Übergabeprotokolle 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X						X				X		X		X

				Übergabeprotokolle an Anlagenbetreiber																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X		X		X

				   • Nachweis der Aktualisierung im DB-GIS																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X																X				X1)		X		X										X		X		X

				   • Nachweis Fortschreibung Engstellenpläne und Engstellenprofile      DB Netz AG		458.0108																X																								X																																				X		X

				   • Übergabe Bestandsunterlagen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X										X		X		X

				   • Lieferung und Übergabe von Geräten 																X																				X																						X				X		X		X										X								EuK, Kurbel, Schlüssel, Spannungsprüfer

				   • Protokoll zur Inbetriebsetzung einer funktionsfähigen Anlage		809.0401V02 alt														X						X		X		X		X		X		X				X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Protokoll zur Inbetriebnahme einer funktionsfähigen Anlage		809.0401V01 neu														X						X		X		X		X		X		X				X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Protokoll zur Übergabe einer fertig gestellten Anlage		809.0401V01 alt             809.0401V03 neu														X						X		X		X		X		X		X				X		X																				X				X1)		X		X										X

				   • Protokoll zur Inbetriebnahme einer funktionsfähigen Tk-Anlage (neu)		809.0401V02 neu														X																		X																								X				X		X		X										X

				Übergabevermerke																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X						X				X				X

				Teil II / Betreiber-Akte 																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																										X		X										X

		4		Soll- und Ist-Vergleiche der Vermessung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X										X		X										X		X		X

		4.1		Lage und Höhe der Gleise/der baulichen Anlagen 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X										X		X										X		X		X

				Vermessung Bauwerk/Messprogramm 		ZTV–K, ZTV-Verm														X		X						X		X																X		X		X		X		X		X		X				X						X		X										X		X		X

				Vermessung Gleislage auf Tragwerk																X								G		X																																X						X		X										X

				Einrechnungsskizze/Einrechnungsplan																X						X		X		G		X																														X						X		X										X

				Feldrisse																X						X		X		G		X																														X						X		X										X

				Messstreifen mit mindestens 6 Kanalschreiber		821.2001                 824.0520														X						X																																				X						X		X										X								sowie 824.2310/820.03.07

				Pfeilhöhen in Bögen und Übergangsbögen 																X						X																																				X						X		X										X								gemessen alle 5 m

				gegens. Höhenlage beider Schienen in Bögen u. Rampen																X						X																																				X						X		X										X								gemessen alle 5 m

				Aufmessung Spurweite																X						X																																				X						X		X										X

				Soll-/Ist-Gradiente																X						X				G																																X						X		X										X								VERM.ESN-Format

				- Soll-Ist-Vergleich einschließlich Eintragung in Lagepläne und Längsschnitte für																X						X		X		X		X				X		X		X		X																				X						X		X										X

				   • Erdplanum																X						G		X																																		X						X		X										X								TIFF

				   • Bodenaustausch																X						X		X																																		X						X		X										X								TIFF

				   • Frostschutzschicht (FSS)																X						X		X																																		X						X		X										X								TIFF

				   • Planumsschutzschicht (PSS)																X						X		X																																		X						X		X										X								TIFF

				   • OK verdichteter Schotter																X						X		X																																		X						X		X										X								TIFF

				   • Kabeltrassen																X						X		X		X		G				X		X																								X						X		X										X								TIFF

				   • Rohrsohlen (Entwässerung)																X						X		X		X		X																														X						X		X										X								TIFF

				   • Absteckung, Abstand GVP zur Gleisachse   																X						X																																				X						X		X										X								TIFF, EM-SAT

				   • angepasste Lagepläne in DB GIS (Ivl - Pläne)																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																										X										X		X				X

		4.2		Festpunktnachweise																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X				K						X		X		X

				Seitenabstände und Höhen einschl. der errechneten Differenzen																X						X		X		X		G																														X						X		X				K						X								gemessen an allen Messpunkten

				Vermessungskonzept Oberbau auf Tragwerk																X								G		X																																X						X		X				K						X

				Flächennivellement Betonüberbau																X										X																																X						X		X				K						X

		4.3		Zwangspunkte																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X						X		X				K						X		X		X

		4.4		Engstellen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X				X				X		X						X						X		X				K						X		X		X

				Seitenabstände und Höhen an Bahnsteigen																X		X				X		G		G		X														X																X						X		X				K						X		X		X				gemessen alle 10 m

				Einhaltung der Regellichtraumprofile		EBO														X		X				X		X		X		X								X						X				X				X		X						X						X		X				K						X		X		X

				Profilfreiheit für SÜ und EÜ																X						X		X		X		G								X																						X						X		X				K						X				X

				Abstand zu Bauwerken																X						X		X		X		X								X																						X						X		X				K						X				X

				Richtung in den Geraden																X						X		X		X		X																														X						X		X				K						X				X				mit Freigabe-/Prüfvermerk zur fahrdynamischen/oberbautechni-schen Prüfung

				Längshöhe im gesamten Gleis																X						X																																				X						X		X				K						X				X

				aktualisierter Trassenplan mit Gleisvermarkung																X						X														X																						X						50		X				K						X				X

				Geländerabstände z. d. Betriebsgleisen																X								X		X		G																														X						X		X				K						X				X

				Fortschreibung Engstellenpläne und Engstellenprofile DB Netz AG 		458.0108																X																								X																																				X		X

		4.5		Lichtraumnachweise																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X				X				X		X						X						X		X				K						X		X		X

				Lichtraumdokumentation																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X				X				X		X						X						X		X				K						X		X		X

				lichte Höhen bei Straßenkreuzungen																X						X		X		X																																X						X		X				K						X

		5		Nachweisführung																X		X				X		X		X		X								X						X		X		X		X		X		X		X								X		X		X				K		X				X		X		X

		5.1		Kontrollmessungen/Qualitätsprüfungen/Eigenüberwachung																X		X				X		X		X		X								X						X		X		X		X		X		X		X								X		X		X				K		X				X		X		X

				Eigenüberwachungsergebnisse/Ausführungskontrolle																X		X						X		X		X														X		X		X		X		X		X		X				X				X		X		X				K		X				X				X				Güteprüfungen

				Bodenaustausch/Hinterfüllmaterial:																		X																								X																X				X		X		X				K						X		X		X

				   • Materialnachweis																X		X				X		X		X		X														X																X				X1)		X		X				K						X		X		X

				   • Verdichtungsnachweis																X		X				X		X		X		X														X																X				X1)		X		X				K						X		X		X

				erforderliche Dichte und Tragfähigkeit i. d. jeweiligen Ebenen																X		X				X		X		X		G														X																X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Filterstabilitäten bei Entwässerungsanlagen																X		X				G		X		X		X														X																X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Materialnachweis für Filtermaterial																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Funktionsfähigkeit der Entwässerungsanlagen durch Höhennivellement																X		X				X		X		X		X														X																X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Schachtverzeichnis bei Entwässerung,																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				behördliche Einleitgenehmigung 																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X				für Entwässerungsanlagen

				entsprechendes erforderliches Gefälle:																X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Kappen (Quergefälle)																X		X						X		X		G														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Fahrbahn (Quer-/Längsgefälle)																X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Entwässerungsrinnen/-leitungen 																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X				Längsgefälle

				Freigabe der Gründung																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Freigabe des Oberbaues		820.0120														X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				verwendete Schweißportionen entspr. d. vorh. Schienengüte		824.5510														X		X				X																				X																X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Schweißprotokolle		824.9006														X		X				X																				X																X				X1)		X		X				K		X				X				X				820.0307  

				Schweißnachweise																X		X								X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Schweißverfahren																X		X								X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Schweißnahtangabe																X		X								X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Zulassung des Ausführenden																X		X								X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Güteprüfprotokoll/Bescheinigung Q1-Lieferant																X		X				X														X						X																X				X1)		X		X				K		X				X				X

				über den Spannungsausgleich lückenloser Gleise		824.5010														X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				- dynamische Messfahrt mit vmax		821.2002														X						X														X																						X				X1)		X		X				K						X								kein Barcode

		5.2		Zulassungsbescheide/Zertifikate/Prüfberichte/Protokolle																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X		X		X

				Prüfblätter für: 																X		X				X										X		X								X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Eisenbahnoberbau für Gleise/Weichen																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Schienenauszüge																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Weichen		821.2005														X						X																																				X				X1)		X		X				K						X								mit dv-gestützten Messgerät einschl. elektr. Datenübermittlung (einschl. IIS), einschl. Montagemessung

				   • Weichenhöhenplan																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Hemmschuhauswurfvorrichtungen																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Bahnübergänge		815														X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Stromversorgung		954														X																X		X																								X				X		X		X				K						X

				Vorspannen																X		X								X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Verfahrensgenehmigung																X		X								X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Zulassung Spannstahl																X		X								X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Zulassung Betonzusatzmittel																X		X								X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Spannprotokolle																X		X								X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Verpressprotokoll																X		X								X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Stoßlückenprüfung																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				Prüfnachweise Überstoßmessung,																X																X																										X				X		X		X				K						X

				Gleisabschlüsse mit Dokumentation																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X								Prellböcke

				stichprobenweise Prüfung der Verspannung der Schienenbefestigungsmittel		824.5050														X						X																																				X				X1)		X		X				K						X								Streckenband, auch Mängelansprüche

				Kontrollvermessung SO/Gleislängsverbau																X		X				X																				X																X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Vermessung Bauzustände und Baubehelfe																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Regelbettungsquerschnitt		820.2010A07														X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				Höhenabtrag und Messung des Schienenkopfprofiles		824.8310														X						X																																				X				X1)		X		X				K						X								nach Schleifen der Neuschienen

				Spurweite im gesamten Gleis																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				Höhenlage des Schotterplanums																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X								gemessen an allen Messpunkten

				Erdbaustoffuntersuchungen																X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X				bzgl. Ungleichförmigkeit und Durchlassbeiwert

				Einhaltung der Anforderungen an Erdbauwerke		836														X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Einpressmörtel 																X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X				Eignungsnachweis/Prüfbericht

				Gründungen, Rammarbeiten, Rammprotokolle																X		X						X		X				G		G				G		G				X																X				X		X		X				K		X				X				X

				ordnungsgemäßen Herstellung der Rand- und Rangierwege sowie  der Böschungen																X		X				X		X		X				X				X		X		X				X																X				X1)		X		X				K		X				X				X

				ordnungsgemäße Herstellung der Erdungsanlagen																X		X				X		X		X																X																X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Baugrubensohlen																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Lager, Lagersockel																X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Geländer																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Erdbau																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Betonarbeiten																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Ebenflächigkeit gemäß		ZTV – K														X		X						X		X		G														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Temperaturmessungen																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Bewehrung																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Betondeckung																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Überwachungsbescheinigung																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Abdichtung																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Abreißprobe für Rohbeton																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Abreißprobe für Beton/Grundierung																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Rauhtiefeprüfung																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Grundierung/Versiegelung																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Bitumenanstrich erdberührte Flächen																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Anstrich für Geländer nach		TL 918300														X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Schichtdickennachweis Verzinkung																X		X						X		X		X								X						X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Schichtdickennachweis Anstriche																X		X						X		X		X								X						X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Werkstoff - Nr.																X		X						X		X		X								X						X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Chargen – Nr.																X		X						X		X		X								X						X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Prüfzeugnis																X		X						X		X		X								X						X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Grundierung/Versiegelung/Abdichtung 																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Grundbeschichtung, Grundanstrich																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				   • Deckschicht, Schutzschicht																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Erstellung der Sichtnachweise																X																				X																						X				X		X		X				K						X								für Signalstandorte

				galvanischer Trennung 																X																				X																						X				X		X		X				K						X								zu Versorgungsleitungen Dritter

				Korrosionsschutzplan																X		X								X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Bericht zur fachtechnischen Prüfung Korrosionsschutzplan																X		X								X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Schalung																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Wände																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Widerlager																X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Stützen/Pfeiler																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Traggerüste/Baubehelfe																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Verblendung																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Überbau, schlaff bewehrt																X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				ÜKO – Einbau																X		X								X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Lagereinbau, Lagersockel																X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Schutzplanken																X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X				ggf. Schiedsuntersuchungen

				Kappen																X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Koppelfugen																X		X								X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				absteckgerechte Herstellung der Anlagen; Errichtererklärungen																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Vorlage Errichter-/Herstellerbescheinigungen sowie Bestätigungen		GUV - V A 2 														X		X																		X						X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Standsicherheit, Tragfähigkeit und Betriebssicherheit der vorh. und  neuen Erdbauwerken, Durchlässe für 230 km/h																X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Übergabe Mess- und Prüfmittel																X														X		X		X		X																						X				X		X		X				K						X

				Wirksamkeit der Schutzmaßnahme/Isoliervermögen 																X														X		X		X		X		X																				X				X		X		X				K						X

				GUV																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X		X		X				K						X				X

				Elektromagnetische Verträglichkeit  (EMV)																X														X		X		X		X																						X				X		X		X				K						X

				Statik der Maste																X														X		X				X																						X				X		X		X				K						X				X				1 x Papier; 1 x CD-ROM

				Profilfreiheit der LST-Anlagen																X																X																										X				X		X		X				K						X

				Anschlusswerterhöhung/-werte																X														X		X		X		X		X																				X				X		X		X				K						X								VNB (alt EVU)

				Betriebsfähigkeit (NdB)																X																		X																								X				X		X		X				K						X								RfO-Erklärung

				Resonanzmessungen an den EÜ´s																X																				X																						X				X		X		X				K						X								Einhaltung der zul. Endtangentendrehwinkel

				Herstellernachweis für Oberleitungsmaste																X																				X																						X				X		X		X				K						X

				Lichtsignale,																X																X																										X				X		X		X				K						X

				Netzleit-/Fernwirktechnik,																X																				X																						X				X		X		X				K						X

				Elektrifizierungsfestigkeit best. LST-/Elt-Anlagen																X																				X																						X				X		X		X				K						X								bzw. Fertigstellung aller erforderlichen Anpassungsmaßnahmen

				Mess- und Prüfprotokolle von Kabeln																X														X				X		X		X																				X				X		X		X				K						X

				Messprotokolle und Prüfnachweise 																X														X		X		X		X		X																				X				X		X		X				K						X								für  Anlagen bis und über 1000 V

				Messprotokolle Weiche																X																X																										X				X		X		X				K						X

				Messprotokolle Lichtsignale																X																X																										X				X		X		X				K						X

				Messprotokoll/Absteckrisse Gleisachse zu Bahnsteigkante																		X																								X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Messprotokoll/Absteckrisse f. Abstände Dachkante zu Lichtraumprofil																		X																								X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Isolierfähigkeit der Anlage,																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				Ausbau von Schutzmaßnahmen																X																				X																						X				X		X		X				K						X								Bauzustände

				Baulicher Brandschutz																X										G		X		G		G						G																				X				X		X		X				K						X				X

				Heizung, Lüftung, Sanitär																X												X				G						G																				X				X		X		X				K						X

				Starkstromanlagen 50 Hz																X										G		X		X								X																				X				X		X		X				K						X

				fachtechnische Prüfung 50 Hz Teil 1 + 2																X														X																												X				X		X		X				K						X

				fachtechnische Prüfung (TK-FIA) T. 1+2																X																		X																								X				X		X		X				K						X

				fachtechnische Prüfung (Aufzüge u. Fördertreppen) Teil 1 und 2																X																						X																				X				X		X		X				K						X

				Sicherheitsdatenblätter																X														X				X				X																				X				X		X		X				K						X

				galvanischen Trennung von Nebenverbrauchern																X																				X																						X				X		X		X				K						X

				TK-Anlagen																X												X						X																								X				X		X		X				K						X

				Gewährleistungsbedingungen zu Geräten, Anlagenteilen bzw.    Gesamtanlagen																X																X		X																								X				X		X		X				K						X								1 x Papier (Archiv)

				LWL-Prüfprotokoll																X																X																										X				X		X		X				K						X								HDF

				Gleisstromkreise, Achszähler u. Zugbeeinflussung,																X																X																										X				X		X		X				K						X

				Motorrelais																X																X																										X				X		X		X				K						X

				Erdschlussfreiheit von Signalanlagen																X																X																										X				X		X		X				K						X								Verf. HVSF, SF – III – 3 vom 15.02.85

				Einhaltung der DIN/VDE und Ril																X																X		X																								X				X		X		X				K						X

				nach Ril 892.03 u. weiterhin geltender Regeln der DR		892.03														X																X		X																								X				X		X		X				K						X

				 La-Eintrag																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				Zulassung d. eingebauten Materialien/Baustoffe/Bauteile/Baugruppen Anlagen		BAU/BAU-STE														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Betonschwellen																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Gleisschotter																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Geotextil																X						X		X																																		X				X1)		X		X				K						X

				   • Unterschottermatten																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Zwischenlagen																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Planumsschutzschicht																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Maschinen/Geräte																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Schienentechnik																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				   • Verankerungen																X								X		X		X																														X				X		X		X				K						X

				   • Beton																X								X		X		X				G				G		G																				X				X		X		X				K						X

				DIN-Zulassung der Mischanlage																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X				Betonlieferscheine

				Herstellererklärung																X		X												X				X				X				X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Herstellerzertifikate																X		X												X				X				X				X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Errichtererklärung																X		X												X				X				X				X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Lieferscheine																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Wiegescheine,																X		X						X		X		X														X																X				X		X		X				K		X				X				X

				Freigabebescheid MS (Trafostation)																X														X								X																				X				X		X		X				K						X

				Betriebsbereitschaftserklärung 																X																		X		X																						X				X		X		X				K						X								des zukünftigen Betreibers

				Eignungsbescheinigungen/Zulassungen/Prüfzeugnisse für Bau-  produkte, Bauarten und Komponenten/technische Datenblätter																		X																								X																														X				X				X

				Übereinstimmungszertifikate und Einbau- bzw. Installationsanleitung/   Verwendbarkeitsnachweise																		X																								X																														X				X				X

				Konformitätserklärung (inkl. aller Anlagen)																		X																								X				X				X		X																				X				X				X

				Fachkompetenz-/Befähigungsnachweise																		X																								X																														X				X				X

				Fachunternehmererklärung																		X																								X																														X				X				X

				Nachweise Feuerwehr/Vorbeugender Brandschutz; Bezirksschorn-  steinfeger; TÜV																		X																								X																														X				X				X

				Bauphysikalische Nachweise (z.B. Wärme-, Schall-, Brandschutz, etc.),  Energie-/Wärmebedarfsausweis																		X																								X																																		X		X		X

				Dokumentation der Programmierung und Steuermatrix Brandmeldeanlage (BMA)																		X																								X																														X				X				X

				Betriebsbuch BMA; hier: Nachweis der eingewiesenen Personen																		X																								X																														X				X				X

				Vorlage/Verteilung Ebsü																X																				X																						X				X		X		X				K						X

				Protokoll der Inbetriebsetzung und Einregulierung – systematische Inbetriebsetzung																		X																										X																												X		X						X

				Druck- und Dichtheitsprüfung (Protokoll)																		X																										X																												X		X						X

				Spülprotokoll																		X																										X																												X		X						X

				Wasseranalyse für Trinkwasser durch Prüflabor																		X																										X																														X				X		X

				Prüflisten prüfpflichtiger Anlagen																		X																										X																												X		X						X

				Protokoll zum Nachweis Schallschutz 4108/09 und Brandschutz																		X																										X																												X		X						X

				Nachweis Präqualifikation, MLAR und DVGW 																		X																										X																												X		X						X

				Fachunternehmererklärung/Errichter Bescheinigung																		X																										X		X				X				X																		X		X						X

				Messprotokoll mit Gegenüberstellung der Soll-/Istwerte																		X																										X																												X		X						X

				Schornsteinfegerprotokoll																		X																										X																												X		X						X

				Einweisungsprotokoll (Anlagenverantwortlicher, Bedienpersonal und Instandhalter)																		X																										X		X				X				X																		X		X						X

				Protokoll zum Nachweis Schallschutz 4108/09 und Brandschutz																		X																										X																												X		X						X

				Nachweis Forderung DGNB bzw. LEED, LCC und Energiepass 		EnEV 2009																X																										X																												X		X						X

				Sachverständigenprotokoll Brandschutzklappen																		X																										X																												X		X						X

				Bescheinigung vom Bezirkschornsteinfegermeister für Fettabluft																		X																										X																												X		X						X

				Nachweis Luftdichtigkeit vom Kanalsystem, Dichtheitsklasse C		EnEV 2009																X																										X																												X		X						X

				Nachweis BGV D 4 																		X																										X																												X		X						X

				Nachweis Kältemittel		EnEV 2009																X																										X																												X		X						X

				bauaufsichtliche Zulassungen für eingebaute Brandschottungen inkl. Übereinstimmungserklärung des Errichters																		X																												X				X																						X		X						X

				Unterlagen Erstprüfung DIN VDE 0100-600, Vordrucke nach Ril 		954.0102																X																												X																										X		X						X

				Meßprotokoll Erdung (Tiefenerder, …)																		X																												X																										X		X						X

				Meßprotokoll Beleuchtungsstärke Allgemeinbeleuchtung																		X																												X																										X		X						X

				Meßprotokoll Notbeleuchtung (Sicherheits- oder Ersatzbeleuchtung)																		X																												X																										X		X						X

				Nennbetriebsdauerprüfung Batterieanlage																		X																												X																										X		X						X

				Standsicherheitsnachweise für Masten und statischer Nachweis bei  Montage von Leuchtenbändern an Überdachungen																		X																												X				X																						X								X

				Prüfungsnachweis für Blitzschutzsysteme 		954.9105V01																X																														X																								X		X						X

				Plausibilisierung der Beauftragung eines Blitzschutzrisikonachweises (BSR) zur Änderung der Blitzschutzklasse (BSK) (Vordruck 813.0440V41) gemäß Ril 813.0440 Absatz 5 Blitz- und Überspannungsschutz.		813.0440																X																														X																								X		X						X

				Blitzschutzrisikonachweis gemäß DIN EN 62305-2 (siehe Ril 813.0440 Abschnitt 5 (Blitz- und Überspannungsschutz)		DIN EN 62305-2																X																														X																								X		X						X

				Meßprotokoll LWL-Kabel																		X																																X																						X		X						X

				Meßprotokoll Cu-Kabel (Widerstandsmessung)																		X																																X																						X		X						X

				Meßprotokoll für elektrische Energieanlagen bis 1000 V																		X																																X																						X		X						X

				Nachweis elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)																		X																																X																						X		X						X

				Messung des Schalldruckpegels (Tag/Nacht)																		X																																X																						X		X						X

				Messung der Sprachverständlichkeit (nur Anlagen AN1 oder Sprachalarmierung																		X																																X																						X		X						X

				Messung Bildqualität																		X																																X																						X		X						X

				Messung Pegel																		X																																X																						X		X						X

				Messung Synchronisation																		X																																X																						X		X						X

				Baumusterprüfbescheinigungen/Bauteilzertifikate 																		X																																		X																				X		X						X

				STB/GBU einschließlich Prüf- u. Wartungsfristvorgaben																		X																																		X																						X				X		X

				Einweisungsprotokolle (Betreiber - und Bedienpersonal)																		X																																		X																				X								X

				Datenblatt mit techn. Daten																		X																																		X																				X		X						X

				Errichter Bescheinigung für elektr. Zuleitung ("Braunsche Kiste")																		X																																		X																				X		X						X

				ggf. Unbedenklichkeitserklärung nach WHG																		X																																		X																						X				X		X

				Herstellererklärung über halogenfreie Kabel-u. Elektroinstallationsteile																		X																																		X																						X				X		X

				Prüfungsnachweise zur Erstprüfung von elektr. Energieanlagen nach 		DIN VDE 0100 T 610																X																																		X																				X		X						X

				Meßprotokolle (ggf. Auszug) Messung Beleuchtungsstärke Zugangsbeleuchtung																		X																																		X																				X		X						X

				Berechnungen und Nachweise (Mindestumfang gemäß DIN EN 81-1/2   bzw. DIN EN 115-1) 		DIN EN 81-1/2, DIN EN 115-1																X																																		X																				X		X						X

				vorgeschriebene Werk- und Prüfbescheinigung																		X																																				X																		X		X						X

				projektspezifische Meldeliste																		X																																				X																		X		X						X

				Protokoll BIT - Test,  1:1-Test , Bescheinigung des fehlerfreien  Betriebs durch Bauüberwacher u. Fachfirma																		X																																				X																		X		X						X

				Maßnahmenplan für Mitarbeiter der 3-S-Zentrale																		X																																				X																		X		X						X

		5.3		Abfallmanagement																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X		X		X

				Abfallkonzept																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10						X										X		X		X

				BoVEK-Fein-/Entsorgungskonzept, aktualisiert		137.0101														X		X				X		X																		X																		10						X										X		X		X

				Prüfberichte Umweltverträglichkeit																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X																		10						X										X		X		X

				Ergebnisse von Kontaminationsuntersuchungen																X		X				X		X		X		X														X																		10						X										X		X		X

				Entsorgung unbrauchbarer Boden																X		X				X		X		X		X				G		G		G		G				X																		10						X										X		X		X

				Aufbereitungsnachweise																X		X				X		X		X		X														X																		10						X										X		X		X

				Entsorgung Betonschwellen, Zwischenlagen																X						X		X		G																																		10						X										X

				Entsorgung Schienen, Weichen																X						X		X		G																																		10						X										X

				Restbaustoffe																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X																		10						X										X		X		X				Original

				Wagenkontrollbuch		202.0302A40														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X																		10						X										X		X		X

				wiederverwendbare Stoffe																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X																		10						X										X		X		X

		5.4		Grunddienstbarkeit 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10				X		X				K						X		X		X

				Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10				X		X				K						X		X		X

				aller nach Grunderwerbsverzeichnis zeitweilig genutzten Flächen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						10				X		X				K						X		X		X				durch die jeweiligen Freistellungsprotokolle, Grunddienstbarkeit

		6		Abnahme/Mängelansprüche																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X		X		X				K		X				X		X		X

		6.1		Inbetriebnahmeregelungen/-niederschriften																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X		X		X				K		X				X				X

				Vorlage Inbetriebsetzungsprogramm																X		X																		X						X		X		X		X		X		X		X				X				X		X		X				K		X				X				X

				 Inbetriebnahmeregelungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		G				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Ausnahmegenehmigungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		G				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Checklisten bauliche Anlagen																X												X										G																				X				X		X		X				K						X

				Übersicht anlagenbezogener UiG, ZiE, TM																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		G				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Zustimmung des Errichters zur Inbetriebnahme u. Entstörung durch DB Netz AG/DB Station&Service AG																X		X																		X						X		X		X		X		X		X		X				X				X		X		X				K		X				X				X

				Vorlage der betrieblichen Anweisung																X																				X																						X				X		X		X				K						X

				Nutzungsgenehmigung		BAU/BAU-STE														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		G				X		X		X		X		X		X		X				X				X		X		X				K		X				X				X

		6.2		Abnahmeniederschriften und Prüfbescheinigungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X								X1)		X		X				K		X				X		X		X

		6.2.1		Bauaufsichtliche Anzeigen																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																								X1)		X		X				K						X

				Antrag auf/Anzeige Zwischenabnahme		BAU														X		X				X		X		X		X														X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X				Anhang 3.4

				Antrag auf/Anzeige Abnahme protokollpflichtiger Tätigkeiten		BAU														X		X				X		X		X		X														X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X				Anhang 3.4

				Antrag auf/Anzeige Endabnahme		BAU														X		X				X		X		X		X														X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X				Anhang 3.4

				Antrag auf Zusicherung/Typzulassung/Betriebserprobung																X						X		X		X		X																														X				X		X		X				K						X								Anhang 2.4

				Anzeige einer Abnahmeprüfung		BAU-STE														X		X												X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X		X		X				K		X				X				X				Anhang 4.4

				Antrag auf Nutzungsgenehmigung		BAU/BAU-STE														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X				Anhang 3.2 / Anhang 3.3

				   • Erklärung zum Antrag auf Nutzungsgenehmigung		BAU														X		X				X		X		X		X														X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X				Anhang 3.6

				Antrag auf Inbetriebnahmegenehmigung		BAU/BAU-STE														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X				Anhang 3.2 / Anhang 3.3

				 • Inbetriebnahmedossier		VV IST														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X		X		X				HINWEIS: Der Regelfall ist die Inbetriebnahme unter "rollendem" Rad gemäß § 9 (8) VV IST. Nur wenn der § 9 (8) VV IST (Inbetrieb-nahme unter "rollendem" Rad) NICHT angewendet werden kann, ist diese Unterlage Bestandteil der Bauakte Teil II (IBN - Akte), anson-sten im Regelfall immer Bestandteil der Bauakte Teil I.

				  • Erklärung zu den betrieblichen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme des Projektes		VV IST														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X		X		X				HINWEIS: Der Regelfall ist die Inbetriebnahme unter "rollendem" Rad gemäß § 9 (8) VV IST. Nur wenn der § 9 (8) VV IST (Inbetrieb-nahme unter "rollendem" Rad) NICHT angewendet werden kann, ist diese Unterlage Bestandteil der Bauakte Teil II (IBN - Akte), anson-sten im Regelfall immer Bestandteil der Bauakte Teil I.

				  • EG-Prüferklärung inkl. der ggf. erforderlichen EG-Konformitäts- oder Gebrauchstauglichkeitserklärung		VV IST														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X		X		X				HINWEIS: Der Regelfall ist die Inbetriebnahme unter "rollendem" Rad gemäß § 9 (8) VV IST. Nur wenn der § 9 (8) VV IST (Inbetrieb-nahme unter "rollendem" Rad) NICHT angewendet werden kann, ist diese Unterlage Bestandteil der Bauakte Teil II (IBN - Akte), anson-sten im Regelfall immer Bestandteil der Bauakte Teil I.

				  • Erklärung des Inbetriebnahmeverantwortlichen		IST														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X				K						X

				Anzeige der Nutzung		BAU														X		X				X		X		X		X														X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X				Anhang 3.5

				Inbetriebnahmeanzeige		BAU-STE														X		X												X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X		X		X				K		X				X				X				Anhang 4.7

		 6.2.2		Zwischenabnahmen/Abnahmen protokollpflichtiger Tätigkeiten																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X		X		X				K				X

				Baubehelfe, einschl. Hilfsbrücken		BAU														X										X		X

				Baubehelfe, Schweißtechnik auf der Baustelle 		BAU														X										X		X																														X				X		X		X				K				X

				Traggerüst, Freivorbaugeräte u. ä. 		BAU														X										X		X																														X				X		X		X				K				X

				Verpressanker (Kurzzeit)		BAU														X										X																																X				X		X		X				K				X

				Verpressanker (Dauer)		BAU														X										X																																X				X		X		X				K				X

				Gründungssohle 		BAU														X										X		X				X				X																						X				X		X		X				K				X

				Tiefgründung 		BAU														X								X		X		X				X				X																						X				X		X		X				K				X

				Erdung 		BAU														X										X		X				X				X																						X				X		X		X				K				X

				Bewehrung 		BAU														X										X		X				X				X																						X				X		X		X				K				X

				Spannbewehrung 		BAU														X										X																																X				X		X		X				K				X

				Vorspannen Spannglieder		BAU														X										X																																X				X		X		X				K				X

				Verpressen Spannkanäle 		BAU														X										X																																X				X		X		X				K				X

				Beton 		BAU														X										X		X																														X				X		X		X				K				X

				Stahlbau		BAU														X										X		X				X				X																						X				X		X		X				K				X

				HV-Schrauben 		BAU														X										X																																X				X		X		X				K				X

				Schweißtechnik bei Werksfertigung		BAU														X										X		X																														X				X		X		X				K				X

				Schweißtechnik auf der Baustelle		BAU														X										X																																X				X		X		X				K				X

				Lager		BAU														X										X																																X				X		X		X				K				X

				Oberbau im Bau- und Endzustand 		BAU														X						X		X																																		X				X		X		X				K				X

				Brandschutz, soweit als Zwischenabnahme erforderlich 		BAU														X												X						X																								X				X		X		X				K				X

				Abnahme Unterschottermatten der erdbautechnischen Teilfreigabe  je Bauzustand für:		824.8001V01														X						X		X																																		X				X1)		X		X				K						X

				   • Erdplanum (Tragfähigkeit, Dichte)																X								X																																		X				X		X		X				K						X

				   • FSS (Tragfähigkeit, Dichte),																X								X																																		X				X		X		X				K						X								a Schichtstärke

				   • PSS (Tragfähigkeit, Dichte)																X								X																																		X				X		X		X				K						X								a Schichtstärke

				   • die Hinterfüllbereiche an den EÜ´s																X								X																																		X				X		X		X				K						X								hydraulisch geb. Tragschicht, USM

				   • Tiefenentwässerung,																X								X																																		X				X		X		X				K						X

				   • Randwegverbreiterung und Verbau																X								X																																		X				X		X		X				K						X

				fahrbahntechnischen Teilfreigaben 																X						X																																				X				X1)		X		X				K						X								je Bauzustand zur vorläufigen Nutzung

				Abnahme Gleis		824.8001V01														X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				Abnahme Weiche		824.8001V01														X						X																																				X				X1)		X		X				K						X

				Abnahme Hochbauten																X												X		X		X						X																				X				X		X		X				K						X								nicht DB S&S Anlagen, die geändert bzw. neu erstellt wurden

				Schweißarbeiten		824.9006														X						X																																				X				X		X		X				K						X								820.0307

				Abnahmepläne		819.0101-0104														X																X																										X				X		X		X				K						X

				Abnahmemessblätter für Signalkabel																X																X																										X				X		X		X				K						X

				Abnahme mit 1. Abnahmeprüfbuch		892.0102V05														X																X																										X				X		X		X				K						X

				Abnahmeprüfblätter																X																X																										X				X		X		X				K						X

				Abnahme anderer Gewerke m. Bezug zu LST																X																X		X																								X				X		X		X				K						X								TK, Klima, Hochbau usw. in Kopie

				Abnahme der inneren und äußeren Erdung zur Fertigstellung und abgeschlossenen Inbetriebnahme der einspeis. BEV-Anlagen/ Anpassung OL-Schutz																X																				X																						X				X		X		X				K						X

		B 6.2.3		Sachverständigerabnahmen/Fachtechnische Prüfungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X																		X						X		X

				Protokoll Inspektion Heft- und Buchbauwerke gemäß 		804.8001         836.8001                             853.8001														X		X						X		X																X																X				X		X		X				K		X		X						X

				Protokoll Sachverständigenabnahme (SPrüfV Sicherheitsanlagen-Prüfverordnung, TÜV, DEKRA, Abnahmeprüfer o.ä.)																		X																								X		X		X		X		X		X		X																		X								X

				Protokoll Fachtechnische Prüfung Brandschutz																		X																								X																														X								X

				Protokoll  Abnahmeprüfer 																X		X												X		X		X		X		X								X				X								X				X		X		X				K		X		X						X

				Protokoll Fachtechnische Prüfung 																		X																										X		X		X		X		X		X																		X								X

		B 6.2.4		End-/Teilabnahmen																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X

				Abnahme Rohbau 		BAU 														X										X		X

				Abnahme Teilbauwerk 		BAU 														X										X		X

				Endabnahme/Abnahmeniederschrift incl. Anlagen		BAU/BAU-STE														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X

				Erklärung der Inbetriebnahmefähigkeit		BAU/BAU-STE														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X																		X								X

		B 6.2.5		VOB - Abnahme (je Auftragnehmer)																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X																		X								X

				VOB Abnahmeprotokoll je Auftragnehmer																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X																		X								X

				Darlegung offener Auflagen/Mängel mit Festlegung der Verantwortlichkeiten und Fristen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X		X		X				K		X				X				X

		6.4		Mängelbeseitigung/Erfüllung der Auflagen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Mängellisten																X		X				X		X		X		X		G		G		G		G		G				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Mängelbeseitigungsprotokolle/Mängelbeseitigungsanzeige																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X

		6.5		Ausnahmegenehmigungen																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X				X1)		X		X				K						X								DB Netz

		6.6		Fristenblätter zu Mängelansprüchen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		G				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X				2 x Papier (Archiv, Anlage)

				Fristenblatt (Auflistung der Mängelanspruchsfristen)																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X

				Klärung, wer für die Überwachung der Mängelanspruchsfristen verantwortlich ist inkl. Fristsetzung 																		X																								X		X		X		X		X		X		X																		X								X

				wesentlicher Schriftverkehr im Verlauf der Mängelanspruchsfrist 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X				X				Fristenblätter sind bis zur Erledigung bei den überwachenden Stellen aufzubewahren

				Kopien der Gewährleistungs- und Vertragserfüllungsbürgschaften																		X																								X		X		X		X		X		X		X																		X								X

		7		Bestands-/Planunterlagen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X				X		X		X

		B 7.0		Bauwerksverzeichnis, Anlagenliste, gewerkeübergreifende Unterlagen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X		X		X		x		X

				Gesamtübersichtsplan des Projektes																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X		X		X				X

				Bauwerksverzeichnis																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K				X		X		X		X

				Verzeichnis aller überwachungspflichtigen Bauwerke und technischen Anlagen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X				K		X		X		X				X

				aktualisiertes Formblatt "technische Projektinhalte" für Abschluss Projekt - Gate 3 gemäß LP04-01-07 "Planungsobjektverwaltung (POV) pflegen"																		X																								X		X		X		X		X		X		X																		X		X						X

				Raumbuch (entfällt bei Außenanlagen)																		X																								X		X		X		X		X		X		X																				X				X		X

				Betreiberkonzept																		X																								X		X		X		X		X		X		X																				X				X		X

				Abrechnungskonzept Energie (alle Medien)																		X																								X		X		X		X		X		X		X																				X				X		X

		7.1		Bedienungs-/Wartungsanleitungen/Anlagenbeschreibung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X								X		X		X						X		X				X		X

				Wartungsangebote, Wartungsverträge																		X																								X		X		X		X		X		X		X																		X		X						X

				Bedienungs- und Wartungsanleitungen																		X																								X		X								X																				X		X						X

				Pflege- und Reinigungsanweisungen																		X																								X																														X		X						X

				Protokolle der Schlüsselübergaben an den Betreiber																		X																								X																																X				X		X

				Schließpläne mit Sicherungsscheinen																		X																								X																																X				X		X

				Raumliste																		X																								X																																X				X		X

				Türliste																		X																								X																														X		X						X

				Schottliste																		X																								X																														X		X						X

				Protokoll über die Einweisung des Betreibers																		X																								X																														X		X						X

				Betriebsanweisungen nach GefahrstoffVO/Maschinenrichtlinie																		X																								X																														X		X						X

				Hersteller-, Fabrikat- und Ersatzteilliste																		X																								X		X								X		X																		X		X						X

				Liste der Anlagenteile BMA																		X																								X																																X				X		X

				Brandschutzverzeichnis gemäß Ril		Ril 123.0105 A03																X																								X																														X		X						X

				Abfallkonzept																		X																								X																														X		X						X

				Benutzerhandbuch																		X																										X																												X		X						X

				Messkonzept																		X																										X																												X		X						X

				Berechnungs- und Auslegungsdaten für die Dimensionierung der Anlagen  z.B. Rohrnetz, Heizlast, Kanalnetz, Ausleger, Geräte																		X																										X																														X				X		X

				Aufstellung über Inspektions- und Wartungsarbeiten sowie Wartungsintervalle gemäß VDMA																		X																										X																												X		X						X

				Hygiene Erstinspektion																		X																										X																												X		X						X

				Anlagenbeschreibung																		X																												X				X		X																				X		X						X

				Bedienungs – und Wartungsanleitungen
   • Verteilung
   • Beleuchtung
   • Installation
   • Brandschutz																		X																												X																										X		X						X

				Anlagenliste																		X																																X																						X		X						X

				Bedienungsanleitung Administrator																		X																																X																						X		X						X

				Bedienungsanleitung Bediener																		X																																X																						X		X						X

				Bedienungsanleitung Fahrplan																		X																																X																						X		X						X

				Serviceanleitung/Nachweis Einweisung Instandhalter & Bediener																		X																																X																						X		X						X

				Bedienungsanleitungen für Fremdgeräte (z.B. FU, Türantrieb, Sprachcomputer)																		X																																		X																				X		X						X

				Schmiermitteltabelle mit Schmierstoffen und Intervallen																		X																																		X																				X		X						X

				Funktions- und Steuerungsbeschreibung der Mikroprozessor-Steuerung (sofern vereinbart einschließlich vollständiger Software)																		X																																		X																				X		X						X

				Prüfbuch																		X																																		X																				X		X						X

				Regelungen Notruf/Personenbefreiung																		X																																		X																				X		X						X

				Informationen zu Rufnummern (AZ und Zentrale)																		X																																		X																				X		X						X

				Information zu FÜ mit Server u. übertragene Information 																		X																																		X																				X		X						X

				Berechnungs- und Auslegungsdaten für die Dimensionierung der   Komponenten z.B. Ventile , Feldgeräte																		X																																				X																				X				X		X

				Bedienungs- und Wartungsanleitung Gerätedatenblätter																		X																																				X																		X		X						X

				Bedienungs- und Wartungsanleitung System - und Installations  handbücher																		X																																				X																		X								X

				Funktionsbeschreibungen einschl. Systembeschreibung mit Schema   des Systemaufbaus  u. Anlagenbeschreibungen																		X																																				X																		X		X						X

				Instandhaltungspläne																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X						X		X				X						X								TSI HGV/Konv., 132.0118, 821. 2001 / 2005, GUV-VD 30.1/ 33, GUV-VA 1 / 3

				Signalanlagen (auch BÜ)																X																X																										X						X		X				K						X

				Weichenvorzugsanlage																X												 				X																										X						X		X				K						X

				Netzaggregate																X																X		X																								X						X		X				K						X								1 x Papier; 1 x CD-ROM

				Batterien, Gleichrichter und Umformer																X																X		X																								X						X		X				K						X								1 x Papier; 1 x CD-ROM

				Tabellen der Schlüsselformen																X																X																										X						X		X				K						X								1 x Papier; 1 x CD-ROM

				EMA/BMA, ZN, ZL, MAS 90, Klima usw.																X																X		X																								X						X		X				K						X								1 x Papier; 1 x CD-ROM

				Servicecodes z.B. für Klimaanlagen																X																X		X																								X						X		X				K						X								1 x Papier; 1 x CD-ROM

				weitere Unterlagen je nach Sonderbauform von Stellwerken																X																X																										X						X		X				K						X								1 x Papier; 1 x CD-ROM

				Verschlussunterlagen		482.9001														X																X																										X						X		X				K						X								1 x Papier; 1 x CD-ROM

				Beschreibung der Signalanlagen		482.9001														X																X																										X						X		X				K						X								1 x Papier; 1 x CD-ROM

				Aufzugsuntersuchungsbuch (TÜV)																X																						X																				X						X		X				K						X

				Stromversorgungs-, INA-, Beeinflussungsberechnungen																X																X		X																								X						X		X				K						X

				Betriebsanweisung nach GefahrstoffVO/Maschinenrichtlinie																X																						X																				X						X		X				K						X

				Prüfplanung ortsveränderlicher Anlagen																X																						X																				X						X		X				K						X

		7.2		Bauwerksbücher/-hefte 		804, 836, 853														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X																																				X		X

				objektspezifische Begleithefte																X		X				X		X		X																X																X								X				X								X		X

				bei Brücken/Signalbrücken		804														X		X								X						X										X																X								X				X								X		X

				   • Bauwerksbuch		804.8001V01														X		X								X						X										X																X								X				X								X		X

				   • Bauwerksheft		804.8001V02														X		X								X						X										X																X								X				X								X		X

				bei Erdkörpern BWKL 2 und 3		836.6002														X		X						X																		X																X								X				X								X		X

				   • Bauwerksbuch/Bauwerksheft		836.6002V04														X		X						X																		X																X								X				X								X		X

				   • Entwässerungsheft 		836.6002V05														X		X						X																		X																X								X				X								X		X

				   • Bauwerksbuch		836.6002V05														X										X																																X								X				X

				 bei Tunneln		853														X										X																																X								X				X

				   • Bauwerksbuch		853.6001V05														X										X																																X								X				X

				   • Wartungshandbuch Tunnelentwässerung		853.6001V06														X										X																																X								X				X

				zus. bei Leichtflüssigkeitsabscheider und Abwassermesseinrichtungen																X						X		X		X		X		X		X		X		X		G																				X								X				K						X

		7.3		handrevidierte Bestandspläne 																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X								X				X										X

				siehe Punkt B 3.1 (Platzhalter für das Zweitexemplar)																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X								X				X										X

		7.4.		Revisionsunterlagen/endrevidierte Bestandspläne																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																				X								X				X										X

				siehe Punkt B 3.1 (Platzhalter für das Zweitexemplar)																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																																										X

		K		Kaufmännische Akte																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X				vor Vernichtung der Unterlagen, Abstimmung mit regionalem Finanzierer

		K 0.1		Beauftragung DB ProjektBau GmbH																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 0.1.1		EVD																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 0.1.2		PVP																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 0.1.3		EVP																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 0.1.4		ÄVL																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 0.2		Projektstruktur																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 0.3		Kosten																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Grobkostenschätzung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Kostenschätzung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Kostenberechnung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Kostenanschlag																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Kostenfeststellung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Schlussblatt Kostenermittlung																		X																								X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 0.4		Finanzierung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Finanzierungskonzept/Finanzierungsplan		809.0201V07														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Finanzierungsanträge																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Finanzierungsverträge 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Finanzierungsfreigaben																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Verwendungsprüfungen (Verwendungsnachweise)																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 0.5		Wirtschaftlichkeitsrechnungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 0.6		Interne Genehmigungen & Freigaben																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 1		Vergabeunterlagen		200, 202														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 1.1		Bekanntmachung/Ausschreibung						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Ausschreibungsunterlagen						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)		 				X														X

				Redaktionsschluss																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Verpflichtungserklärung		809.0201V08 alt      V09 neu														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						18*)						X														X

				Checkliste Redaktionsschluss für die Vergabe		809.0201V09 alt   V10 neu														X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						18*)						X														X

				Prüfliste Vergabeunterlagen Bauleistungen		PHBau bzw. E20_07																X																								X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Übergabeprotokoll Kabelmerkblatt		892.9122V01				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				bei nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit Aufruf  zum Wettbewerb		200.0218														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 1.2		Bewerber/Bieter																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)																				X

				Liste der Bewerber																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 1.3		Vermerk über Bieterauswahl																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)																				X

				Vermerk über Bieterauswahl																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 1.4		Aufforderung zur Angebotsabgabe																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)																				X

				Aufforderung zur Angebotsabgabe																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 1.5		Angebote																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)																				X

				Angebote																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 1.6		Niederschrift über Erörterungstermin																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)																				X

				Niederschrift über Erörterungstermin																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 1.7		Vergabevorgang 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)																				X

				Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 1.8		Angebotsentscheidung/-auswertung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)																				X

				Angebote																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Preisspiegel																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Fabrikateliste																		X																								X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

				Einheitspreisliste																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 1.9		Auftragsschreiben/Aufhebung oder Einstellung des Verfahrens																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)																				X

		K 2		Vertragsabschluss																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)																				X

		K 2.1		Protokolle Vertragsverhandlungen 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)																				X

				Vergabeprotokoll																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)						X														X

		K 2.2		Verträge						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)																				X

		K 2.2.1		Ingenieurverträge						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X				Prüfung bzgl. Aufnahme in Konzernvertragsdatenbank

				   • Hauptvertrag		200, 202.0201, 200.0218				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X				Kopien

				   • Nachträge 		200, 202.0201, 200.0218														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X				Kopien

				   • Bestellungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X				Kopien

				   • Schriftverkehr/Lieferantenbewertung		202.0205														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 2.2.2		Bauverträge		200.0218				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X				Prüfung bzgl. Aufnahme in Konzernvertragsdatenbank

				   • Hauptvertrag		200.0218				PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • Nachträge 		200.0218														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • Bestellungen		200.0218														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • Schriftverkehr/Lieferantenbewertung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 2.2.3		Kreuzungsvereinbarungen, Leitungskreuzungen		180														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X														X				Prüfung bzgl. Aufnahme in Konzernvertragsdatenbank

				   • Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X				X				X1)		X		X														X

		K 2.2.4		Sonstige Verträge																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X				Prüfung bzgl. Aufnahme in Konzernvertragsdatenbank

				Leistungsvereinbarungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • mit DB Netz AG																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • mit DB Systel																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • mit DB Station&Service AG																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						18*)				X		X

				   • mit DB Energie GmbH																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • mit DB Services																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • mit DB Bahnbau																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • mit Sonstigen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Sicherungsleistungen						PL										X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				bauaffinen Dienstleistungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 2.2.5		Versicherungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • Schriftverkehr																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung		106.9001														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • Schadensfälle																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X				 

		K 2.2.6		Grunderwerb/Grundstücksveräußerung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • Kaufverträge/Gestattungsverträge (Kopie),		Gestattungsril.														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X				alt: DS 103; s. a. Abschn. K 5 Konzernvertragsdatenbank

				   • Unbedenklichkeitserklärung des EBA,																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				   • Entbehrlichkeitsprüfung bei Veräußerung		138.0901-03														X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K2.2.7		Rechtsangelegenheiten																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Vertrag 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Schriftverkehr 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 2.3		Bürgschaften																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 3		Abrechnung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 3.1		Abschlagsrechnung Hauptvertrag																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Hauptvertrag																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 3.2		Abschlagsrechnung Nachträge																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Nachträge																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 3.3		Aufmassblätter/Massenberechnungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Aufmaß Blätter																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Massenberechnungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 3.4		Stundenlohnzettel																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Stundenlohnzettel																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 3.5		Schlussrechnung 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Schlussrechnung 																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 3.6		Abrechnung mit Dritten einschl. LAB																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Abrechnung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 3.7		Ablöseberechnung nach EKrG																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Ablöseberechnung nach EKrG																X		X								X																X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 3.8		Fertigstellungsmeldung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Fertigstellungsmeldung																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 3.9		Bauschlussmeldung																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						18*)				X		X

				Bauschlussmeldung																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						18*)				X		X																		incl. Nachweis dokumentierte Übergabe Projektdokumentation/Bestandspläne

		K 4		EIU - Eigenleistungen																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Stundennachweise																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

		K 5		Projektabschluss (PA)																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Projektabschlussmeldung (unterzeichnet aus IT-System Projektabschlussmeldung "PAM")																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Projektabschlussbericht (Pflicht nur bei A1 und A-Projekten gem. Leitfaden Projektabschluss)																X		X				X		X		X		X		X		X		X		X		X				X		X		X		X		X		X		X						18*)				X		X														X

				Schriftverkehr 																X						X		X		X		X		X		X		X		X		X																						18*)				X		X														X

																																																																*) nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&"Arial,Fett"&14EIU - Ablagestruktur		


&P von &N	Stand: 27.06.2013





Wurden Leistungen zum Schutz vor Winter-/ Grundwasser-schäden/ Schneeräumarbeiten in den Bauvertrag übernommen?

Wurden bei Schadstofffeststellungen die notwendigen Angaben 
zu Schadstoffen und Verfahrensabläufe (z.B. elektronisches Abfallnachweisverfahren) eingerichtet?

Überwachung von Leistungen anderer Unternehmer bei dem Bauvorhaben: Wurde es in der Leistungsbeschreibung festgehalten/ vereinbart? 

Sind im LV besondere Schutzmaßnahmen gegen Witterungsschäden, Hochwasser bzw. Grundwasser enthalten?











Bei erforderlichen Hilfsbrücken: ist die Bestellung durch den AG termingerecht veranlasst? Wann und wo erfolgt die Abholung/ Bereitstellung?

Nachweise für Fahr-/ Bedienpersonal für gleisfahrbare Baumaschinen

Sind Einsatzgenehmigungen für Nebenfahrzeuge, spätestens vor Baustellen-
einsatz, erforderlich?

Ist der Einsatz von Mobilkränen bei unter Betrieb stehenden Oberleitungen vorgesehen? Wer erteilt ggf. bauseitige Genehmigung?


LV: Sind Alternativ-/ Eventualpositionen beauftragt worden?

Übergabe von Dokumenten: tägliche Übergabe Bautageberichte an BÜW 
und Übergabebestätigung für Erhalt Betra durch den AN

Bereitgestellte Stoffe/ Bauteile durch den AG: Art des Verbrauchsnachweises

Werden Zustimmungen von BÜW/ für Bahnbetrieb zuständige Stelle für Einsatz/ bewegen von Schienenfahrzeugen, gleisfahrbaren und anderen Baumaschinen/ Geräten innerhalb/ außerhalb der Baustelle erforderlich, wenn 
der AN dafür die Mitarbeiter/Erfüllungsgehilfen stellt? 

Ist dem AN vom AG ein Baustellenorganisationsplan vorgelegt worden, in dem 
die jeweiligen Kompetenzen, Zuständigkeiten, Erreichbarkeiten und Unterschriftenregelungen aufgeführt ist

Wurde die Verfahrensregelung von Ankündigung bis hin zur Bezahlung von Nachträgen vertraglich vereinbart?

Planfeststellungsbeschluss: Sind darin Auflagen oder Angaben enthalten, wo 
die Erfüllung durch den AG Voraussetzung für die Leistungserbringung des 
AN ist (z.B. Lärmschutz, Sicherungsmaßnahmen)?

Baustellenverordnung: Status Bestellung SiGeKo, SiGe-Plan und Koordi-
nation Sicherungspläne







Erfolgreicher Start der Baumaßnahme
Wesentliche Themen / Fragen (Auszug) in einem Bauauftakt- bzw. Vertragsauftaktgespräch aus Sicht der BÜW 



Fortsetzung BVB 



Sonstiges aus dem Bauvertrag (VOB/B und C)

ZVB

Sonstiges aus dem Bauvertrag

Merkkarte: Erfolgreicher  Start der Baumaßnahme, Fachstellen BÜW im VR I 	Vers. 1.00, Stand: 27.09.2019







Erfolgreicher Start der Baumaßnahme
Wesentliche Themen / Fragen in einem Bauauftakt- bzw. Vertragsauftaktgespräch aus Sicht der BÜW

Vor dem Gespräch: Klärung mit der Projektleitung
nochmalige Kontrolle ob:

der Startordner vollständig übergeben wurde

Nachfrage an Projektleitung DB InfraGO, wann ggf. die Nachlieferung erfolgt





Prozesse, Prüf- und Genehmigungsläufe
Terminangaben zur Durchführung von u.a. diversen Einweisungen, Übergabe Vermessungsunterlagen, ggf. Übergabe Kabelmerkblatt

Qualitätssicherung

Liste Ausführungsunterlagen, Darstellung Prüfläufe, baustellenbezogenes Organigramm, ggf. Verfahrensanweisungen der ARGEN

Umwelt – Natur

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen, Schutzgebiete,

Altlasten, Anforderungen an vorhandene und erforderliche Be- und Entwässerungsinfrastruktur, Kampfmittelfreiheit

Genehmigungen

Planfeststellungsbeschluss, Sonstige Genehmigungen

Organisation

Baubesprechungen, Bautagesberichte des Auftragnehmers, Festlegungen zur Arbeitszeit



Bauauftaktgespräch mit dem AN BAU

Benennung der verantwortlichen Ansprechpartner
(AG, AN, BÜW, ALV, IBN, BzS, BBK, SiGeKo, BVB)

Abwicklungsgrundlagen

Planungsunterlagen durch den AN– Ansprechpartner (u.a. Planer, Statiker, 
ZTV-ING Koordinator Beweissicherungsgutachter)

Nachunternehmerverzeichnis: Ergänzungen und noch fehlende Unterlagen

Terminfestlegung Übergabe Bauvorbereitende Konzepte / Unterlagen des AN

für Übergabe Entsorgungs-/ Logistik-/ Verkehrsführungs-/ Abbruch-/ Rückbau-/ Baustelleneinrichtungskonzepte 

für Beweissicherungsgutachten (Zufahrtsstraßen, Gebäude, Baustellen-einrichtungsplätze, Lager, Gleisanlagen, etc.)

Detaillierter Bauzeitenplan, Bauzeitenplan der Sperrpausen, Koordinierter Bauzeitenplan

Abrechnung und Zahlungen 

Ist die optimierte Bauabrechnung dem AN bekannt?

Wird das Verfahren „optimierte Bauabrechnung 2.0“ angewendet?

Termin zur Vorlage des Zahlungsplans (u.a. Zeitpunkt der Abschlagsrechnungsstellung)

Nachträge 

Gilt die Verfahrensregelung für Nachtragserstellung / -bearbeitung

Fristen Vorlage Nachtragsangebote und Mehrkostenanzeigen
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Bei UIG bzw. ZIE: Status Antragsunterlagen zur Zustimmungserlangung

Sind weitere zusätzliche Genehmigungen erforderlich? Wann hat wer welche Unterlagen einzureichen bzw. aktueller Status?

Gibt es ein Auftrags-LV, in dem alle vertraglich vereinbarten Änderungen aufgenommen wurden? Ist es an alle Beteiligte verteilt worden? Gibt es dazu 
eine neue D-86 Datei für den AN?

Wie und wann erfolgt eine Übergabe zu Ausschreibungsveränderungen und 
ggf. Anpassung von voraussichtlichen Abrechnungsmengen (VAM-0 ff), z.B. 
mit Übergabe jeder Ausführungsplanung?

Prozess der Bauabrechnung

Beigestellte Stoffe (z.B. Oberbaumaterialien)/ Bauteile durch den AG: Welche Mengen sind wann durch wen zu liefern? Aktueller Status? Übergabeort? Gibt es Regelungen zum Gefahrenübergang bei der Übergabe?

Liegt Kampfmittelfreiheit vor? Sind Bauleistungen durch den Kampfmittelsuch-dienst zu begleiten und sind diese mit den Beteiligten abgestimmt?

Ist die Vergabe an Sicherungsleistungen erfolgt und sind die Einsätze zwischen 
AG, AN und Bewachungsunternehmen abgestimmt?

Hat der AN auf festgestellte Fehler/ Widersprüche und Unstimmigkeiten im LV hingewiesen?

Nutzung von Grundstücken Dritter durch den AN über die Bauzeit: gibt es 
hierzu Regelungen z.B. für Gestattungen, bauzeitliche Einschränkungen bzw. 
sind dauerhafte Inanspruchnahme mit Grunddienstbarkeiten abgesichert?

Sind Bescheinigungen zur Herstellung des ursprünglichen Zustands und Auflagenerfüllungen vorzulegen?

Nacht-/ Sonn-/ Feiertagsarbeiten: der AN informiert wann und mit welchem Vorlauf? Wie erfolgt der Genehmigungslauf durch die BÜW dazu?









Vertragsauftaktgespräch ohne den AN BAU









Erfolgreicher Start der Baumaßnahme
Wesentliche Themen / Fragen (Auszug) in einem Bauauftakt- bzw. Vertragsauftaktgespräch aus Sicht der BÜW

Voraussetzung: 	Vorlage des vollständigen Startordners

Angaben: bis wann und in welchem Detailierungsgrad und Übergabeformat sind Detailprojektterminplan und Bauablaufpläne für die Sperrpausen vorzulegen?

Terminangaben zur spätesten Vorlage inkl. Abgabe erforderlicher Freigaben durch den AG von u.a. koordiniertem Bauablaufplan, AP, div. Beweissicherungen

Besondere Hinweise/ Angaben zum Baugrund, Grundwasserständen, Schadstoffbelastungen, Immissionssituationen, Kampfmittelfreiheiten, bahnbetriebliche/ straßenbetriebliche Bedingungen

Bauvertrag

Was gehört zum Leistungsumfang? (z.B. Vermessung, Leistungsgrenzen Ver-/ Entsorgung)

Sind Leitungen umzulegen, Bäume zu fällen, Tiere umzusiedeln?

Gibt es Einschränkungen in der Erreichbarkeit des Baufeldes/ Betretungsverbote?

Nebenangebote: mgl. Auswirkungen der Beauftragung auf die Projektrealisierung?

Gibt es Lohn-/ Materialpreisgleitklauseln?

Gibt es Genehmigungen/ Vereinbarungen, die vom AG beizustellen sind, bzw. fehlende Vorunternehmerleistungen? (z.B. Kreuzungsvereinbarungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen, vertraglich gesicherte Nutzung von Grundstücken Dritter, zu beschaffende Planungsunterlagen)

Wie ist der Stand der Betra-Genehmigungen? (Stimmt BBPL mit Vertragsanlage zu 
Sperrpausen überein?)



(Bieter-)Aufklärungsgespräch

Gibt es noch offene Punkte aus dem Gespräch? Sind noch Unterlagen nachzu-reichen? Gibt es Ansatzpunkte zu möglichen Risiken?



Allgemein

LV





Besondere Vertragsbedingungen (BVB)

Allgemein
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Kopfbogen des GF/GE



Baustellenordnung (Muster)

Projektbezeichnung:

__________________________________________________





__________________________________________________


Teilobjekt.:


__________________________________________________






__________________________________________________











   



                                   __________________________________________________

Aufgestellt:


__________________________________________________





Name


Datum


Unterschrift


Abgestimmt mit (Büw)
__________________________________________________





Name


Datum


Unterschrift


Abgestimmt mit (SiGeko)
__________________________________________________





Name


Datum


Unterschrift


Freigegeben (PL)

__________________________________________________





Name


Datum


Unterschrift


		Die Baustellenordnung wird in Kraft gesetzt ab: 




		



		

		Datum






[Hinweise zur Verwendung dieses Musters: 


1. Dieses Muster enthält Regeln, die für die meisten Baustellen zutreffen. Es ist projektspezifisch zu ergänzen, anzupassen, ggf. zu erweitern. Insbesondere sind eventuelle Auflagen aus der Planfest​stellung oder anderen Genehmigungen, den Arbeits- und Gesundheitsschutz, Lärmbelästigungen, Umweltschutz etc. betreffend, einzuarbeiten. 


2. Alle kursiv gedruckten Hinweise vor dem Druck, Versandt oder Abspeichern löschen.

3. Sollte ein Punkt dieser Baustellenordnung oder eine Anlage für die konkrete Baustelle nicht maßgebend sein, sind die betreffenden Teile unbedingt um einen Vermerk mit Begründung zu ergänzen.
Beispiel: „Anlage 7 entfällt, da kein Kraneinsatz vorgesehen ist.“


Inhaltsverzeichnis


Präambel

A) Allgemeine Anforderungen


1. Geltungsbereich und Ziele der Baustellenordnung


2. Lage der Baustelle


3. Organisation der Baustelle


4. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz


5. Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz


6. Meldungen


7. Personaleinsatz und Vorsorge


8. Arbeitszeit


9. Weitervergabe von Arbeiten


10. Baustellenbesuche


11. Fotografieren


12. Winterdienst


13. Aushänge


B) Baustellenspezifische Anforderungen


1. Baustelleneinrichtung


2. Baustellenverkehr und Verkehrswege


3. Notfall- und Rettungsplan, Erste-Hilfe-Einrichtungen


4. Unterkünfte, soziale Anlagen, Sauberkeit und Hygiene


5. Persönliche Schutzausrüstung


6. Rauschmittelmissbrauch


7. Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung


8. Einrichtungen, Baumaschinen und Geräte


9. Montagearbeiten


10. Gerüste


11. Arbeiten mit Gefahr des Versinkens


12. Arbeiten auf Brücken und auf hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an Baugruben

13. Gefahrstoffe


14. Brand- und Explosionsschutz


15. Umweltschutz


16. Abfallentsorgung


17. Lärmschutz


18. Gewässerschutz


19. Auftreten von Bodenverunreinigungen / Kontaminationen / Kampfmitteln


20. Historische Funde, geologische Aufschlüsse

C) Eisenbahnspezifische Anforderungen


 1. Baustellenverkehr


 2. Festlegungen für das Verhalten im Gleisbereich und auf der Baustelle


 3. Bewegen von nicht DB AG eigenen Nebenfahrzeugen auf Betriebs- und Baugleisen und
Einsatz von Arbeitszügen


 4. Auffinden von Leitungen


 5. Einsatz von Kranen, Mobilkranen und Betonpumpen


 6. Funkbetrieb und sonstige Kommunikationsmittel


 7. Arbeiten im Bereich von Anlagen mit Hoch- oder Niederfrequenzspannung.

D) Anlagen zur Baustellenordnung

1. Lageplan


2. Baustelleneinrichtungsplan


3. Ansprechpartner / Organigramm


4. Alarmplan / Meldekette / Rettungsplan


5. Brandschutzordnung


6. Kraneinweisungen für stationäre Krananlagen, Mobilkrane und Betonpumpen


7. Kabelschutzmerkblatt (siehe RIL 892.9122A01)

8. Meldeordnung


9. Gefahrstoffverzeichnis

10. Schutzanweisungen und baubedingte Auflagen

11. Merkblatt für das Führen / Bedienen von Baumaschinen

12. Örtlich bekannten umweltrelevanten Schutzanweisungen sowie die baubegleitenden Anlagen

Abkürzungsverzeichnis


AN


Auftragnehmer


AG


Auftraggeber


ArbSchG

Arbeitsschutzgesetz


ASR


Arbeitsstättenregel


AVV Baulärm

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm


BaustellV

Baustellenverordnung


BetrSichV

Betriebssicherheitsverordnung


BlmSchV

Bundes-Immissionsschutzverordnung

Büw


Bauüberwachung


DGUV


Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung


GE


Geschäftseinheit


OE


Organisationseinheit


PL



Projektleiter


SiGeKo

Sicherheit- und Gesundheitskoordinator


Ril



Richtlinie 


RRil


Rahmenrichtlinie


Präambel


Diese Baustellenordnung beschreibt Maßnahmen:

Zur Abwendung von Gefährdungen und Gefahren für am Bau beteiligte Personen, 
für den Schutz der Umwelt, zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten und
für den störungsfreien Bauablauf.


A) Allgemeine Anforderungen


1. Geltungsbereich und Ziele der Baustellenordnung


Diese Baustellenordnung gilt für alle Personen, die an dem Projekt beteiligt sind oder sich auf der Baustelle aufhalten. 


Die Baustellenordnung ist allen Auftragnehmern und deren Nachunternehmern zur Kenntnis zu geben und von diesen zu befolgen. Alle Beteiligten sind nachweislich vor deren Einsatz in diese Baustellenordnung und in die örtlichen Verhältnisse der Baustelle einzuweisen. Die Verantwortung für die Einweisung der Nachunternehmer und Lieferanten liegt bei den Auftragnehmern.


2. Lage der Baustelle


Pläne über die Lage und Anbindung der Baustelle sind als Anlage (aus Teil D „Anlagen zur Baustellenordnung) zur dieser Baustellenord​nung beigefügt (Anlagen 1 und 2). Zur Baustelle gehören das Baugrundstück und alle Flächen, die zum Betreiben der Baustelle notwendig sind und durch den Baustellenbetrieb beeinträchtigt werden.


3.  Organisation der Baustelle


Bauherr ist die

………………………………………………………………….……..             





            (Auftraggeber) 

(    Herr/Frau xx, 
……………………………………………………………………….. 


(Name, Vorname; OE- Bezeichnung)

nimmt die Bauherren- und Hausherrenfunktionen wahr.


(    Sie wird von der ………………………………………………………………………., 





(rechtsgeschäftliche Bezeichnung des AN gem.

 Ingenieurvertrag)


die im Namen und für Rechnung des vorgenannten Auftrag​gebers handelt, vertreten.
Innerhalb dieses Regionalbereiches nimmt die Projektleitung Herr/Frau 

……………………, die Bauherren- und Hausherrenfunktionen wahr.


Auftragnehmer im Sinne dieser Baustellenordnung sind alle an der Ausführung beteiligten Firmen und deren Nachunternehmer.


Die Verantwortlichen und deren Erreichbarkeit (Telefonnummern) sind in Anlage 3 dargestellt.


4.  Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz


Die Auftragnehmer sind für die Erfüllung der Unternehmerpflichten im Arbeitsschutz gegenüber ihren Beschäftig​ten verantwortlich.


Die Auftrag​nehmer sind im Rahmen ihrer Unternehmerpflichten zur unverzüglichen Beseitigung dieser Gefahrenzustände verpflichtet. 

5.  Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Der gemäß Bau​stellenverordnung eingesetzte SiGeKo hat gegenüber den Auftragnehmern und ihren Beschäftigten eine Koordinierungspflicht zur Vermeidung von Unfall- und Gesundheits​gefahren.


Die Auftragnehmer haben dem SiGeKo vor Beginn ihrer Arbeiten die Arbeitsverfahren und die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen anzugeben. Die Auftragnehmer verpflichten sich, dem SiGeKo Gefährdungsbeurteilungen gemäß ArbSchG für die von ihnen durchzuführenden Arbei​ten vorzulegen. Auf der Grundlage des Bauablaufs und des Sicherheits- und Gesundheits​schutzplans (SiGe-Plan) prüft der SiGeKo, ob gegenseitige Gefährdungen ausgeschlossen werden können. Ergibt die Prüfung, dass die Sicherheitsmaßnahmen unzureichend sind, veranlasst der Koordinator notwendige Änderungen der Arbeitsverfahren oder des Arbeitsablaufs. 


Der SiGeKo kontrolliert durch Stichproben die Einhaltung und Umsetzung des SiGe-Planes und der Baustellenordnung. Die Auftrag​nehmer sind im Rahmen ihrer Unternehmerpflichten zur unverzüglichen Beseitigung dieser Gefahrenzustände verpflichtet. 


Die Tätigkeit des SiGeKo befreit die Auftragnehmer nicht von ihrer Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmen entsprechend ArbSchG und DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“. Die Verantwortlichkeit der Auftragnehmer für die Erfüllung der Unternehmerpflichten gegenüber ihren Beschäftig​ten bleibt unberührt.


6.  Meldungen


Alle meldepflichtigen Ereignisse sind unverzüglich bei der Bauüberwachung (AG) und, sofern vorhanden, beim SiGeKo anzuzeigen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Meldefristen an Behörden und gesetzliche Unfallversicherungsträger bleiben davon unberührt. 

Zum Umgang mit meldepflichtigen Ereignisse sind die vertraglichen Vereinbarungen aus dem Bauvertrag einzuhalten.

7.  Personaleinsatz und Vorsorge


Das Personal des Unfallversicherungsträgers muss für die ihm übertragene Arbeit geeignet und gemäß den Bestimmungen einsatz​bezogen arbeits​medi​zinisch untersucht sein. 

Per​sonen die gegen Arbeitsschutz und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder Anweisungen des Bauher​ren oder seiner Beauftragten hierzu nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen. 

Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, muss ständig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprech​partner vor Ort sein. Außerdem müssen ggf. Betriebsanweisungen in die betreffende Landessprache übersetzt werden.

8.  Arbeitszeit


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Grundsätzlich gilt für den werktägliche Rahmen der Arbeitszeit die Vorgaben des BImSchV, das heißt die Regelarbeitszeit ist von montags bis freitags nach AVV Baulärm begrenzt auf 7:00 bis 20:00 Uhr. Abweichungen hiervon sind mit dem Auftraggeber sowie den örtlichen Behörden auf Basis der Ländergesetzgebung abzustimmen. Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes bleiben hiervon unberührt.


Erforderliche Ausnahmegenehmigungen für Arbeiten während der schutzbe​dürftigen Zeit und für das Unterhalten und Betreiben der Baustelleneinrichtung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Ausnahmezulassungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, die der Bauherr zu erwirken hat, sind vom Auftragnehmer rechtzeitig und vollständig mit den erforderlichen Anlagen vorzubereiten und beim Bauherrn oder seinem hierzu Bevollmächtigten zu beantragen.

9.  Weitervergabe von Arbeiten


Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seiner Abstim​mungspflicht entsprechend ArbSchG sowie DGUV Vorschrift 1„Grundsätze der Prävention“ nachzukommen und den SiGeKo rechtzeitig zu informieren. Im Übrigen gelten die diesbezüglichen Regelungen des Bauvertrages.

10.   Baustellenbesuche

Besucher der Baustelle haben sich rechtzeitig vor dem Besuchstermin beim Bauherren oder seinem Vertreter anzumelden. Sie sind vor dem Betreten der Baustelle in die für sie wichtigen Bestimmungen aktenkundig einzuweisen. Die Besucher sind auf der Baustelle durch einen vom Auftraggeber bestimmten Verantwortlichen zu begleiten und haben die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu benutzen.


11.   Fotografieren


Das Fotografieren und Filmen auf der Baustelle ist nur mit Einwilligung durch den  Auftraggeber und weiterer Beteiligter gestattet. Der AN unterliegt nicht dieser Regelung sofern das Fotografieren und Filmen zur Erfüllung seiner vertraglich geschuldeten Leistung dient.

12.
Winterdienst


Im Winter sind durch den Auftragnehmer die benötigten Verkehrswege von Schnee und Eis frei zu halten und zu streuen.

13.
 Aushänge

Die folgenden Aushänge und Bekanntmachungen müssen auf der Baustelle angeschlagen sein:


· Zuständiges Amt für Arbeitsschutz (Sozialgesetzbuch/Arbeitsschutzgesetz)


· Bekanntgabe Unfallversicherungsträger (Sozialgesetzbuch VII § 138)


· Betriebsarzt (DGUV Vorschrift 1, § 2 (3))


· Fachkraft für Arbeitssicherheit (DGUV Vorschrift 1, § 2 (3))


· Sicherheitsbeauftragter (DGUV Vorschrift 1, § 2 (3))


· Ersthelfer (DGUV Vorschrift 1, § 24)


· Anleitung zur Ersten Hilfe (DGUV Vorschrift 1, § 24)


· Notfallplan mit Durchgangsarzt / Krankenhaus (DGUV Vorschrift 1, §24)


· Brandschutzordnung (DGUV Vorschrift 1, § 22)


· Baustellenordnung (BaustellV)


· SiGePlan (BaustellV)


· Vorankündigung (BaustellV)

B) Baustellenspezifische Anforderungen



1. Baustelleneinrichtung


Die Auftragnehmer haben die Baustelleneinrichtung auf den vom Auftraggeber zugewiesenen Flächen einzurichten, sicher zu betreiben und die Festlegungen des Baustelleneinrichtungs​plans umzusetzen. 


Der Baustelleneinrichtungsplan hat u.a auszuweisen:


· Baustellensicherungen

· Gebäude, Bauwagen und Container

· Medienversorgung

· Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Einrichtungen


· Lager- und Bereitstellungsflächen


· Verkehrs- u. Transportwege (mit Feuerwehrzufahrten)

· Parkplätze / Sammelpunkte

· Aufstellflächen für Großgeräte

· Schutz- und Arbeitsgerüste

· Abfallentsorgung

· Betankungsstellen


· die Standorte der vorgeschriebenen Aushänge 


2. Baustellenverkehr und Verkehrswege


Zufahrten und Verkehrswege sind vom Auftragnehmer auf der Grundlage des Baustellenein​richtungsplans festzulegen und zu errichten. Zufahrtswege für Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind freizuhalten. 


Die Auftragnehmer haben die angelieferten Materialien, Maschinen und Geräte sicher zu lagern. Nach Fertigstellung der Leistungen ist die Baustelle innerhalb von 8 Werktagen  zu räumen.

Die Genehmigung zur Nutzung von Straßen und Gehwegen ist vom Auftragnehmer einzuholen. Bei Arbeiten an und im öffentlichen Verkehrsraum ist die Verkehrsführung während der ver​schiedenen Bauzustände und die Sicherung der Baustelle unter Berücksichtigung der Auflagen der zuständigen Verkehrsbehörden zu planen und durchzuführen. Die Bauüberwachung ist über alle Vereinbarungen mit der Polizei und den Ordnungsbehörden zu informieren.


Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht einschließlich der Säuberung und Beräumung der Verkehrswege. Hierzu gehört u.a. das Einrichten, das Betreiben, die laufende Funktionskontrolle und der Ab​bau von Signalanlagen, Fahrbahnmarkierungen, Beschilde​rungen, Absperrungen, Abweisblen​den, Umleitungsausschilderungen und erforderliche Beleuchtungen.


Nach dem Arbeitsende und zu Ruhezeiten auf der Baustelle, ist diese vor einem unbefugten Betreten zu sichern.

Vom Auftragnehmer sind Maßnahmen zu treffen, die sicher stellen, dass Unbefugte nicht in der Lage sind, Fahrzeuge, Werkzeuge, Maschinen, Baustoffe usw. missbräuchlich zu benutzen.

Bezüglich Ausnahmezulassungen nach BImSchV sei auf Absatz A) 8. Abschnitt 2 verwiesen.

3. Notfall- und Rettungsplan, Erste-Hilfe-Einrichtungen

Abschnittsbezogene Flucht- und Rettungspläne sind unter Beachtung der ASR A2.3 Flucht- und Rettungsplan durch den Arbeitnehmer zu erstellen und an geeigneten Stellen auszuhängen. 


Die im Notfall zu benachrichtigenden Hilfsdienste, Unfallärzte, Rettungs- und Bergungsdienste, Behörden und Unfallversicherungsträger ergeben sich aus dem beigefügten Alarmplan (Anlage 4).


Die Erste-Hilfe-Einrichtungen sind sichtbar zu kennzeichnen. Es ist sicherzustellen, dass während der Bauzeit alle Erste-Hilfe-Einrichtungen allen Beschäftigten der Baustelle zugänglich sind. 


4. Unterkünfte, soziale Anlagen, Sauberkeit und Hygiene


Für die Ausstattung der Baustelle mit Sozialräumen und weiterem Bedarf sind die Auftragneh​mer verantwortlich.  Arbeitsbereiche, Unterkünfte und sanitäre Anlagen sind in ordnungsge​mäßem Zustand nach den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung sowie der ASR A4.1  Sanitärräume, zu errichten und zu betreiben. 

Das Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit insbesondere durch Krankheitserreger nicht zu besorgen ist. Es muss rein und genusstauglich sein. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn bei der Wasseraufbereitung und der Wasserverteilung mindestens die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden und das Trinkwasser den Anforderungen der Trinkwasserverordnung § 5 bis 7 entspricht.

5. Persönliche Schutzausrüstung


Die Auftragnehmer haben dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter bei Aufenthalt auf der Baustel​le ihre gemäß der Gefährdungsbeurteilung erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) benutzen. Hierzu können z.B zählen u.a.:


· Geschlossene Warnweste (DIN EN 471 Klasse 2),


· Fußschutz (DIN EN 345, mindestens Schutzkategorie S 3),


· Kopfschutz (DIN EN 397),


· Gehör- und Atemschutz und ggf. weitere Ausrüstungen.




6. Rauschmittelmissbrauch


Die Auftragnehmer haben Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkohol- oder Drogen​​einfluss besteht, unverzüglich von der Baustelle zu entfernen. Der Auftraggeber behält sich vor, solchen Personen ein Baustellenverbot zu erteilen.


7. Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung


Für die Versorgung der Baustelle mit Baustrom und für die Bereitstellung ausreichender Arbeitsplatzbeleuchtung nach Arbeitsstättenverordnung sowie der ASR A3.4 Beleuchtung sind die Auftragnehmer nach Abstimmung mit dem Auftraggeber verantwortlich. Der Eisenbahnbetrieb, der öffentliche Straßenverkehr bzw. die Nachbarschaft darf durch die Baustellenbeleuchtung nicht beeinträchtigt werden. 

8. Einrichtungen, Baumaschinen und Geräte


Bei Maschinen, Geräten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie über​wachungsbedürftigen Anlagen, die einer Prüfpflicht durch befähigte Personen unterliegen, haben die Auftragnehmer die entsprechenden Nachweise, Anleitungen, Zulas​sungen, Erlaubnisse, Prüf- und Kontrollbücher auf der Baustelle vorzuhalten.

Die Bestimmungen nach der BetrSichV, Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen sind vom Auftragnehmer einzuhalten.

Die Auftragnehmer haben dafür zu sorgen, dass Baumaschinen und Geräte nur von dazu beauf​tragten Beschäftigten bedient werden. Die erforderlichen Nachweise sind durch die Beschäftigten mitzuführen. Gefahrenbereiche sind zu sichern. Personen dürfen sich dort nicht aufhalten.


Einrichtungen, und hier insbesondere Gefahrenbereiche, sind mit den einschlägigen Verbots-, Gebots- und Rettungszeichen und den Gefahrensymbolen zu kennzeichnen. Betriebsanweisungen sind auszuhändigen.  

9. Montagearbeiten


Die Montage- und Abbruchanweisungen bzw. Arbeitsanweisungen für Schwarz-Weiß-Bereiche mit den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und den zum Einsatz vorgesehenen Maschinen, Geräten und Werkzeugen sind vor Beginn der Arbeiten der Bauüber​wachung und dem SiGeKo vorzulegen.


10. Gerüste


Die Auftragnehmer haben die sichere Verwendbarkeit der von ihnen eingesetzten Arbeits-, Schutz- und Traggerüste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu überwachen. Jeder Benutzer hat den ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen. Veränderungen an Gerüsten dürfen nur vom Gerüster​steller vorgenommen werden. Gerüste sind vor ihrem Gebrauch von einer hierzu befähigten Person abzuneh​men. Die Abnahme ist zu dokumentieren und am Gerüst mit Angabe der Verantwortlichen und deren Erreichbarkeit (Telefon) wetterfest auszuhängen.

11. Arbeiten mit Gefahr des Versinkens


Bei Arbeiten mit Gefahr des Versinkens sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen Abstürzen von Beschäftig​ten und geeignete Rettungsmittel zur Personenrettung einzurichten und wenn erforderlich anzuwenden, zu unterhalten und die Beschäftigten in deren Gebrauch nachweislich zu unterweisen.


12. Arbeiten auf Brücken, auf hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an Baugruben

Bei Arbeiten auf oder an Brücken, auf hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an Baugruben sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen Abstürzen von Beschäftig​ten einzurichten und wenn erforderlich anzuwenden, zu unterhalten und die Beschäftigten in deren Gebrauch nachweislich zu unterweisen. 

13. Gefahrstoffe


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Beim Umgang mit Gefahrstoffen haben die AN die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter der für die auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Gefahrstoffen (Bauhilfstoffe) vorzuhalten und vom AN in einem Gefahrstoffverzeichnis (Anlage 9) zusammen zu fassen.

Die  Betriebs​a​​nweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und die betreffenden Mitarbeiter aktenkundig darin zu unterweisen. Gefahrstofflager sind zu kennzeichnen. Zusammenlagerungsverbote sind zu beachten.

Das Gefahrstoffverzeichnis ist dem Auftraggeber sowie dem SiGeKo auszuhändigen und wird Bestandteil dieser Baustellenordnung.


14. Brand- und Explosionsschutz


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Der Auftragnehmer hat die Angaben  der Brandschutzordnung (Anlage 5) zu befolgen. 

Der Auftragnehmer hat Feuerlöscheinrichtungen nach Art und Umfang der Brandgefährdung und der Größe des zu schützenden Bereiches in ausreichender Anzahl nach der ASR A2.2, Maßnahmen gegen Brände, bereitzustellen.

Personen die Arbeiten mit einer Brandgefährdung durchführen sind durch Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen. 

Durch die Auftragnehmer sind bei feuer- und explosionsgefährlichen Arbeiten Brandschutzbeauftragte/-helfer namentlich zu benennen. Zu deren Aufgaben gehört die Durchsetzung der Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen. Jeder Auftragnehmer muss die für seinen Arbeitsbereich erforderlichen Brand- bzw. Explosions​schutzmaßnahmen mit dem Brandschutzbeauftragten abstimmen.

Werden in brandgefährdeten Bereichen Schweiß- , Brenn- und andere thermische Arbeiten durchgeführt, ist eine schriftliche Erlaubnis vom Auftragnehmer beim AG/Alv einzuholen. Diese Beschäftigten müssen im Gebrauch der Löscheinrichtungen durch AN nachweislich unterwiesen sein.


15. Umweltschutz

[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten] 


Die Auftragnehmer haben alle einschlägigen Bestimmungen zum Schutz der Umwelt zu beachten. In Anlage 12 sind die örtlich bekannten umweltrelevanten Schutzanweisungen sowie die baubegleitenden Anlagen auszuweisen.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bauvertrages.

16. Abfallentsorgung


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Jeder Auftragnehmer hat seinen anfallenden Abfall den gesetzlichen Vorschriften entsprechend zu beseitigen. Das Verbrennen von Abfällen ist untersagt. Abfälle und Bauschutt sind sortenrein ge​trennt zu lagern und umgehend an geeignete Sammelstellen zu verbringen und zu entsorgen.

Zum Umgang mit Abfällen des AG sind die gesetzlichen Vorschriften und der Bauvertrag einzuhalten.

17. Lärmschutz


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Arbeiten, bei denen voraussichtlich der Beurteilungspegel von 70-90 dB(A) überschritten wird, sind dem SiGeKo und der Bauüberwachung anzuzeigen. Die gesetzlichen Vorgaben und behörd​lichen Auflagen zum Lärmschutz gegenüber den Beschäftigten und gegenüber Dritten sind vom verursachenden Auftragnehmer umzusetzen.

18. Gewässerschutz


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Die Einleitung von flüssigen Stoffen in das Erdreich ist verboten. Abwässer sind aufzufangen und vom Auftragnehmer zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung behält sich der Auftraggeber ggf. einen Bodenaustausch zu Lasten des Verursachers vor. Zur Betankung von Baumaschinen und Fahrzeugen sind geeignete Betankungsplätze anzulegen und zu benutzen. Eine aus​reichende Menge an Ölbindemitteln ist am Betankungsplatz vorzuhalten.


19.  Auftreten von Bodenverunreinigungen / Kontaminationen / Kampfmitteln


[ggf. Genehmigungsauflagen einarbeiten]


Werden bei der Durchführung der Bauarbeiten Gefährdungen für Schutzgüter oder Dritte be​kannt, die als Altlasten oder Kampfmittel einzuschätzen sind (Bodenverunreinigungen, starker Geruch u. dgl.), so sind die Bauarbeiten sofort einzustellen. Der Sachverhalt ist unverzüglich der Bauüber​wachung und dem SiGeKo anzuzeigen.


Bei einer Freisetzung bodengefährdender Stoffe sind Sofortmaßnahmen (Eindämmen, Aufneh​men usw.) einzuleiten. 

Die Bauüberwachung und der SiGeKo sind unverzüglich zu informieren. Kampfmittel dürfen auf keinen Fall berührt oder in ihrer Lage verändert werden. Falls erforder​lich, sind zusätzlich Feuerwehr, Polizei und ggf. weitere zuständige Behörden zu beteiligen. Ohne jede Verzögerung sind die Maßnahmen entsprechend dem Alarm- bzw. Evakuierungs​plan durchzuführen.


Eine Wiederaufnahme der Arbeiten ist grundsätzlich erst nach Freigabe durch die Bauüber​wachung zulässig.


20. Historische Funde, geologische Aufschlüsse


Treten bei der Durchführung der Baumaßnahme historisch bedeutsame Funde oder geologi​sche Aufschlüsse zutage, deren sachgerechte Weiterbehandlung den Bauablauf in Frage stellen kann, ist dies unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die Verwertbarkeit der Funde ist solange sicherzustellen, bis eine Entscheidung über das weitere Vorgehen vorliegt. Diese Entscheidung ist im Benehmen mit der zuständigen Landesbehörde zu treffen.


C) Eisenbahnspezifische Anforderungen


1. Baustellenverkehr


Wege im und zum Baufeld sind so anzulegen, dass der Gleisbereich möglichst nicht überquert werden muss. Verkehrswege im Gleisbereich sind im Sicherungsplan festzulegen. 

Erforderliche Siche​rungsmaßnahmen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer bei der für den Bahnbetrieb zuständige Stelle zu beantragen.

2. Festlegungen für das Verhalten im Gleisbereich und auf der Baustelle


Nach den Festlegungen der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle und der örtlichen Einwei​sung darf mit den Arbeiten erst begonnen werden, wenn die Sicherungsmaßnahmen gemäß Rahmenrichtlinie Modul 132.0118 “Arbeiten im Gleisbereich”  durchge​führt worden sind.

Erforderliche Siche​rungsmaßnahmen sind rechtzeitig vom Auftragnehmer bei der für den Bahnbetrieb zuständige Stelle zu beantragen.

Die Auftragnehmer haben alle Arbeiten so auszuführen, dass keine Gefährdung des Eisenbahn​betriebes eintritt. Insbesondere haben sie dafür zu sorgen, dass Baustoffe, Baumaterialien und Maschinen nicht in den Gleisbereich hineinragen oder hineingeschwenkt werden. Lässt sich dies nicht sicher ausschließen, z. B. beim Versetzen von Großflächenschalungen oder beim Rammen von Spundbohlen dicht am Gleis, muss das betreffende Gleis gesperrt werden.


Geräte, Baustoffe und Bauteile dürfen im Gleisbereich nur abgelegt werden, wenn die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen getroffen sind (z.B. Sichern gegen Verschieben, Ausschluss von Sendungen mit Lademaßüberschreitungen) – siehe auch DGUV Vorschrift 78 (GUV-V D33).

Bei Gefährdungen des Eisenbahnbetriebes ist entsprechend der DB-Richtlinie Modul 408.0581 “Züge fahren – Verhalten bei Gefahr” zu verfahren und nach Abwendung der unmittelbaren Gefahren weiter der Alarmplan (Anlage 4) zu befolgen.


Bei Änderung der Unfallgefahren dürfen die Arbeiten erst weitergeführt werden, wenn die Siche​rungs​maßnahmen den neuen Gegebenheiten angepasst und durchgeführt sind und darüber eine erneute Einweisung erfolgt ist.

Personen, die an Bahnanlagen im Gleisbereich arbeiten, müssen über die Gefahren des Bahnbetriebes unterwiesen sein.


Die Unterweisung ist zu dokumentieren.

3. Bewegen von nicht DB AG-eigenen Nebenfahrzeugen auf Betriebs- und   Baugleisen und Einsatz von Arbeitszügen


Nur vom Netzbetreiber zugelassene und mit gültiger Prüfplakette versehene Fahrzeuge dürfen vom Auftragnehmer eingesetzt werden. Das Fahrpersonal und die Arbeitszugführer haben die Anforderungen der EBO zu erfüllen und die erforderliche Zulassung auf der Baustelle mitzuführen. Zweiwegefahrzeuge dürfen Gleisschaltmittel nur mit vom Gleis abgehobenen Straßenrädern überfahren.


Arbeitszugführer und Führer gleisfahrbarer Baumaschinen sind durch die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle in die örtlichen baubetrieblichen Belange einzuweisen.
Die Einweisung ist zu dokumentieren und der Bauüberwachung vorzulegen. 
Abgestellte Fahrzeuge und Baumaschinen sind vor unbefugter Inbetriebnahme und unbeab​sichtigter Bewegung besonders zu sichern.

4. Auffinden von Leitungen


Werden Kabel oder andere Versorgungsleitungen aufgefunden, die nicht im Leitungsbestands​plan enthalten sind, so ist sofort die Bauüberwachung zu verständigen. Die Leitungen dürfen weder berührt noch bewegt werden. Die Arbeiten sind bis zur Freigabe durch den zuständigen Versorgungsträger einzustellen. Die Kabelmerkblätter der jeweiligen Leitungsbetreiber sind zu beachten.

5.  Einsatz von Kranen, Mobilkranen und Betonpumpen


Für den Einsatz von Kranen, Mobilkranen, Betonpumpen oder anderen Geräten mit schwenk​baren Auslegern ist eine von der DB Netz akzeptierte Krananweisung inkl. Anlagen aufzustellen und mit der für den Bahnbetrieb zustän​digen Stelle abzustimmen. Das Bedienpersonal ist darin nachweislich zu unterweisen.

6.  Funkbetrieb und sonstige Kommunikationsmittel


Die Auftragnehmer dürfen nur solche Funkgeräte und Kommunikationsmittel auf der Baustelle verwenden, die nachweislich keine störenden Auswirkungen auf den Eisenbahnbetrieb auslösen. Die Vorgaben des Eisenbahnbetreibers sind einzuhalten.

7. Arbeiten im Bereich an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen und elektrischer Energieanlagen

Vor Beginn von Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen / elektrischen Energieanlagen hat der Auftragnehmer einen Arbeitsverantwortlichen zu benennnen. Die Arbeiten sind anzuzeigen, damit die erforderlichen Einweisungen vom Anlagenverantwortlichen vorgenommen werden können.

Alle Beschäftigten, die Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel durchführen, sind speziell für diese Tätigkeiten und über mögliche Gefahren der Tätigkeiten sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen


und Schutzmaßnahmen zu unterweisen.

Für das Einhalten der im Modul 132.0123A01 der RRil 132.0123 aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen gegen Gefahren aus der Oberleitung bzw. Maßnahmen gegen Gefahren aus dem elektrischen Strom gemäß Modul 132.0123A02 der RRil 132.0123 ist der Arbeitsverantwortliche verantwortlich.

Beim Einsatz von gleisfahrbaren Baumaschinen, Kränen, Baugeräten, Zweiwegefahrzeugen und sonstigen nicht schienengebundenen Baufahrzeugen ist sicherzustellen, dass der Schutzabstand von 1,5 m zur Oberleitung immer


eingehalten wird oder es sind die Maßnahmen zur elektrischen Sicherheit gemäß Ril 824.0106 einzuhalten.


Auch bei den Arbeiten mit Geräten, Werkzeugen und Ladungsstücken ist ein Schutzabstand von mindestens 1,5 m zu unter Spannung stehenden, der Berührung


zugänglichen Teilen der Oberleitungsanlage eingehalten wird.


Kann dieser Schutzabstand nicht eingehalten werden, dürfen die Ladearbeiten nicht ausgeführt werden.


Die Unterweisungen der Beschäftigten sollen anhand des SiGe-Plans und weiterer Checklisten erfolgen; z.B. nach den in Anlage 11 beigefügten Muster: 

„Merkblatt für das Führen / Bedienen von Baumaschinen“

Anlage 4

Alarmplan
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Anlage 5 Brandschutzordnung





		Brände verhüten
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Keine offenen Flammen, Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten



		Verhalten im Brandfall



		



		

		



		

		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		

		





		

		

		



		

		1. Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen


· Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, durch größte Vorsicht zur Verhütung von Bränden und anderen
Schadensereignissen beizutragen. Insbesondere ist zu beachten:


· Wichtige Voraussetzungen sind Ordnung und Sauberkeit.


· Abfälle sind regelmäßig zu entfernen. Gebrauchte Putzlappen sind in dafür vorgesehenen Behältern zu sammeln.


· Streichhölzer und Tabakreste dürfen nicht in Papierkörbe entleert werden.


· In Lagerräumen für brennbare Materialien wie Holz, Papier, brennbare Flüssigkeiten und Garagen ist der Umgang mit Feuer, offenem Licht und Rauchen verboten.


· Brennbare Flüssigkeiten dürfen höchstens bis zur Menge eines Tagesbedarfs am Arbeitsplatz bereitgehalten werden.


· Die Aufstellung und Benutzung von nicht dienstlich zur Verfügung gestellten Geräten ohne Genehmigung ist untersagt.


· Brennende Kerzen sind in den Betriebsräumen verboten.


· Mängel an Brandschutzeinrichtungen und Schäden an elektrischen Betriebsmitteln sind sofort dem Vorgesetzten zu melden.


· Arbeiten an elektrischen Anlagen sind nur durch Fachkräfte vorzunehmen.


· Bei Dienstschluss ist dafür zu sorgen, dass Licht und alle elektrischen Geräte abgeschaltet sind. Fenster und Türen sind zu schließen.


· Fluchtwege, Treppen, Verkehrswege, Türen, Notausgänge müssen ständig freigehalten werden.


· Die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen ist regelmäßig zu kontrollieren.


· Alle Mitarbeiter sind über die Vorgehens- und Verhaltensweise bei Ausbruch eines Brandes zu unterrichten. Die Handhabung von Feuerlöschern ist zu üben.


· Allen Mitarbeitern einschließlich Mitarbeitern von Fremdfirmen ist diese Brandschutzordnung bekannt zumachen. Sie muss eingehalten werden.


2. Verhalten im Brandfall


· Die Mitarbeiter sollen Ruhe und Besonnenheit bewahren.


· Jeder Brand ist entsprechend des Alarmplanes sofort zu melden.


· Bei unmittelbarer Gefährdung von Personen geht Menschenrettung vor Brandbekämpfung. Brennende Personen darf man nicht fortlaufen lassen. Sie sind mit geeigneten Mitteln (Decken, Jacken etc.) einzuhüllen und auf dem Boden zu wälzen.


· Bei Brand an elektrischen Anlagen ist der Strom sofort abzuschalten.


· Der Brand sollte möglichst mit dem am nächsten erreichbaren Feuerlöscher bekämpft werden.


· Fenster und Türen sind zu schließen.


· Die Angriffswege der Feuerwehr sind freizuhalten, die Feuerwehr ist durch einen ortskundigen Betriebsangehörigen einzuweisen.


· Den Anordnungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.


· Bei drohender Gefahr ist der Gefahrenbereich zu verlassen. Stark verqualmte Räume sind gebückt oder kriechend zu verlassen.


· Wichtige Sachwerte sollten, wenn möglich, geborgen werden.


3. Verhalten nach Bränden


· Jeder, auch der kleinste Brand, ist unverzüglich der Betriebsleitung zu melden.


· Folgeschäden sollten durch Sichern der Brandstelle, Lüften und Beseitigen von Löschwasser geringgehalten werden.


· Feuerlöscheinrichtungen sind unverzüglich wieder einsatzbereit zu machen.


· Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind vor Wiederinbetriebnahme zu prüfen.


· Begehung der durch den Brand kontaminierten Räume nur in entsprechend geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (Einweg-Schutzanzug, Atemschutz, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe etc.).




		



		

		

		





Anlage 11 


Merkblatt / Checkliste für Führer / Bediener von Baumaschinen


Rahmenrichtlinie 132.0123Z91; Fachautor: I.NAI 4461; Wolfram Vogt; Tel.: +49 69 265-45232; Gültig ab: 01.06.2019


1. Allgemeines


Oberleitungen und Bahnenergieleitungen (BEL), unter denen mit Baumaschinen gearbeitet wird, sind grundsätzlich auszuschalten und bahnzuerden. Die im Abschnitt 3 und 4 aufgeführten Hinweise gelten sinngemäß auch für den Einsatz von Baumaschinen neben und über der Oberleitung, wenn die Gefahr besteht, dass während der Arbeiten die Baumaschinen oder die angehängten Lasten in den Gefahrenbereich der Oberleitung hineinragen oder umstürzen können. Das Ausschwingen der Lasten ist stets mit zu berücksichtigen. Die Führer und Bediener von Baumaschinen müssen in die Arbeitsstelle durch ihren Arbeitsverantwortlichen eingewiesen sein. Die Einweisung beinhaltet die Festlegung, ob unter ein- oder ausgeschalteter Oberleitung gearbeitet wird.


2. Bauarbeiten bei ausgeschalteter und bahngeerdeter Oberleitung


Fahrzeuge unter ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitungen brauchen nicht bahngeerdet zu werden. Zur Vermeidung mechanischer Schäden muss die Hub- und Schwenkbegrenzung eingeschaltet und wirksam sein (Baumaschinen mit Ausleger ohne Hub- und Schwenkbegrenzung dürfen hier nicht eingesetzt werden). Es ist ein Mindestabstand von 0,10 m zur ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitung einzuhalten. Je nach Bauart der Baumaschine müssen folgende Abstandszuschläge zum Mindestabstand von 0,10 m für unkontrollierte Bewegungen während der Arbeit, z. B. Auslegerschwankungen bei Kränen, Baggern usw., zusätzlich berücksichtigt werden:


· schienengebundene Baumaschinen 0,30 m (ggf. erhöhen, wenn mit größeren Schwankungen des Auslegers zu rechnen ist),


· dieser Zuschlag kann auf 0,15 m reduziert werden, wenn Fahrzeugschwankungen zuverlässig ausgeschlossen sind. Voraussetzung hierzu ist, dass Arbeitsgeräte, Ausleger usw. erst in Betrieb gesetzt werden können, wenn zuvor die Fahrzeugfederung, durch eine in ihrer Funktion ständig überwachte Federblockierung, außer Wirkung gesetzt ist.


· nicht schienengebundene Baumaschinen wegen Fahrwegunebenheiten größer 0,30 m wählen.


3. Bauarbeiten bei eingeschalteter Oberleitung mit Einhaltung des Schutzabstandes 1,50 m 


Können Oberleitungen und/oder Bahnenergieleitungen nicht ausgeschaltet und bahngeerdet werden, gelten folgende Regelungen:


· Es ist stehts darauf zu achten, dass im Arbeitsbereich dieser Abstand (z. B. bei Auslegerbewegungen) nicht unterschritten wird.


· Durch Hub- und Schwenkbegrenzung sowie Berücksichtigung ausreichender Zuschläge (s. Festlegungen im Abschnitt 2) muss unbeabsichtigten oder unkontrollierbaren Auslegerbewegungen Rechnung getragen werden.


· Die Baumaschinen müssen bahngeerdet sein. (RRil 132.0123Z92)


4. Bauarbeiten bei eingeschalteter Oberleitung bei Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m für Baumaschinen


Bei Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m muss:


· einwandfreie Sicht herrschen;


· bei Dunkelheit muss die Arbeitsstelle - auch in Höhe der Oberleitung/BEL - ausreichend beleuchtet sein. Eine besondere Leuchte, die ein Erkennen der Oberleitung gewährleistet, muss an der Arbeitsmaschine vorhanden sein.


Ist aufgrund besonderer Witterungsverhältnisse ein Erkennen der Oberleitung nicht möglich, muss die Oberleitung für die Zeit der fehlenden Sicht ausgeschaltet und bahngeerdet werden.


Bei Arbeiten mit bahngeerdeten Baumaschinen darf ein Abstand von Teilen dieser Fahrzeuge zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung von

· 0,30 m bei 15-kV-Nennspannung und

· 0,50 m bei 25-kV-Nennspannung 

keinesfalls unterschritten werden.

· Bei höhenverstellbaren Arbeitsgeräten und Maschinen muss immer die Hubbegrenzung eingeschaltet sein. Sie darf während der Arbeitsausführung nicht unwirksam gemacht werden.

· Zu den Mindestabständen von 0,30 m und 0,50 m müssen je nach Bauart Zuschläge für unkontrollierte Bewegungen, wie im Abschnitt 2 festgelegt, gesondert zugeschlagen werden. Um Arbeitskräfte, die vom Boden aus bewegten Lasten an Auslegern führen, vor einem Stromüberschlag zu schützen, muss eine elektrische Trennung von geführter Last und Tragmittel, wie z. B. durch

· isolierte Aufhängung der Last,

· aus Isolierstoff bestehende Anschlagmittel oder

· isolierende Leitseile zum Führen der Last

hergestellt werden.


5. 110 kV-Bahnstromleitungen an Oberleitungsanlagen


· Werden an den Oberleitungsanlagen 110-kV-Bahnstromleitungen mitgeführt, darf von unter Spannung stehenden Teilen dieser Leitungen ein Schutzabstand von 2,00 m nicht unterschritten werden.


· Zuschläge für unkontrollierte Bewegungen des Kranauslegers müssen, wie im Abschnitt 2 festgelegt, je nach Bauart gesondert zugeschlagen werden.

6. Bahnerdung von Fahrzeugen


· Schienenfahrzeuge sind durch den Rad-Schienen-Kontakt bahngeerdet. Dabei muss mindestens ein Rad auf einer als Rückleitung dienenden, nicht unterbrochenen Schiene stehen, an der die Erdungsleitungen angeschlossen sind. Dies gilt auch für Zweiwegefahrzeuge, wenn diese schienengebunden eingesetzt werden.


· Nicht schienengebundene Baumaschinen sind bahngeerdet, wenn sie über eine Erdungsleitung mit Hilfe einer “Vorrichtung zum Bahnerden von Baumaschinen, Hebezeugen sowie Bahndienstwagen” (RRil 132.0123Z92) mit einem bahngeerdeten Schienenfahrzeug oder einer zur Bahnerdung benutzten Schiene verbunden sind.


· Baumaschinen mit Kranfahrbahn sind bahngeerdet, wenn der Güterwagen oder die schienengebunden eingesetzte Baumaschine mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene steht und die Kranfahrbahnen elektrisch leitend mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sind.


· Fahrzeuge, Kräne, Baumaschinen und Baugeräte, die auf einem Güterwagen stehen, können an diesem bahngeerdet werden (RRil 132.0123Z92), wenn sich der Wagen mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene befindet.


· Für ständig hin- und herfahrende Baumaschinen sind besondere Vorkehrungen zu treffen. Bei der Bewegung der Baumaschine ist darauf zu achten, dass die Bahnerdungsleitung (Schlepperde) nicht beschädigt wird. Schlepperden bis 50 m Länge müssen mit Cu-Kabel 50 mm², Schlepperden bis 100 m Länge mit Cu-Kabel 70 mm² ausgeführt werden.


· Es ist sicherzustellen, dass bei allen Bauzuständen die Bahnerdung und Rückstromführung immer gewährleistet ist.


7. Wartung der Erdungsvorrichtungen


· Die Erdungsvorrichtungen werden bei einem Kurzschluss mechanisch und thermisch sehr stark belastet, so dass eine Erdungsvorrichtung, über die ein Kurzschlussstrom geflossen ist, anschließend durch eine Elektrofachkraft für Oberleitungsanlagen zu kontrollieren ist.


· Die Erdungsvorrichtung ist vor jeder Benutzung durch Inaugenscheinnahme auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Bei dieser Überprüfung ist darauf zu achten, dass das Erdungsseil unbeschädigt und fest mit den Anschlussteilen verbunden ist.


· Sind Risse oder Quetschungen im Kabelmantel zu erkennen, darf das Erdungsseil nicht verwendet werden.


Meldepflichtiges Ereignis
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Startordner als Handakte (Teil 1) 



Startordner als „Handakte“ mit allen Inhalten, die für die Abwicklung des Projektes wichtig sind.



		

		

		vorhanden

		Nicht  vorhanden

		abweichendes Feststellungs-datum

		Datum Eintreffen der Unterlagen

		Bemerkungen



		

		

		1

		2

		3

		4

		5



		01

		Auftrag an Bauüberwachung 

(bei DB Energie: IPS-Auftrag)

		

		

		

		

		



		02

		Vertragsunterlagen der Bauüberwachungsleistung mit Leistungsbildern (RRil 208.1212Z46-Z60)

		

		

		

		

		



		03

		Vertragsunterlagen u.a. AN Bau, AN Ausrüstung, AN Sicherung

		

		

		

		

		



		04

		Vorbereitete Formblätter DVA

		

		

		

		

		



		05

		Auflagen aus Genehmigungsprüfungen des EBA 

		

		

		

		

		



		06

		Auftragsbuch 

(entfällt bei DB Energie)

		

		

		

		

		



		07

		Ernennung / BÜB / FBÜ bei EIU 

		

		

		

		

		



		08

		Bevollmächtigungen BÜB /FBÜ

(entfällt bei EIU)

		

		

		

		

		



		09

		Liste Projektbeteiligte

		

		

		

		

		



		10

		Planrechtsbeschluss und Liste Auflagen aus der Planfeststellung

		

		

		

		

		



		11

		Vereinbarungen mit Dritten

		

		

		

		

		



		12

		Bestandsunterlagen (u.a. Kabel, Leitungen)

		

		

		

		

		



		13

		Integrierte Bündelung und Baukapazitäten-management, Unterlagen mit Genehmigung

		

		

		

		

		



		14

		Baubetriebsmanagement

(Voraussetzung für den Betra-Antrag)

		

		

		

		

		



		15

		SiGeKo/ Arbeitsschutz/ Baufeldübergaben

		

		

		

		

		



		16

		Prozesse / Verfahrenshilfen Bauüberwachung

		

		

		

		

		



		17

		Dokumentation Kampfmittelfreiheit/ Auftrag zur Prüfung

		

		

		

		

		



		18

		Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK)

		

		

		

		

		





















[bookmark: _Toc411580658][bookmark: _Toc453667746]Registerblätter Start-Ordner (Teil 1)



Die Start-Ordner Registerblätter dienen als Deckblatt für das jeweilige Thema und geben eine inhaltliche Übersicht zu den hinterlegten Unterlagen
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Auftrag an Bauüberwachung
 

· Vertragsnummer (Ingenieurvertrag/ Leistungsvereinbarung)

· Projekt- Bezeichnung

· Projekt- Nummer

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………




02

Vertragsunterlagen der Bauüberwachungsleistungen mit Leistungsbildern



· Leitungsbeschreibung laut Leistungsbild RRil 208.1212Z46ff

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………




03 Vertragsunterlagen Bauvertrag, Ausrüstung, Sicherung



03.01

Bauvertrag



Es wird eine Kopie des vollständigen Bauvertrags mit allen zugehörigen Anlagen übergeben. 

· Vorbemerkungen

· Besondere-/ Allgemeine Vertragsbestandteile

· Leistungsverzeichnisse (Lang/ Kurz)

· Mitschriften aus den Bietergesprächen

· Vertragsterminpläne

· ggf. Bauablaufpläne / Bauphasenpläne

· Ausschreibungspläne

· Nachunternehmerliste

· Nachtragsabwicklung

· Stoff- Bestellung/ -Entsorgung

· Nebenangebote/ Sondervorschläge

· unterschriebene Kabelmerkblätter von AN

· Baugrundgutachten

· Angebotserklärung

· ZVB-DB

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………




03 Vertragsunterlagen Bauvertrag, Ausrüstung, Sicherung



03.02

Vertrag Ausrüstung



Es wird eine Kopie des vollständigen Vertrags mit allen zugehörigen Anlagen übergeben. 




03 Vertragsunterlagen Bauvertrag, Ausrüstung, Sicherung



03.03

Bestellung und Vertrag des Sicherungsunternehmens



· Verträge Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen einschließlich Anlagen

· Firmenname

· Ansprechpartner/ Funktion

· Mobilrufnummer

· Bürorufnummer

· Faxnummer

· E-Mail Adresse

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………




04

Vorbereitete Formblätter DVA



· Projektspezifisch vorbereitetes Schadensformularblatt DVA

· Projektspezifische Meldewege

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Auflagen aus der 

Genehmigungsprüfung des EBA



· Auflagen aus der Genehmigungsprüfung des EBA

· Anträge auf Inbetriebnahme durch die BVB der Eisenbahnen

· Anzeigen ans EBA und Antworten vom EBA nach VV BAU, VV BAU-STE und VV IBG Infrastruktur

· Ggf. Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………


06

Auftragsbuch



· je GF/GE unterschiedliche Unterlage

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………


07

Ernennung Bauüberwacher Bahn (BÜB)/ Fachbauüberwacher (FBÜ) 

(nur für MA der EIU)



· namentliche Zuordnung nach Fachlinien

· Ernennung gemäß Vordruck als Bauüberwacher 

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………




08

Bevollmächtigung als 

Bauüberwacher Bahn (BÜB)/

Fachbauüberwacher (FBÜ) 

(nur für MA von nicht EIU)



· namentliche Zuordnung nach Fachlinien

· Kopie der Bevollmächtigung 

(zeit- und projektbezogen, nicht DB Mitarbeiter)

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Liste Projektbeteiligte

(BVB, PSV, IBV, Gutachter, weitere Sachverständige, interne Dritte, TÖB, etc.)



· Firmenname

· Ansprechpartner/ Funktion

· Mobilrufnummer

· Bürorufnummer

· Faxnummer

· E-Mail-Adresse

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Planrechtsbeschluss und Liste der Auflagen aus der Planfeststellung



Eine zusammengefasste Liste dient der Übersichtlichkeit.



· Planrechtsbeschluss

· Liste der Auflagen

· Zuständigkeiten für die Erfüllung der Auflagen aus der Plan-feststellung

· Grundstücke

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Vereinbarungen mit Dritten bzw. 
Liste Auflagen mit Verantwortlichkeiten



Zusammengefasste Listen dienen der Übersichtlichkeit.



· Kreuzungsvereinbarungen / Liste der Auflagen, Zuständigkeiten

· Leitungsvereinbarungen / Liste der Auflagen, Zuständigkeiten

· Vereinbarungen zur Nutzung von Grundstücken 
(vorübergehend, abschließend) / Liste der Auflagen, Zuständigkeiten 

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Bestandsunterlagen



Es ist darauf zu achten, dass aktuelle Pläne bereitgestellt werden.



· LST (u.a. Kabellagepläne, Signallagepläne, schematische Übersichtspläne)

· Fahrbahn (u.a. Leitungskreuzungsplan, Trassenplan) 

· E- Technikpläne

· DB Kommunikationstechnik

· Kabelmerkblatt (Ril 892.9122A01)

· externe Versorger, z. B. Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Fernmeldepläne

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Integrierte Bündelung und 

Baukapazitätenmanagement,

Unterlagen mit Genehmigung 



Als Kopie ausreichend.



· Integrierte Bündelung

· Baukapazitätsmanagement

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………






14

Baubetriebsmanagement

(Voraussetzung für den Betra-Antrag)



· Baubetriebsmanagement (BBM)

· Lageplanskizze aus Railsys

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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SiGeKo/ Arbeitsschutz/ Baufeldübergaben



· SiGeKo

· Benennungsschreiben	 SiGeKo	

· Mobilnummer

· Büronummer

· Faxnummer

· E-Mail Adresse

· Unterlagen

· Baustellenordnung

· SiGe- Plan aus der Planungsphase

· Vorankündigung durch den Bauherrn (PL)

· Baufeldübergabeprotokoll

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Prozesse / Verfahrenshilfen Bauüberwachung



· Spezifische Prozesse GF

· Entsorgung von Abfällen:

Ist Zedal vereinbart sind die berechtigten Abfallbeauftragten zu benennen (Abfallerzeugernummer muss bekannt sein)

· Verfahrenshilfen 

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Dokumentation Kampfmittelfreiheit/ Auftrag zur Prüfung



Ist die Kampfmittelfreiheit zur Startbesprechung nicht nachgewiesen, muss der Auftrag zur Prüfung mitgeliefert werden.



· Erklärung zur Kampfmittelfreiheit durch die Projektleitung

· Ausgewertete Luftbilder

· Zuständigkeiten/ Ansprechpartner

· Leitfaden -Einleitung Vorgabe aus Prozess „Kampfmittel“

· Auftrag zur Prüfung

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………






18

Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept (BoVEK)



Eine Kopie ist ausreichend.

· Abfalltechnische Gutachten aus Planungsphase, z.B. aktuelle Altschotteranalysen

· Bovek- Check 

· Grob- und Feinkonzept bzw. für die Büw relevante Ausschnitte

· …………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………
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Bauakte mit einer Erstbefüllung durch Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU (Teil 2)



Bauakte mit einer Erstbefüllung zum Beginn des Projektes. Weitere Inhalte werden im Laufe des Projektes ergänzt. Die Übergabe der Bauakte erfolgt am Ende des Projektes (siehe Quittierte Übergabe).



		

		

		vorhanden

		Nicht  vorhanden

		

		abweichendes Feststellungs-datum

		Datum Eintreffen der Unterlagen

		Bemerkungen



		

		

		1

		2

		

		3

		4

		5



		

		Projektspezifische EIU Ablagestruktur

(s. Tabelle)

		

		

		

		

		

		



		B0

		Ansprechpartner/Beteiligte Firmen und Ingenieurbüros (Liste Projektbeteiligte)

		

		

		

		

		

		



		B1

		Ausführungsplanung 

		

		

		

		

		

		



		B1.1

		Beweissicherungsunterlagen 

		

		

		

		

		

		



		B1.2

		Bodenuntersuchungen 

		

		

		

		

		

		



		B1.3

		Berechnungen für den Nachweis der Sicherheit und Funktionsfähigkeit 

		

		

		

		

		

		



		B1.4

		Ausführungsplanung

		

		

		

		

		

		



		B1.5

		Bauaufsichtliche Genehmigungen
UiG/ZiE

		

		

		

		

		

		



		B2

		Baudurchführung

		

		

		

		

		

		



		B2.1

		Bauablaufpläne

(Vertragsterminplan mit Unterschrift AG / AN)

		

		

		

		

		

		



		B2.7

		Betrieb- und Baustellensicherheit

Betra-Antrag/ Betra/ Sicherungsplan

La-Planung/La-Antrag (entfällt bei DB E.)

		

		

		

		

		

		



		B5.3

		Abfallmanagement

		

		

		

		

		

		



		B5.4

		Grunddienstbarkeit 

		

		

		

		

		

		













EIU- Ablagestruktur








B 1.4

Ausführungspläne mit Baufreigaben 

inkl. Planlieferliste



· LST (u.a. Grundpläne/PT1)

· Fahrbahn (u.a.1000er Lagepläne, Querprofile, Ausführungsübersichtspläne)

· E-Technik (u.a. Ebsü, Kabeltrassenpläne, OSE, Weichenheizung, Beleuchtung, Stromversorgung)

· ………………………………………………………………………………

· ………………………………………………………………………………







Muster (Tabellenkopf) für eine Planlieferliste 



· Planlieferlisten sind tabellarisch in Excel zu führen.



		Lfd

Nr.

		Plan

Bezeichnung

		Plan- Nr.

Index

		Planer

Datum

		Planprüfer

Datum

		EBA

Datum

		Gleich-stellung

Datum

		Übergeben

Datum



		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		






















B 5.3

Entsorgungskonzept (Unterlagen zum Entsorgungsmanagement)



Eine Kopie ist ausreichend.



· Abfallerzeugernummer

· Entsorgungskonzept

· ………………………………………………………………………………

· ………………………………………………………………………………
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Bauuberwachung
Start-Ordner

Projektbezeichnung:

Teilprojekt:

Beauftragter ANBau (Bezeichnung)  __________________________

Vertragsnummer-ANBau

Projektleiter/ Auftraggeber:

Die Bauuberwachung erfolgt durch*:

Dieser Startordner wurde erstellt am:

Unterschriften:

* Bitte die rechtsgeschaftliche Bezeichnung des AN eintragen, der die Leistung der Bauiiberwachung tibernimmt.
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Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung
2 Gebrauchsanleituyng =~~~
2.0 Allgemein gultige Grundsatze
2.1 Geschaftsfeldspezifische Gebrauchsanleitung
2.2 Ansprechpartner
2.3 Anleitung fiir den Verantwortlichen Bauiiberwacher (BUW)
2.4 Ubernahmeprotokoll

Anlagen
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1 Einleitung

Der Start-Ordner ist eine mitgeltende Unterlage des VR I-Vorgabeprozess
~Bautberwachung®.

Ziel ist es, die Bautiberwachung (Biiw) in die Lage zu versetzen, ihre vertraglich geschuldete
Leistung zu erbringen.

Der Start-Ordner dient als Checkliste: er beinhaltet eine Auflistung aller notwendige
Unterlagen, welche zu Beginn des Projektes an die Bliw zu (ibergeben sind. Er soll damit
eine Aufwandsminimierung bei der Informationsbeschaffung erzeugen und dokumentiert den
Umfang der durch das Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU zur Verfligung gestellten
Unterlagen. Es sind die zum Zeitpunkt der Erstellung des Start-Ordners geltenden
Dokumentenvorlagen zu verwenden.

Aufgrund von geschaftsfeldspezifischen Unterschieden sind einzelne Bestandteile des Start-
Ordners nicht fur alle Geschaftsfelder relevant und kdnnen daher entfallen. Naheres ist im
Kapitel ,Geschaftsfeldspezifische Gebrauchsanleitung® beschrieben.

Der Startordner besteht aus zwei Teilen.

Der Teil 1 ist als ,Handakte® vorgesehen, mit allen Inhalten, die fiir die Abwicklung des
Projektes fiir die Buw wichtig sind, aber nicht Bestandteil der Bauakte werden. Diese
notwendigen Unterlagen sind im Punkt 2.4 ,Inhaltsverzeichnis ,griin“ hinterlegt.

Im Teil 2 ist die projektspezifisch angepasste Ablagestruktur der Bauakte mit den
zugeordneten weiteren Unterlagen zur Verfliigung zu stellen. Dies gilt als ,,Erstbefiillung® der
Bauakte zum Beginn des Projektes.

Weitere Unterlagen zur Vervollstandigung der Bauakte werden im Laufe des Projektes durch
die Bliw erganzt. Die Bauakte wird am Ende des Projektes dem Projektmanagement EIU/
Projektleitung EIU mit der ,,Quittierten Ubergabe® gem. ,VRI Prozess Bautiberwachung®
Ubergeben.
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2 Gebrauchsanleitung

Im Folgenden sind die Verfahrensweisen im Allgemeinen, in den einzelnen
Geschaftsbereichen sowie die Ansprechpartner fir Rickfragen und Hinweise naher
beschrieben.

2.0 Aligemein giiltige Grundsitze

Der Startordner, getrennt nach den Teilen 1 und 2, ist vom Projektmanagement EIU/
Projektleitung EIU projektspezifisch angepasst an die Bauliberwachung zu tbergeben.

Die im Teil 2 enthaltene angepasste EIU - Ablagestruktur ist Grundlage fiir die durch die
Bauiiberwachung zu erstellende Bauakte.

Es sind die auf das Projekt zutreffenden Unterlagen im Startordner zu tibergeben. Die nicht
erforderlichen Punkte sind im Inhaltsverzeichnis zu kennzeichnen und mit einem
Kurzkommentar zu versehen. Die Verantwortung fiir die Vollstandigkeit der Unterlagen zur
ordnungsgemalien Durchfiihrung der Bauliberwachungsleistungen obliegt dem
Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU.

Der Bauiiberwacher [ die Bauliberwachung (ibernimmt den Startordner vom
Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU bei Auftragsbeginn. Bei fehlenden oder nicht
aktuellen Unterlagen ist grundsétzlich unmittelbar nach Ubernahme des Startordners nach
Punkt 2.3.2 zu verfahren.

Bei Bauuberwachern, die nicht Mitarbeiter der EdB sind, ist der Vertragspartner flr den
Architekten- [ Ingenieurvertrag zu informieren, bei Mitarbeitern der EdB der disziplinarisch
Vorgesetzte.

2.1 Geschiftsfeldspezifische Gebrauchsanleitung

2.1.1 DB Netz AG
Zur Erstellung der Bauakte gelten die Regelung der Ril 809.0501.

2.1.2 DB Station & Service AG
Zur Erstellung der Bauakte gelten die Regelungen gemal} Praxishandbuch Baumanagement
(PHBau) und Ril 813.

Ifd. Aktivitat 1] I

3 Voraussetzung fur Baubeqginn prufen

BVB
35 Muster - Start - Ordner Baudberwachung? zusammenstellen lassen und (bergeben, PL PLA BU
PA

Quelle: PHB Prozess: PHBau Lph. 8-9 Ausfiihrung & Ubergabe an den Betreiber
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2.1.3 DB Energie GmbH

Es gilt der Prozess zur Projektabwicklung Model L 4.1.4 - 5 Ausfiihrung, Abnahme,
Inbetriebnahme, Projektabschluss durchfiihren. Freigegebene Ausfiihrungsunterlagen sind
rechtzeitig vor Baubeginn zu libergeben.

Projektmanagement (PM)
I Der Start-Ordner wird bei der Auftragserteilung vom PM an die Bauliberwachung
(BUW) libergeben.

I Dazu ist die Vorlage zur Leistungsanforderung_BUB_2016 von I.LETP 1 an I.LETP 3 zu
verwenden.

I Die Struktur der Baudokumentation ist projektspezifisch anzuwenden. Es gelten die
Vorgaben von LLETP 1.

2.2 Ansprechpartner

Zu inhaltlichen Riickfragen und Verstandnisfragen zu dieser Unterlage stehen folgende
Fachstellen der Bautiberwachung in den GF | GE zur Verfligung:

Fachstelle Bauuberwachung: DB Netz AG

Ansprechpartner/in: Herr Heinz-Ulrich Giinther, Herr André Werner
Fachstelle Bautiberwachung: DB Station & Service AG
Ansprechpartner/in: Herr Helgo Batza

Fachstelle Bauuberwachung: DB Energie GmbH
Ansprechpartner/in: Herr Sven Voltjes

Fachstelle Bautuberwachung DB Kommunikationstechnik GmbH
Ansprechpartner/in: Herr Peter Seidel

Fachstelle Bautiberwachung DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Ansprechpartner/in: Herr Francisco Orellana-Calderon
Fachstelle Bautuberwachung DB Engineering & Consulting GmbH
Ansprechpartner/in: Herr Andreas Tietz

2.3 Anleitung fiir den Verantwortlichen Bauiiberwacher (BUW)

2.3.1 Verantwortlicher BUW

Der Verantwortliche BUW iibernimmt den Startordner Teil 1 und 2 vom Projektmanagement
EIU/ Projektleiter EIU gem. Punkt 2.4 und legt die Ordner der Bauakte an.
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Die Befiillung der Bauakte (Register B2 - B7 bzw. K und Z) nach der EIU- Ablagestruktur) ist
kontinuierlich wahrend der Projektlaufzeit fortzufiihren und zum Projektende an den
Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU quittiert zu ibergeben.

2.3.2 Vorgehensweise bei fehlender Dokumentation oder nicht aktuellen Dokumenten

Nach Ubernahme des Start-Ordners werden anhand des nachfolgenden
Inhaltsverzeichnisses die tibergebenen Unterlagen

1. auf Vollstandigkeit Gberprift,
2. im Inhaltsverzeichnis Punkt 2.5 dokumentiert (Spalte 3 und 4),

3. zu einem spateren Zeitpunkt festgestellte oder nicht aktuelle Dokumente in der Spalte
5 mit Datum erfasst und

4. eine Kopie des Inhaltsverzeichnisses (mit den Eintragungen zum Ubernahmedatum)
an das Projektmanagement EIU/ Projektleitung EIU bzw. an den Vorgesetzten
versendet.

5. Die fehlenden Unterlagen werden nachweislich mit Nennung der ggf. entstehenden
Konsequenzen fiir die BaumalRnahme beim Projektmanagement EIU/ Projektleitung
EIU eingefordert.

Nachgereichte oder aktualisierte Dokumente sind mit dem Ubernahmedatum in der Spalte 6
zu dokumentieren.

Nachdem alle fehlenden oder aktualisierten Dokumente eingeholt sind, ist die
Dokumentation abzuschlielen und eine weitere Kopie des Inhaltsverzeichnisses (Stand:
Abschluss Start-Ordner) an den Vorgesetzten und den Projektmanagement EIU/
Projektleitung EIU zu schicken.

Das Datum der Feststellung ,vorhanden® oder ,nicht vorhanden® entspricht im Allgemeinen
dem Ubergabedatum des Start-Ordners.
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2.4 Ubernahmeprotokoll

Name Unterschrift Datum

Ubernahme des Start-Ordners:

Abschlusses des Start-Ordners:

Priifung der Unterlagen:

Abschluss Startordner:

Anlagen

Teil 1 Start-Ordner als Handakte
Zwischenblatter Teil 1

Teil 2 Bauakte mit einer Erstbefiillung durch Projektmanagement EIU/
Projektleitung EIU

Erlauterungsblatter Teil 2
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Mängelliste

		Dokumentation der Mängelabarbeitung während der Ausführung





						GZ EBA: 		Bitte ausfüllen

						Baumaßnahme:		Bitte ausfüllen

						Projektnummer:		Bitte ausfüllen

						Strecke/BST:		Bitte ausfüllen

						von km:		Bitte ausfüllen

						bis km:		Bitte ausfüllen

						BÜB/FBÜ:		Bitte ausfüllen

						Projektleiter:		Bitte ausfüllen

		Spalte1		Spalte2		Spalte3		Spalte4		Spalte5		Spalte6		Spalte7		Spalte8		Spalte9		Spalte10		Spalte11		Spalte12		Spalte13		Spalte14

		Lfd. Nr.		Gewerk		Objekt/Anlage		Beschreibung des Mangels		Zuständiger Ansprechpartner für Mängelbeseitigung (z.B. PL)		Mangelverursachender (z.B. AN Bau)		Mangel resultiert aus		Datum der Mangelfest-stellung		Datum Mangelanzeige		Art / Form der Mängelanzeige		Termin Mängel-beseitigung (SOLL)		Termin Mängel-beseitigung (IST)		Anmerkung/Bemerkung/Foto		Aktueller Status

		1		Hochbau		Brücke xy		Haarrisse Flügelwand Ost		Hr. Hennig		Fa. Stahlbau		Realisierung		5/19/19		5/20/19		Baubesprechung 		7/1/19		9/1/19		Feststellung bei Begehung 		erledigt

		2		ET/OLA										Realisierung						Mündlich

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56
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Ausdruck









		Dokumentation der Mängelabarbeitung während der Ausführung







				Strecke/BST: 		Bitte ausfüllen				von km: 		Bitte ausfüllen				bis km: 		Bitte ausfüllen



				Baumaßnahme: 				Bitte ausfüllen



				Projekt-Nr.:				Bitte ausfüllen		GZ EBA: 		Bitte ausfüllen



				BÜB/FBÜ:				Bitte ausfüllen







		lfd. Nr.		Gewerk 		Beschreibung des Mangels						Datum der Mangelfeststellung				Termin Mängel-beseitigung		Status



						Haarrisse Flügelwand Ost						5/19/19				7/1/19		erledigt

		1		Hochbau



						0.0						0.0				0.0		0.0

		2		ET/OLA



		3		0.0		0.0						0.0				0.0		0.0

						0.0						0.0				0.0		0.0

		4		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		5		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		6		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		7		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		8		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		9		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		10		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		11		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		12		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		13		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		14		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		15		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		16		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		17		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		18		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		19		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		20		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		21		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		22		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		23		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		24		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		25		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		26		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		27		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		28		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		29		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		30		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		31		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		32		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		33		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		34		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		35		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		36		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		37		0.0



						0.0						0.0				0.0		0.0

		38		0.0
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Erklärung zur Durchführung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung

 

		(Bau-) Vertrag: 

Bezeichnung Baumaßnahme:



		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		





Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass bei der Prüfung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung mindestens folgende Qualitätsanforderungen beachtet werden:



Leistungserfassung zur Abrechnung



Es werden Abrechnungszeichnungen sowohl nach Anlage 01, das Muster- Leistungsblatt Anlage 02 oder/und Abrechnungs-Aufmaß Anlage 03 als mögliche Verfahren der Mengenermittlung verwendet. Die Entscheidung darüber, welches Erfassungsverfahren angewendet wird ist in Abhängigkeit vom Gewerk und vom anlagenspezifischen Schwerpunkt zu treffen.



Abrechnungszeichnungen

· Aus den Abrechnungszeichnungen werden alle Maße, die in die Mengenberechnung übernommen werden, unmittelbar entnommen. Werden hierfür Ausführungszeichnungen herangezogen, sind diese durch zusätzliche Schnitte, Details und Maßketten zu ergänzen. 

· Die zur Abrechnung zu bringenden Leistungen sind auf den Abrechnungszeichnungen eindeutig erkennbar und werden von bereits abgerechneten bzw. noch nicht erbrachten Leistungen deutlich abgegrenzt.

· Die Abrechnungszeichnungen haben einen Plankopf mit dem Hinweis „Gilt nur für die Abrechnung“ und weisen einen eindeutigen Bezug zur geschuldeten Leistung aus.

· Die Abrechnungszeichnungen besitzen eine schlüssige Plannummerierung ggf. mit Versionierung. 



Örtliche Aufmaße / Leistungsfeststellungen

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) enthalten genaue Beschreibungen, Ortsangaben und eine eindeutige Vermaßung gemäß Muster örtliches Aufmaß (Anlage 02) oder gemäß Muster-Abrechnungs-Aufmaß (Anlage 3)und sind auf Fälle beschränkt, für die Mengenermittlung nach Abrechnungszeichnungen nicht möglich oder sinnvoll sind.

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind eindeutig nachvollziehbar, fortlaufend nummeriert und unterschrieben mit Datum von AN und BÜB abgelegt.



Mengenermittlung

· Die Mengenermittlungen erfolgen gemäß den Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (REB). 

· Alle Mengen sind direkt und ohne Zwischenrechnung aus den Unterlagen zu entnehmen.

· Aus den Mengenermittlungen sind die kumulierten, bereits abgerechneten Mengen pro Position und die zur Abrechnung zu bringenden Zuwachsmengen erkennbar.



Die Prüfvermerke der Bauüberwachung sind den Abrechnungsunterlagen inkl. Anlagen zu entnehmen. Abrechnungszeichnungen und Leistungsfeststellungen (örtliches Aufmaß), die den o.g. Qualitätsanforderungen nicht entsprechen, werden nicht anerkannt und werden dem Auftragnehmer zur Überarbeitung zurückgegeben. 

		Bauüberwacher (Name): 

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		GF/GE/Firma

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		Datum:

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		Unterschrift:  

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.





Anlage 01: Muster – Abrechnungszeichnung 

Anlage 02: Muster – örtliches Aufmaß

Anlage 03: Muster – Abrechnungsaufmaß
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Erklärung zur Durchführung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung

 

		(Bau-) Vertrag: 

Bezeichnung Baumaßnahme:



		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		







Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass bei der Prüfung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung mindestens folgende Qualitätsanforderungen beachtet werden



Abrechnungszeichnungen (Regelfall)

· Es werden grundsätzlich Abrechnungszeichnungen als Basis der Mengenermittlung gemäß Muster Abrechnungszeichnung aus dem Prozess Bauüberwachung (Anlage 01) verwendet.

· Aus den Abrechnungszeichnungen werden alle Maße, die in die Mengenberechnung übernommen werden, unmittelbar entnommen. Werden hierfür Ausführungszeichnungen herangezogen, sind diese durch zusätzliche Schnitte, Details und Maßketten ergänzt. 

· Die zur Abrechnung zu bringenden Leistungen sind auf den Abrechnungszeichnungen eindeutig erkennbar und werden von bereits abgerechneten bzw. noch nicht erbrachten Leistungen deutlich abgegrenzt.

· Die Abrechnungszeichnungen haben einen Plankopf mit dem Hinweis „Gilt nur für die Abrechnung“ und weisen einen eindeutigen Bezug zur geschuldeten Leistung aus.

· Die Abrechnungszeichnungen besitzen eine schlüssige Plannummerierung ggf. mit Versionierung. 



Örtliche Aufmaße / Leistungsfeststellungen (Ausnahmefall)

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) stellen die Ausnahme dar und sind auf die Fälle beschränkt, für die Mengenermittlungen nach Abrechnungszeichnungen nicht möglich oder sinnvoll sind. 

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) enthalten genaue Beschreibungen, Ortsangaben und eine eindeutige Vermaßung gemäß Muster-örtliches Aufmaß (Anlage 02). 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind eindeutig nachvollziehbar. 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind fortlaufend nummeriert und abgelegt.

· Auf den Aufmaßblättern sind die Unterschriften des AN/ BÜW vorhanden (Name, Datum Unterschrift).

Mengenermittlung

· Die Mengenermittlungen erfolgen gemäß den Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (REB). 

· Alle Mengen sind direkt und ohne Zwischenrechnung aus den Unterlagen zu entnehmen.

· Aus den Mengenermittlungen sind die kumulierten, bereits abgerechneten Mengen pro Position und die zur Abrechnung zu bringenden Zuwachsmengen erkennbar.



Die Prüfvermerke der Bauüberwachung sind den Abrechnungsunterlagen inkl. Anlagen zu entnehmen. 

Abrechnungszeichnungen und Leistungsfeststellungen (örtliches Aufmaß), die den o.g. Qualitätsanforderungen nicht entsprechen, werden nicht anerkannt und werden dem Auftragnehmer zur Überarbeitung zurückgegeben. 

		Bauüberwacher (Name): 

				GF/GE/Firma

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		Datum:

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		Unterschrift:  

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Anlage 01: Muster – Abrechnungszeichnung 

Anlage 02: Muster – Muster örtliches Aufmaß
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Erklärung zur Durchführung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung

 

		(Bau-) Vertrag: 

Bezeichnung Baumaßnahme:



		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		







Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass bei der Prüfung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung mindestens folgende Qualitätsanforderungen beachtet werden



Abrechnungszeichnungen (Regelfall)

· Es werden grundsätzlich Abrechnungszeichnungen als Basis der Mengenermittlung gemäß Muster Abrechnungszeichnung aus dem Prozess Bauüberwachung (Anlage 01) verwendet.

· Aus den Abrechnungszeichnungen werden alle Maße, die in die Mengenberechnung übernommen werden, unmittelbar entnommen. Werden hierfür Ausführungszeichnungen herangezogen, sind diese durch zusätzliche Schnitte, Details und Maßketten ergänzt. 

· Die zur Abrechnung zu bringenden Leistungen sind auf den Abrechnungszeichnungen eindeutig erkennbar und werden von bereits abgerechneten bzw. noch nicht erbrachten Leistungen deutlich abgegrenzt.

· Die Abrechnungszeichnungen haben einen Plankopf mit dem Hinweis „Gilt nur für die Abrechnung“ und weisen einen eindeutigen Bezug zur geschuldeten Leistung aus.

· Die Abrechnungszeichnungen besitzen eine schlüssige Plannummerierung ggf. mit Versionierung. 



Örtliche Aufmaße / Leistungsfeststellungen (Ausnahmefall)

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) stellen die Ausnahme dar und sind auf die Fälle beschränkt, für die Mengenermittlungen nach Abrechnungszeichnungen nicht möglich oder sinnvoll sind. 

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) enthalten genaue Beschreibungen, Ortsangaben und eine eindeutige Vermaßung gemäß Muster- örtliches Aufmaß (Anlage 02). 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind eindeutig nachvollziehbar. 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind fortlaufend nummeriert und abgelegt.

· Auf den Aufmaßblättern sind die Unterschriften des AN /  BÜW vorhanden (Name, Datum Unterschrift).

Mengenermittlung

· Die Mengenermittlungen erfolgen gemäß den Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (REB). 

· Alle Mengen sind direkt und ohne Zwischenrechnung aus den Unterlagen zu entnehmen.

· Aus den Mengenermittlungen sind die kumulierten, bereits abgerechneten Mengen pro Position und die zur Abrechnung zu bringenden Zuwachsmengen erkennbar.



Die Prüfvermerke der Bauüberwachung sind den Abrechnungsunterlagen inkl. Anlagen zu entnehmen. 

Abrechnungszeichnungen und Leistungsfeststellungen (örtliches Aufmaß), die den o.g. Qualitätsanforderungen nicht entsprechen, werden nicht anerkannt und werden dem Auftragnehmer zur Überarbeitung zurückgegeben. 

		Bauüberwacher (Name): 

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		GF/GE/Firma

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		Datum:

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		Unterschrift:  

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.





Anlage 01: Muster – Abrechnungszeichnung 

Anlage 02: Muster – Musterörtliches Aufmaß



 Anlage 01: Muster-Abrechnungszeichnung gemäß Vorgabeprozess
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Anlage 02: Muster- örtliches Aufmaß gemäß Vorgabeprozess
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Erklärung zur Durchführung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung

 

		(Bau-) Vertrag: 

Bezeichnung Baumaßnahme:



		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		







Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass bei der Prüfung der Mengenermittlung als Grundlage der Abrechnung mindestens folgende Qualitätsanforderungen beachtet werden



Abrechnungszeichnungen (Regelfall)

· Es werden grundsätzlich Abrechnungszeichnungen als Basis der Mengenermittlung gemäß Muster Abrechnungszeichnung aus dem Prozess Bauüberwachung (Anlage 01) verwendet.

· Aus den Abrechnungszeichnungen werden alle Maße, die in die Mengenberechnung übernommen werden, unmittelbar entnommen. Werden hierfür Ausführungszeichnungen herangezogen, sind diese durch zusätzliche Schnitte, Details und Maßketten ergänzt. 

· Die zur Abrechnung zu bringenden Leistungen sind auf den Abrechnungszeichnungen eindeutig erkennbar und werden von bereits abgerechneten bzw. noch nicht erbrachten Leistungen deutlich abgegrenzt.

· Die Abrechnungszeichnungen haben einen Plankopf mit dem Hinweis „Gilt nur für die Abrechnung“ und weisen einen eindeutigen Bezug zur geschuldeten Leistung aus.

· Die Abrechnungszeichnungen besitzen eine schlüssige Plannummerierung ggf. mit Versionierung. 



Örtliche Aufmaße / Leistungsfeststellungen (Ausnahmefall)

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) stellen die Ausnahme dar und sind auf die Fälle beschränkt, für die Mengenermittlungen nach Abrechnungszeichnungen nicht möglich oder sinnvoll sind. 

· Leistungsfeststellungen (Örtliche Aufmaße) enthalten genaue Beschreibungen, Ortsangaben und eine eindeutige Vermaßung gemäß Muster örtliches Aufmaß (Anlage 02). 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind eindeutig nachvollziehbar. 

· Die Aufmaßblätter (Örtliche Aufmaße) sind fortlaufend nummeriert und abgelegt.

· Auf den Aufmaßblättern sind die Unterschriften des AN/  BÜW vorhanden (Name, Datum Unterschrift).

Mengenermittlung

· Die Mengenermittlungen erfolgen gemäß den Regelungen für die elektronische Bauabrechnung (REB). 

· Alle Mengen sind direkt und ohne Zwischenrechnung aus den Unterlagen zu entnehmen.

· Aus den Mengenermittlungen sind die kumulierten, bereits abgerechneten Mengen pro Position und die zur Abrechnung zu bringenden Zuwachsmengen erkennbar.



Die Prüfvermerke der Bauüberwachung sind den Abrechnungsunterlagen inkl. Anlagen zu entnehmen. 

Abrechnungszeichnungen und Leistungsfeststellungen (örtliches Aufmaß), die den o.g. Qualitätsanforderungen nicht entsprechen, werden nicht anerkannt und werden dem Auftragnehmer zur Überarbeitung zurückgegeben. 

		Bauüberwacher (Name): 

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		GF/GE/Firma

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

		Datum:

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		Unterschrift:  

		Klicken Sie hier, um Text einzugeben.





Anlage 01: Muster – Abrechnungszeichnung 

Anlage 02: Muster – Muster örtliches Aufmaß
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Information zur einheitlichen Verfahrensweise

Zur Sicherung eines einheitlichen Verstandnisses flr die Bauabrechnung ist diese Unterlage im
, Technisch-kaufmannischen Auftaktgesprach mit dem Auftragnehmer Bau® zu erértern und zu
dokumentieren.
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T Leistungsabrechnung nach Bauvertrag*
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

& Der folgende Ablauf orientiert sich
zunachst am Regelfall:
nach 16.1.6 BVB findet die Abrechnung
und die Mengenermittlung nach dem Verfahren
,,Optimierte Bauabrechnung 2.0 statt

* Bezieht sich auf Hauptvertragsleistungen und Nachtrage
aufgrund eines vorhandenen Bestellscheins
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

A Der folgende Ablauf orientiert sich

; zunachst am Regelfall:

Leistungs- nach 16.1.6 BVB findet die Abrechnung
S und die Mengenermittlung nach dem Verfahren
,»Optimierte Bauabrechnung 2.0 statt

4

laufende
Abstimmung

@/ (sc)

In 7 Schritten zur Rechnungserstellung

Prufung Erzeugung
EZ) Abrechnungs- EE) . — Buchungs- =
zeichnung % sachl. richtig liste
zeichnen

* Gem. Ziff. 16.1.6, ,Leistungsabstimmung®, Ziffer
Deutsche Bahn AG | Version 1.0 | Stand August 2019 2::2 Werktage
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or Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

Regelungen Bauvertrag st = (oaiBu =b [TEE = s = (R
s =
Bauvertrag
- { ‘ § 3: Bestandteile des Vertrags/Rangfolgeregelung
W o )

- 3.2.4.6 § 16 dieses Vertragstextes

16.1.1 (BauV) Die Bauabrechnung erfolgt elektronisch durch Datenaustausch
gemal REB

oder alternativ
16.1.1 (BauV) Die Bauabrechnung erfolgt nicht elektronisch

und
gilt vorrangig 16.1.5 und 6 (BVB) Die Mengenabrechnung erfolgt auf der Grundlage von
Abrechnungszeichnungen!
gilt nachrangig 8. VOB/B
9. VOB/C
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or Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

Regelungen Bauvertrag e ), o (S o (B L S, o o 08
zeichnurz zeichnung nung sachl. richtig iste

Erlauterung Regelung 16.1.1 BauV und 16.1.5/6 BVB

= Grundlage der Bauausfiihrung ist immer ein genehmigter und
freigegebener Ausfihrungsplan (in Ausnahmefallen: andere, durch den
AG freigegebene Plane)

=» Grundlage der abzurechnenden Leistung ist immer eine Abrechnungs-
zeichnung, die als Grundlage i.d.R. 0. g. Ausfiihrungsplan* hat.

=>» Gibt es fur die Ausfihrung keine planerische Unterlage (Ausfiihrungsplan),
ist (und nur dann) ein ortliches Aufmal} zu erstellen.
[Siehe 16.1.5/6 BVB: gemeinsame Feststellungen auf der Baustelle
— Ortliches Aufmald — ... nur, wenn .... Mengenermittiungen
nach Abrechnungszeichnung nicht moglich oder sinnvoll sind]

* Siehe Klammervermerk 1. Aufzéhlung auf dieser Seite
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T Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

b

% Pri‘lfung
Abrech- '\ Priifung Mengen- Ubergabe Erzeugung Aufstellung
nungs- - [ \Abrechnungs > berech- = DA-11-Datei C>| |:> Buch - Rechnung
zei(:hnunicr . zeichnung nung hI cht ig liste
: zelchnen

Abrechnungszeichnung

=

Abrechnungszeichnung (16.1.5/6 BVB)

,_‘ §.§ =» aus der Abrechnungszeichnung missen alle Mal3e zu entnehmen sein,
g 77’ da Mengenansatze nur mit den unmittelbaren Werten aufgestellt werden
| | durfen (ggf. sind zusatzliche Schnitte, Mal3ketten erforderlich)

(Quelle: REB-VB-23-003; s. folgende Seiten)
Abschlag a: Langstrager
Abschlag b: Fahrbahnplatte
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

Abrechnungszeichnung

Priifung

* [} Abrechnungs-
. zeichnung

Erzeugung

- - Buchungs- -

sachl. richtig

liste

Draufsicht: zeichnen
BQ—
75 —® —a = O
+O O -0
o—v
SH Beispiel ,Briucke” (Quelle: REB-VB-23-003)
— ~ O Abschlag a: Langstrager
Abschlag b: Fahrbahnplatte
Querprofil Querprofil
p 600 B p 600 B
125 2 3,15 2 25 125 2 3,15 325 |
s O\ . O/U;Fw— [ ran¥ S - Q_ —
WESS)
- @ et 25| 25 - @ 25
s ) ) i r O = S ©) T
T 7 Abschlag b
(= Leistungszuwach s
’ ggu Abschl. a)
47’ 30 45 | 355 \ 45 30 47" ! 355 ! -
133 25| s 133 185
@) @)
Schutzanstrich Schutzanstrich
Vss N
i LY O
_i o m'q - @ @’)"’: _ﬂ_ 1 ...... ﬁ_
25 IO 00 4 : I 25 25 25
— . RS SSESEENESSISEERES c % — — _" =
| 25 | 30 |25 |
! : ! : schlag a schlag a
| bereits I bereits
AbSChlag a AbSChIag a abgerechnet abgerechnet

7
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o Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

L

Priifung

Feststellung Abrech-

nungs-

. | Mengen- Ubergabe
l':::g" DA-11-Datei [

Er
s Aufstellu
@ Buchungs- \7—59 Rechnu:gg
liste

zeichnung

der sachlichen Richtigkeit

Sachliche Richtigkeit der Abrechnungszeichnung

=> die BUW des AG stellt die sachliche Richtigkeit nach Ort,
Zeit und Mengenansatzen mit dem ANg,, fest
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¥ Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
| Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

g
A Priifung
Mengen- .\ [ Ubergabe EA ; l Erzeugung Aufstellung
berech- [ »’\; | DA-11-Datei :> termin :> B l 3 l::> Rechnung
nung . 1 sachl. richtig liste
0 { zeichnen

Mengenberechnung Abrech-

nungs- E> Abrechnungs-
zeichnung zeichnung

=

Mengenberechnung
Gt ot
A3 ‘.E = Mengenberechnung erfolgt nach/mit Formeln und Figuren nach REB
g @ (Formel 91 nur im Ausnahmefall') und Mal3en der Zeichnung

=» durch Verwendung von Freitexten ist fir jeden Rechenansatz das
betroffene Bauteil und die dazugehoérigen Dokumente
(Abrechnungszeichnungen, dortliches Aufmal3, etc.) mit eindeutiger
Bezeichnung anzugeben.

=> (bei der Aufstellung der Mengenermittlung werden bei fortlaufenden
Abschlagsrechnungen nur Zuwachsmengen libergeben)

(Quelle: REB-VB-23-003; s. folgende Seiten)
Abschlag a: Langstrager
Abschlag b: Fahrbahnplatte
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

DB

Priifung Erzeugung
Mengenberechnung auf Grundlage el - = et =)
A zeichnung sachl. richtig liste
der Abrechnungszeichnung R
Allgemeine Bauabrechnung
Beispiel: REB-VB 23.003
Ergebnisse
Berechnungsabschnitts.-Nr. 1
Ordnungszahl K Text Anzahl Formel Wert Wert Wert Wert Wert Hilfswert Ergebnis Blatt
1 722 Pos. v z Faktor 1 2 3 4 5 Zeile
0. Bauteil 0
0. 0 Abschnitt 0.0
0. 0. 1181 0  Position 0. 0.1181.0
0. 0. 1181 0 * Briickenneubau der Loschbriicke 742.A0
0. 0. 1181 0 * Typ A(2 Stiickzuje 22.72 m Linge) 742.80
0.0 1181 0_*_Berechnunglt. REB-VB 23.003 742.C0
0. 0. 1181 0 Langstrager 742.D0
0. 0. 1181 0 H Figur1 1.000 0 0.250+  0.200+ = 0.450 742.E0 ! -
0. 0. 1181 01  Figurl 4.000 5 742.E0 0.250 0.250 22.720 7.952 742.F0 Wert Wert Wert Wert Wert Hilfswert Ergebnis Blatt
0. 0. 1181 0 H Figur2 1.000 0 0.250+ 0.200+ 133 = 1.780 742.G0 1 2 3 4 5 Zeile
0. 0. 1181 01  Figur2 2.000 4 742.G0 0300 22720 24.265 742.HO
0. 0. 1181 ** Z - Summe (Abschlag a) 32.217
| Abschlaqg a |
Abschlag a
bereits
abgerechnet
10 0 * Fahrbahnplatte 742.10
. . 0. 0. 1181 01 H Figur 3 1.000 0 0.450+ 0.300+ 0.475 = 1.225 742.J0
Dieser Teil —_— AbSCh|ag b 0. 0. 1181 01 Figur3 2.000 5 742F0 0.300 0150  22.720 5.197 742.K0
wird als Zuwachs ) h 0. 0. 1181 01  Figur4 1.000 4 6.000 0.250 22.720 34.080 742.L0
: - = 0. 0. 1181 =Z-S Abschlag b 0.2
in neuer D11-Datei ( LelS“tUﬂgSZuwac S umme (Abschlag b) 39.277
Uibergeben ggu Abschl. a) 0. 0. 118L 0 =G (Abschlaga+b) 7149

10
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T Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

pr . \ Priifung
Ubergabe | Ger Erzeugung Aufstellung
DA-11-Datei - | w‘\\ termin :> ! - l::> Rechnuing
" sachl. richtig liste
zeichnen

Erzeugung der Abrechnungsunterlage LGN

nungs-
nung

und Ubergabe an AG (BUW) seichnung | zeichnung

DA-11-Datei (16.1.5/6 BVB)

=>» die abzurechnende Leistung wird nun als DA-11-Datei erzeugt (AN)
und an die Bauulberwachung tbergeben.

[DA-11 ist die Abkiirzung einer Austauschdatei gemald REB (Regelungen flr
die elektronische Bauabrechnung). Das Austauschformat ist eine Erleichterung
fur die Prifung von Baumafl3nahmen, da eine manuelle Prifung der
Berechnung, wie z. B. das Nachrechnen mit dem Taschenrechner damit
entfallen kann.]
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

Prafung, Abstimmung und Freigabe R mp forecrunes- mp (IRESS mp (EREEE ) (SERNEE] cof suchun b (EEEREE
der Abrechnungsunterlage @y 49" o :
, .\, Prifen und Freigabe
p— 1‘ - = Priifen der DA-11-Datei auf Ubereinstimmung mit den
L et Abrechnungszeichnungen/ Mengenberechnungen
Vg zu den unstrittig festgestellten Leistungen seitens der BUW des AG
=>» (bei Unrichtigkeiten erhélt der AN die gednderte DA-11-Datei
mit vorgenommenen Korrekturen)
= Im gemeinsamen Endabstimmungstermin (mit dem AN),
: der spatestens zwei Werktage nach Ubersendung der Leistungs-
'r daten statt zu finden hat:
Ausdruck der Mengen-/Preisermittlungsliste aus AVA-Programm f =
und ,sachlich richtig“ -Zeichnung durch BUW CE 7
(zusammen mit Unterzeichnung seitens AN) oOON M
@00
Jetzt beginnt die Zahlungsfrist ! &!?l/V
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f Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

Erzeugung EDV-Ausdruck ) o o o (SR (D -

zeichnung zeichnun,

Buchungsliste/Wareneingangsliste

=> nach dem gemeinsamen Termin der Endabstimmung
ubergibt BUW sofort die DA-11-Datei
und die unterzeichnete Mengen-/ Preisermittlungsliste an den ,Abrechner”
des AG

= vom ,Abrechner” des AG erhalt AN danach EDV-Ausdruck
,Buchungsliste” oder “Wareneingangsliste*

= \
-y s
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r Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
/I Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise
Rechnungsaufstellung e e (e o, (o) o, e ) M)

Rechnungsaufstellung (Abschlagsrechnung)

= Zeitpunkt: unmittelbar nach Eingang der
Buchungsliste/Wareneingangsliste beim AN

=>» die Buchungsliste ist hierbei die erste beizufiigende Anlage

I\
7
N
-
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

in 7 Schritten zur Rechnungserstellung

Priafung Erzeugung
) Abrechnungs- EE) =) ‘*- Buchungs- =)
zeichnung

sachl. richtig liste
15 Deutsche Bahn AG | Version 1.0 | Stand August 2019
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur einheitlichen Verfahrensweise

. g \
_—

A Der vorangestellte Ablauf nach 16.1.6 BVB — das Verfahren ,,Optimierte Bauabrechnung 2.0“ -

_ findet Anwendung
Leistungs- 1

el bei Abschlagsrechnungen nach § 16 Abs. 1 VOB/B und ausschlie3lich fir Leistungen,
die nach den Positionen des Hauptvertrags-Leistungsverzeichnisses abgerechnet werden kénnen
und

2.

@ verbindlich bei DB Station & Service AG, bei DB Netz AG bei Bauvertragsvergabevolumen
ab 500 TEUR und ansonsten bei individueller Vereinbarung

laufende .
AbStimmig = im Ubrigen findet nach 16.1.5 BVB die herkémmliche ,,Abrechnung, Mengenermittlung “ Anwen-
dung, die aber eine zeitliche Verzégerung mit sich bringt, weil die prozessualen Schritte ,,Jaufende
Abstimmung®, ,,Feststellung der sachl. Richtigkeit der Abrechnungsplane®,
,Mengen-/Preisermittlungsliste”, ,,Abstimmungstermin“ sowie ,,Buchungsliste*fehlen.

Rechnungserstellung ohne ,,Optimierte Bauabrechnung 2.0

\
Abrech Mengen AUfS:]e”ung g ErZeygu
rech- - _Rechnung Aufstell
nungs- berech- ::> Ubergabe |::> X ::> Buch S- I:> Rec ’
zeichnung nung Féﬂ;lg‘%& sachl. richtig ste
e DaE zeichnen
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Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur Verfahrensweise bei Pauschalpositionen

Allgemein gilt:
Voraussetzung fur den Anspruch auf die volle Pauschale nach § 2 Abs. 7 Nr. 1, Satz 1 VOB/B ist, dass der Auftragnehmer die
vertraglich festgelegte Leistung innerhalb des im Vertrag vorgesehenen Leistungszieles voll erfullt hat.

Der Auftragnehmer muss nachweisen, welche Leistungen er von der insgesamt pauschal beauftragten Leistung erbracht hat und
welche nicht.

‘ § 14 Abs. 1 Satz 3 VOB/B befasst sich mit Unterlagen, die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlich
sind.
Die Unterlagen missen hinreichend genau aufgestellt sein, um dem Auftraggeber ein fir ihn abschliel3endes Bild
Uber die tatsachlich erbrachten Leistungen zu vermitteln. Insbesondere muss er auch hier in der Lage sein, die Richtigkeit
der Angaben des Auftragnehmers an Ort und Stelle nachzuprifen.

‘ Beim Pauschalvertrag ist insbesondere die fur die Abrechnung in § 14 Abs. 2 VOB/B geregelte Feststellung des
Leistungsumfangs —in erster Linie das Aufmal3, also die Feststellung der Vorderséatze —im Allgemeinen ohne Bedeutung,
da sich die Vergutung grundsatzlich nach dem vereinbarten Pauschalpreis richtet und nicht nach dem tatsachlich
erbrachten Leistungsumfang, sofern der Leistungsinhalt unverandert geblieben ist.

‘ Praxistipp:

Die Art und Weise der Nachweisfihrung ist mit hinreichender Klarheit im techn./kfm. Auftaktgesprach festzulegen.
Dabei ist unter Zuhilfenahme der jeweiligen 5. Kapitel der DIN aus der VOB/C einzugehen auf einmalige bzw.
wiederkehrende sowie werthaltige Positionen und auf3erdem solche, deren Ausfiihrung lange Zeitrdume in Anspruch
nehmen.
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f/ Leistungsabrechnung nach Bauvertrag
Informationen zur Verfahrensweise bei Pauschalpositionen

Beim Nachweis der Leistungserbringung einer Pauschalposition ist zu unterscheiden,

= ob der Leistung eine Planung zugrunde liegt und diese der ,Einfachheit halber‘ pauschaliert wurde
(Folge: qualifizierter Nachweis erforderlich),

= der Leistung keine (eindeutige) Planung zugrunde liegt sondern der beschriebene Erfolg geschuldet ist
(Folge: einfacher Nachweis ausreichend).

Grundsatz: Die Nachweisfuhrung erfolgt in der Regel nach
1. Plan; 2. Foto(s); 3. Abnahmeprotokolle

Beispiel: Sicherung / Instandhaltung bestehender Anlagen
Wenn zum Zeitpunkt der Abnahme keine Mangel festgehalten
werden/wurden, gilt mit dem Abnahmeprotokoll der Nachweis als erbracht

Beispiel: Fertigteile liefern / einbauen
1. Wie oben ,Grundsatz“ sowie zuséatzlich

2.Lieferschein und ggf. Qualitdtsnachweis, wenn Lieferschein
keine Angabe (z. B. kein U-EBA-Zeichen) enthalt

Beispiel: Vermessungsarbeiten
1. Absteckplan und sog. MKS/DAS-Messschrieb
2. Unterlagen des Vermessers

P —

o

ol

Beispiel: Baubiro-Container
Bestéatigter Baustelleneinrichtungsplan und Erfillung Leistungsmerkmale

© 0O

Wird die Abrechnung gesplittet, ist jeweils ein geeigneter Nachweis tUber den Leistungsstand (-zuwachs) zu erbringen.
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Musterabrechnungsplan

129,55 GNN

Schnitt A-A

5,300

Aus den Abrechnungszeichnungen missen
alle MaRe, die in die Mengenberechnung
ibernommen werden, unmittelbar zu
entnehmen sein. Sie sollen nicht (z.B. durch
Berechnung aus den Hohenkoten) ermittelt

123,75 GNN

AV4

werden mussen!

9,800

Schnitt A-A

Malketten ergdnzt werden!

Werden fiir Abrechnungszeichnungen (elektronische Mengenermittlung)
Ausfiihrungszeichnungen herangezogen und wird dabei auf ein MaR verwiesen,
das ggf. nicht in der Zeichnung erkennbar ist (hier z.B. die Dicke der Wand mit

1,200 m), muss die Zeichnung durch zusatzliche Schnitte, Details und

Anmerkung:

5,300

91—9.800x1200x5;800
04 9,800 1,200 5,800

1,200 -

In diesem Fall ist zur Berechnung des
Volumens nicht die freie Formel 91,
sondern die Formel 04 zu verwenden:
Schreibweise im elektr. AufmaR:

Hilfe:

Idealerweise werden Bauteile, die in der jeweiligen
elektronischen Mengenermittlung verwendet werden,
in dem Abrechnungsplan farblich markiert. Wird der
Plan fiir mehrere Mengenermittlungen verwendet,
kénnen mehrere Farben genutzt werden.

Planspiegel:

Zur eindeutigen Zuordnung mussen sich
Angaben zum gezeichneten Objekt wieder
finden.

Hierzu zahlen z.B. das Projekt, ortliche
Angaben oder die Bezeichnung des Objekts.

Bauliberwachung und Bauausfiihrung Vorgabeprozess im VR |
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Firmenkopf

abzurechnen!

NUR FUR ORTLICHES AUFMAR ZU VERWENDEN!
Grundsatzlich ist nach Abrechnungszeichnung bzw. -plan

Leistungsfeststellungsblatt

AN
Name und Anschrift

AG

Blatt-Nr.:

Bezeichnung des Projekts

km: 100,x

L 4

2,00

Suchschachtung fur Kabelsuche ausheben

"\

Baugrube T=80

Ausfihrliche
Beschreibung ist
anzugeben (ohne
Positionsnummer)

bahnlinks  km: 112,y

\ .

50

»
|

bahnrechts

X-Stadt

genaue Ortsangabe (Strecke x-y) ist erforderlich

z.B. durch Skizze

/

bei etwaiger Korrektur:
Streichung mit Datum und Name

0,500 m “/

2,000 m x0;860™ x 0,800 m

immer auf drei
Nachkommastellen angeben

haben

Rechenergebnis ist
nicht anzugeben/
auszurechnen

- Anlagen (z.B. Fotos) mussen einen Bezug zum ortlichen Aufmafblatt

- ggf. ortliches Aufmal} mit Bautagebuch abgleichen

Name AN und Firma
in Druckbuchstaben

Datum, Unterschrift

Name BUW und Firma
in Druckbuchstaben

Datum, Unterschrift
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(1)
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LV / D86 Datei einlesen



BÜW § 2 Abs. 5 u 6



		Gemäß Vortrag AN: Anspruchsgrundlage § 2 Abs. 5 bzw. 6 VOB/B

Schöpe, Olaf: Änderung des Bauentwurfs (geänderte Leistungen) - § 2 Abs. 5 VOB/B:
Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden. // in Verbindung mit:

§ 1 Abs. 3 VOB/B:
Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.
______________________________________________________________

Nicht vorgesehene Leistung (zusätzliche Leistungen) - § 2 Abs. 6 VOB/B:
1. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankündigen, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt.
2. Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist möglichst vor Beginn der Ausführung zu vereinbaren. // in Verbindung mit:

§ 1 Abs. 4 VOB/B:
Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. Andere Leistungen können dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden.				Hinweis: Bei der Bearbeitung / Prüfung und Auswertung sind die Kommentare/Hinweise in den Köpfen der Spalten zu beachten!

		Nachtrag Nr. 				0

		Anmerkungen der BÜW zu den Einzelpositionen 

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		NT-		Kurzbeschreibung der NT-Leistung		Abweichung		Übereinstimmung		Eingriff des AG 		hierzu		Anspruch		bestätigt auf		geforderte		ME		erfasste 		ME		Leistung		Bezugspos.		Leistungsansatz		ergänzende Bemerkungen zum Prüfergebnis/den Eintragungen in den einzelnen Spalten (unter Berücksichtigung des Anschreibens)		Auswirkung(en)		Anlagen

		Pos.				vom Bausoll?		der Leistung		im Sinne des		die MKA		dem Grunde		Grundlage des		Menge				bzw. 				bereits vollständig		HLV bzw. NT		in der NT-Kalk.		z. B. ergänzende Anmerkungen: zum Ergebnis des Abgleichs Bau-Soll zu Bau-Ist / zu dem nachträglichen Eingriff des AG (den konkreten Vorgaben) / den näheren Umständen der Leistungserbringung wie auch zu den Mengen (z. B. "inneren" Mengen von Pauschalen) / zu den leistungsbezogenen Ansätzen der NT-Kalkulation / zu den angeführten Bezugspositionen (Angabe von Mehr- bzw. Minderaufwendungen) /
zu den Auswirkungen auf die Bauzeit (hier: auf den Gesamtablauf, den Endtermin bzw. auf Einzelvorgänge des Vertragsterminplanes) usw.

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		auf die Bauzeit?

		Nr.						mit NT-Inhalt?		§ 1 VOB/B 		des AN		nach bestätigt?		§ 2 Absatz … 		gemäß NT-				bestätigte				erbracht?				plausibel?

		

Kügler, Rico: Die NT-Titel und Positionsnummern werden über die d86-Datei eingelesen.

Anmerkung: Sofern hier wie auch in den nachfolgenden Spalten, fehlerhafte Angaben erkannt werden bzw. eine Fehlermeldung beim Einlesen erfolgte, hat der AN die d86-Datei zu korrigieren.		

OlafSchoepe: Hinweis: Der zugehörige Langtext ist in dieser Spalte im Kommentar der jeweiligen NT-Position hinterlegt.

Die entsprechenden Angaben werden über die d86-Datei eingelesen.		(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob das Bau-Ist vom Bau-Soll abweicht.

Eine der ersten Voraussetzungen für alle Ansprüche auf geänderte oder zusätzliche Vergütung ist, dass Bau-Soll und Bau-Ist voneinander abweichen. Es ist positionsscharf zu überprüfen, ob der Inhalt des NT-Angebotes der aufgetretenen bzw. vorgegebenen Abweichung entspricht.
Das Bau-Soll ergibt sich aus allen Bestandteilen den Bauvertrages (siehe § 3 Bauvertrag). Daher reicht insbesondere ein Abgleich der LV-Positionen nicht aus, sondern es sind alle Vertragsbestandteile (insbesondere alle Teile Leistungsbeshreibung*) in die Betrachtung und Wertung einzubeziehen, v.a. auch die allgemeinen Vorbemerkungen, Pläne etc.

Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 16). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein. Zusätzlich sollten in Spalte 16 alle Quellen benannt und in Spalte 18 als Unterlage hinterlegt werden, in denen zu der gegenständlichen Leistung Aussagen getroffen werden sowie eine kurze Bewertung vorgenommen werden, worin die Abweichung gesehen wird.

* Alle Bestandteile der Leistungsbeschreibung sind im Grundsatz gleichrangig (kein genereller Vorrang Text vor Zeichnung / vielmehr gilt: neu vor alt und speziell vor allgemein)  

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob die die Differenz von vertraglich geschuldeter Leistung (= Bau-Soll) und der auszuführenden bzw. ausgeführten Leistung (= Bau-Ist) mit dem Inhalt des NT übereinstimmt.

Das Bau-Ist ist die Leistung, die tatsächlich ausgeführt wurde bzw. zur Ausführung kommen soll. Es ist zu prüfen, ob die Differenz zwischen Bau-Soll und Bau-Ist mit dem im NT-Angebot vorgetragenen Sachverhalt (und dem Inhalt der jeweiligen NT-Position) übereinstimmt.
Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 16). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		erfolgte über …

Kügler, Rico: In Betracht kommen hier:
- Anordnungen im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B bzw.
- Forderungen im Sinne des § 1 Abs. 4 Satz 1 bzw. Satz 2 VOB/B.

In dieser Spalte sind z. B. folgende – positive – Eintragungen möglich: "AvL Nr. …"; "Protokoll vom …"; "Notiz vom … unter Pkt. …" 

oder eben negative Eintragungen, wie z. B.: "im NT nicht dokumentiert"; "Zusatzauftrag vom ..." bzw. für den Fall, dass kein AG-seitiger Eingriff erfolgte: "ohne"

Anmerkungen:
- Genaue Quellenangabe ist zwingend erforderlich. Ist die Anordnung/Forderung nicht im Nachtrag dokumentiert, ist eine weitere Prüfung nicht möglich. Sollte die Voraussetzung nicht gegeben sein, ist bei Bejahung des Anspruches eine ausführliche Begründung in Spalte 16 erforderlich.
- Das festgestellte Bau-Ist ist vollständig von der Anordnung des AG erfasst.
- Abgrenzung von Anordnungen zur vertragsgemäßen Ausführung gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B erforderlich.
- Leistungen, die der AN ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag ausführt, werden gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B nicht vergütet.
- Die "reine" AG-seitige Freigabe einer Ausführungsplanung, ist in der Regel nicht als Eingriff im Sinne des § 1 Abs. 3 bzw. 4 VOB/B zu werten.
- Gesonderte Betrachtung von geforderten "anderen Leistungen" im Sinne des § 1 Abs. 4 Satz 2 VOB/B (d. h. Leistungen, welche zur Ausführung der vertraglichen Leistung nicht erforderlich wären/keine technische Abhängigkeit zur vereinbarten Leistung) bzw. auch von "neuen, selbstständigen Leistungen". In diesem Fall handelt es sich NICHT um einen Nachtrag, sondern es liegt eine Leistung vor, die den vergabe- und zuwendungsrechtlichen Regelungen unterliegt. Sie darf nicht als Nachtragsleistung vergeben werden, sondern regelmäßig gem. den Konzernbestimmungen im Wettbewerb. Es ist dann in Spalte 16 ein entsprechender Hinweis zu hinterlegen und Spalte 8 leer zu lassen.		Nr. …

Kügler, Rico: In dieser Spalte wird durch Eintrag der Nr. der jeweils zugehörigen "Anzeige von Leistungsänderungen" bzw. der Mehrkostenanzeige des AN bestätigt, dass: - die „Anzeige von Leistungsänderungen“/MKA  richtig bezeichnet ist - sich die NT-Leistung mit der aus den NT-Unterlagen benannten/beigefügten „Anzeige von Leistungsänderungen“/MKA deckt   (= Übereinstimmung von MKA und NT) und - die MKA rechtzeitig vor Ausführungsbeginn dem AG zugegangen ist.

Sollte eine Voraussetzung nicht gegeben sein, ist bei der Bejahung des Anspruches in Spalte 7 eine ausführliche Begründung erforderlich (Eintragungen in Spalte 16).

Sofern es der AN versäumt hat, die Änderung und seinen Mehrvergütungsanspruch anzuzeigen, erfolgt hier der Eintrag: "ohne" (Anmerkung: Sollte eine Anzeige im Ausnahmefall als entbehrlich betrachtet werden, sind in der Spalte 16 entsprechende Hinweise/Begründungen zu hinterlegen).		(ja/nein)

Kügler, Rico: Eine Bejahung erfordert das Vorliegen aller Anspruchsvoraussetzungen, deren Nachweisführung dem AN obliegt und über das NT-Angebot zu erfolgen hat.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Bestehen beim Bearbeiter Zweifel hinsichtlich der Beantwortung der Frage, ist die Frage zu verneinen und im Bemerkungsfeld (Spalte 16) zu begründen.		VOB/B

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte „ Abs. 5" oder „Abs. 6" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Im Vorfeld der Bestätigung ist zu prüfen, ob – gemäß der jeweiligen Zuordnung – tatsächlich alle Anspruchsvoraussetzungen (Spalte 3 bis 7) gegeben und vom AN belegt sind.		Angebot

OlafSchoepe: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz den NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen. 				NT-Menge 

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen
(im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß). 

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.
				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.						

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		

Kügler, Rico: Diese Spalte ist für den Einkauf ein besonderer Hinweis.
Mögliche, aber nicht begrenzte bzw. abschließende Eingabewerte lauten:

*
steht für: Bei der angeführten Bezugsposition handelt es sich um eine direkte Vergleichsposition (identische Leistung / keine Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der im Nachtrag hinterlegten Leistung) 

**
steht für: Die angeführte Position sollte sich für einen Abgleich einzelner Ansätze eignen (enthält vergleichbare Teilleistungen --> diese sollten - wie auch die Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der angeführten Bezugsposition - in Spalte 16 angeführt werden) 

kein Eintrag
steht für: in Spalte 14 soll lediglich die vertragliche Position (welche nunmehr über die NT-Leistung ggf. gänzlich entfällt o. ä.) angeführt werden  Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.		(ja/nein)

Kügler, Rico: Beachtung der vertraglichen Regelungen (insbesondere der Vorgaben der Besonderen Vertragsbedingungen zu § 16 / Anlage 2.1 zum Bauvertrag / hier: „Preisermittlung, Kalkulation von Nachträgen“ (Vorgabe: "Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen", entsprechend auch die Angabe von Bezugspositionen mit Darlegungen zu Mehr- und Minderaufwendungen bzw. zu besonderen Kosten erforderlich / Beachtung der Vorgaben zu Nachunternehmerleistungen).

Im Vorfeld der Aussage zum Leistungsansatz in dieser Spalte erfolgt(e) die Überprüfung bzgl. des erforderlichen und wirtschaftlichen Einsatzes der angebotenen Geräte und Materialien / des erforderlichen Einsatzes der angeführten Personale / der in der NT-Kalkulation ggf. hinterlegten Teilmengen (im Abgleich mit den Aufzeichnungen der BÜ und den Leistungsinhalten von Bezugspositionen) / Hinweise zu differenten Standpunkten wie auch ergänzende Angaben zu Mehr- und Minderaufwendungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen (zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt ggf. eine Unterteilung gemäß Struktur der NT-Kalkulation).
Sofern im Falle von Nachunternehmerleistungen keine zugehörige Nachunternehmerkalkulation ausgereicht wurde, können leistungsbezogene Ansätze nicht bewertet werden (erfordert einen Hinweis in Spalte 16).

Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

bei ja: (Eintrag in Spalte 16:)
(ca.) Angaben: in Stunden (h), Tagen (d), Wochen (Wo), Monaten (Mo)
Ein Eintrag ist auch bei Verkürzung der Bauzeit (z. B. durch vereinfachte Abläufe bei geänderten Leistungen o. ä.) vorzunehmen.
Ergänzende Hinweise zu den erkannten konkreten Auswirkungen, sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.

bei nein: Sofern die NT-Leistungen keinerlei Auswirkungen auf die Bauzeit haben (z. B. in Fällen von Leistungen "anstatt" bzw. bei Leistungserbringung durch eine gesonderte Bauspitze oder einen weiteren NAN o. ä.) ist hier in der betreffenden Zeile in der Auswahl der Eingabewert „nein" hinterlegt.























																																				

Kügler, Rico: Mit einem "Doppelklick" auf die jeweilige Zeile in dieser Spalte, lassen sich pdf- Dateien - wie Planauszüge, Fotos oder Aufmaße - hinterlegen.

Hinterlegung ergänzender Hinweise in Spalte 16 .

Achtung! Gesamtdatenvolumen beim Versenden per E-Mail beachten.



BÜW § 2 Abs. 9



		Gemäß Vortrag AN: Anspruchsgrundlage § 2 Abs. 9 VOB/B

Schöpe, Olaf: Besondere planerische Leistungen des AN auf Verlangen des AG - § 2 Abs. 9 VOB/B:

1.  Verlangt der Auftraggeber Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte, nicht zu beschaffen hat, so hat er sie zu vergüten. 
2.  Lässt er vom Auftragnehmer nicht aufgestellte technische Berechnungen durch den Auftragnehmer nachprüfen, so hat er die Kosten zu tragen. 

				Hinweis: Bei der Bearbeitung / Prüfung und Auswertung sind die Kommentare/Hinweise in den Köpfen der Spalten zu beachten!

		Nachtrag Nr. 				0

		Anmerkungen der BÜW zu den Einzelpositionen 

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				11		12		13		14		15		16		17		18

		NT-		Kurzbeschreibung der NT-Leistung		bisher nicht		Übereinstimmung		Leistung steht im		ausdrückliches Verlangen		Begründung		Anspruch nach		geforderte		ME				erfasste 		ME		Leistung		Bezugspos.		Leistungsansatz		ergänzende Bemerkungen zum Prüfergebnis/den Eintragungen in den einzelnen Spalten (unter Berücksichtigung des Anschreibens)		Auswirkung(en)		Anlagen

		Pos.				vom Bausoll		der Leistung		Zusammenhang mit		des AG nach		für Spalten 3 bis 6		§ 2 Abs. 9 VOB/B		Menge						bzw. 				bereits vollstän.		HLV bzw. NT		in der NT-Kalk.		z. B. ergänzende Anmerkungen: zum Ergebnis des Abgleichs Bau-Soll zu Bau-Ist / zu dem nachträglichen Eingriff des AG (den konkreten Vorgaben) / den näheren Umständen der Leistungserbringung wie auch zu den Mengen (z. B. "inneren" Mengen von Pauschalen) / zu den leistungsbezogenen Ansätzen der NT-Kalkulation / zu den angeführten Bezugspositionen (Angabe von Mehr- bzw. Minderaufwendungen) /
zu den Auswirkungen auf die Bauzeit (hier: auf den Gesamtablauf, den Endtermin bzw. auf Einzelvorgänge des Vertragsterminplanes) usw.

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		auf die Bauzeit

		Nr.				erfasste Leistung		mit NT-Inhalt?		der Bauvertragsleistung?		Vertragsabschluss?				bestätigt?		gemäß NT-						bestätigte				erbracht?				plausibel?

		

OlafSchoepe: Die NT-Titel und Positionsnummern werden über die d86-Datei eingelesen.

Anmerkung: Sofern hier wie auch in den nachfolgenden Spalten, fehlerhafte Angaben erkannt werden bzw. eine Fehlermeldung beim Einlesen erfolgte, hat der AN die d86-Datei zu korrigieren.

		

OlafSchoepe: Hinweis: Der zugehörige Langtext ist in dieser Spalte im Kommentar der jeweiligen NT-Position hinterlegt.

Die entsprechenden Angaben werden über die d86-Datei eingelesen.		(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist in dieser Spalte zunächst zu prüfen, welche Planungsleistungen bzw. Überprüfungsleistungen im Einzelnen bereits vom Vertrag umfasst sind. Neben ausdrücklichen Regelungen im Vertrag, den Ausschreibungsbedingungen oder den Technischen Vertragsbedingungen kann sich auch aus der Verkehrssitte ergeben, dass der Auftragnehmer bestimmte Planungsleistungen ohne zusätzliche Vergütung zu erbringen hat, z.B. weil sie keinen nennenswerten Eigenaufwand bedeuten. Liegen z.B. Kenntnisse über den Fertigungsprozess von zu verbauenden Fertigelementen nur beim Auftragnehmer vor, schuldet er bereits aus dem Hauptvertrag die entsprechenden Planungsleistungen.

Für die zutreffende Entscheidung in dieser Spalte bedeutet das, dass es sich nur um Planungsunterlagen/ Überprüfungen handeln kann, die der Auftragnehmer nach allen Bestandteilen des Bauvertrages, den Technischen Vertragsbedingungen oder der Verkehrssitte selbst nicht zu erstellen/ vorzunehmen hat. Hat der Auftragnehmer mit dem Abschluss des Bauvertrags z.B. die Verpflichtungen nach VOB/C ohnehin übernommen, scheidet diesbezüglich eine Vergütungspflicht aus.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist in dieser Spalte zu bestätigen, dass die Differenz von vertraglich geschuldeter Leistung (= Bau-Soll) und der auszuführenden bzw. ausgeführten Leistung (= Bau-Ist) mit dem Inhalt des NT übereinstimmt.

Konkret geht es bei der ausgeführten Leistung um Planungsleistungen, d.h. die Erstellung von Zeichnungen, Berechnungen oder anderen Unterlagen gemäß § 2 Abs. 9 Nr. 1 VOB/B

oder um die Nachprüfung von nicht vom AN aufgestellten technischen Berechnungen (z.B. Mengenberechnungen oder statische Berechnungen) gemäß § 2 Abs. 9 Nr. 2 VOB/B.

Liegt die Voraussetzung nicht vor, wird der NT dem Grunde nach regelmäßig nicht berechtigt sein.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Die Verpflichtung des AN, dem Verlangen des AG zur Beschaffung oder Anfertigung von Ausführungsunterlagen bzw. der Nachprüfung technischer Berechnungen nachzukommen, beschränkt sich auf Unterlagen, die im Zusammenhang mit der auszuführenden vertraglichen Bauleistung stehen. Das ist nach einer wertenden Gesamtbetrachtung des vorliegenden Nachtrags zu beurteilen.
Folglich kommen hier solche Unterlagen nicht in Betracht, die mit dem speziell auszuführenden Bauprojekt nicht im Zusammenhang stehen und dafür nicht benötigt werden.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Eine weitere Voraussetzung des Vergütungsanspruchs des AN ist das ausdrückliche Verlangen des AG nach einer Beschaffung oder Anfertigung von Ausführungsunterlagen bzw. nach der Nachprüfung technischer Berechnungen. Es muss ein darauf bezogener besonderer Auftrag des AG vorliegen. Ein Verlangen im Sinne einer Auftragserteilung kann nur dann bejaht werden, wenn dieses von Seiten des AG hinreichend klar und bestimmt gestellt wird.

Überdies muss dieses Verlangen erst nach erfolgtem Abschluss des Bauvertrages zum Ausdruck gekommen sein.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		

Kügler, Rico: In dieser Spalte 7 sind alle Kriterien und Hinweise, die der Entscheidung bzw. Bewertung der vorangegangenen Spalten zugrunde lagen, ausführlich mit genauer Quellenangabe zu begründen.
Dabei kann sich der Bearbeiter am Anspruchsvortrag des AN orientieren. Es ist ebenso darauf zu achten ist, dass alle Anspruchsvoraussetzungen im Nachtrag dokumentiert sind.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Wurden alle vorangegangen Anspruchsvoraussetzungen bejaht und belegt, ist der Anspruch im Ergebnis gegeben. (Die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung richten sich in entsprechender Anwendung nach § 2 Absatz 6 VOB/B oder nach § 632 Absatz 2 BGB.)
Liegen indes nicht die vorgeprüften Voraussetzungen vor, ist der Anspruch abzulehnen.

Wurde die Anspruchsgrundlage des Reiters verneint, sind nachfolgenden Zellen 9 bis 15 gesperrt.		Angebot

Kügler, Rico: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz den NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen. 
						NT-Menge 

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen
(im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß). 

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.						

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		

Kügler, Rico: Diese Spalte ist für den Einkauf ein besonderer Hinweis.
Mögliche, aber nicht begrenzte bzw. abschließende Eingabewerte lauten:

*
steht für: Bei der angeführten Bezugsposition handelt es sich um eine direkte Vergleichsposition (identische Leistung / keine Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der im Nachtrag hinterlegten Leistung) 

**
steht für: Die angeführte Position sollte sich für einen Abgleich einzelner Ansätze eignen (enthält vergleichbare Teilleistungen --> diese sollten - wie auch die Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der angeführten Bezugsposition - in Spalte 16 angeführt werden) 

kein Eintrag
steht für: in Spalte 14 soll lediglich die vertragliche Position (welche nunmehr über die NT-Leistung ggf. gänzlich entfällt o. ä.) angeführt werden  Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.		

Kügler, Rico: Beachtung der vertraglichen Regelungen (insbesondere der Vorgaben der Besonderen Vertragsbedingungen zu § 16 / Anlage 2.1 zum Bauvertrag / hier: „Preisermittlung, Kalkulation von Nachträgen“ (Vorgabe: "Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen", entsprechend auch die Angabe von Bezugspositionen mit Darlegungen zu Mehr- und Minderaufwendungen bzw. zu besonderen Kosten erforderlich / Beachtung der Vorgaben zu Nachunternehmerleistungen).

Im Vorfeld der Aussage zum Leistungsansatz in dieser Spalte erfolgt(e) die Überprüfung bzgl. des erforderlichen und wirtschaftlichen Einsatzes der angebotenen Geräte und Materialien / des erforderlichen Einsatzes der angeführten Personale / der in der NT-Kalkulation ggf. hinterlegten Teilmengen (im Abgleich mit den Aufzeichnungen der BÜ und den Leistungsinhalten von Bezugspositionen) / Hinweise zu differenten Standpunkten wie auch ergänzende Angaben zu Mehr- und Minderaufwendungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen (zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt ggf. eine Unterteilung gemäß Struktur der NT-Kalkulation).
Sofern im Falle von Nachunternehmerleistungen keine zugehörige Nachunternehmerkalkulation ausgereicht wurde, können leistungsbezogene Ansätze nicht bewertet werden (erfordert einen Hinweis in Spalte 16).

Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

bei ja: (Eintrag in Spalte 16:)
(ca.) Angaben: in Stunden (h), Tagen (d), Wochen (Wo), Monaten (Mo)
Ein Eintrag ist auch bei Verkürzung der Bauzeit (z. B. durch vereinfachte Abläufe bei geänderten Leistungen o. ä.) vorzunehmen.
Ergänzende Hinweise zu den erkannten konkreten Auswirkungen, sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.

bei nein: Sofern die NT-Leistungen keinerlei Auswirkungen auf die Bauzeit haben (z. B. in Fällen von Leistungen "anstatt" bzw. bei Leistungserbringung durch eine gesonderte Bauspitze oder einen weiteren NAN o. ä.) ist hier in der betreffenden Zeile in der Auswahl der Eingabewert „nein" hinterlegt.

		

Kügler, Rico: Mit einem "Doppelklick" auf die jeweilige Zeile in dieser Spalte, lassen sich pdf- Dateien - wie Planauszüge, Fotos oder Aufmaße - hinterlegen.

Hinterlegung ergänzender Hinweise in Spalte 16 .

Achtung! Gesamtdatenvolumen beim Versenden per E-Mail beachten.



BÜW § 2 Abs. 8 Nr. 2



		Gemäß Vortrag AN: Anspruchsgrundlage § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B

Schöpe, Olaf: Nicht angeordnete bzw. geforderte geänderte oder zusätzliche Leistungen - § 2 Abs. 8 VOB/B:

1. Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem für andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.
 
2. Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht ihm auch zu, wenn die Leistungen für die Erfüllung des Vertrags notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm unverzüglich angezeigt wurden. Soweit dem Auftragnehmer eine Vergütung zusteht, gelten die Berechnungsgrundlagen für geänderte oder zusätzliche Leistungen der Absätze 5 oder 6 entsprechend.
				Hinweis: Bei der Bearbeitung / Prüfung und Auswertung sind die Kommentare/Hinweise in den Köpfen der Spalten zu beachten!

		Nachtrag Nr. 																0

		Anmerkungen der BÜW zu den Einzelpositionen 

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23

		"		Betrachtung gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1 VOB/B / nachträgliche Anerkennung durch den AG

Schöpe, Olaf: Text VOB/B § 2 Abs. 8 Nr. 1:

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitige; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem für andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Text VOB/B § 2 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1:

Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen nachträglich anerkennt.


		"		Betrachtung gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 2 Satz 2 VOB/B /
Leistung war für die Erfüllung des Vertrages notwendig …

		NT-		Kurzbeschreibung der NT-Leistung		Abweichung		Übereinstimmung		auftragslos		Nachträgliches		Anerkenntnis		Anspruch nach		für Vertragserfüllung		ausgeführte		unverzügliche		Anzeige des		Anspruch nach		geforderte		ME		erfasste 		ME		Leistung		Bezugspos.		Leistungsansatz		ergänzende Bemerkungen zum Prüfergebnis/den Eintragungen in den einzelnen Spalten (unter Berücksichtigung des Anschreibens)		Auswirkung(en)		Anlagen

		Pos.				vom Bausoll?		der Leistung		ausgeführte		Anerkenntnis		des AG erfolgte		§ 2 VIII Nr. 2 Fall 1		notwendige		Leistung entspricht		Anzeige des AN		AN erfolgte		§ 2 VIII Nr. 2 Fall 2		Menge				bzw. 				bereits vollständig		HLV bzw. NT		in der NT-Kalk.		z. B. ergänzende Anmerkungen: zum Ergebnis des Abgleichs Bau-Soll zu Bau-Ist / zu dem nachträglichen Eingriff des AG (den konkreten Vorgaben) / den näheren Umständen der Leistungserbringung wie auch zu den Mengen (z. B. "inneren" Mengen von Pauschalen) / zu den leistungsbezogenen Ansätzen der NT-Kalkulation / zu den angeführten Bezugspositionen (Angabe von Mehr- bzw. Minderaufwendungen) /
zu den Auswirkungen auf die Bauzeit (hier: auf den Gesamtablauf, den Endtermin bzw. auf Einzelvorgänge des Vertragsterminplanes) usw.

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen (insbesondere zu Spalte 5, 9 und 10) zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		auf die Bauzeit?

		Nr.						mit NT-Inhalt?		Leistung?		der Leistung?		durch …		VOB/B bestätigt?		Leistung?		AG-Willen?		erfolgt?		durch …		VOB/B bestätigt?		gemäß NT-				bestätigte				erbracht?				plausibel?

						(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob das Bau-Ist vom Bau-Soll abweicht.

Eine der ersten Voraussetzungen für alle Ansprüche auf geänderte oder zusätzliche Vergütung ist, dass Bau-Soll und Bau-Ist voneinander abweichen. Es ist positionsscharf zu überprüfen, ob der Inhalt des NT-Angebotes der aufgetretenen bzw. vorgegebenen Abweichung entspricht.
Das Bau-Soll ergibt sich aus allen Bestandteilen den Bauvertrages (siehe § 3 Bauvertrag). Daher reicht insbesondere ein Abgleich der LV-Positionen nicht aus, sondern es sind alle Vertragsbestandteile (insbesondere alle Teile Leistungsbeshreibung*) in die Betrachtung und Wertung einzubeziehen, v.a. auch die allgemeinen Vorbemerkungen, Pläne etc.

Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 16). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein. Zusätzlich sollten in Spalte 16 alle Quellen benannt und in Spalte 18 als Unterlage hinterlegt werden, in denen zu der gegenständlichen Leistung Aussagen getroffen werden sowie eine kurze Bewertung vorgenommen werden, worin die Abweichung gesehen wird.

* Alle Bestandteile der Leistungsbeschreibung sind im Grundsatz gleichrangig (kein genereller Vorrang Text vor Zeichnung / vielmehr gilt: neu vor alt und speziell vor allgemein)  

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

		(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob die die Differenz von vertraglich geschuldeter Leistung (= Bau-Soll) und der auszuführenden bzw. ausgeführten Leistung (= Bau-Ist) mit dem Inhalt des NT übereinstimmt.

Das Bau-Ist ist die Leistung, die tatsächlich ausgeführt wurde bzw. zur Ausführung kommen soll. Es ist zu prüfen, ob die Differenz zwischen Bau-Soll und Bau-Ist mit dem im NT-Angebot vorgetragenen Sachverhalt (und dem Inhalt der jeweiligen NT-Position) übereinstimmt.
Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 21). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		(ja/nein)

Kügler, Rico: In dieser Spalte ist zu beurteilen, ob eine Leistung des Auftragnehmers vorliegt, die er „ohne Auftrag“ oder unter „eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag“ ausgeführt hat. Es handelt sich um eine nicht nur geringfügige Leistung, die der Auftragnehmer vertraglich nicht schuldet und die er zusätzlich, also ohne bestehende Vertragsbasis und ohne Aufforderung bzw. Anordnung durch den AG, eigenmächtig, aus eigenem Antrieb erbracht hat.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Entsprechende Hinweise zur Entscheidungsfindung sind in Spalte 21 darzulegen.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Liegt eine wie in Spalte 5 beschriebene Leistung vor, erhält der AN gleichwohl eine Vergütung, wenn der Auftraggeber die Leistung nachträglich anerkennt. „Nachträglich“ ist jedes Anerkenntnis nach Beginn der Ausführung der Leistung. Es setzt nicht voraus, dass die außervertragliche Leistung bereits vollständig erbracht ist. Die Frage, ob ein Anerkenntnis vorliegt, ist im Einzelfall zu bewerten und insgesamt mit äußerster Vorsicht zu handhaben.
 
Die Abnahme der abweichenden Leistung ist für sich genommen noch kein Anerkenntnis. Anders kann es sein, wenn der Auftraggeber die abweichende Leistung ohne Einwände abnimmt und sie gleichzeitig auch als vergütungswürdig anerkennt. Dabei ist zu trennen zwischen der Frage der Abnahmefähigkeit der abweichenden Leistung (im Sinne der Funktionalität bzw. technischer Gleichwertigkeit) und der weiterführenden Frage, ob die abweichende Leistung vergütungswürdig ist. Z.B. ist eine technisch gleichwertige, qualitativ „nach oben“ abweichende Leistung abnahmefähig, aber nicht vergütungswürdig, wenn sie eigenmächtig durchgeführt wurde. Der Auftraggeber schuldet nur die vertraglich vereinbarte Vergütung. 
In der Regel liegt ebenfalls kein Anerkenntnis vor bei Abschlagszahlungen auf Rechnungen, die sich (auch) auf die abweichende Leistung beziehen, oder bei Mängelrügen bezüglich der betreffenden Leistung (Hinweis: Mängelrügen sollten von der Formulierung her immer eindeutig erkennen lassen, dass mit ihnen keine Anerkennung der Leistung verbunden ist). Weiter liegt in der Regel kein Anerkenntnis vor bei einem gemeinsamen Aufmaß, der Prüfung der Rechnung oder der schlichten Leistungsausführung ohne Protest des Auftraggebers.
Das Anerkenntnis setzt keine Schriftform voraus, sondern kann auch mündlich oder durch konkludentes (schlüssiges) Handeln erfolgen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Wurden alle vorangegangen Anspruchsvoraussetzungen bejaht und belegt, ist der Anspruch im Ergebnis gegeben. Eine weitere Prüfung gemäß den nachfolgenden Spalten (Spalten 9 bis 13)  ist dann nicht statthaft und technisch nicht möglich (gesperrt).

(Die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung richten sich in entsprechender Anwendung nach den Absätzen 5 und 6 des § 2 VOB/B.)

Liegen indes nicht alle Voraussetzungen vor, ist der Anspruch nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 Fall 1 VOB/B abzulehnen. Gleichwohl ist eine Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 Fall 2 VOB/B in den folgenden Spalten vorzunehmen.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Zu beurteilen ist an dieser Stelle, ob die Leistung für die Erfüllung des Vertrages notwendig war. Es geht um die technische Feststellung, ob die mit der Bauerrichtung verfolgte Ziel- und Zwecksetzung des AG anders als auf diese – außervertragliche – Weise, die der AN gewählt hat, gar nicht erreicht werden kann/konnte und daher alternativlos ist/war. Der AN muss also davon ausgehen, dass im wohlverstandenen Interesse des AG die von ihm (= AN) gewählte und technisch erforderliche Ausführung geboten und erforderlich war, also nicht nur zweckmäßig und/oder nützlich.
Wird der Ziel- und Zweck sowohl nach dem Vertragsinhalt als auch nach der abweichenden Leistung erreicht, kann das Merkmal „notwendig“ nicht bejaht werden.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Hier ist eine Entscheidung darüber zu treffen, ob die tatsächlich ausgeführte, zur Vertragserfüllung notwendige Leistung dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprach. Der mutmaßliche Wille des Auftraggebers ist dann anzunehmen, wenn er, hätte er Kenntnis von der Notwendigkeit der abweichenden Leistung gehabt, bei objektiver Würdigung einen entsprechenden Willen geäußert hätte.
Der mutmaßliche Wille liegt z.B. nicht vor, wenn der Auftragnehmer von den tatsächlich in Betracht kommenden Varianten A und B die teurere/weniger wirtschaftliche Variante wählt.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: Die unverzügliche Anzeige der abweichenden Leistung gegenüber dem Auftraggeber ist eine echte Anspruchsvoraussetzung. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann der Anspruch nicht bejaht werden. 

Das heißt, der Auftragnehmer muss die abweichend vom Vertrag vorgenommene Leistung ohne schuldhaftes Zögern angezeigt haben. Er muss die nicht beauftragten Leistungen nach Art und Umfang so beschreiben, dass der Auftraggeber rechtzeitig informiert wird und er ggf. billigere Alternativen wählen kann. Daraus folgt, dass eine Anzeige nicht notwendigerweise vor oder mit Beginn der Arbeiten erfolgen muss. Es genügt auch eine Anzeige unmittelbar nach Beginn der Ausführung. Auch die Anzeige im Rahmen einer nachträglichen Baubesprechung oder in einem Baubesprechungsprotokoll kann genügen, sofern die Baubesprechung selbst unverzüglich stattgefunden hat. Die Anzeige muss dem Auftraggeber zugehen. Sie unterliegt keinem Formerfordernis.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Wurden alle vorangegangen Anspruchsvoraussetzungen bejaht und belegt, ist der Anspruch im Ergebnis gegeben. (Die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung richten sich in entsprechender Anwendung nach den Absätzen 5 und 6 des § 2 VOB/B.)
Liegen indes nicht die vorgeprüften Voraussetzungen vor, ist der Anspruch abzulehnen.

Wurden beide Anspruchsgrundlagen des Reiters verneint, sind nachfolgende Zellen gesperrt.
		Angebot

OlafSchoepe: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz den NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen. 				NT-Menge 

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen
(im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß). 

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Beachtung der vertraglichen Regelungen (insbesondere der Vorgaben der Besonderen Vertragsbedingungen zu § 16 / Anlage 2.1 zum Bauvertrag / hier: „Preisermittlung, Kalkulation von Nachträgen“ (Vorgabe: "Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen", entsprechend auch die Angabe von Bezugspositionen mit Darlegungen zu Mehr- und Minderaufwendungen bzw. zu besonderen Kosten erforderlich / Beachtung der Vorgaben zu Nachunternehmerleistungen).

Im Vorfeld der Aussage zum Leistungsansatz in dieser Spalte erfolgt(e) die Überprüfung bzgl. des erforderlichen und wirtschaftlichen Einsatzes der angebotenen Geräte und Materialien / des erforderlichen Einsatzes der angeführten Personale / der in der NT-Kalkulation ggf. hinterlegten Teilmengen (im Abgleich mit den Aufzeichnungen der BÜ und den Leistungsinhalten von Bezugspositionen) / Hinweise zu differenten Standpunkten wie auch ergänzende Angaben zu Mehr- und Minderaufwendungen sind in der Spalte 21 zu hinterlegen (zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt ggf. eine Unterteilung gemäß Struktur der NT-Kalkulation).
Sofern im Falle von Nachunternehmerleistungen keine zugehörige Nachunternehmerkalkulation ausgereicht wurde, können leistungsbezogene Ansätze nicht bewertet werden (erfordert einen Hinweis in Spalte 21).

Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

bei ja: (Eintrag in Spalte 21:)
(ca.) Angaben: in Stunden (h), Tagen (d), Wochen (Wo), Monaten (Mo)
Ein Eintrag ist auch bei Verkürzung der Bauzeit (z. B. durch vereinfachte Abläufe bei geänderten Leistungen o. ä.) vorzunehmen.
Ergänzende Hinweise zu den erkannten konkreten Auswirkungen, sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.

bei nein: Sofern die NT-Leistungen keinerlei Auswirkungen auf die Bauzeit haben (z. B. in Fällen von Leistungen "anstatt" bzw. bei Leistungserbringung durch eine gesonderte Bauspitze oder einen weiteren NAN o. ä.) ist hier in der betreffenden Zeile in der Auswahl der Eingabewert „nein" hinterlegt.



																																														

Kügler, Rico: Mit einem "Doppelklick" auf die jeweilige Zeile in dieser Spalte, lassen sich pdf- Dateien - wie Planauszüge, Fotos oder Aufmaße - hinterlegen.

Hinterlegung ergänzender Hinweise in Spalte 16 .

Achtung! Gesamtdatenvolumen beim Versenden per E-Mail beachten.		

Schöpe, Olaf: Nicht angeordnete bzw. geforderte geänderte oder zusätzliche Leistungen - § 2 Abs. 8 VOB/B:

1. Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem für andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.
 
2. Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht ihm auch zu, wenn die Leistungen für die Erfüllung des Vertrags notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm unverzüglich angezeigt wurden. Soweit dem Auftragnehmer eine Vergütung zusteht, gelten die Berechnungsgrundlagen für geänderte oder zusätzliche Leistungen der Absätze 5 oder 6 entsprechend.
		

Schöpe, Olaf: Text VOB/B § 2 Abs. 8 Nr. 1:

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitige; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet außerdem für andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Text VOB/B § 2 Abs. 8 Nr. 2 Satz 1:

Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen nachträglich anerkennt.
		

OlafSchoepe: Die NT-Titel und Positionsnummern werden über die d86-Datei eingelesen.

Anmerkung: Sofern hier wie auch in den nachfolgenden Spalten, fehlerhafte Angaben erkannt werden bzw. eine Fehlermeldung beim Einlesen erfolgte, hat der AN die d86-Datei zu korrigieren.

		

OlafSchoepe: Hinweis: Der zugehörige Langtext ist in dieser Spalte im Kommentar der jeweiligen NT-Position hinterlegt.

Die entsprechenden Angaben werden über die d86-Datei eingelesen.		

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob das Bau-Ist vom Bau-Soll abweicht.

Eine der ersten Voraussetzungen für alle Ansprüche auf geänderte oder zusätzliche Vergütung ist, dass Bau-Soll und Bau-Ist voneinander abweichen. Es ist positionsscharf zu überprüfen, ob der Inhalt des NT-Angebotes der aufgetretenen bzw. vorgegebenen Abweichung entspricht.
Das Bau-Soll ergibt sich aus allen Bestandteilen den Bauvertrages (siehe § 3 Bauvertrag). Daher reicht insbesondere ein Abgleich der LV-Positionen nicht aus, sondern es sind alle Vertragsbestandteile (insbesondere alle Teile Leistungsbeshreibung*) in die Betrachtung und Wertung einzubeziehen, v.a. auch die allgemeinen Vorbemerkungen, Pläne etc.

Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 16). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein. Zusätzlich sollten in Spalte 16 alle Quellen benannt und in Spalte 18 als Unterlage hinterlegt werden, in denen zu der gegenständlichen Leistung Aussagen getroffen werden sowie eine kurze Bewertung vorgenommen werden, worin die Abweichung gesehen wird.

* Alle Bestandteile der Leistungsbeschreibung sind im Grundsatz gleichrangig (kein genereller Vorrang Text vor Zeichnung / vielmehr gilt: neu vor alt und speziell vor allgemein)  

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

		

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob die die Differenz von vertraglich geschuldeter Leistung (= Bau-Soll) und der auszuführenden bzw. ausgeführten Leistung (= Bau-Ist) mit dem Inhalt des NT übereinstimmt.

Das Bau-Ist ist die Leistung, die tatsächlich ausgeführt wurde bzw. zur Ausführung kommen soll. Es ist zu prüfen, ob die Differenz zwischen Bau-Soll und Bau-Ist mit dem im NT-Angebot vorgetragenen Sachverhalt (und dem Inhalt der jeweiligen NT-Position) übereinstimmt.
Liegt die Voraussetzung nicht vor, ist für die Bejahung eines Anspruchs eine ausführliche Begründung erforderlich (Spalte 21). Regelmäßig wird bei Fehlen der Voraussetzung der NT dem Grunde nach nicht berechtigt sein.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		

Kügler, Rico: In dieser Spalte ist zu beurteilen, ob eine Leistung des Auftragnehmers vorliegt, die er „ohne Auftrag“ oder unter „eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag“ ausgeführt hat. Es handelt sich um eine nicht nur geringfügige Leistung, die der Auftragnehmer vertraglich nicht schuldet und die er zusätzlich, also ohne bestehende Vertragsbasis und ohne Aufforderung bzw. Anordnung durch den AG, eigenmächtig, aus eigenem Antrieb erbracht hat.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Entsprechende Hinweise zur Entscheidungsfindung sind in Spalte 21 darzulegen.
		

Kügler, Rico: Liegt eine wie in Spalte 5 beschriebene Leistung vor, erhält der AN gleichwohl eine Vergütung, wenn der Auftraggeber die Leistung nachträglich anerkennt. „Nachträglich“ ist jedes Anerkenntnis nach Beginn der Ausführung der Leistung. Es setzt nicht voraus, dass die außervertragliche Leistung bereits vollständig erbracht ist. Die Frage, ob ein Anerkenntnis vorliegt, ist im Einzelfall zu bewerten und insgesamt mit äußerster Vorsicht zu handhaben.
 
Die Abnahme der abweichenden Leistung ist für sich genommen noch kein Anerkenntnis. Anders kann es sein, wenn der Auftraggeber die abweichende Leistung ohne Einwände abnimmt und sie gleichzeitig auch als vergütungswürdig anerkennt. Dabei ist zu trennen zwischen der Frage der Abnahmefähigkeit der abweichenden Leistung (im Sinne der Funktionalität bzw. technischer Gleichwertigkeit) und der weiterführenden Frage, ob die abweichende Leistung vergütungswürdig ist. Z.B. ist eine technisch gleichwertige, qualitativ „nach oben“ abweichende Leistung abnahmefähig, aber nicht vergütungswürdig, wenn sie eigenmächtig durchgeführt wurde. Der Auftraggeber schuldet nur die vertraglich vereinbarte Vergütung. 
In der Regel liegt ebenfalls kein Anerkenntnis vor bei Abschlagszahlungen auf Rechnungen, die sich (auch) auf die abweichende Leistung beziehen, oder bei Mängelrügen bezüglich der betreffenden Leistung (Hinweis: Mängelrügen sollten von der Formulierung her immer eindeutig erkennen lassen, dass mit ihnen keine Anerkennung der Leistung verbunden ist). Weiter liegt in der Regel kein Anerkenntnis vor bei einem gemeinsamen Aufmaß, der Prüfung der Rechnung oder der schlichten Leistungsausführung ohne Protest des Auftraggebers.
Das Anerkenntnis setzt keine Schriftform voraus, sondern kann auch mündlich oder durch konkludentes (schlüssiges) Handeln erfolgen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		

Kügler, Rico: In dieser Spalte hat der Nachweis zu erfolgen, in welcher Form das Anerkenntnis des AG erfolgte.
So sind z. B. folgende Eintragungen möglich:
"Protokoll vom …"; "Notiz vom … unter Pkt. …"; „mit Schreiben vom …“  
Anmerkungen:
- Genaue Quellenangabe ist zwingend erforderlich. Ist das Anerkenntnis nicht im Nachtrag dokumentiert, ist eine weitere Prüfung für den Anspruch nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 Fall 1 VOB/B nicht möglich. Regelmäßig wird der NT bei Fehlen dieser Voraussetzung dem Grunde nach nicht berechtigt sein.
- Abgrenzung des Anerkenntnisses von einer Aufforderung bzw. Anordnung zur vertragsgemäßen Ausführung gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B muss ersichtlich sein. 		

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Wurden alle vorangegangen Anspruchsvoraussetzungen bejaht und belegt, ist der Anspruch im Ergebnis gegeben. Eine weitere Prüfung gemäß den nachfolgenden Spalten (Spalten 9 bis 13)  ist dann nicht statthaft und technisch nicht möglich (gesperrt).

(Die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung richten sich in entsprechender Anwendung nach den Absätzen 5 und 6 des § 2 VOB/B.)

Liegen indes nicht alle Voraussetzungen vor, ist der Anspruch nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 Fall 1 VOB/B abzulehnen. Gleichwohl ist eine Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 Fall 2 VOB/B in den folgenden Spalten vorzunehmen.
		

Kügler, Rico: Zu beurteilen ist an dieser Stelle, ob die Leistung für die Erfüllung des Vertrages notwendig war. Es geht um die technische Feststellung, ob die mit der Bauerrichtung verfolgte Ziel- und Zwecksetzung des AG anders als auf diese – außervertragliche – Weise, die der AN gewählt hat, gar nicht erreicht werden kann/konnte und daher alternativlos ist/war. Der AN muss also davon ausgehen, dass im wohlverstandenen Interesse des AG die von ihm (= AN) gewählte und technisch erforderliche Ausführung geboten und erforderlich war, also nicht nur zweckmäßig und/oder nützlich.
Wird der Ziel- und Zweck sowohl nach dem Vertragsinhalt als auch nach der abweichenden Leistung erreicht, kann das Merkmal „notwendig“ nicht bejaht werden.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		

Kügler, Rico: Hier ist eine Entscheidung darüber zu treffen, ob die tatsächlich ausgeführte, zur Vertragserfüllung notwendige Leistung dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprach. Der mutmaßliche Wille des Auftraggebers ist dann anzunehmen, wenn er, hätte er Kenntnis von der Notwendigkeit der abweichenden Leistung gehabt, bei objektiver Würdigung einen entsprechenden Willen geäußert hätte.
Der mutmaßliche Wille liegt z.B. nicht vor, wenn der Auftragnehmer von den tatsächlich in Betracht kommenden Varianten A und B die teurere/weniger wirtschaftliche Variante wählt.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		

Kügler, Rico: Die unverzügliche Anzeige der abweichenden Leistung gegenüber dem Auftraggeber ist eine echte Anspruchsvoraussetzung. Liegt diese Voraussetzung nicht vor, kann der Anspruch nicht bejaht werden. 

Das heißt, der Auftragnehmer muss die abweichend vom Vertrag vorgenommene Leistung ohne schuldhaftes Zögern angezeigt haben. Er muss die nicht beauftragten Leistungen nach Art und Umfang so beschreiben, dass der Auftraggeber rechtzeitig informiert wird und er ggf. billigere Alternativen wählen kann. Daraus folgt, dass eine Anzeige nicht notwendigerweise vor oder mit Beginn der Arbeiten erfolgen muss. Es genügt auch eine Anzeige unmittelbar nach Beginn der Ausführung. Auch die Anzeige im Rahmen einer nachträglichen Baubesprechung oder in einem Baubesprechungsprotokoll kann genügen, sofern die Baubesprechung selbst unverzüglich stattgefunden hat. Die Anzeige muss dem Auftraggeber zugehen. Sie unterliegt keinem Formerfordernis.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.		

Kügler, Rico: In dieser Spalte hat mit genauer Quellenangabe der Nachweis zu erfolgen, in welcher Form und wann die Anzeige des AN erfolgte.
So sind z. B. folgende Eintragungen möglich:
„Nachtrag vom …“; "Protokoll vom …"; "Notiz vom … unter Pkt. …"; „mit Schreiben vom …„; „Mehrkostenanzeige vom …";  		

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Wurden alle vorangegangen Anspruchsvoraussetzungen bejaht und belegt, ist der Anspruch im Ergebnis gegeben. (Die Berechnungsgrundlagen für die Vergütung richten sich in entsprechender Anwendung nach den Absätzen 5 und 6 des § 2 VOB/B.)
Liegen indes nicht die vorgeprüften Voraussetzungen vor, ist der Anspruch abzulehnen.

Wurden beide Anspruchsgrundlagen des Reiters verneint, sind nachfolgende Zellen gesperrt.
		

OlafSchoepe: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz den NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen. 				

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen
(im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß). 

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.				

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.						

Kügler, Rico: Für die Dokumentation und die Darstellung, aus welchen Gründen der NT dem Grunde nach bestätigt oder nicht bestätigt wird, sind in dieser Spalte alle Hinweise und Bemerkungen (insbesondere zu Spalte 5, 9 und 10) zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		

Kügler, Rico: Diese Spalte ist für den Einkauf ein besonderer Hinweis.
Mögliche, aber nicht begrenzte bzw. abschließende Eingabewerte lauten:

*
steht für: Bei der angeführten Bezugsposition handelt es sich um eine direkte Vergleichsposition (identische Leistung / keine Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der im Nachtrag hinterlegten Leistung) 

**
steht für: Die angeführte Position sollte sich für einen Abgleich einzelner Ansätze eignen (enthält vergleichbare Teilleistungen --> diese sollten - wie auch die Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der angeführten Bezugsposition - in Spalte 21 angeführt werden) 

kein Eintrag
steht für: in Spalte 19 soll lediglich die vertragliche Position (welche nunmehr über die NT-Leistung ggf. gänzlich entfällt o. ä.) angeführt werden  Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.		

Kügler, Rico: Beachtung der vertraglichen Regelungen (insbesondere der Vorgaben der Besonderen Vertragsbedingungen zu § 16 / Anlage 2.1 zum Bauvertrag / hier: „Preisermittlung, Kalkulation von Nachträgen“ (Vorgabe: "Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen", entsprechend auch die Angabe von Bezugspositionen mit Darlegungen zu Mehr- und Minderaufwendungen bzw. zu besonderen Kosten erforderlich / Beachtung der Vorgaben zu Nachunternehmerleistungen).

Im Vorfeld der Aussage zum Leistungsansatz in dieser Spalte erfolgt(e) die Überprüfung bzgl. des erforderlichen und wirtschaftlichen Einsatzes der angebotenen Geräte und Materialien / des erforderlichen Einsatzes der angeführten Personale / der in der NT-Kalkulation ggf. hinterlegten Teilmengen (im Abgleich mit den Aufzeichnungen der BÜ und den Leistungsinhalten von Bezugspositionen) / Hinweise zu differenten Standpunkten wie auch ergänzende Angaben zu Mehr- und Minderaufwendungen sind in der Spalte 21 zu hinterlegen (zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt ggf. eine Unterteilung gemäß Struktur der NT-Kalkulation).
Sofern im Falle von Nachunternehmerleistungen keine zugehörige Nachunternehmerkalkulation ausgereicht wurde, können leistungsbezogene Ansätze nicht bewertet werden (erfordert einen Hinweis in Spalte 21).

Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.				

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

bei ja: (Eintrag in Spalte 21:)
(ca.) Angaben: in Stunden (h), Tagen (d), Wochen (Wo), Monaten (Mo)
Ein Eintrag ist auch bei Verkürzung der Bauzeit (z. B. durch vereinfachte Abläufe bei geänderten Leistungen o. ä.) vorzunehmen.
Ergänzende Hinweise zu den erkannten konkreten Auswirkungen, sind in der Spalte 21 zu hinterlegen.

bei nein: Sofern die NT-Leistungen keinerlei Auswirkungen auf die Bauzeit haben (z. B. in Fällen von Leistungen "anstatt" bzw. bei Leistungserbringung durch eine gesonderte Bauspitze oder einen weiteren NAN o. ä.) ist hier in der betreffenden Zeile in der Auswahl der Eingabewert „nein" hinterlegt.



BÜW § 2 Abs. 3

		Hinweis: Bei der Bearbeitung / Prüfung und Auswertung sind die Kommentare/Hinweise in den Köpfen der Spalten zu beachten!																		* Bewertung von AN-seitigen Forderungen bzgl. abweichender Mengen
Abgrenzung von Mengenmehrungen oder -minderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 VOB/B
gegenüber geänderten bzw. zusätzlichen Leistungen (Letzteres: infolge eines AG-seitigen Eingriffs bzw. auch über Leistungen ohne Auftrag).
Hinweis: Bei der Prüfung sind die Kommentare/Hinweise in den Köpfen der Spalten zu beachten!

		Gemäß Vortrag AN: Anspruchsgrundlage § 2 Abs. 3 VOB/B

Schöpe, Olaf: Mengenabweichungen (bei vertraglichen Leistungen) - § 2 Abs. 3 VOB/B:

1.  Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis. 
2.  Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.                                         
3.  Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleistung zu erhöhen, soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung des Einheitspreises soll im Wesentlichen dem Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt. Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet. 						Bewertung von Mengenänderungen*  

		NT:						0

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13								14		15		16

		NT-		Kurzbeschreibung der NT-Leistung		Abweichung		Menge /		ME		über NT-Angebot		ME		erfasste		ME		Abweichung der		Mengenänderung		Mengenänderung		bestätigt wird ein Anspruch								ergänzende Bemerkungen zum Prüfergebnis/den Eintragungen in den einzelnen Spalten 		Auswirkung(en)		Anlagen

		Pos.				 vom Bausoll?		Vordersatz				geforderte				bzw.				bestätigten Menge		ohne nachträglichen		ohne eigenmächtige		auf Grundlage								(unter Berücksichtigung des Anschreibens) // Darlegungen zu den Mengenabweichungen /		auf die Bauzeit

		Nr.						gemäß				Mehr- bzw.				bestätigte				gegenüber HLV		Eingriff des AG?		Abweichung des AN?		des § 2 Abs. 3 Nr. … VOB/B								Angaben zu Mengenverschiebungen, erkannten Abweichungen vom Vertrag o. ä.

						(ja/nein)

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob das Bau-Ist vom Bau-Soll abweicht.
Eine der ersten Voraussetzungen für die Anspruchsprüfung nach § 2 Abs. 3 VOB/B ist, dass Bau-Soll und Bau-Ist nicht voneinander abweichen. Es ist positionsscharf zu überprüfen, ob der Inhalt des NT-Angebotes der aufgetretenen bzw. vorgegebenen Abweichung entspricht.
Das Bau-Soll ergibt sich aus allen Bestandteilen den Bauvertrages (siehe § 3 Bauvertrag). Daher reicht insbesondere ein Abgleich der LV-Positionen nicht aus, sondern es sind alle Vertragsbestandteile in die Betrachtung und Wertung einzubeziehen, v.a. auch die allgemeinen Vorbemerkungen, Pläne etc.

Zusätzlich sollten in Spalte 14 alle Quellen benannt werden, in denen zu der gegenständlichen Leistung Aussagen getroffen werden.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Eine Bearbeitung der folgenden Spalten ist nur dann möglich, wenn die Frage „Abweichung vom Bausoll“ verneint wurde.
		HLV

Kügler, Rico: In diese Spalte müssen - sofern keine Abweichung vom Bausoll erkannt wurde und es sich zweifelsfrei um vertragliche Leistungen handelt, welche über die vom AN benannte HLV-Position abzurechnen sind (bestätigte Mehrmenge bzw. Mindermenge) - die vereinbarten/beauftragten Vordersätze der jeweils angesprochenen HLV-Position händisch übernommen/eingetragen werden. 				Mindermenge

Kügler, Rico: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz der NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen.				NT-Menge

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen (im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß).

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 14 zu hinterlegen.				in %

Kügler, Rico: Formel in Excel hinterlegt		

Schöpe, Olaf: Mengenabweichungen (bei vertraglichen Leistungen) - § 2 Abs. 3 VOB/B:

1.  Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis. 
2.  Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.                                         
3.  Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleistung zu erhöhen, soweit der Auftragnehmer nicht durch Erhöhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer Weise einen Ausgleich erhält. Die Erhöhung des Einheitspreises soll im Wesentlichen dem Mehrbetrag entsprechen, der sich durch Verteilung der Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Geschäftskosten auf die verringerte Menge ergibt. Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergütet. 																				(ja/nein)

Kügler, Rico: Die Mengenänderung darf nicht Folge einer Anordnung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B oder einer Forderung im Sinne des § 1 Abs. 4 Satz 1 bzw. Satz 2 VOB/B sein. Eine Mengenänderung im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B liegt demnach nur vor, wenn sich die neue Menge quasi automatisch bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung ergeben hat.

weitere Anmerkungen:
- Wäre eine solche Anordnung/Forderung im Nachtrag dokumentiert, ist eine weitere Prüfung nicht möglich.
- Abgrenzung von Anordnungen zur vertragsgemäßen Ausführung gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B erforderlich.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		(ja/nein)

Kügler, Rico: In dieser Spalte ist zu beurteilen, ob die Mengenänderung auf eine Leistung des Auftragnehmers zurückzuführen ist, die er „ohne Auftrag“ oder unter „eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag“ ausgeführt hat. Es darf sich nicht um eine Leistung handeln, die der Auftragnehmer vertraglich nicht schuldet und die er zusätzlich, also ohne bestehende Vertragsbasis und ohne Aufforderung bzw. Anordnung durch den AG, eigenmächtig, aus eigenem Antrieb erbracht hat.

Eine Mengenänderung im Sinne von § 2 Abs. 3 VOB/B liegt demnach nur vor, wenn sich die neue Menge quasi automatisch bei der Ausführung der ausgeschriebenen Leistung ergeben hat. Wäre eine eigenmächtige Abweichung des AN vom Vertrag im Nachtrag dokumentiert, ist eine weitere Prüfung nicht möglich.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.
		

Kügler, Rico: NT-Titel und Positionsnummern werden über die d86-Datei eingelesen.

Anmerkung: Sofern hier wie auch in den nachfolgenden Spalten, fehlerhafte Angaben erkannt werden bzw. eine Fehlermeldung beim Einlesen erfolgte, sollte der AN (in Rücksprache mit PM) zur Überarbeitung der d86-Datei aufgefordert werden.																								1		2		3		4		

Kügler, Rico: In dieser Spalte sind alle Hinweise und Bemerkungen zu hinterlegen, welche sich in den übrigen Spalten nicht unterbringen ließen bzw. die an diesen Stellen getätigten Angaben ergänzen bzw. kommentieren sollen.

Grundsätzlich wären, sofern nicht bereits auf den zugehörigen Aufmaßen geschehen, die Mengenabweichungen (für die ein Anspruch auf Grundlage des § 2 Abs. 3 VOB/B erkannt und bestätigt wurde) stichpunktartig zu begründen.

Zusammenfassende und grundsätzliche Angaben bzw. auch umfassendere Darlegungen zu den Sachverhalten und Leistungen sollen in der Stellungnahme angeführt werden.		

Kügler, Rico: Der zugehörige Langtext ist in dieser Spalte im Kommentar der jeweiligen NT-Position hinterlegt.

Die entsprechenden Angaben werden über die d86-Datei eingelesen.
																																(ja/nein)

Kügler, Rico: Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

bei ja: (Eintrag in Spalte 16:)
(ca.) Angaben: in Stunden (h), Tagen (d), Wochen (Wo), Monaten (Mo)
Ein Eintrag ist auch bei Verkürzung der Bauzeit (z. B. durch vereinfachte Abläufe bei geänderten Leistungen o. ä.) vorzunehmen.
Ergänzende Hinweise zu den erkannten konkreten Auswirkungen, sind in der Spalte 16 zu hinterlegen.

bei nein: Sofern die NT-Leistungen keinerlei Auswirkungen auf die Bauzeit haben (z. B. in Fällen von Leistungen "anstatt" bzw. bei Leistungserbringung durch eine gesonderte Bauspitze oder einen weiteren NAN o. ä.) ist hier in der betreffenden Zeile in der Auswahl der Eingabewert „nein" hinterlegt.

































						

Kügler, Rico: Es ist die Frage zu beantworten, ob das Bau-Ist vom Bau-Soll abweicht.
Eine der ersten Voraussetzungen für die Anspruchsprüfung nach § 2 Abs. 3 VOB/B ist, dass Bau-Soll und Bau-Ist nicht voneinander abweichen. Es ist positionsscharf zu überprüfen, ob der Inhalt des NT-Angebotes der aufgetretenen bzw. vorgegebenen Abweichung entspricht.
Das Bau-Soll ergibt sich aus allen Bestandteilen den Bauvertrages (siehe § 3 Bauvertrag). Daher reicht insbesondere ein Abgleich der LV-Positionen nicht aus, sondern es sind alle Vertragsbestandteile in die Betrachtung und Wertung einzubeziehen, v.a. auch die allgemeinen Vorbemerkungen, Pläne etc.

Zusätzlich sollten in Spalte 14 alle Quellen benannt werden, in denen zu der gegenständlichen Leistung Aussagen getroffen werden.

Die begrenzte Auswahl der möglichen Eingabewerte "ja" oder "nein" ist in dieser Spalte mit Dropdown-Menü hinterlegt.

Eine Bearbeitung der folgenden Spalten ist nur dann möglich, wenn die Frage „Abweichung vom Bausoll“ verneint wurde.
		

Kügler, Rico: In diese Spalte müssen - sofern keine Abweichung vom Bausoll erkannt wurde und es sich zweifelsfrei um vertragliche Leistungen handelt, welche über die vom AN benannte HLV-Position abzurechnen sind (bestätigte Mehrmenge bzw. Mindermenge) - die vereinbarten/beauftragten Vordersätze der jeweils angesprochenen HLV-Position händisch übernommen/eingetragen werden. 				

Kügler, Rico: Die betreffende Mengenangabe (Vordersatz der NT-Position) wird über die d86-Datei eingelesen.				

Kügler, Rico: Angabe der gemeinsam festgestellten bzw. bestätigen Leistungen/Mengen (im Falle bereits erbrachter Leistungen [Anmerkung: Aufmaße zu außervertraglichen Leistungen sind erst mit Vorliegen des VertragsänderungsLV zu erstellen.])
oder Eintrag der Menge, welche im Abgleich mit den Vorgaben/Unterlagen als plausibel betrachtet wird (im Falle, dass die Ausführung der Leistungen noch aussteht bzw. die betreffenden Mengen noch nicht festgestellt wurden, erfolgt die Abrechnung der vereinbarten NT-Menge dann zum Aufmaß).

Ergänzende Bemerkungen (so z. B. eine Aussage zu "inneren" Mengen von Pauschalen) sind in der Spalte 14 zu hinterlegen.



PIng. <<dem Grunde nach>> 

		Entscheidung dem Grunde nach über eine VAE

				Bearbeiter/In:

		Nachtrag: 

		Anmerkungen der PL zu den Einzelpositionen /
Entscheidung dem Grunde nach

		1		2		3		4		5		6				7

		Forderung des AN / Nachtrags-LV				1. Hauptvertrag		2. Vertragsänderungs-		3. Sachverhalt		Entscheidung dem Grunde nach 				Anlage



		Pos.		Kurzbeschreibung des Inhalts		(Kurzbeschreibung		Nachtragsforderung 		(Beschreibung und Begründung		Anspruch		(inkl. Begründung ung ggf. Gegenforderungen)

		Nr.		der Nachtragsforderung		des Vertragsinhaltes)

Schöpe, Olaf: zu 1. Hauptvertrag (Kurzbeschreibung des Vertragsinhalts)

Ausgangspunkt einer Prüfung der Nachtragsberechtigung muss immer der Inhalt des Hauptvertrags sein, denn es wird ja gerade eine geänderte / zusätzliche Leistung zum Inhalt des Hauptvertrags behauptet. Es ist zunächst zu prüfen, ob die „globale“ Nachtragsleistung bereits im Hauptvertrag dargestellt ist (z.B. Los X, Unterlos Y; Stützwand X, Bohrpfähle, Bahnsteigausstattung). In einem zweiten Schritt sind die genauen Positionen zu benennen. Auch in einem Einheitspreisvertrag kommen den Vorbemerkungen, BVB usw. eine leistungsbestimmende Rolle zu. Auch diese sind also auszuwerten. Selbstverständlich kann das Ergebnis auch nur sein, dass diese Bauleistung noch nicht einmal ansatzweise im Hauptvertrag enthalten ist (z.B. ein-fach vergessen wurde).

		(Kurzbeschreibung des Inhaltes)

Schöpe, Olaf: zu 2. Nachtragsforderung (Kurzbeschreibung des Inhaltes)

Hier sollte der Gegenstand des eingereichten Nachtragsangebots in wenigen Sätzen dargestellt werden. Normalerweise wird ein Nachtrag nämlich für eine bestimmte „Hauptleistung“ eingereicht, wobei sich diese Leistung wiederum in mehrere Positionen aufgliedert. Selten mag es auch Vorkommen, dass das Nachtragsangebot mehrere Sachverhalte / „Hauptleistungen“ betrifft (z.B. sämtliche geänderten/zusätzlichen Leistungen zu den Oberbauarbeiten des Hauptvertrags). Hier empfiehlt sich bereits eine kurze Zuordnung der einzelnen Nachtragspositionen (z.B. Pos. 1-13, Pos. 14-22). Liegen mehrere Nachtragssachverhalte vor, ist die folgende Darstellung natürlich entsprechend getrennt durchzuführen.
		der Vertragsänderung / des Nachtrages)

Schöpe, Olaf: zu 3. Sachverhalt (Beschreibung und Begründung des Nachtrags)

Nunmehr ist auf den Sachverhalt einzugehen, welcher zur behaupteten geänderten / zusätzlichen Leistung geführt haben soll. Grundsätzlich ist eine ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers erforderlich. Hier genügt nicht die bloße Behauptung, die Leistungen seien angeordnet worden. Vielmehr ist die Ursache der Anordnung darzustellen. Dies können beispielsweise technische Notwendigkeiten, Prüfvermerke des EBA, Wünsche der Bauherren oder eine fehlerhafte Ausschreibung sein. 
An dieser Stelle kann bereits die Begründung des Auftragnehmers dargestellt werden.

		bestätigt?

Schöpe, Olaf: zu 4. Entscheidung dem Grunde nach (inkl. Begründung und ggf. Gegenforderungen)

Dieser Abschnitt lässt sich nicht immer sauber von der Darstellung des Sachverhalts trennen. Grundsätzlich geht es um eine Bewertung des oben dargestellten Sachver-halts, das heißt: Liegt die Anordnung einer zusätzlichen  / geänderten Leistung vor oder einer Vertragsleistung. Handelt es sich also beispielsweise tatsächlich um eine zusätzliche Leistung oder ist diese nicht schon durch eine vereinbarte Richtlinie oder auch die allgemeine Formulierung im Hauptvertrag erfasst. Eigentlich erst bei diesem Prüfungsabschnitt wäre auf die Berechtigung einzelner Positionen des Nachtragsangebots einzugehen. Hier sollte also die klassische vertragstechnische Prüfung erfolgen. Im Ergebnis sollte im Regelfall eine klare Aussage zur Berechtigung jeder einzelnen Nachtragsposition vorliegen. Gegebenenfalls sind auch Ausführungen zur wirtschaftlichsten Variante erforderlich.

Am Ende sollten die Ergebnisse noch einmal kurz zusammengefasst werden. Dies ist insbesondere bei dem Vorliegen von zahlreichen Positionen hilfreich. Um wieder zur Ausgangsfrage zurückzukommen, sollte wenn möglich abschließend auch eine Aussage zur Berechtigung der geltend gemachten „Hauptleistung“ als Ergebnis festgehalten werden.
Bei einer Nachtragsberechtigung sind gegebenenfalls nicht zur Ausführung kommende Hauptvertragsleistungen zu benennen.
Bei einer Verursachung durch einen Dritten (z.B. externer Planer) wäre auch auf mögliche Schadensersatzansprüche einzugehen.

		Anmerkungen zu den Einzelpositionen des NT / ergänzende Bemerkungen 



Anspruchsbewertung aus BÜW übertragen



BÜW Zusammenfassung

		Stellungnahme --->

OlafSchoepe: In dem nebenstehenden Feld kann die zugehörige Stellungnahme der BÜW als pdf-Datei eingefügt/hinterlegt werden!

Hierzu nebenstehendes Feld anklicken und die Datei (abschließend bearbeitete Stellungnahme) auswählen und einfügen!


				Bearbeiter/In:

		Nachtrag Nr. 				0																0

		Anmerkungen der BÜW zu den Einzelpositionen 

		1		2		3		4		5		6		7		8				9		10		11		12

		NT-		Kurzbeschreibung der NT-Leistung		"dem Grunde		bestätigt  auf Grundlage des § 2  ... VOB/B		erfasste 		ME		Leistung		Bezugspos.				Leistungs-		ergänzende Bemerkungen zum Prüfergebnis/den Eintragungen in den einzelnen Spalten (unter Berücksichtigung des Anschreibens) // z. B. ergänzende Anmerkungen: zum Ergebnis des Abgleichs Bau-Soll zu Bau-Ist / zu dem nachträglichen Eingriff des AG (den konkreten Vorgaben) / den näheren Umständen der Leistungserbringung / zu den leistungsbezogenen Ansätzen der NT-Kalkulation / zu den angeführten Bezugspositionen (Angabe von Mehr- bzw. Minderaufwendungen) /  zu den Auswirkungen auf die Bauzeit ...		Auswirkung(en)		Anlagen

		Pos.				nach"				bzw. 				bereits		HLV bzw. NT				ansatz in 				auf die Bauzeit

		Nr.				bestätigt?				bestätigte				erbracht?						der NT-Kalk.

		

OlafSchoepe: Die NT-Titel und Positionsnummern werden über die d86-Datei eingelesen.

Anmerkung: Sofern hier wie auch in den nachfolgenden Spalten, fehlerhafte Angaben erkannt werden bzw. eine Fehlermeldung beim Einlesen erfolgte, hat der AN die d86-Datei zu korrigieren.

		

OlafSchoepe: Hinweis: Der zugehörige Langtext ist in dieser Spalte im Kommentar der jeweiligen NT-Position hinterlegt.

Die entsprechenden Angaben werden über die d86-Datei eingelesen.		(ja/nein)				NT-Menge 				(ja/nein)		

Wagner, Frank : Erklärung :


* steht für: Bei der angeführten Bezugsposition handelt es sich um eine direkte Vergleichsposition (identische Leistung / keine Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der hierin hinterlegten Leistung).

** steht für: Die angeführte Position sollte sich für einen Abgleich einzelner Ansätze eignen (enthält vergleichbare Teilleistungen --> diese sollten - wie auch die Mehr- bzw. Minderaufwendungen gegenüber der angeführten Bezugsposition - in Spalte 15 angeführt werden).

Es erfolgt kein Eintrag (* bzw. **), sofern in Spalte 13 lediglich die vertragliche Position (welche nunmehr über die NT-Leistung ggf. gänzlich entfällt o. ä.) angeführt werden soll. Ergänzende Bemerkungen sind in der Spalte 15 zu hinterlegen.
				plausibel?				ja / nein







Mappe schließen



EK (Einheitspreisvereinbarung)

		Vergabevorgangs-Nr.:												SAP-Kontrakt-/Bestell-Nr. (HV):



		Projektbezeichnung:				0



		Bedarfsträger:												Einkäufer:



		AN HV



		Nachtrags-Nr. (AN):				0								Inhalt des Nachtrags:





		Nr. NT
AN		NT-Pos		NT-Bezeichnung		Forderung zur Zeit der Verhandlung
(Forderungshöhe ggf. abgewandelt)								Ergebnis nach Verhandlung								Bemerkungen

								Menge
ggf. angepasst*		Einheit		EP
[€]		GP
[€]		Menge		Einheit		EP
[€]		GP
[€]

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12



		Zwischensumme:												0.00								0.00

																0.00%		 Nachlass HV:				0.00 

																Auftragssumme Nachtrag:						0.00 



		entfallene Positionen aus dem Hauptvertrag:														Menge		Einheit		EP
[€]		GP
[€]		Bemerkungen

		OZ																				0.00

		OZ																				0.00

		OZ																				0.00

		OZ																				0.00

		OZ																				0.00

		OZ																				0.00

		Zwischensumme:																				0.00

																0.00%		% Nachlass HV:				0.00

																Summe Entfall HV:						0.00



		Der Nachlass aus dem HV in Höhe von …..% ist berücksichtigt.																Gesamtsumme:				0.00



		gezeichnet:



&"Arial,Standard"&14Einheitspreisvereinbarung 
Nachträge	Anlage 2 zum Verhandlungsprotokoll
vom.....................	Dateiversion: 06.04.2009



* nach Plausibilitätsprüfung	Seite &P von &N	


Vergabevorschlag und Verhandlungsprotokoll füllen



EK (Prüf- u. Verhandlungserg.)

		Bauvorhaben:								VÄ-Nr. AG:

										NT-Nr. AN:

										VÄ-Datum:

		Vergabe-Nr.:								Forderungshöhe,
netto:

		Vertrags-Nr.:								abgewandelte
Forderungshöhe, netto:

		SAP-Bestell-Nr. (BV):								VÄ-Leistung:

		Einkäufer:								Bauzeit gemäß Bauvertrag:



		VÄ-Position		Bezug HLV		Positionsart		Bezeichnung		ME gefordert		ME 
geprüft		Menge gefordert		Menge geprüft		EP
gefordert		EP
geprüft		EKT
Lohn KoA 60
geprüft		EKT
KoA 61-69
geprüft		EKTinfolge BGK-Änderung
geprüft

BBrenner: BBrenner:
Grundsatz 1: Soweit eine NT-Leistung direkt nuBGK (=zeitabhängige BGK) auslöst, gehören diese zum Nachtrag und sind zu vergüten.
Grundsatz 2: Der Nachweis muss konkret erfolgen, sprich die Ursache muss die Leistungsänderung sein.
Was wird damit erreicht: 
1. Der AN bekommt zeitnah seine konkreten nachgewiesenen Aufwendungen entschädigt.
2. Die Finazierungszuordnung und damit auch die Finanzierungssicherheit wird gewährleistet.

In der SR werden die zusätzlichen Gemeinkosten berücksichtigt.		nuBGK 
aus Entfall-
positionen

BBrenner: BBrenner:
Grundsatz: wenn der NT beauftragte HV-Pos. ersetzt (Entfall zu 100%),kann der AN die zeitabhängigen BGK "vorläufig" abrechnen (abschließende Prüfung erfolgt über Schlussbilanz)!

In der SR werden die Gemeinkosten berücksichtigt.		Zuschlag
uBGK
geprüft

BBrenner: BBrenner:
BBrenner:
Grundsatz (ANKE): eine Deckung der BGK, die zeitabhängig kalkuliert wurden erfolgt über NT nicht!
Es werden nur die uBGK vergütet.

Erst wenn die Bauzeit durch Verschulden des AG verlängert wurde, wird über die Höhe der zusätzlichen BGK auf Grund der durch den AG verschuldeten Verlängerung verhandelt => Bauzeitennachtrag!		davon Zuschlag 
UGK geprüft

BBrenner: BBrenner:
Grundsatz (ANKE): ÁGK und W&G werden immer als umsatzabhängig betrachtet (UGK) und sind somit bei NT zu vergüten.

		EP 
verhandelt		EKT
Lohn KoA 60
verhandelt		EKT
KoA 61-69
verhandelt		EKTinfolge BGK-Änderung
verhandelt		nuBGK 
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Anwendungserläuterung zur Nachtragsbewertungsmatrix

·
systemische Voraussetzung:
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Die Einstellung für Makros muss manuell auf „Alle Makros aktivieren“ gesetzt werden.

-> Öffnen der Excel-Datei. Dann Klick auf „Datei“ und anschließend „Optionen“




-> Dann Klick auf „Sicherheitscenter“ und anschließend „Einstellungen für das Sicherheitscenter“
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-> Dann Klick auf „Einstellungen für Makros“ und anschließend „Alle Makros aktivieren“.
    Schließlich mit „OK“ bestätigen. Um zum Ausgangsmenü zurückzukehren: nochmals „OK“.
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·
Vorbereitung zum Einlesen der D86-Datei




-> im 1. Reiter „Inhalt“ bitte den Button "LV / D86 Datei einlesen" bestätigen
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im nächsten Schritt wird abgefragt, wo sich die einzulesende, abgelegte D86-Datei befindet



-> Pfad ist individuell aufzuzeigen:
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-> die gewünschte, einzulesende D86-Datei auswählen und mit „OK“ bestätigen:
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Nunmehr wird die Baustellenbezeichnung abgefragt.


Der aufgezeigte Textvorschlag stammt vom AN.

-> Die Baustellenbezeichnung (ggf. abändern und anschließend) mit „OK“ bestätigen:
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Sodann wird die Firmenbezeichnung des AN abgefragt.


Der aufgezeigte Textvorschlag stammt vom AN.

-> Die Firmenbezeichnung (ggf. abändern und anschließend) mit „OK“ bestätigen:
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Schließlich wird die Nachtragsnummer des zu prüfenden Nachtrags abgefragt.


Der aufgezeigte Nummernvorschlag stammt vom AN.
Die Nachtragsnummer (ggf. abändern anhand der NT-Nummer aus GRANID und anschließend) mit „OK“ bestätigen:
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·
automatischer Einlesevorgang


Mit Betätigung/Bestätigung des letzten „OK“ hat der automatische Einlesevorgang begonnen, vorausgesetzt, die D86-Datei wurde vom AN korrekt erstellt.



„Fehler“ in der D86-Datei werden im Zuge des Einlesens angezeigt.
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„Fehler“ in der Datei führen fast immer zu Fehlern im Langtext des NT-LV.  So sollten die wenigsten Fehler akzeptabel sein, was zur Folge hat, dass der AN die D86-Datei zu korrigieren hat.
Geringfügige Fehler können selbst behoben oder ignoriert werden. Im obigen Beispiel ist der „Fehler“ zu ignorieren, weil in der Nachtragsposition tatsächlich keine Leistung hinterlegt ist.


·
die eigentliche Arbeit: die Bewertung des Nachtrags


Soweit das Einlesen beendet ist, kann nun in der Fußzeile von vier möglichen roten Reitern der gewünschte Reiter angewählt und dort die entsprechenden Eintragungen vorgenommen werden.


(Beachte: es findet eine Unterscheidung nach Anspruchsgrundlagen statt. Es ist diejenige Anspruchsgrundlage zu wählen, die der AN benannt hat. Dieser Grundsatz findet sich als Hinweis auch im unteren Teil des Inhaltsreiters wieder.)
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Der programmseitig an der Matrix gegebene Vorteil ist, dass der Bearbeiter keine Anpassungen in den Spaltenbreiten oder sonstige Änderungen am Seitenlayout vorzunehmen braucht – die Einstellungen sollen auch zwingend so belassen werden! Eine Änderung der Zeilenhöhe ist im Bedarfsfall jedoch möglich, wobei auch hier die optimale Zeilenhöhe bereits voreingestellt ist.





·
Hinweise zum Aufbau der Bewertungsmatrix


[image: image14.png]Start | Einfugen  Setenlayout  Formein  Daten  Uberprifen  Ansicht
R P P =) ) et ) 0% Atzents ewo
(22 Kopieren N o 00 Bedi :)g Als Tabelle  Wahi 2 dard
A10 - £ 51
S| s c > e ; S " T« T

1
2 H
3 Nachtrag Nr.

4 Anmerkungen der BUW zu den Einzelpositionen
5|1 2

6 | NT- |Kuzbesciveibung der NT-Leistung

7 | Pos.

8 | N

o 5

[Anderung des Bauentwurfs (geanderte Leistungen) - § 2 Abs. 5 VOB/B:

(Werden durch Anderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die Grundiagen des Preises fir eine im Vertrag vorgesehene Leistung
lgeandert, so st ein neuer Preis unter Bericksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung ol vor der Ausfihrung getroffen
|werden. // in Verbindung mit:

|5 1 Abs. 3 voB/:
|Anderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehatten.

[Nicht vorgesehene Leistung (zusatzliche Leistungen) - § 2 Abs. 6 VOB/B:
L. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf besondere Vergutung. Er muss jedoch den Anspruch
|dem Auftraggeber ankiindigen, bevor er mit der Ausfiihrung der Leistung beginnt.

10 L[ mraze 10019 [2. Dié Vergutung bestimimt sch niach den Grundiagen der Preermietiung fur dié vartragiche Lestung und den besonderen Kosten der gefordertan Lastung.

11 T e o B ie st magichs: vor Beginn der Ausfuhrung 2u vereinbaren. // n Verbindung mi:

1p L O P e T s 1 Abs. 4 vos/e:
o ~—|Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausfiihrung der vertragichen Leistung erforderlich werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit
51,00 Sauberkeischiht T KopEalken

R Kopteal [auszufihren, auBer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. Andere Leistungen konnen dem Auftragnehmer nur mit seiner
o (Zustimmung Ubertragen werden.

10105 | Bevehren Beo 1!






Zu dem jeweiligen Kurztext der NT-Position ist in dem betreffenden Feld im Kommentar dann auch der Langtext der NT-Position hinterlegt


Der aktuelle Wortlaut der entsprechenden Anspruchsgrundlage ist in den jeweiligen Reitern in den Zellen B2 (mit einem kleinen roten Dreieck) als Kommentar hinterlegt.



-> Die Computermaus auf das dunkelgelbe Feld bewegen und schon erscheint der Normtext.
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Bei der Bewertung des Anspruchs muss sich der Bearbeiter mit den Anspruchsvoraussetzungen auseinandersetzen. Dabei hat er verschiedenste Überlegungen anzustellen. Die – gedanklich – vorzunehmenden Fragestellungen sind in den jeweiligen Reitern in den Zellen (mit einem kleinen roten Dreieck) als Kommentar hinterlegt.



-> Die Computermaus auf das entsprechende Feld bewegen und schon erscheint der – gedankliche – Prüfungsablauf.
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Bei manchen Bearbeitungsfeldern sind Antwortmöglichkeiten mit dropdown-Funktion als Pflichtangaben vorgegeben, andere Bearbeitungsfelder sind mit Freitext zu befüllen. Die Matrix ist mitunter so voreingestellt, dass bei der Verneinung einer Pflichtfrage die restlichen Zellen der Zeile für Eintragungen gesperrt sind.
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Am Ende jeder Zeile jedes Bearbeitungsreiters lassen sich Anlagen einfügen



(in Reiter § 2 Abs. 5/6 und Reiter § 2 Abs. 9 in Spalte 18, in Reiter § 2 Abs. 8 in Spalte 23, in Reiter § 2 Abs. 3 in Spalte 16 und im Reiter BÜW Zusammenfassung in Spalte 12).


Beachte: es sind nur Anhänge der Formate .pdf oder .jpg möglich!



Beachte ferner: großvolumige Datenmengen unbedingt vermeiden!


-> Durch einfachen Mausklick in das betreffende Feld erscheint die Abfrage nach dem Pfad, wo sich die anzuhängende Anlage befindet. Dabei ist auf die individuell vorzunehmende Einstellung pdf/jpg zu achten. Anschließend mit „Öffnen“ bestätigen.
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Zur Reduzierung des möglichen Datenvolumens bietet sich das „Ausschneiden“ von Elementen von pdf/jpg-Dateien mittels „Snipping Tool“ an. Das ausgeschnittene Element ist dann zunächst als jpg-Datei zwischenzuspeichern.



Das pdf/jpg ist nun als Anlage eingefügt, ragt aber vom Umfang über die Zelle hinaus.


Durch diagonale Verschiebung der rechten unteren mit der Maus (Stauchung) kann das pdf/jpg an die Zellgröße angepasst werden.
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Insbesondere im Reiter „BÜW Zusammenfassung“ sollte vom Bearbeiter darauf geachtet werden, dass sich die Anlagen (einfügen mehrerer Anlagen ist hier möglich) optisch innerhalb des Feldes/der Zelle befinden, da die Felder ansonsten über die Seitenränder hinaus ragen bzw. unnötig eine weitere Seite gedruckt wird.


Sofern der Bearbeiter zu einem NT-Titel/einer NT-Position mehrere Anlagen einfügen möchten (Fotos, Planauszüge etc.), ist die Überlegung anzustellen, ob diese nicht im Anschreiben/Stellungnahme besser untergebracht wären.[image: image22.png]16
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·
Ende der Bearbeitung



Ist die Prüfung des Nachtrags über alle Positionen abgeschlossen, hat der Bearbeiter abschließend seinen Namen und die Nachtragsursache in den dafür vorgegebenen Feldern einzutragen und die „fertige“ Word-Stellungnahme anzuhängen.
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Sodann wird die EXCEL-Datei geschlossen und schreibgeschützt.
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-> Im Reiter „BÜW Zusammenfassung“ den Button „Mappe schließen“ bestätigen. Anschließend bei der Passwort Abfrage die Datei mit einem selbstgewählten Passwort versehen und danach „OK“ drücken.


-> Nun kann die Datei abgespeichert werden (übliche Vorgehensweise, keine Besonderheit).


·
Hinweise für PM/ Einkauf


Um Informationen aus vorangegangenen Bearbeitungsschritten zu erhalten, gelangt man in den Reitern "PM" und "EK" in der jeweiligen Position mit einem Klick auf die rechte Maustaste direkt in die betreffende Zeile der Mappe "BÜW" bzw. "PM".


PM und EK haben so die Möglichkeit, die einzelnen Prüfschritte der BÜW in der jeweiligen Arbeits-/Bewertungsmappe (gemäß Vortrag AN) über die Vorgaben in den Spaltenköpfen nachzuvollziehen.
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VIEL ERFOLG !

Hinweise und Anregungen zur Bedienungsanleitung bitte an Rico Kügler oder Olaf Schöpe.
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Stellungnahme / Bewertung zum Nachtragsangebot Nr.: xxx   


			An


			Herrn/Frau       





			per Mail an


			Max.Projektleiter@deutschebahn.com





			Von


			Absender (Bearbeiter)





			Telefon


			


			





			Fax






			


			





			Mobil


Datum/Zeichen


			





			Email


			Ich.Absender@deutschebahn.com





			Datum/Zeichen


			xx.xx.2016








			Kopie an


			









 


Projekt: 




Vertrag: 




AN:





Nachtragstitel: 
 


mit Datum vom:



Angebotssumme:




Status:
· vor Ausführung    FORMCHECKBOX 
    · in Ausführung   FORMCHECKBOX 
    · Leistung abgeschlossen   FORMCHECKBOX 






Sehr geehrte(r) Herr/Frau Projektleiter/-In,



im Folgenden beschreiben wir das Ergebnis unserer Prüfung zum v. g. Nachtragsangebot:


ggf. Mängel bei der formellen Prüfung:


Nach unverzüglich erfolgter Prüfung des Nachtragsangebotes nach Eingang bei uns/mir am … (Datum) müssen wir/muss ich feststellen, dass eine materielle Prüfung infolge Unvollständigkeit nicht möglich ist.



Daher geben wir/gebe ich das Nachtragsangebot zurück und weisen/weise gemäß § 16.1.20 und 21 BVB auf folgende Beanstandung hin: 


· es fehlt …



· es fehlt …




Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass die uns gesetzte Bearbeitungsfrist für den vorliegenden Nachtrag bis zum Vorliegen der nachgeforderten Unterlagen ruht.



(Die weitere Auseinandersetzung mit folgenden Punkten kann dann somit entfallen;



das bedeutet, den Text bis „Für eventuelle Rückfragen …“ löschen.)



Sachverhalt:


…



· Das NT-Angebot nimmt Bezug auf die Anzeige(n) zu Leistungsänderungen Nr.: XX 


(als Anlage Nr. YY dem NT-Angebot beigefügt) 



· Vom AN benannte Anspruchsgrundlage:



z.B.: § 2 Abs. 6 VOB/B in Verbindung mit § 1 Abs. 4 VOB/B



· Nachträglicher Eingriff des AG (in das Bau-Soll)?



  nein  FORMCHECKBOX 
 / ja  FORMCHECKBOX 



→ über: AvL Nr.  … vom  bzw. Festlegung(en) im Rahmen der 10. Baubesprechung (als Anlage Nr. … dem NT-Angebot beigefügt) 



hier im Sinne des § 1 Abs. 3  FORMCHECKBOX 
, Abs. 4 Satz 1  FORMCHECKBOX 
 bzw. Abs. 4 Satz 2  FORMCHECKBOX 
) 


bzw. im NT-Angebot nicht dokumentiert  FORMCHECKBOX 




mögliches Zwischenergebnis:
Im Ergebnis wird festgestellt, ob die vom AN beschriebene Abweichung gegeben und zutreffend (Inhalt/Umfang) ist und den Vorgaben des AG entspricht. 


Ergänzende Angaben zum Bau-Soll:



…



Ergänzende Angaben zum Bau-Ist:


…



Bewertung der Einzelpositionen:


Unsere Anmerkungen zu den Einzelpositionen entnehmen Sie bitte der beigefügten Excel-Tabelle.


Auswirkungen auf die Bauzeit:



Zum Beispiel: 



Die Arbeiten lassen/ließen sich so eintakten, das die Abläufe gemäß Vertragsterminplan hiervon nicht berührt werden. → somit kein Anspruch auf eine Verlängerung der Bauzeit!


oder: 



· Auswirkungen auf einen Einzelvorgang:



nein  FORMCHECKBOX 
 / ja  FORMCHECKBOX 

betroffener Vorgang (lfd. Nr. Vertragsterminplan):

vsl. Dauer/Verlängerung:



· Auswirkungen auf die Gesamtbauzeit:



nein  FORMCHECKBOX 
 / ja  FORMCHECKBOX 

vsl. Dauer/Verlängerung:


(Fazit / Bewertung des vorgetragenen Anspruchs:



… (siehe nächste Seite)


Mögliche Textbausteine zur Feststellung, ob die Forderung des Auftragnehmers aus § 2  VOB/B hergeleitet werden kann:



Bei Bejahung des Anspruchs:
Wir erkennen in Ihrer diesbezüglichen AvL einen Eingriff im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B und hiernach einen grundsätzlichen Anspruch auf eine besondere Vergütung auf Grundlage des § 2 Abs. 6 VOB/B.



oder bei Verneinung des Anspruchs, weil die vom AN verlangte besondere Vergütung für eine Leistung verlangt wird, die …

a) bereits in der Leistungsbeschreibung des Hauptauftrages - evtl.  auch  in den Vorbemerkungen dazu - enthalten ist,


b) von der Leistungsbeschreibung des Hauptauftrages bei entsprechender Auslegung aus Sicht der Bieter noch erfasst wird und sich deshalb die Anordnung des Auftraggebers nicht als eine  solche im Sinne des § 2 Abs. 5 VOB/B, sondern als Anordnung zur vertragsmäßigen Ausführung der geschuldeten Leistung  gemäß  § 4 Abs. 1 Nr. 3 S. 1 VOB/B darstellt,


c) als Nebenleistung nach den jeweiligen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, der  DIN 18299 oder auf Grund  konkret vereinbarter und AGB-rechtlich unbedenklicher wirksamer   Vertragsbedingungen (BVB, ZVB, ZTV, VOB/C) mit den vereinbarten Preisen abgegolten ist


(§ 2 Abs. 1 VOB/B) oder


d) der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Vertrag ausgeführt hat und bei der die Voraussetzungen zur Anerkennung nach § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B oder § 2 Abs. 8 Nr. 3 VOB/B i. V. m. §§ 683, 670 BGB nicht vorliegen.



Für eventuelle Rückfragen stehen wir/stehe ich gern zur Verfügung.



Beachten Sie bitte die entsprechende Statusänderung in GRANID vorzunehmen.



Mit freundlichen Grüßen









Absender (Bearbeiter)


1 IF  <s s > s 3 "..."
...
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Anlage 1: Checkliste Unterlagen und Angaben Betra-Antragstellung



Projekt: …

Erstellt von: …



		Unterlagen und Angaben für Betra- Antrag

		Übergabe durch

		liegt vor

		nicht              relevant



		Betra- Antragpunkt Abrechnungsdaten

· Planungs-AIB 

· Projektnummer PSP-Element

		

PL

PL



		

☐

☐

		

☐

☐



		Für Betra- Antragpunkt 1 Lage der Baustelle

· Lageplan      

	

		

PL, VZG-SharePoint, BB

		

☐

		

☐



		Für Betra- Antragpunkt 2 Arbeitszeit, Gleissperrung, Ausschaltung der Oberleitung Nichtverfügbarkeit sonstiger Bahnanlagen

· Baubetriebsplan, Verknüpfte BBMN 	                    

· Baulogistikplan		   	   	

· Bauablaufpläne AN 	                      

· Übersichtsplan mit Schaltanweisung (EbSÜ)                      			        

· Ggf. Änderungsantrag EbSÜ  

	

		



BBPneo

PL

BauAN

PL, Fachplaner



PL, Fachplaner



		





☐

☐

☐ 

☐ 



☐

		





☐

☐

☐ 

☐ 



☐



		Für Betra- Antragspunkt 3 Geschwindigkeitseinschränkungen und andere Besonderheiten für Zugfahrten

· Langsamfahrstellenplanung (Vordruck 819.1305V01 und V10, ggf. V30 und V60)	              

· Weitere Einträge in die La     

                 		

		



Fachplaner LST, BÜB



Betra-Antragsteller, PL

		



☐



☐

		



☐



☐



		Für Betra- Antragspunkt 4 Zuständige Berechtigte

· Fahrdienstleiter		    

· Technischer Berechtigter/UV-Berechtigter         

· Schaltantragsteller	  

		

BBPneo

Beauftragte Firma

Beauftragte Firma



		

☐

☐ 

☐ 

		

☐

☐ 

☐ 



		Für Betra- Antragpunkt 5 „Lage der Betriebliche Regelungen“

· LST-Planung Bauzustände	              

· Ggf. Änderungsantrag EbSÜ  

· Bahnübergänge		          

· Eingleisstellen für Zweiwegefahrzeuge und Geräte, LÜ-Sendungen

			

		

PL, BÜB LST

PL, Fachplaner

PL

PL, BBK, ALV-Fb

		

☐

☐ 

☐ 

☐

		

☐

☐ 

☐ 

☐



		Für Betra- Antragpunkt 6 „Sicherung der Beschäftigten“

· Sicherungsplanung

		

PL



		

☐

		

☐



		Für Betra- Antragpunkt 7 „Verantwortliche“

· Ausführende Firmen aller Gewerke

· Leitender Bauüberwacher		

· Bauleiter ausführende Firmen	

· Bauüberwachung	

· Inbetriebnahmeverantwortlicher (IBV)	

· Beauftragtes Sicherungsunternehmen / Sicherungsaufsicht

· Sicherungsüberwachung

· Sicherungskoordination				

Bei Arbeiten an LST-Anlagen

· Arbeitsverantwortlicher LST

· Anlagenverantwortlicher LST			

Bei Arbeiten an Telekommunikationsanlagen

· Arbeitsverantwortlicher TK			

· Anlagenverantwortlicher TK

Bei Arbeiten an Oberleitungsarbeiten

· Arbeitsverantwortlicher an OL

· Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter an OL

Bei Arbeiten in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlagen

· Arbeitsverantwortlicher in der Nähe von aktiven Teilen der OL

· Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter in der Nähe von aktiven



		

PL

BÜW

PL

BÜW

PL

PL



PL

PL, BzS



PL, BauAN

DB InfraGO AG GB-Fahrweg

PL, BauAN

DB InfraGO AG GB-Fahr-

weg

PL, BauAN

DB InfraGO AG GB-Fahrweg, PL, BÜW





PL, BauAN



DB InfraGO AG GB-Fahrweg, PL, BÜW



		

☐

☐ 

☐ 

☐

☐



☐ 

☐ 



☐

☐



☐

☐ 



☐ 

☐





☐



☐

		

☐

☐ 

☐ 

☐

☐



☐ 

☐ 



☐

☐



☐

☐ 



☐ 

☐





☐



☐



		Für Betra- Antragsabschnitt 8 Angaben zur Bautechnologie

· Bauablaufplan AN                      

· Baulogistikplan		

		

PL, BauAN

PL



		

☐

☐

		

☐

☐



		Für Betra- Antragsabschnitt 9 Sonstige Angaben

· Ggf. eingesetzte Maschinen 

· Auflagen aus Genehmigungen fürs Verständnis der Angaben

· Angrenzende und kollidierende Maßnahmen



		Bemerkung



		

		









		Für Betra-Antragsabschnitt 10 Folgen bei Nichtzulassung der Maßnahme

· Maßnahme kann nicht fertig gestellt werden

· Inbetriebnahmegefährdung

· Nicht einhalten öffentlich kommunizierter Termine

· Betriebliche Einschränkungen z.B. La



		Bemerkung



		

		



		Für Betra- Antragsabschnitt „Anlagen“ 

· Lageplanskizze

· Dokumentation der am Betrieb teilnehmenden Unternehmen (am Bau Beteiligte EVU´s)

· Änderungsantrag EbSÜ, 

· Formbogen nach Ril.819.1305V01, 
Ril.819.1305V10 (ggf. V30 oder V60)

· Einfahrkonzept – bei Hilfsbrückeneinbau nach Ril.804.4110, 

· Regionale Zusatzbestimmungen beachten nach Ril.406.900x, 

· Ggf. nicht aufgeführte wichtige Dokumente



		

BBPneo, BB

PL



PL, Fachplaner

PL, BÜW-LST



Abnahmeprüfer

		

☐

☐



☐

☐



☐



☐



		

☐

☐



☐

☐



☐



☐










		Legende



		Abkürzung

		Erklärung

		Abkürzung

		Erklärung

		Abkürzung

		Erklärung



		ALV

		Anlagenverantwortlicher

		BBMN

		Baubetriebsmaßnahmennummer

		OL

		Oberleitungsanlagen



		ARV

		Arbeitsverantwortlicher

		Fb

		Fahrbahn

		PL

		Projektleitung



		BauAN

		Auftragnehmer Bau

		La

		Langsamfahrstelle

		TK

		Telekommunikationsanlagen



		BBK

		Baubetriebskoordinator

		LST

		Leit- und Sicherungstechnik

		

		



		BB

		Betra-Bearbeiter

		LÜ

		Lademaßüberschreitungen
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[bookmark: _Toc93503943][bookmark: _Hlk144297472]Arbeitshilfe Betra-Antragstellung Teil 2

[bookmark: _Toc143176156]Vorabstimmungen zur Betra (Betra-Anlaufbesprechung)

[bookmark: Absender]

Vorabstimmungen zur Betra im Rahmen: … (bspw. Baubesprechung)



[bookmark: E_Betreff]Projekt: …



Erstellt von: …



(Folgende Kopfdaten und Anwesenheit nur bei separater Betra-Anlaufbesprechung ausfüllen.)

Erstellt am: …									Ort/Zeit: …



Firma/OE des Erstellers: …						Seitenumfang: …

				

Adresse: …                                                                         Anlagen: …

		



		Funktion

		Eingeladen (Name)

		OE / Firma

		Teilgenommen



		Betra-Antragsteller

		

		

		☐



		Bauüberwacher Gewerk …. 

		

		

		☐



		Bauüberwacher Gewerk …  

		

		

		☐



		Bauüberwacher Gewerk …. 

		

		

		☐



		Bauüberwacher Gewerk …. 

		

		

		☐



		Projektleiter

		

		

		☐



		Ausführende Firmen (Bauleiter/Logistiker)

		

		

		☐



		Anlagenverantwortliche

		

		

		☐



		Baubetriebskoordinator

		

		

		☐



		Leiter Betriebsbezirk

		

		

		☐



		Betra-Bearbeiter nach Entscheidung durch BBK

		

		

		☐



		

		

		

		☐









		Verteiler:

Wie eingeladen









		Nr.

		Thema

		Zuständig

		Termin

		Status



		1.



		Rücksprache Entwurf Betra-Antrag

…



		





		

		



		2.

		Weitere benötigte Angaben und Unterlagen (bspw. von der Projektleitung)

…



		

		

		



		3. 

		Konkretisieren der Bauablaufplanung 

…





		

		

		



		4.

		Baulogistik:

…



		

		

		



		5.

		Maschinen- und Personaleinsatz

…



		

		

		



		6.

		Handelnde Personen

Sind alle Ansprechpartner definiert?

…



		

		

		



		7.

		Sicherungskonzept

…



		

		

		



		8. 

		Vorstellung der geplanten betrieblichen Einschränkungen gem. genehmigter Baubetriebsplanung

…



		

		

		



		9.

		Eingleisstellen

…



		

		

		



		10.

		Kabeleinweisungen

Nachweis der unterwiesenen Personen

…
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Bestätigung der Betra-Bereitschaft



		Projekt:

		



		

		



		Teilprojekt:

		



		

		



		Betra:

		



		

		







		In Kraft ab:               

		                                            Außer Kraft ab: 



		

		



		Art der Arbeiten:

		



		

		



		Bestätigung der Auftragnehmer



		

		· Die erforderlichen Stoffe, Materialien, Geräte und Arbeitskräfte sind vorhanden. 

· Die Einweisung in die Lage von Kabeln und Leitungen ist erfolgt.

· Die Arbeitskräfte wurden in die Örtlichkeit und in die Betra eingewiesen.



		AN 

		



		

		Firma                       Name                          Datum                     rechtsverbindl. Unterschrift 



		AN      

		



		

		Firma                       Name                          Datum                     rechtsverbindl. Unterschrift 



		AN      

		



		

		Firma                       Name                          Datum                     rechtsverbindl. Unterschrift 



		AN Sicherungs-leistungen

		



		

		Firma                       Name                          Datum                     rechtsverbindl. Unterschrift 



		Sonstige      

		



		

		Firma                       Name                          Datum                     rechtsverbindl. Unterschrift 



		Bestätigung Fachdienste



		     

		



		

		Fachdienst	Name                          Datum                     Unterschrift 



		     

		



		

		Fachdienst              Name                          Datum                     Unterschrift 



		     

		



		

		Fachdienst              Name                          Datum                     Unterschrift 



		

		



		Bestätigung Bauüberwachung/ Gesamtverantwortlich*



		

		· Die Betra-Bereitschaft seitens der Fachdienste wurde bestätigt.

· Die Auftragnehmer wurden in die Örtlichkeit, Kabellagen und in die Betra eingewiesen. 

· Die benannten Schaltantragsteller und Erdungskräfte sind vorhanden. 

· Die Sicherungsmaßnahmen gemäß Sicherungsplan wurden eingeleitet.



		

		



		

		     



		

		Firma                       Name                          Datum                     Unterschrift






*) Bestätigung der anderen Technisch Berechtigten bei gleichzeitig laufenden Betren im Bauabschnitt und Festlegung eines Gesamtverantwortlichen bzw. Bestätigung des Verantwortlichen bei Schattenbaumaßnahmen. Die Bestätigungen der Betra-Bereitschaften werden Anlage zu diesem Formular.
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Leitfaden
Betra-Antragstellung

Vorstandsressort Infrastruktur der
DB AG

Fachstellen Bauiiberwachung VRI

Berlin, August 2025

Version 6.1






Verzeichnis der Aktualisierungen

DB

Version

Anderungen/Anpassungen
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Redaktionelle Anpassungen
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1 Grundlagen

1.1 Definition Betra und BA

Die Definitionen sowie eine Beschreibung der in einer Betra und BA enthaltenen Informationen
konnen der Ril.406.1201 Abschnitt 1 und 3 entnommen werden.

1.2 Wann ist eine Betra oder BA erforderlich?

Die Griinde, die eine Betra bei einer MaRRnahme erforderlich machen, sind in der Ril.406.1201
Abschnitt 1 gelistet.

1.3 Beteiligte
An der Betra-Antragstellung und -bearbeitung Beteiligte:

- Betra-Antragsteller - (Mitarbeiter des DB-Konzerns mit Priifungsbescheinigung gemaf
Richtlinie 046.2473 | Mitarbeiter des DB Konzerns oder zugelassener Dritter als Bau-
uberwacher Bahn oder Fachbauiiberwacher mit Priifungsbescheinigung gemaf Richtli-
nien 046.2751 ff.) Erstellt den Betra-Antrag inkl. Anlagen im System und gibt ihn zur wei-
teren Bearbeitung frei.

Betra-Antragsteller miissen tber ortliche und betriebliche Kenntnisse verfligen.

- DB InfraGO AG, GB Fahrweg - Im Zuge der Erstellung des Betra-Antrags durch den
Betra- Antragsteller wird dieser in die Mitwirkung zu den Fachlinien der DB InfraGO AG
GB-Fahrweg gegeben. Die Fachlinien wirken bei der Erstellung des Antrages mit.

- DB Energie, ZES - Wirkt bei dem Betra-Antrag mit und erteilt bei Abschaltung von Ober-
leitungsanlagen/Stromschienenanlagen und/oder Bahnenergieleitungen die Genehmi-
gungsnummer.

- Betra- Bearbeiter - Der Betra-Bearbeiter priift und bearbeitet den Betra-Antrag oder
fordert ggf. Unterlagen sowie Angaben vom Betra-Antragsteller nach. Auf Basis der An-
gaben erstellt er die Betra.

Der Betra- Antrag kann durch den Betra-Bearbeiter bei Qualititsmangeln (Fristverlet-
zung und/oder Unvollstandigkeit) abgelehnt werden.

- BBK - Stimmt dem Entwurf der Betra zu.
Unterstiitzung bei der Erstellung:

- Projektleitung, digitale Systeme (bspw. BBPneo), BauAN’s aller Gewerke, Fach-
planer, Mitarbeiter Betra- und Sicherungsplanung Sicherungsunternehmen, ggf.
weitere Projektbeteiligte - liefern die fiir die Betra-Antragstellung bendtigten Angaben
und Unterlagen.

1.4 Schritte der Betra-Antragstellung, zeitlicher Kontext und Fristen
Erarbeitung von Antragen zur Erstellung von Betra gemal$ Richtlinie 406 Modul 406.1201.

Es ist der ,Vorgabeprozess Bauliberwachung im VR I“ und der Workflow BBPneo Betra zu be-
achten.
Die Antragstellung ist ausschlieRlich im System BBPneo durchzufiihren.

1.4.1 Vor der Betra-Antragstellung

Vor der Betra-Antragstellung muss Folgendes durch die Projektleitung abgestimmt werden
bzw. vorliegen:!

! Hinweis fiir PL: Bei Beauftragung von Leistungen anderer Geschéftsbereiche sind vorab Geschiftsbesorgungsver-
trage oder gleichwertige Vereinbarungen zu treffen.
6

DB Konzernprozesse, Vorgabeprozess Bauiiberwachungim VR |
V: André Werner (L1IG 43), Version 6.1, Stand 01.08.2025





[DB

- Genehmigter Auszug aus BBPneo - Kapazitatskonfliktmanagement?

- Ggf. gepriift und freigegebene LST-Planung

- Ggf. EbsU-Anderungen

- Bauablaufplan BauAN [ Betriebsablaufplan

- La-Planung (Formboégen nach Ril.819.0303V01 miissen genehmigt vorliegen)
- Projektbeteiligte

- Sicherungskonzept

- Verrechnungsgrundlagen

Der Betra-Antragsteller prift die fir den Betra-Antrag bendétigten Unterlagen und Angaben. Feh-
lende Unterlagen sind von den in Punkt 1.3 genannten Personen einzufordern. Alle Unterlagen
und Angaben sollten zur Erstellung des Betra-Antrags vorliegen, sodass dieser rechtzeitig zur
Mitwirkung bei den Fachlinien der DB InfraGO AG, GB Fahrweg eingereicht werden
kann.?

1.4.2 Erstellung ,,Betra-Antrag“ und durchfiihren der Betra-Anlaufbesprechung

Fur die Bearbeitungsdauer fiir das Erarbeiten des Betra-Antrags durch den Betra-Antragsteller
in Abhangigkeit von der Komplexitdt des Projektes, werden 2 Wochen empfohlen.

Es wird empfohlen, bei komplexen Projekten eine Betra-Anlaufbesprechung durch den Betra-
Antragsteller nach Erstellung des ersten Entwurfs des Betra-Antrags abzuhalten. Zwingend er-
forderlich bei mehreren Projekten eines Sperrbereichs.

Es sollen folgende Personen bei der Betra-Anlaufbesprechung anwesend sein:

- Betra-Antragsteller

- Bauliberwacher aller beteiligten Gewerke
- Projektleiter

- Ausfiihrende Firmen (Bauleiter/Logistiker)
- Sicherungsfirma

- Anlagenverantwortliche

- Baubetriebskoordinator

- Ggf. Leiter Betriebsbezirk
- Ggf. Betra-Bearbeiter nach Entscheidung durch BBK

Bei der Betra- Anlaufbesprechung sind folgende Themen zu besprechen:

- Ricksprache Entwurf Betra-Antrag

- Weitere bendtigte Angaben und Unterlagen? (bspw. von der Projektleitung)

- Konkretisieren der Bauablaufplanung

- Baulogistik

- Maschinen- und Personaleinsatz

- Sind alle Ansprechpartner definiert? (handelnde Personen)

- Sicherungskonzept

- Vorstellung der geplanten betrieblichen Einschrankungen gem. genehmigter Baube-
triebsplanung

- Ggf. Eingleisstellen

Als Hilfestellung fir Betra-Antragsteller steht die Anlage 1 Arbeitshilfe Betra-Antragstellung mit
der Checkliste Unterlagen und Angaben Betra-Antragstellung und die Vorlage zum Protokoll
Betra-Anlaufbesprechung zur Verfligung.

! Fristen zur Anmeldung des Kapazititskonfliktmanagement sind in der Ril.406.1103 geregelt
2 siehe 1.4.3 Mitwirkung durch die Fachlinien DB InfraGO AG GB-Fahrweg
3 siehe auch 1.4.1. Vor der Betra-Antragstellung und 1.3 Beteiligte
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1.4.3 Mitwirkung durch die Fachlinien DB InfraGO AG, GB-Fahrweg

Um eine fristgerechte Mitwirkung der Fachdienste der DB InfraGO AG, GB-Fahrweg gewahr-
leisten zu kdnnen, ist spatestens 42 Tage + 5 Arbeitstage (7 Wochen nach Ril.406.1201 Ab-
schnitt 3) vor Inkrafttreten der Betra zur Mitwirkung der Fachdienste bei der DB InfraGO AG,
GB-Fahrweg durch den Betra- Antragsteller vorzulegen.

Vor der Mitwirkung der Fachdienste der DB InfraGO AG, GB Fahrweg muss bei Abschaltung
der Oberleitungsanlagen/Stromschienenanlagen die ZES die Genehmigungsnummer erteilen.

1.4.4 Vorlage des Betra-Antrags bei der DB InfraGO AG GB-Fahrweg

Betra- Antrage sind fristgemaR und abgestimmt 42 Tage! (nach Ril.406.1201) vor Inkrafttre-
ten der Betra durch den Betra-Antragsteller bei der fiir die Erarbeitung der Betra zustandigen
Stelle der DB InfraGO AG, GB-Fahrweg (Betra-Bearbeiter) einzureichen.

1.4.5 Herausgabe Betra

Die Herausgabe der Betra vom Betra-Bearbeiter (DB InfraGO AG GB-Fahrweg) erfolgt spates-
tens 5 Tage (nach Ril.406.1201) vor Inkrafttreten der Betra.

1.4.6 Nach der Herausgabe der Betra

Durch den Betra-Antragsteller erhalten die an der Ausfiihrung beteiligten Auftragnehmer und
Dienstleister die Betra. Der Auftragnehmer hat den Erhalt der Betra schriftlich zu bestatigen.
Der Bauliberwacher informiert Baubeteiligte in der Betra-Besprechung tber die Inhalte der Be-
tra und lasst sich die Betra-Bereitschaft von allen Beteiligten bestatigen.

Alle in der Betra enthaltenen Regelungen sind zu beachten und umzusetzen.

Fristen Betra- Antragstellung

Betra- Antrag in die
Mitwirkung zu den
Fachlinien der DB

Erstellung des Betra-
Antrags und
durchfiihren der Betra-
Anlaufbesprechung
mit Erstellung des
.Protokolls Betra-
Anlaufbesprechung®

Riicklauf der Betra
von der DB InfraGO
AG Fahrweg

Baubeginn |
Inkrafttreten der
Betra

Vorlage des Betra-
Antrags bei der DB
InfraGO AG Fahrweg

InfraGO AG
Fahrweg geben [ 42
Tage + 5 Arbeitstage
nach Ril.406.1201

Die Frist, um den Betra-

Antrag in die Mitwirkung zu
den Fachlinien der DB d - 49 Tage d - 42 Tage d-5Tage d-0Tage

InfraGO AG Fahrweg zu
geben ist einzuhalten.

_ Vom Betra- Antragsteller Vom Betra-Bearbeiter
Betra-Antragsteller Betra-Antragsteller zum Betra-Antragsteller

Tage = Kalendertage

Abbildung 1: Schritte und Fristen der Betra-Antragstellung

L Abweichende Vorlagefristen bei C- und F-MaRnahmen oder Betrieblichen Anordnungen kénnen der Ril.406.1201
Abschnitt 3 entnommen werden. Ob ein Projekt eine A-, B-, C- oder F-MaRnahme? ist kann dem Baubetriebsplan
entnommen werden.

2 InfrastrukturmaRnahmen betrieblich einordnen nach Ril.406.1103 Abschnitt 5
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2 Fur die Antragstellung benoétigte Unterlagen und Angaben

2.1 Antragsabschnitt ,,Abrechnungsdaten*?
- Planungs-AiB
e von der Projektleitung

- Projektnummer PSP-Element
e von der Projektleitung

2.2 Antragsabschnitt 1 ,Lage der Baustelle®
- Lageplan
e von der Projektleitung oder Zugriff VzG-SharePoint (Lageplan kann auch bei der
OE: Betra- und Sicherungsplanung (Betra-Bearbeiter) abgefordert werden)

e Lageplan inklusive der Anfahrtswege gleisgebundener Technik

e Separater, projektbezogener Lageplan je Sperrzustand

2.3 Antragsabschnitt 2 ,,Arbeitszeit, Gleissperrung, Ausschaltung der Oberleitung*

- Baubetriebsplan
e aus BBPneo, mit verknipfter BBMN (ibernehmen

- Bauablaufplane AN, aller Gewerke
e von BauAN

Baulogistikplan
e vom BauAN, jedoch durch PL bestatigt

- Ubersichtsplan mit Schaltanweisung (EbSU)
e Von der Projektleitung, Fachplaner

e Antrag zur Freischaltung des EbSU-SharePoint ,DBE.I.Ubersichtsplane® kann
bei ZES gestellt werden

- Ggf. Anderungsantrag EbSU (bei Anderungen der Oberleitungsanlage /OL-Pla-
nung)

e von der Projektleitung, Fachplaner

2.4 Antragsabschnitt 3 ,,Geschwindigkeitseinschrankungen und andere Besonderheiten
fiir Zugfahrten®

e Hinweis: unerfahrene Antragsteller sollten sich das La-Heft vorstellen lassen
(BBK oder Betra-Bearbeiter), (hach Ril.406.1202)

e Eintrage in die La sind immer richtungsbezogen.

- Langsamfahrstellenplanung (Vordruck 819.1305V01)
e La sind mit dem Betra-Antrag zu beantragen (ggf. muss sich der Betra-Antrag-
steller von BUW-LST oder Fachplaner-LST unterstiitzen lassen)

e Vordruck 819.1305V01 muss bestatigt sein

- Weitere Eintrage in den La-Auftrag
e aus der freigegebenen und genehmigten Planung

e z.B. Anderung Signalstandorte, értliche Besonderheiten wie Randwege, Ande-
rungen Bstg. (Lange, Halteplatz)

! Bei Auswahl ,Leistungen Dritte* in BBPneo: Angabe der Kundenauftragsnummer (SD-Nummer) und des Zahlungs-
pflichtigen,
Bei Auswabhl Instandhaltung in BBPneo: Angabe der IH-Auftragsnummer
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2.5 Antragsabschnitt 4 ,,Zustandige Berechtigte*

mit Angabe von Name, Vorname, Funktion (fiir Fdl) bzw. Firma/OE, GSM-R und/ oder
Mobil-Nummer

Betra-Antragsteller muss priifen, ob die unter Antragsabschnitt 4.2, 4.3 eingetragenen Perso-
nen zum Zeitpunkt der Tatigkeiten die Berechtigung haben, die jeweilige Funktion auszufiihren.

- Fahrdienstleiter
e kann aus entsprechender Datenbank in BBPneo ausgewahlt werden

- Technischer Berechtigter/UV-Berechtigter!
e beim beauftragten Unternehmen zu erfragen

- Schaltantragsteller?
e beim beauftragten Unternehmen zu erfragen

2.6 Antragsabschnitt 5 ,,Betriebliche Regelungen®

Regelung fiir die Sicherung des Bahnbetriebs
e Die aulierbetrieb zunehmenden Anlagen sind zu beschreiben und die im Vorfeld
besprochenen betrieblichen MaRBnahmen auszufiihren

e Standardisierte Verfahren sind zu erwahnen

e Aufgehobene Signalabhangigkeit
liegt vor, wenn der Fahrdienstleiter den Zustand der Anlage nicht einsehen kann
und keine ErsatzmalRnahmen vorgesehen sind

- LST-Planung Bauzustinde
e von der Projektleitung, Fachplaner-LST

¢ je nach Rahmenbedingungen vor Ort: Linienférmige Zugbeeinflussung (LZB),
European Train Control System (ETCS) (ggf. auch neue Signale und Gleisab-
schnitte oder sonstige Dauerhafte Veranderungen nach Bauzustand)

e Flankenschutzersatzmalinahmen mit BBK und anderen Bau-Beteiligten abstim-
men

e AuRerbetriebsetzung BU

- Ggf. Anderungsantrag EbSU (bei Anderungen der Oberleitungsanlage /OL-Pla-
nung)
e von der Projektleitung, Fachplaner
- Bahniibergange
e z.B. StraRensperrung (Teil- oder Vollsperrung)

liegt eine Verkehrsrechtliche Anordnung vor oder ist beantragt - bei BauAN er-
fragen

e Fahrten in Einschaltstrecke
e AuBerbetriebnahme mit Fachplaner-LST abstimmen

e Einsatz BUP, Nachwarnsystem (NWS) und MobSi - (iber Projektleitung

Regelung fiir die Durchfiihrung des Bahnbetriebs
e Beigednderten Besetzungszeiten von Betriebsstellen, friihzeitig den Leiter Be-
triebsbezirk einbinden

e Reisendenlenkung und Reisendensicherung - ggf. bei PL abfragen

! Angabe kann nachgereicht werden: Die Frist zur Verteilung der Betra muss gewahrt bleiben (siehe 1.4.5).
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e auRergewbhnliche Sendungen oder Fahrzeuge (bspw. Li-Sendungen, zeitweise
Einschrankungen wahrend der BaumalRnahme)

Hinweis: Ausschluss von Li-Sendungen muss in BBPneo angemeldet sein
Hinweis: Ausschluss Li-Sendung bei der Sicherung beachten

Eingleisstellen fiir Zweiwegefahrzeuge und Gerite
e von der Projektleitung oder BBK/ALV-Fb

o falls notwendig mit Ausfiihrungsplanung und Priflauf

e flr Gerdte gemalR Ril.431 ist ggf. die Einrichtung eines zusatzlichen Baugleises
notwendig

Regelungen fiir LademaRBiiberschreitungen wahrend der Bauzeit miissen getroffen
werden

2.7 Antragsabschnitt 6 ,,Sicherung der Beschiftigten®

Sicherungskonzept!

e Von der Projektleitung

2.8 Antragsabschnitt 7 ,Verantwortlichkeiten*?
Mit Angabe von Name, Vorname, Firma/OE, GSM- R und/oder Mobil-Nummer

Ggf. siehe Projektbeteiligtenliste

Leitender Bauiiberwacher
Bauiiberwachung
e von der Bauliberwachung

Ausfiihrende Firmen aller Gewerke
Bauleiter ausfiihrende Firmen
Inbetriebnahmeverantwortlicher (IBV)
Beauftragtes Sicherungsunternehmen [ Sicherungsaufsicht?
Sicherungsiiberwachung

e von der Projektleitung

Sicherungskoordination
e von der Projektleitung, BzS

Bei Arbeiten an LST-Anlagen

Arbeitsverantwortlicher LST
e von der Projektleitung, BauAN

Anlagenverantwortlicher LST
e beider DB InfraGO AG GB-Fahrweg erfragen

Bei Arbeiten an Telekommunikationsanlagen

Arbeitsverantwortlicher TK
e von der Projektleitung, BauAN

Anlagenverantwortlicher TK
e beider der DB InfraGO AG GB-Fahrweg erfragen

Bei Arbeiten an Oberleitungsarbeiten

Arbeitsverantwortlicher an OL

! sobald diese vorliegt/so friih wie méglich
2 Angabe kann nachgereicht werden: Die Frist zur Verteilung der Betra muss gewahrt bleiben (siehe 1.4.5)
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e von der Projektleitung, BauAN

- Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter an OL

e beider DB InfraGO AG GB-Fahrweg erfragen [ Projektleitung, Bauiiberwacher

Bei Arbeiten in der Nahe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlagen
- Arbeitsverantwortlicher in der Ndhe von aktiven Teilen der OL
e von der Projektleitung, BauAN

- Anlagenverantwortlicher [ Anlagenbeauftragter in der Ndhe von aktiven Teilen der
oL

e beider DB InfraGO AG GB-Fahrweg erfragen [ Projektleitung, Bauiiberwacher

2.9 Antragsabschnitt 8 ,,Angaben zur Bautechnologie*
- stichpunktartiges Beschreiben der Bauarbeiten/Bauphasen

- Bauablaufplan AN
e von der Projektleitung, BauAN

e es missen die genehmigten Vertragsbauzeiten aufgefiihrt sein

- Baulogistikplan
e vom BauAN, jedoch durch PL bestatigt

2.10 Antragsabschnitt 9 ,,Sonstige Angaben*

- Sonstige Angaben kénnen beispielsweise sein:
e Angrenzende und Kollidierende Malinahmen

e Ggf. eingesetzte Maschinen (Maschinenpool Bahnbaugruppe/ DB InfraGO AG
GB-Fahrweg oder Dritte),

e Auflagen aus Genehmigungen fiirs Verstandnis der Angaben

2.11 Antragsabschnitt 10 ,,Folgen bei Nichtzulassung der MaBnahme*

- Folgen kdnnen beispielsweise sein:
e Malinahme kann nicht fertig gestellt werden

¢ Inbetriebnahmegefahrdung
e Nicht einhalten offentlich kommunizierter Termine

e Betriebliche Einschrankungen z.B. La

2.12 Antragsabschnitt ,,Anlagen®

Lageplanskizze
e Vorlagen fir die Lageplanskizzen kénnen von der fiir die Erarbeitung der Betra
zustandige Stelle (Betra-Bearbeiter der DB InfraGO AG GB-Fahrweg) eingefor-
dert werden

e Wird an jeden Betra-Antrag angehangen

e Lageplanskizzen sollten die in der Ril.406.1201 Abschnitt 3 gelisteten Informatio-
nen enthalten und sind mit Baustellen-/Projektspezifischen Angaben zu ergdnzen

- Anderungsantrag EbSU (bei Anderungen der Oberleitungsanlage /OL-Planung)
e von der Projektleitung, Fachplaner
e Anzuhangen wenn bei MaRnahme zutreffend

- Formbogen nach Ril.819.0305V01, Ril.819.0305V10
e Erstellung friihzeitig von Projektleitung veranlassen
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e Anzuhangen wenn bei Malinahme zutreffend
e Mit Unterschrift Ersteller und gepriift vom ALV-LST

- Einfahrkonzept - bei Hilfsbriickeneinbau nach Ril.804.4110
e vom Abnahmeprifer oder Ril. siehe oben

e bei Geschwindigkeitsreglungen: Angabe der Zuggeschwindigkeiten (Bsp. 3x5
km/h dann 3x 50 km/h usw.) als Information fiir die Fahrdienstleiter

- Regionale Zusatzbestimmungen beachten nach Ril.406.900x
e besondere Beachtung bei den Gleichstrombahnen Berlin/Hamburg

- Personen die zusatzlich in den Verteiler zur Betra aufgenommen werden
- Ggf. nicht aufgefiihrte wichtige Dokumente
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Antragsabschnitt:
Abrechnungsdaten

Planungs AlB
Projektnummer PSP-Element

Antragsabschnitt 5:
Betriebliche Regelungen

LST-Planung Bauzustande PL
Ggf. Anderungsantrag Ebs(0

PL, Fachplaner
Bahniibergange PL

Einglelsstellen fir
Zweiwegefahrzeuge und Gerdte
PL, BBK, ALV-Fb

Antragsabschnitt 6:
Sicherung der Beschéftigten

Sicherungsplanung

Antragsabschnitt:
Anlagen

Lageplanskizze, ggf. Anderungsantrag
EbsU, Formbogen nach
Ril.819.0305V01 und
Ril.219.0305V10, Einfahrkonzept - bei
Hilfsbrickeneinbau nach
Ril.804.4110, Regionale
Zusatzbestimmungen beachten nach
RiL406.900x, Ggf. nicht aufgefiihrte
wichtige Dokumente

Antragsabschnitt 1:
Lage der Baustelle

Lageplan PL, VZG-SharePoint, BB

Antragsabschnitt 4:
Zustiindige Berechtigte

Fahrdienstleiter BBPneo

Technischer Berechtigter /UV-
Berechtigter beauftragte Firma

Schaltantragsteller
beauftragte Firma

Antragsabschnitt 7:
Verantwortiichkeiten

Ausfilhrende Firmen, Leitender B0,
Bauleiter AN, BO, IBV,
Sicherungsunternehmen
Sicherungsaufsicht,
Sicherungsilberwachung,

Sicherungsk oordination, ArbV LST, ALV
LST, ArbV T, ALV TK, ArbV an OL, ALV /
Anlagen beauftragter an OL, ArbV inder
Nihe von aktiven Teilender OL, ALV /
Anlagenbeauftragter in der Nahe von
aktiven Tellender OL  PL, BauAN, BUW

Antragsabschnitt 10:
Folgen bei Nichtzulassung der
MaRnahme

MaRnahme kann nicht fertig gestelit
werden

Inbetriebnahmegefahrdung

Nicht elnhalten &ffentlich
kommunizie rter Termine

Betriebliche Einschrénkungen z.B. La

Antragsabschnitt 2:
Arbeitszeit, Gleissperrung,
Ausschaltung der Oberleitung

Baubetriebsplan BBPneo
Baulogistikplan PL

Bauablaufpline AN, aller Gewerke
BauAN

Ubersichtsplan mit Schaltanweisung
(EbS() PL, Fachplaner
Ggf. Anderungsantrag EbSU

PL, Fachplaner

Antragsabschnitt 3:
Geschwindigkeitseinschrin-
kungen und andere
Besonderheiten fiir Zugfahrten

Langsamfahrstelle nplanung (Vordruck
819.1305V01 und V10, ggf. V30 und
V&0) Betra-Antragsteller

Weitere Eintrdge in die La
Betra-Antragsteller

Antragsabschnitt 8:
Angaben zur Bautechnologie

EELEI W EL T
Baulogistikplan

Antragsabschnitt 9;
Sonstige Angaben

Ggf. eingesetzte Maschinen

Auflagen aus Genehmigungen fiirs
Verstandnis der Angaben

Angrenzende und Kollidierende
MaRnahmen

Abbildung 2: Grafik der benétigten Unterlagen und Angaben zur Betra-Antragstellung
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VV BAU-STE, Anhang 5.3



zu § 17 Abs. 8



                                                                                                                                                                                                                                                                          An das

Eisenbahn-Bundesamt

Außenstelle / Sb 2

......................................

......................................Geschäftszeichen des EBA









Anzeige auf
Abnahmen / Abnahme protokollpflichtiger Tätigkeiten



Eingangsvermerk des EBA









	|_|	Anzeige der Abnahme protokollpflichtiger Tätigkeiten

	|_|	Anzeige der Abnahme



Bauherr:		

		

Baumaßnahme:		

Bauort:		

Bauteil:		

Entscheidung vom:		



	|_|	Die obige Abnahme soll am .................... vorgenommen werden.



	....		

	Ort, Datum	Unterschrift  BÜB



Seite - 46/90 -

I.01.02.0x FB Anzeige auf Abnahmen/Abnahme protokollpflichtiger Tätigkeiten;

Verantwortlicher: Heinz-Ulrich Günther, I.IIG43

Version 1.1, Stand 01.10.2022


Untersuchungszentrale der Eisenbahn-

Unfalluntersuchungsstelle des Bundes
% Eisenbahn-Bundesamt

Bearbeitung:  Gerd Miinnich

Telefon: (02 28) 98 26- 0

Telefax: (0228)9826-112
Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle. Postfach 200565. 53135 Bonn e-Mail: unfalluntersuchung@eba.bund.de
An alle Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Intemet: www.eisenbahn-unfalluntersuchung.de
Bundes und nichtbundeseigenen Eisenbahninfra- Datum: 10.11.2009

strukturunternehmen, die der Eisenbahnaufsicht des
Bundes geman § 5 Abs. 1e, Nr. 4 Allgemeines VMS-Nummer 256156
Eisenbahngesetz (AEG) unterliegen

Geschaftszeichen (bitte im Schriftverkehr immer angeben)

6010 U -60uv/007-9101#002

Allgemeinverfiiqung der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB)

1. Eisenbahninfrastrukturunternehmen sind verpflichtet, die nachfolgenden Anweisungen zur
Konkretisierung der ihnen obliegenden Meldepflichten bei geféhrlichen Ereignissen im
Eisenbahnbetrieb einzuhalten.

2. Die Allgemeinverfigung zum Melden von gefahrlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb
(Ausgabe 1.1) tritt zum 01.01.2010 in Kraft.

3. Mit der bestandskraftigen Inkraftsetzung wird die Anordnung Gz. A21B3-3.Doc vom 15.11.1999
(Anweisung A 21 00 00) aufgehoben.

4. Diese Allgemeinverfugung ergeht kostenfrei.

Begriindung

Diese Verfiigung ergeht auf Grundlage des § 2 Abs. 3 der Verordnung Uber die Untersuchung
gefahrlicher Ereignisse im Eisenbahnbetrieb (EUV) vom 5. Juli 2007 und konkretisiert die
Meldepflicht der Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfligung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftich oder zur Niederschrift beim Eisenbahn-
Bundesamt, HeinemannstraBBe 6, 53175 Bonn einzulegen.

beglaubigt: /L/// .
/ AN RoRK

Im Auftrag

gez. Muller






Allgemeinverfiigung zum Melden von gefahrlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb

1 Allgemeines

11 Geltungsbereich

Die Anordnung qilt fir den Bereich der Eisenbahninfrastrukturen der Eisenbahnen des Bundes
(EdB) und fur nichtbundeseigene Eisenbahninfrastrukturen, die der Eisenbahnaufsicht des Bundes
gemalB § 5 Abs. 1e, Nr. 4 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) unterliegen.

1.2 Zielsetzung

Mit dieser Verfigung werden die im Sinne der RL 2004/49/EG durch Untersuchungsstellen zu
untersuchenden gefahrlichen Ereignisse definiert und die Grundlage flir ein einheitliches
Verwaltungshandeln zwischen den Untersuchungsbehérden und den beteiligten Eisenbahn-
infrastrukturunternehmen (EIU) geschaffen.

Die Verflgung konkretisiert die in § 2 Abs. 3 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung (EUV)
normierte Meldepflicht und definiert in Kapitel 2 die zu meldenden geféhrlichen Ereignisse. Diese
Verfligung entbindet Eisenbahnen nicht von ihrer Verpflichtung, alle gefahrlichen Ereignisse zu
untersuchen, auszuwerten und die notwendigen Vorbeugungs- und KorrekturmaBnahmen zu
ergreifen.

1.3  Meldepflicht

GeméaB § 2 Abs. 3 EUV sind EIU verpflichtet, sdmtliche geféhrlichen Ereignisse im
Eisenbahnbetrieb den Untersuchungsbehérden gemanl § 5 Abs. 1f AEG unverzlglich zu melden.
Die notwendigen Meldungen haben an die Untersuchungszentrale der EUB zu erfolgen. Zur
Annahme der Meldungen wird durch die Untersuchungszentrale der EUB eine standige
Erreichbarkeit sichergestellt.

Nach Eingang der Meldungen entscheidet die Untersuchungsbehérde nach pflichtgemaBem
Ermessen, ob und in welcher Form unmittelbar eigene Untersuchungen durchgefiihrt werden.
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Allgemeinverfiigung zum Melden von gefahrlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb

2 Geféahrliche Ereignisse

In Anlehnung an die Definitionen der RL 2004/49/EG werden geféhrliche Ereignisse grundsatzlich
unterschieden in schwere Unfélle, Unfélle und Stérungen. Da ein schwerer Unfall immer vom
Begriffsinhalt des Wortes ,Unfall" mit erfasst ist, wird im Folgenden nur der Oberbegriff Unfall
verwendet. Gefahrliche Ereignisse im Sinne dieser Verfligung sind:

l. Unfall:

* Kollision

» Entgleisung

» Personenunfall

+ Bahnibergangsunfall (Zusammenprall)
» Fahrzeugbrand

» Sonstiger Unfall im Eisenbahnbetrieb

Il. Stérung:

» Vorbeifahrt eines Zuges am Haltbegriff

» Unzulassige Einfahrt in einen besetzten Gleisabschnitt
« Stérung am Bahniibergang

« Stérung am Fahrzeug

» Stérung an der Infrastruktur

«  Stérung durch betriebliche Fehlhandlung

Ist ein Ereignis beiden Ziffern zuzuordnen, ist Ziffer |. maBgebend. Fir die Zuordnung ist das
Ausgangs- bzw. Primérereignis ausschlaggebend.

Die zuvor genannten gefahrlichen Ereignisse sowie die zugehdrigen Ereignisarten werden in den
nachfolgenden Kapiteln definiert.

2.1 Unfall

Ein Unfall ist ein unerwiinschtes oder unbeabsichtigtes pl6tzliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb
oder eine Verkettung derartiger Ereignisse mit Personen-, Sach- oder Umweltschaden.

2.1.1 Kollision
Eine Kollision wird unterschieden in eine Zugkollision und eine sonstige Kollision.
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Allgemeinverfiigung zum Melden von geféhrlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb

2.1.1.1 Zugkollision

Eine Zugkollision ist das unbeabsichtigte Berihren (Auffahren) von Eisenbahnfahrzeugen oder
das Auffahren eines Eisenbahnfahrzeugs auf einen Gegenstand (Aufprall auf Gegenstand), wobei
mindestens ein flhrendes Fahrzeug als Zugfahrt verkehrt.

Hinweise:

Ein Aufprall auf Gegenstdnde ist zu melden, wenn hierdurch gréBere Schaden am

Eisenbahnfahrzeug verursacht wurden. Ein Aufprall auf einen Gleisabschluss ist immer
meldepflichtig. Tiere gelten als Gegenstande im Sinne dieser Definition. Eine Zugkollision mit

Gegenstanden auf Bahnibergangen entsprechend Kapitel 2.1.4, wird als BahnUbergangsunfall

eingestuft.

2.1.1.2 Sonstige Kollision

Eine sonstige Kollision ist das unbeabsichtigte Bertihren (Auffahren) von Eisenbahnfahrzeugen
oder das Auffahren eines Eisenbahnfahrzeugs auf einen Gegenstand (Aufprall auf Gegenstand)
wobei kein Fahrzeug als Zugfahrt verkehrt.

Hinweise:

Die Hinweise zu Kapitel 2.1.1.1 gelten sinngemas.

2.1.2 Entgleisung
Eine Entgleisung wird unterschieden in eine Zugentgleisung und eine sonstige Entgleisung.

2.1.21 Zugentgleisung

Eine Zugentgleisung ist das Abheben eines Rades vom Gleis bei einer in Bewegung befindlichen
Zugfahrt.

Hinweise:

Zu einer Zugentgleisung zahlen auch Wiedereingleisungsunfalle sowie der zweispurige Lauf eines
Eisenbahnfahrzeuges wahrend einer Zugfahrt.

2.1.2.2 Sonstige Entgleisung

Eine sonstigen Entgleisung, ist das Abheben eines Rades vom Gleis bei einem in Bewegung
befindlichen Eisenbahnfahrzeug.

Hinweise:

Die Hinweise zu Kapitel 2.1.2.1 gelten sinngemas.

2.1.3 Personenunfall

Ein Personenunfall wird unterschieden in Unfédlle am bewegten bzw. stehenden
Eisenbahnfahrzeug.

2.1.3.1 Personenunfall am bewegten Eisenbahnfahrzeug

Ein Personenunfall am bewegten Eisenbahnfahrzeug ist allgemein die Verletzung einer Person
durch ein in Bewegung befindliches Eisenbahnfahrzeug. Eisenbahnfahrzeuge sind in diesem
Zusammenhang Fahrzeugteile, Ladung oder Ladungssicherung.
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Allgemeinverfiigung zum Melden von geféhrlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb

Hinweise:

Als Personenunfall sind auch Stlrze aus einem in Bewegung befindlichen Eisenbahnfahrzeug
sowie das Erfassen von Mitarbeitern der Eisenbahnunternehmen oder unberechtigten Dritten im
Gleisbereich (Aufprall auf Personen) zu melden.

Suizide und Arbeitsunfélle gemaB §8 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) sind
grundsatzlich nicht zu melden. Unfélle mit Bahntibergangsbenutzern sind als Bahnlbergangsunfall
zu melden.

2.1.3.2 Personenunfall am stehenden Eisenbahnfahrzeug

Personenunfalle am stehenden Fahrzeug sind insbesondere Unfélle, die sich wahrend des
planmaBig vorgesehenen Fahrgastwechsels - beim Versuch ein Eisenbahnfahrzeug zu betreten
oder zu verlassen - ereignen.

214 Bahniuibergangsunfall (Zusammenprall)

Ein BahnUbergangsunfall (Zusammenprall), ist das Zusammentreffen eines Eisenbahnfahrzeugs
mit einem Bahnilbergangsbenutzer auf einem Bahnibergang.

Hinweise:

Ein Aufprall auf Gegenstande, die ein BahnlUbergangsbenutzer verloren hat, ist ebenfalls als
Bahnibergangsunfall zu melden.

2.1.5 Fahrzeugbrand

Ein Fahrzeugbrand sind Feuer oder Explosion in einem Eisenbahnfahrzeug (einschlieBlich der
Beladung), die bei der Beférderung vom Abgangs- zum Zielbahnhof, in diesen Bahnhéfen oder bei
Unterwegshalten oder Unterwegsbehandlung auftreten. Hinweise:

Vandalismus sowie Brandstiftung sind nicht zu melden. Fahrzeugbrénde, die sich wahrend der
Abstellphase ereignen und nicht zur unmittelbaren Beeintrachtigung des sicheren Eisen-
bahnbetriebes fihren, sind grundsatzlich nicht zu melden.

2.1.6 Sonstiger Unfall im Eisenbahnbetrieb

Unter einem sonstigen Unfall im Eisenbahnbetrieb ist jeder Personen-, Sach- und Umweltschaden
zu verstehen, der nicht den Ziffern 2.1.1-2.1.5 zu zuordnen ist bzw. darin nicht explizit
ausgeschlossenen wurde. Ereignisse, die nach MaBgabe spezieller Gesetze und
Rechtsverordnungen meldepflichtig sind, gelten nicht als sonstiger Unfall.
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22  Stérung
Eine Stérung ist ein Ereignis im Eisenbahnbetrieb, das den sicheren Betrieb eines Zuges - ohne
unmittelbaren Personen-, Sach- oder Umweltschaden - beeintrachtigt.

221 Vorbeifahrt eines Zuges am Haltbegriff

Eine Vorbeifahrt eines Zuges am Haltbegriff ist das Passieren eines Haltebegriffs durch ein
Eisenbahnfahrzeug ohne Erlaubnis des Verantwortlichen.

Unter Haltbegriff sind zu verstehen:

*  haltgebietende Signale

*  keine Zustimmung zur Fahrt durch den Fahrdienstleiter/Zugleiter bei Nicht-Vorhandensein
ortsfester Signale

«  Stellen, an denen gemaB schriftichem oder mindlichem Auftrag zu halten ist.

Hinweise:
Nicht unter dieser Ereignisart zu melden sind ablaufende Eisenbahnfahrzeuge sowie vorzeitige
Signalhaltfalle, bei denen ein Fahrzeug nicht mehr vor dem Signal angehalten werden kann.

222 Einfahrt in besetzten Gleisabschnitt

Eine Einfahrt in einen besetzten Gleisabschnitt ist das Einfahren eines Zuges in einen
Gleisabschnitt, der bereits mit anderen Fahrzeugen besetzt ist, wenn die Zustimmung durch den
Verantwortlichen unzulédssigerweise erteilt wurde.

223  Stérung am Bahniibergang

Eine Stérung am Bahnibergang ist das Ann&hern an den Bahnlbergang oder das Befahren durch
einen Zug ohne ordnungsgemafe Sicherung des Bahnlbergangs.

Hinweise:

Durch StraBenverkehrsteilnehmer ausgeldste Stérungen, die z. B. eine Schnellbremsung zur
Folge haben, gelten nicht als Stérung am Bahniibergang und sind grundsatzlich nicht zu melden.

224  Stérung am Fahrzeug

Eine Stérung am Fahrzeug sind UnregelmaBigkeiten an sicherheitsrelevanten Einrichtungen des
Eisenbahnfahrzeugs, die einem weiteren sicheren Eisenbahnbetrieb entgegenstehen und nach
deren Erkennen ein Zug durch eine Schnelloremsung, einen Nothaltauftrag oder auf andere Weise
- zur Vermeidung eines Unfalls - unverziglich zum Halten gebracht werden muss.

225  Stoérung an der Infrastruktur

Von einer Stérung an der Infrastruktur ist auszugehen, wenn ein Zug aufgrund der Situation durch
eine Schnellbremsung, einen Nothaltauftrag oder auf andere Weise - zur Vermeidung eines
Unfalls - unverziglich zum Halten gebracht werden muss.

Bei einer Infrastrukturstérung ist zwischen Stérungen am Bahnkérper, an der Leit- und
Sicherungstechnik sowie der elektrotechnischen Anlagen zu unterscheiden.
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2.2.6  Stoérung durch betriebliche Fehlhandlung

Von einer betrieblichen Fehlhandlung ist auszugehen, wenn ein Zug aufgrund einer betrieblichen
Handlung durch eine Schnellbremsung, einen Nothaltauftrag oder auf andere Weise - zur
Vermeidung eines Unfalls - unverziglich zum Halten gebracht werden muss. Hierzu zahlen alle
durch betriebliche Fehlhandlungen ausgeldsten Stérungen, die nicht den Kapiteln 2.2.1 - 2.2.5
zuzuordnen sind.
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3 Gefahrliche Ereignisse gemaB § 2 Abs. 3 Eisenbahn-Unfalluntersuchungs-
verordnung (EUV) melden

3.1 Allgemeines

Eisenbahninfrastrukturunternehmen haben der Untersuchungszentrale der EUB geféhrliche
Ereignisse in Form von Sofort- und Tagesmeldungen zu Ubermitteln. Diese Verpflichtung ist erfiillt,
wenn das Meldeverfahren geman der Kapitel 3.2 und 3.3 durchgefthrt wird.

3.2 Sofortmeldung
Die Sofortmeldungen sind unverzlglich, spatestens 30 Minuten nach Bekanntwerden
nachfolgender Ereignisse fernmundlich abzugeben:

Ereignisart Sofortmeldung

» Zugkollision
» Aufprall auf Gegenstdande und Sonstige Kollision,
Kollision wenn eine oder mehrere Personen getbtet bzw.

schwerverletzt oder mindestens 5 Personen leicht
verletzt wurden

» Zugentgleisung
Entgleisung « Sonstige Entgleisung, wenn eine oder mehrere

Personen getdtet bzw. schwerverletzt oder
mindestens 5 Personen leicht verletzt wurden

 wenn eine oder mehrere Personen getdtet bzw.

Personenunfall schwerverletzt oder mindestens 5 Personen leicht

verletzt wurden
» ausgenommen: unberechtigtes Betreten der Gleise

Bahnilbergangsunfall, « wenn eine oder mehrere Personen getdtet bzw.
Fahrzeugbrand, schwerverletzt oder mindestens 5 Personen leicht
sonstiger Unfall verletzt wurden

Zusatzlich sind gefahrlich« 3 Ereignisse als Sofortmeldung zu melden, wenn aufgrund der

Umstande zu erwarten i st, dass das Ereignis Uberregionales 6ffentliches Aufsehen
erzeugt.

Von Uberregionalem o&ffentlichem Aufsehen ist auszugehen, wenn

+ Vertreter von Uberregionalen Fernseh- oder Rundfunkanstalten oder der Uberregionalen
Presse am Ort des Ereignisses anwesend sind,

» Eisenbahnen aus Anlass des Ereignisses eine Pressemeldung abgeben,

» erhebliche Schaden fur Dritte oder fir die Umwelt zu vermuten oder entstanden sind oder
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* hochrangige Persdnlichkeiten beteiligt sind.

Die Sofortmeldung soll folgende Angaben enthalten:
+ meldendes Eisenbahninfrastrukturunternehmen mit Ansprechstelle und Ansprechperson
»  Ereignisart
»  Ereignistag und Uhrzeit
«  Ereignisort (Bahnhof bzw. Strecke, Streckenkilometer, benachbarte Betriebsstellen)
» beteiligte Eisenbahnen
e Zugnummer
» vermuteter Hergang des gefahrlichen Ereignisses
» Angaben Uber die Folgen (Personenschaden, Sachschaden, Beteiligung Gefahrgut)

Bei Veranderungen wesentlicher Umstande sowie bei weiteren Erkenntnissen, die das
Untersuchungsverfahren bzw. das Untersuchungsergebnis mdglicherweise beeinflussen kénnen,
ist die Sofortmeldung zu erganzen.

Die Sofortmeldung ist an den Bereitschaftsdienst der EUB zu richten. Die telefonischen
Erreichbarkeiten der Bereitschaftshabenden werden dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen
gesondert bekanntgegeben.

3.3 Tagesmeldung

Gefahrliche Ereignisse sind als Tagesmeldung bis spatestens 7:30 Uhr des darauffolgenden
Werktags schriftlich der EUB zu melden.

Die Tagesmeldung ist an die e-Mail-Adresse unfalluntersuchung@eba.bund.de zu senden.

Die Tagesmeldung soll folgende Angaben enthalten:
* meldendes Eisenbahninfrastrukturunternehmen mit Ansprechstelle und Ansprechperson
+  Ereignisart
»  Ereignistag und Uhrzeit
«  Ereignisort (Bundesland, Bahnhof bzw. Strecke, Strecken-Nr., Streckenkilometer,
benachbarte Betriebsstellen)
* beteiligte Eisenbahnen
«  Zugnummer
» Hergang des geféhrlichen Ereignisses
*  Angaben Uber die Folgen (Personen- und Sachsch&aden) des geféhrlichen Ereignisses

* vermutete Ursache
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Die Tagesmeldung ist 3 Arbeitstage nach Eintreten des Ereignisses mit einer Erganzungsmeldung
geman Anlage 1 abzuschlieBen.

4 Freigabe der Untersuchungsstelle

In Féllen, in denen keine Sofortmeldung verlangt ist, fihrt die EUB zunachst keine Ermittlungen
vor Ort durch. Der entsprechende Ereignisort ist daher seitens der EUB gemaB § 4 Abs. 2 EUV
freigegeben. In allen Gbrigen Fallen ist mit Ausnahme des § 4 Abs. 3 EUV die Entscheidung der
EUB abzuwarten.

Die Aufgaben und Befugnisse sowie sonstigen Verpflichtungen der fiir die Strafverfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zustéandigen Behdrden bleiben hiervon unberihrt.
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Anlage 1: Erqanzungsmeldung

Ereignis:
Unfall: "...
Details zu: Kollision

Entgleisung

Personenunfall

Bahnubergangsunfall .
Stoérung: ".
am: . . um: : Uhr
Ereignisort: Bundesland ".
Hergang
Folgen:
Personenschaden (Anzahl): getotet: schwer verletzt: leicht
verletzt:
geschatzter Sachschaden €
Ursachen:
Verursacher: ".....
Kurzbeschreibung
Beteiligte:
EIU:
EVU Detail: ". Ansprechpartner:
EVU Detail: ". Ansprechpartner:
Dritte: Detail: ". Ansprechpartner:
Bpol Ansprechpartner:

beteiligter Zug/Eisenbahnfahrzeug:

Zug-Nr.

Fzg-Bezeichnung Fzg-Nr.

Bauart/Baureihe:

Zugsicherungseinrichtung/Art:". funktionstiichtig

Zugfunk e " vorhanden funktionsttichtig
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Infrastruktur:
Strecke:

Strecke: Strecken-Nr. inkm

falls im Tunnel, Tunnelname:

Bahnhof / Betriebsstelle
Bahnhof/Haltepunkt: Gleis-Nr.: Weichenbezeichnung

Sicherungstechnik

zusténdige Betriebsstelle: Signalbezeichnung:

beteiligte Stellwerke: Bauform:

beteiligte Stellwerke: Bauform:

Zugsicherungseinrichtung/Art: H funktionstlchtig

Zugfunk "............. " H vorhanden G funktionstiichtig
Bahniibergang:

BU inkm BU-Bezeichnung
Sicherungsart:".............. " Bauform.

Uberwachung:".............. " D BU ordnungsgemanB gesichert
Betrieb:

Geschwindigkeiten: V-Ist V-Soll

Abfertigungsverfahren: " ......

Betriebsverfahren:

Nothaltauftrag: G erteilt nicht erteilt erteilt, aber nicht erreicht
Bemerkungen:

gemeldet durch:

Eisenbahnunternehmen: Name:
StraBe Tel.-Nr.
Plz/Ort:
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Die Meldeordnung regelt die Aufgaben und Verantwortlichkeiten nach dem Eintreten von Unfällen und Störungen im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen, um die Auskunftsfähigkeit relevanter Stellen innerhalb des Vorstandsresorts Infrastruktur (DB InfraGO AG (GB Fahrweg und Personenbahnhöfe), DB Energie GmbH und DB Engineering & Consulting GmbH, DB Kommunikationstechnik GmbH, Projekt Stuttgart-Ulm GmbH) schnellstmöglich sicherzustellen.

Im Fokus der Meldeordnung stehen vor allem, aber nicht ausschließlich, schwere Unfälle mit Personenschäden sowie Unfällen, Störungen und Beschädigungen an Infrastrukturanlagen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen mit Auswirkungen auf den Betriebsablauf von Eisenbahninfrastruktur- und/oder Eisenbahnverkehrsunternehmen. In welchen Fällen eine Ereignismeldung abzugeben ist, wird an entsprechender Stelle dieser Meldeordnung definiert.

Davon explizit unberührt bleiben die in jedem Fall prioritär durchzuführenden Maßnahmen des Notfallmanagement zur Gefahrenabwehr, Hilfeleistung, Schadensbeseitigung etc., wie sie u.a. in den RRil 123 und Ril 423 definiert sind. Die Pflichten weiterer Gesetze, Verordnungen und anderer Rechtsnormen – wie die Meldepflicht gefährlicher Ereignisse gegenüber dem EBA - werden von dieser Meldeordnung nicht angetastet und bleiben unverändert bestehen.

[bookmark: _Ref527706638][bookmark: _Toc161238185][bookmark: _Toc161238560][bookmark: _Toc161243189]Geltungsbereich

Die nachfolgenden Regelungen kommen bei allen meldepflichtigen Ereignissen im Gleis- und Gefahrenbereich und an Anlagen der Eisenbahnen des Bundes sowie im Baustellenbereich einschl. der Baustelleneinrichtungs- und Logistikflächen zur Anwendung. Dies gilt sowohl für die Vorbereitung als auch für die Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen durch oder im Auftrag der o.g. Unternehmen des Vorstandsresorts Infrastruktur.

[bookmark: _Toc161238186][bookmark: _Toc161238561][bookmark: _Toc161243190]Prämissen für die Anwendung und Handhabung

Um den Informationsfluss gemäß der vorliegenden Meldeordnung stets sicherzustellen, ist die kontinuierliche Einbindung des verantwortlichen Projektleiters des Infrastrukturprojektes und der von den Gesellschaften im VR I definierten Meldestelle GF/GE der Bauüberwachung (falls vorhanden) in den Regionen und/oder der Zentrale unabdingbar. Daher ist diese Beteiligung (Einbindung in den Schriftverkehr und kurzfristige Abgabe aller vorhandenen und benötigten Informationen) stets sicherzustellen.

Die Verteilung von Informationen zu Unfällen und Störungen über die in dieser Meldeordnung bereits benannten Stellen hinaus, ist innerhalb der Regionalbereiche / Regionen bedarfsweise selbst zu organisieren. Eine solche Verteilung ist so zu organisieren, dass die initiale meldungsabgebende Stelle (i.d.R. der Bauüberwacher / Technische Berechtigte oder UV-Berechtigte gem. Betra Punkt 4.2) nicht für diese Feinverteilung verantwortlich ist.

Die Meldeordnung gilt auch für beauftragte externe Auftragnehmer der Bauüberwachung und ist diesen zugänglich zu machen. Diese sind bedarfsgerecht in die Handhabung der Meldeordnung einzuweisen und auf deren Anwendung zu verpflichten.

Parallel zur Meldeordnung gilt für den Auftragnehmer Bau die Einhaltung der Meldungen entsprechend der „Zusätzlichen Vertragsbedingungen der DB AG und der mit ihrem verbundenen Unternehmen für die Ausführung von Bauleistungen (ZVB-DB)“ zu Umweltschutz (Pkt. 15) und Bauunfällen (Pkt. 18).

[bookmark: _Toc447890143]Die Regelungen der Betriebs- und Bauanweisung (Betra) - insbesondere in Bezug auf das Notfallmanagement - bleiben von der vorliegenden Meldeordnung unberührt.

[bookmark: _Toc161238187][bookmark: _Toc161238562]


2 [bookmark: _Toc161243191]Definition meldepflichtiger Ereignisse

[bookmark: _Toc161238188][bookmark: _Toc161238563][bookmark: _Toc161243192]	Was sind gefährliche Ereignisse?

Gemäß Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung (EUV) und der Allgemeinverfügung der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchungen (in der jeweils gültigen Fassung) zum Melden von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb besteht eine Melde- und Untersuchungspflicht für gefährliche Ereignisse im Bereich der Eisenbahnen des Bundes

Darüber hinaus sind gemäß RRil 123.0180 alle gefährlichen Ereignisse im Bahnbetrieb durch die Konzernunternehmen eigenverantwortlich zu untersuchen, die Ursachen zu ermitteln und zu dokumentieren, sowie die zur Gewährleistung der Betriebssicherheit notwendigen Maßnahmen festzulegen, zu überwachen und deren Umsetzung zu dokumentieren.

Gefährliche Ereignisse werden gemäß Allgemeinem Eisenbahngesetztes §2 Abs. 21 nachfolgenden Oberbegriffen unterschieden:

· Unfälle

Ein Unfall ist ein unerwünschtes oder unbeabsichtigtes plötzliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb oder eine Verkettung derartiger Ereignisse mit Personen-, Sach- oder Umweltschäden.

· Störungen

Eine Störung ist ein Ereignis im Eisenbahnbetrieb, das den sicheren Betrieb eines Zuges – ohne unmittelbaren Personen-, Sach- oder Umweltschaden – beeinträchtigt.

Diese beiden Oberbegriffe werden im Rahmen der Allgemeinverfügung der Eisenbahn Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB) vom 10.11.2009 durch weitere Ereignisarten untersetzt. Entsprechende Definitionen dieser Ereignisarten können dort entnommen werden.

Hinweis:

Unabhängig von der jeweiligen Ereigniskategorisierung und der  Allgemeinverfügung definierten Meldepflicht gegenüber der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) bzw. der in dieser Meldeordnung geregelten Meldepflicht hat bei Eintritt eines gefährlichen Ereignisses grundsätzlich eine nachweisliche Meldung/ Information an den örtlich Zuständigen (durch das beauftragende EIU zu definieren und in der Baustellenordnung aufzuführen) bzw. den in einer Betra genannten Fahrdienstleiter (Fdl), i. S. Unfallmeldestelle, zu erfolgen.

Durch den örtlich Zuständigen bzw. den Fdl und die von ihm benachrichtigte Notfallleitstelle wird die Information der BEU gemäß der HB 123 „Notfallmanagement“ sichergestellt.

[bookmark: _Ref3990835][bookmark: _Toc161238189][bookmark: _Toc161238564][bookmark: _Toc161243193]	Unfälle, Störungen und sonstige meldepflichtige Ereignisse im Sinne der Meldeordnung Bauüberwachung

Um sachgerechte Informationen innerhalb der Konzernunternehmen des VRI sicherzustellen und den Anforderungen der HB 123 gerecht zu werden, gelten die nachfolgenden Ereignisarten gemäß Meldeordnung Bauüberwachung als meldepflichtige Ereignisse, insofern diese in den Geltungsbereich dieser Meldeordnung gemäß Punkt 1.2 fallen:

2.1.1 [bookmark: _Toc161238190][bookmark: _Toc161238565][bookmark: _Toc161243194]Unfall

· mit Personenschaden

· Arbeits- und Massenunfälle sowie Stromunfälle

· mit Auswirkungen auf den Bahnbetrieb

· Kollision, Entgleisung, Bahnübergangsunfälle

· mit Sachschaden

· Beschädigung von Bahnfahrzeugen einschließlich ihrer Ladungen, Fahrzeugbrand

· mit Umweltbeeinflussung

· Schäden für Lebewesen, Arten, Lebensräume, Umwelt, Boden, Gewässer

· Erhebliche Emissionen wie Luftverunreinigungen, Geräusche (z.B. Baulärm), Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen

·  Unrechtmäßige Abfallentsorgung, -behandlung und –lagerung

[bookmark: _Toc161238191][bookmark: _Toc161238566]


2.1.2 [bookmark: _Toc161243195]Störung

· An der Infrastruktur 

· Durch betriebliche Fehlhandlung

2.1.3 [bookmark: _Toc161238192][bookmark: _Toc161238567][bookmark: _Toc161243196]Sonstiges meldepflichtiges Ereignis

· Sperrpausenereignis

· Ausfall oder Teilausfall von geplanten Sperrpausen mit erheblichen 
betrieblichen Auswirkungen sind gemäß den Regelungen der Ril 406.1101 zur Betra zu melden







3 [bookmark: _Toc161238193][bookmark: _Toc161238568][bookmark: _Toc161243197]Operative Umsetzung der Meldeordnung

[bookmark: _Toc161238194][bookmark: _Toc161238569][bookmark: _Toc161243198]Zeitpunkt und Verantwortung der Meldungsabgabe

Die Meldung erfolgt grundsätzlich durch den zum Zeitpunkt des Eintritts des meldepflichtigen Ereignisses zuständigen Bauüberwacher, bzw. wenn es sich um keine bauüberwachungspflichtige Infrastrukturmaßnahe handelt, durch den technischen Berechtigen oder den UV-Berechtigten, sofern Gleissperrungen nur zum Zwecke des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Es sind die ihm zum Zeitpunkt der Meldung bekannten und relevanten reinen Sachverhalte des Ereignisses (ohne Schuldzuweisung) darzustellen und unter Verwendung der entsprechend vorgegebenen Vordrucke an den Projektleiter sowie an die jeweilige Meldestelle GF/GE (falls vorhanden) zu übermitteln.

Die Sofortberichte sind unverzüglich* mit den genannten Vordrucken an die darin benannten Stellen zu übergeben.

(*in begründeten Ausnahmefällen bis 10:00 Uhr des darauffolgenden Arbeitstages)

[bookmark: _Ref4053730][bookmark: _Toc161238195][bookmark: _Toc161238570][bookmark: _Toc161243199]Meldewege von meldepflichtigen Ereignissen im Sinne Meldeordnung Bauüberwachung

Die Meldung von Ereignissen (siehe Abschnitt 2.2) erfolgt unter Nutzung des Sofortberichtes über ein meldepflichtiges Ereignis (siehe Anlag). Dieser Bericht ist unverzüglich an den verantwortlichen Projektleiter sowie an die von den VEG des jeweiligen Konzernunternehmen definierte Meldestelle GF/GE der Bauüberwachung in den Regionen und/oder der Zentrale (falls vorhanden) zu übermitteln.

[bookmark: _Toc161238196][bookmark: _Toc161238571][bookmark: _Toc161243200]Besonderheit bei der Beschädigung von Oberleitungsanlagen durch Baumaschinen (insb. Zweiwegebagger)

[bookmark: _Toc161238197][bookmark: _Toc161238572]Sofern Oberleitungsanlagen durch Baumaschinen beschädigt wurden, ist im Sofortbericht über ein meldepflichtiges Ereignis anzugeben, um welche Baumaschine es sich handelte und ob dieses Fahrzeug über eine technische Einrichtung (i.d.R. Hubbegrenzung) verfügt, die eine Beschädigung der Oberleitungsanlage hätte verhindern können. Erfolgt die Beschädigung durch einen Zweiwegebagger (ZWB) (z.B. wegen ausgeschalteter Hubbegrenzung), sind die Kontaktdaten des Fahrers im Sofortbericht (Name, Firma, Telefonnummer, Tf-Führerscheinnummer) aufzunehmen. Es besteht zudem die Möglichkeit, den ZWB-Führer zur Gefahrenabwehr vorübergehend der Baustelle zu verweisen. Der Projektleiter ist hierüber im Sofortbericht zu informieren. Eine Tätigkeitsuntersagung z.B. des ZWB-Führers ist durch den verantwortlichen Projektleiter zu veranlassen (siehe Hinweis im Sofortbericht).

[bookmark: _Toc161243201]Anlagen

Anlage 1	Sofortbericht über ein meldepflichtiges Ereignis

Anlage 2	Allgemeinverfügung der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB)
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Anlage 1 zur Meldeordnung Bauiiberwachung IDB

Absender
Sofortbericht e |
nach dem Eintreten von Stérungen und ‘
UnregelmaRigkeiten im Betriebsablauf Funktion
OE bzw. Firma ‘
Telefon ‘
E-Mail ‘
Datum ‘
Empfinger:
Verantwortlicher Projektleiter des EIU
E-Mail Tel-Nr. PL ‘

Information an Meldestelle: Name: ‘

GF/GE spezifische Angaben erforderlich E-Mail ‘

Information an Ansprechpartner Region:Name: ‘

GF/GE spezifische Angaben erforderlich E-Mail ‘

WICHTIGE ANGABEN:

Projektnummer: ‘

Projektbezeichnung: ‘

Betra-Nummer: ‘
Uberschreitung der Sperrzeit gemaR Betra: Ja [ Nein O

Wenn ja, Uberschreitung in min:

Art des meldepflichtigen Ereignisses:

>>>Wahlen Sie ein meldepflichtiges Ereignis aus<<<

- Hinweis fiir Projektleiter (EIU):

Je nach GF/GE ist die Sofortmeldung je nach Art des meldepflichtigen Ereignisses noch an andere Personen weiterzuleiten wie z.B.
die eigene Fachkraft fiir Arbeitssicherheit, die Verantwortliche Elektrofachkraft, den Referenten fiir Umweltschutz oder weitere Perso-
nen.

- Hinweis fiir Bauiiberwacher:
Bei schweren oder todlichen Arbeits-/ Massenunféllen und bei Stromunfallen ist zusatzlich der Abschnitt 1a. zu befiillen.

Ersteller: Die Fachstellen Bauiiberwachung Seite 1 von 3
Anlage 1: Sofortbericht zur Meldeordnung
V: André Werner (V.1IG 43), Version 2.1, Stand 01.02.2026





Anlage 1 zur Meldeordnung Bauiiberwachung lDB

1. Art des Ereignisses

1a. Bei schweren oder todlichen Arbeits-/ Massenunfallen und bei Stromunfallen

Schwerer Personenunfall | Anzahl betroffener Personen/Firma:

Todlicher Personenunfall | Anzahl betroffener Personen/Firma:

Stromunfall Anzahl betroffener Personen/Firma:

2. Ort und Zeitpunkt des Ereignisses:

Ort des Ereignisses
(ggf. Standort der Anlage [ PFA [ Los [ Baustelle)

Angaben zur Anlage (z.B. Bauform der
Sicherungs-/ elektrotechnischen Anlage, wenn bekannt)

Betriebsstelle (Bezeichnung + ggf. Ril 100-Kiirzel):

VzG-Strecke:

Abschnitt:

Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit):

Waren Behorden vor Ort: Ja O Nein O

Wenn ja, welche:

Bestand ein offentliches Interesse Ja [0 Nein [
(z.B. waren Medienvertreter vor Ort?)

3. Wahrscheinlicher Hergang des Ereignisses:

4. Voraussichtliche Folgen des Ereignisses:

Ersteller: Die Fachstellen Bauiiberwachung Seite 2 von 3
Anlage 1: Sofortbericht zur Meldeordnung
V: André Werner (V.IIG 43), Version 2.1, Stand 01.02.2026






Anlage 1 zur Meldeordnung Bauiiberwachung lDB

5. Beteiligte Firma (Firmen):

5a. Kontaktdaten Zweiwegebaggerfahrer:
(ausschlieBllich bei Oberleitungsbeschadigung mit Beteiligung Zweiwegebagger)

Vor-/ Zuname:

Firma:

Telefonnummer:

Tf-Fihrerscheinnummer:

Hinweis an den Projektleiter (EIU) -> Die Sperrung des Zweiwegebaggerfahrers ist durch den verantwortlichen Projektlei-
ter durchzufiihren - Der Auftragnehmer ist hierliber entsprechend zu verstandigen!

6. Eingeleitete betriebliche/ technische/ personelle MaBnahmen zur Abwendung weiterer Gefahren:

7. Voraussichtlicher Zeitpunkt und geplante MaBnahmen zur Beseitigung der Folgen:

8. Bemerkungen:

9. Erganzende Informationen (z.B. weitere Empfinger, besonderer Verteiler, Sonstige):

Datum [ Unterschrift

Ersteller: Die Fachstellen Bauiiberwachung Seite 3 von 3
Anlage 1: Sofortbericht zur Meldeordnung
V: André Werner (V.IIG 43), Version 2.1, Stand 01.02.2026





		OE bzw Firma: 

		Verantwortlicher Projektleiter des EIU: 

		EMail: 

		TelNr PL: 

		EMail_2: 

		Information an Ansprechpartner RegionName: 

		EMail_3: 

		Projektnummer: 

		Projektbezeichnung: 

		BetraNummer: 

		Überschreitung der Sperrzeit gemäß Betra Ja: Off

		Nein: Off

		Anzahl betroffener PersonenFirma: 

		Anzahl betroffener PersonenFirma_2: 

		Stromunfall: 

		Anzahl betroffener PersonenFirma_3: 

		2 Ort und Zeitpunkt des Ereignisses: 

		Ort des Ereignisses ggf Standort der Anlage  PFA  Los  Baustelle: 

		Angaben zur Anlage zB Bauform der Sicherungs elektrotechnischen Anlage wenn bekannt: 

		Betriebsstelle Bezeichnung  ggf Ril 100Kürzel: 

		VzGStrecke: 

		Abschnitt: 

		Zeitpunkt Datum und Uhrzeit: 

		Waren Behörden vor Ort: 

		Ja: Off

		Nein_2: Off

		Ja NeinWenn ja welche: 

		undefined_6: Off

		undefined_7: Off

		Ja Nein: 

		3 Wahrscheinlicher Hergang des EreignissesRow1: 

		4 Voraussichtliche Folgen des EreignissesRow1: 

		5 Beteiligte Firma FirmenRow1: 

		Vor Zuname: 

		Firma: 

		Telefonnummer: 

		TfFührerscheinnummer: 

		6 Eingeleitete betriebliche technische personelle Maßnahmen zur Abwendung weiterer GefahrenRow1: 

		7 Voraussichtlicher Zeitpunkt und geplante Maßnahmen zur Beseitigung der FolgenRow1: 

		8 BemerkungenRow1: 

		9 Ergänzende Informationen zB weitere Empfänger besonderer Verteiler SonstigeRow1: 

		Datum  Unterschrift: 

		Name: 

		Funktion: 

		Telefon: 

		E-Mail: 

		Datum: 

		Überschreitung in min: 

		1 Art des Ereignisses: 






Arbeitshilfe



Stichproben(kontrollen) von Befähigungsausweisen der Sicherungspersonale i.S.d. des Abschnitts 4 (3) der RRil 132.0118A01



1. Mehrtägige Baustellen



Bei mehrtätigen Arbeitsstellen ist eine Kontrolle der Befähigungsausweise inkl. Einsatznachweis der eingesetzten Sicherungspersonale mindestens 1 x pro Einsatz und anschließend für jede angebrochene Einsatzwoche durch die Sicherungsüberwachung durchzuführen und im Abschnitt 7 des Sicherungsplanes 132.0118V10 zu dokumentieren.



Darüber hinaus sind unabhängig von der Dauer einer Arbeitsstelle anlassbezogene Kontrollen der Befähigungsausweise inkl. Einsatznachweise der eingesetzten Sicherungspersonale durchzuführen und im Abschnitt 7 des Sicherungsplanes 132.0118V10 zu dokumentieren. Als Anlässe für Kontrollen in diesem Sinne kommen u.a. in Betracht bei Kenntnis der Sicherungsüberwachung von:

· häufig wechselndem Sicherungspersonal,

· Schlechtleistung durch den Auftragnehmer,

· Auffälligkeiten im Rahmen vorangegangener Kontrollen sowie

· Verdachtsfällen von Fälschungen, Abrechnungsbetrug, etc.



2. Eintägige Baustellen



Anlassbezogene Kontrollen (s.o. Ziffer 1) sind durchzuführen.

		Arbeitshilfe: Stichprobenkontrolle Sicherungsper-

sonale

		

		Gültig ab 02.10.2023



		DB Netz AG, I.IIG 43

		

		Version 1.00










Ausnahmen gem. BVB (s. Seite 2)



Dieselmotor



nein



ja







Regelung gilt nicht







nein





Ist festgelegt, dass die Baustelle sich im städtischen Bereich befindet? (festgelegt als „01 dicht besiedelt“ nach dem  Gemeindeverzeichnis des statistischen Bundesamtes) (Link im Leitfaden Partikelemissionsbegrenzung)





ja



nein





Regelung gilt nicht



Schadstoffgruppe 4  (grüne Plakette)





Fahrzeuge









ja



nein



Ab 01.11.2016

Stufe A1



Ab 01.11.2016 Stufe A1 in  Verbindung mit A3 oder  höher





Baumaschinen











Was ist zu tun?

Wer muss es tun?

Wo steht es geschrieben?

1.

2.

Überprüfen der Richtigkeit der zum Einsatz von Fahrzeugen und Baumaschinen  gemachten Angaben (stichprobenartig)

Überprüfen der angegebenen Anforderungsstufe während der Bauphase  (stichprobenartig)

Örtlich zuständige BÜW  oder eine von ihr  beauftragte Stelle

Leitfaden „Partikelemissionsbegrenzung  bei Fahrzeugen und Baumaschinen“  Punkt 3(1) und 3(2)



ja





Regelung gilt nicht





Schritt 2:





Prüfen vor Ort: entspricht  die Inventarnummer /  Kennzeichen des  geprüften Fahrzeuges der  Geräteliste













Schritt 1:

Prüfen der Geräteliste: ist  zwei Wochen vor Ausführung  aktualisiert vom AN an den PL  zu übergeben



Arbeitshilfe Rußpartikelfilter – stichprobenartige Überprüfung

Zu beachtende Dokumente





Ab 01.07.2018 Stufe A1 in  Verbindung mit A2 oder  höher



Ab 01.07.2018 Stufe A1 in  Verbindung mit A4 oder  höher

VRI Prozess Bauüberwachung: Arbeitshilfe Rußpartikelfilter
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„Alle rechtlichen bzw. normativen  emissionsmindernden Vorgaben beim  Innverkehrbringen sowie bei Wartung und  Instandhaltung des Antriebsmotors bzw. der  Antriebsmotoren wurden bzw. werden eingehalten“



Zusätzlich zur Stufe A1:

Aus technischen Gründen nicht mit einem  Partikelminderungssystem ausgerüstet werden  kann (z.B. Stellungnahme Dekra)

oder

Einen Partikelgrenzwert von 0,025 g/kWh nach  den Vorgaben der NRMM1-Richtlinie einhält



Stufe A3

Zusätzlich zur Stufe A1:

Für die Erfüllung der ausgeschriebenen  Bauleistungen keine mit Partikelminderungssystem  ausgerüstete Baumaschine am deutschen Markt  verfügbar ist oder

Einen Partikelgrenzwert von 0,025 g/kWh nach den  Vorgaben der NRMM1-Richtlinie einhält









Ausnahme (gem. BVB 16.3.23):

Lokomotive / Triebwagen

die nachweislich mit einem Partikelminderungssystem nicht nachgerüstet werden können (siehe

Nachweis A2),

die eine Nutzleistung von weniger als 19 kW aufweisen,

Nutzleistung von weniger als 37 kW in selbstfahrenden Baumaschinen,

nach RiLi 97/68/EG (NRMM1-RL) als Motoren mindestens der Stufe III B in Verkehr gebracht wurden  bzw. einen Partikelgrenzwert von 0,025g/kWh einhalten oder die nur kurzzeitig, das heißt max. 5  Minuten pro Stunde betrieben werden.







Stufe A4

Zusätzlich zur Stufe A1:

Fahrzeuge sind der Schadstoffgruppe 4 gemäß  Anhang 2 der 35. BImSchV zugeordnet. Die  relevanten Antriebsmotoren der Baumaschinen sind  mit einem Partikelminderungssystem ausgerüstet  oder halten den Partikelgrenzwert von 0,025 g/kWh3  nach den Vorgaben der NRMM1-Richtlinie ein.







Anwendung der Anforderungsstufen und Ausnahmen:



Stufe A1:	Stufe A2



Ansprechpartner bei strittigen Fragen:

Fachliche Fragen zur Arbeitshilfe: Fachstelle.Bauueberwachung.DBEC@deutschebahn.com

Umweltfachliche Fragen zur Emissionsbegrenzung: Dirk Melchert, I.NIG 41

VRI Prozess Bauüberwachung: Arbeitshilfe Rußpartikelfilter
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1 Non-road mobile machinery

Anforderung

Nachweis: Pflicht AN

Anforderung
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Fahizeug!/ Baumaschine/ Lokomotive] Triebwagen Wartung | Beleg fir | Partikelminderungssystem
Anf-St. | (bei Anforderungsstufe A4 und AS)
23
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Anlage 5.1 zur Krananweisung

Weitere Vorgaben zur Krananweisung für mobile und stationäre Baukrane1) an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber der DB AG (VR I) auf dem Gebiet der BRD

1. Zuständigkeiten 


Der Anlagenverantwortliche (ALV) Oberbau ist federführend bei der Bearbeitung der Belange der ALV und stellt die Mitwirkung aller ALV sicher.

Der Unternehmer stellt in seinem Verantwortungsbereich sicher, dass alle am Kraneinsatz Beteiligten über die Krananweisung nachweislich unterwiesen werden.

2. Betrieb des Kranes


Es gelten im Bereich des Infrastrukturbetreibers die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (wie Arbeitsstättenverordnung, Betriebssicherheitsverordnung) und die gesetzlichen UVV (DGUV) der Unfallkasse Bund und Bahn (wie z. B.: DGUV Vorschrift 53 „Krane“, DGUV Vorschrift 78 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ einschließlich DGUV Regel 101-024 „Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“, DGUV Vorschrift 39 „Bauarbeiten“ und DGUV Information 201-021 „Sicherheitshinweise für Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“) sowie die Richtlinien der DB AG/DB Netz AG (z.B. Rahmenrichtlinie (RRil) 132.0123, RRil 132.0118, Ril 406, Ril 997).


2.1 Betriebsanweisung nach § 34 DGUV Vorschrift 53 „Krane“ 


Die verantwortlichen Unternehmer haben für den Einsatz von Kranen und deren Betrieb schriftliche Betriebsanweisungen aufzustellen.


Die Betriebsanweisung muss mindestens Sicherheitsregeln für die folgenden Bereiche enthalten.


1. Aufnehmen, Transport und Absetzen von Lasten


2. Betreten von Kranen und Kranbahnen,


3. Verständigung zwischen Last-Anschläger, Einweiser und Kranführer,


4. Umrüsten und Wartung von Kranen, Aufbau und Abbau von Kranen,


5. Betrieb von Kranen mit einander überschneidenden Arbeitsbereichen


6. Heben von Lasten durch zwei oder mehreren Kränen

7. Verhalten in der Nähe von Fahrleitungsanlagen2) sowie Bahnstromleitungen und 
-schaltanlagen

8. Verhalten bei Berührung von Fahrleitungsanlagen2) sowie Bahnstromleitungen und 
-schaltanlagen

9. Verhalten bei Windeinwirkung oder Gewittern


10. Sicherung gegen Inbetriebnahme von Unbefugten


11. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln der Bedienungsanleitung des Kranes

Alle ausführenden Unternehmer müssen in die Inhalte der Betriebsanweisung nachweislich unter- bzw. eingewiesen werden.

2.2 Bei Kranbetrieb in der Nähe von

· Fahrleitungsanlagen2)

· Bahnstromleitungen und -schaltanlagen


· Elektrischen Energieanlagen


sind die Schutzmaßnahmen gemäß Richtlinien und Modulen der DB AG, wie: 

z.B.  RRil 132.0123, Anhang 1 „Sicherheit bei Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen“ umzusetzen. 

3. Vorgaben der BzS zur Sicherung des Eisenbahnbetriebes

3.1 Zulassungen / Überwachungsaufzeichnungen des Kranes

Die Nachweise für Zulassung / Überwachung des Kranes durch die zuständigen Stellen (TÜV etc.) sind dem Vertreter der BzS, oder des Anlagenverantwortlichen bzw. seines Beauftragten auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

3.2 Schutzabstand für bahntechnisch unterwiesene Personale und Bahnerdung

Der Schutzabstand zu unter Spannung stehenden Teilen beträgt bei 15 kV = 1,50 m (bei mitgeführten Bahnstromleitungen 110 kV = 2,00 m, GS-S-Bahn =1,00m).

Dieser Schutzabstand darf nicht erreicht bzw. unterschritten werden (Festlegungen siehe Krananweisung Punkt 3.3).

Werden Arbeitsmittel (wie Krane, Maschinen/ Geräte) an elektrifizierten Strecken aufgestellt, müssen sie bahngeerdet werden. 


Die Erdung erfolgt mit zwei kunststoffummantelten Kupferseilen von 70,0 mm² bzw. aus leitwertgleichem Material. Abweichungen sind nur mit Zustimmung des Anlagenverantwortlichen Fahrleitung2) / Bahnstromleitung zulässig.


Der Bahnerdungsanschluss an der Schiene erfolgt nach Festlegungen des Anlagenverant-wortlichen Fahrleitung2) / Bahnstromleitung. Die Funktionsfähigkeit hat der Unternehmer dem benannten Verantwortlichen (siehe Krananweisung 1.8) zu bestätigen.


Durch den Arbeitsverantwortlichen des ausführenden Unternehmens sind arbeitstäglich das Vorhandensein und die Unversehrtheit der Bahnerdung zu kontrollieren.

Erfolgt die Energieversorgung des Kranes aus einem Netz eines Versorgungsnetzbetreibers, so soll dies mittels TT-System erfolgen, um eine Potenzialverschleppung zu vermeiden.

3.3 Laufkatzen- und Drehbegrenzung, Schwenken über Gleise

Der Kran ist mit einer TÜV-geprüften Laufkatzen- und Drehbegrenzung auszurüsten.

Es ist unter allen Umständen (Ausschlag der Last oder des Seiles durch Pendeln, Wind -optisch-akustische Windwarnanlage anwenden- oder sonstige Einflüsse, berücksichtigen) sicherzustellen, dass Kranteile, Krangehänge bzw.  angeschlagene Lasten die vorgegebenen Abstände (Schutzabstand, Gleisbereich) nicht erreichen. Festlegungen siehe Formblatt Krananweisung Punkt 3.3.

Die Wirksamkeit der Laufkatzen- und Drehbegrenzung hat sich der Beauftragte3) bestätigen zu lassen. Prüfung erforderlich! Bei Bedarf erfolgt auch die Prüfung durch den Anlagenverantwortlichen Fahrleitung2)/ Bahnstromleitung.

Wenn Kranarbeiten mit Last im Gleisbereich und Schwenkbewegungen mit Last über Betriebsgleise nicht zu vermeiden sind, dürfen sie nur nach Sperrung des Gleises/ der Gleise gemäß „Betriebs- und Bauanweisung (Betra)“, Ausschalten und Bahnerden der unter Spannung stehenden Anlagen (z. B. Oberleitung) und nur unter Zustimmung des Berechtigten (gemäß Betra Abschnitt 4.2) erfolgen.

Gleissperrungen hierfür müssen gemäß Ril 406 „Baubetriebsplanung, Betra und La“ angemeldet werden.

Schwenkbewegungen eines Kranes ohne Last über Betriebsgleise dürfen ohne Gleissperrung nur bei hochgezogenem Lastseil (ohne Anschlagmittel) durchgeführt werden. 

Weitere Vorgaben sind der DGUV Information 201-021 zu entnehmen.

3.4 Sicherungen des Kranes bei Arbeitsruhe/ Pausen


Bei Arbeitsruhe des Kranes (z. B.: in Pausen, nach Arbeitende, über die Wochenenden) ist der Kran mit hochgezogenem Lastseil, an den Turm herangefahrener Laufkatze lastfrei, frei drehbar und gegen Benutzung durch Unbefugte gesichert abzustellen. 

Die Arbeitsruhen sind dem Anlagenverantwortlichen der DB bzw. dessen Beauftragten3 (vor Beginn anzuzeigen. 

Legende:  *  gilt nicht für Schienenkrane; Anwendung z. B. auch für Betonpumpen, Hubsteiger u. ä. möglich

                 ** gilt analog für Stromschienenanlagen der S-Bahn


verantwortlich: I.NXX  Stand 22.10.2013                                   
gültig ab: 01.01.2014

1) Gilt nicht für Schienenkrane; Anwendung z.B: auch für Betonpumpen, Hubsteiger und ähnliches


2) gilt für Oberleitungsanlagen  und Stromschienenanlagen der S-Bahn


3) z.B. Projektleiter, Bauüberwacher


VRI Vorgabeprozess Bauüberwachung und Baudurchführung


Anlage 5.1 zur Krananweisung, Version 01.01

V: Heinz-Ulrich Günther (I.IIG 43), Stand 01.10.2022
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Krananweisung für mobile und stationäre Baukrane1) an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber der DB AG (VR I) auf dem Gebiet der BRD

0. Gültigkeit    

		0.1

		[bookmark: Text23]Die  Anweisung ist gültig vom                       bis         

Die Aufstellung und der Betrieb des Krans werden nur für die Zeit der Gültigkeit dieser Krananweisung genehmigt. Grundlage der Genehmigung ist der Baustelleneinrichtungsplan / Kranstandortplan (mit Schwenkbereich und Angaben zur Erdung) sowie die Anlage 5.1 „Weitere Vorgaben...“ zum Form-blatt Kranvereinbarung. Die ausgefüllte Krananweisung ist an der Arbeitsstelle vor Ort vorzuhalten.



		0.2

		Der Abschluss der Krananweisung bedingt ggf. den Einsatz eines Bauüberwachers, der die Belange der BzS bzw. des Infrastrukturbetreibers wahrnimmt. Die Zustimmung zur Nutzung des Krans erfolgt durch den Anlagenverantwortlichen bzw. seines Beauftragten 3) vor Ort. Vertragsrechtliche Regelungen sind nicht Bestandteil dieser Anweisung. 



		0.3

		Bei Verlängerung (z. B. bei Fahrplanwechsel) und/oder Änderung der örtlichen Verhältnisse ist eine Anpassung der Krananweisung zu veranlassen. Die Anpassung ist schriftlich zu dokumentieren. Alle Beteiligten gemäß Punkt 6  sind in Kenntnis zu setzen. Verantwortlich: Anlagenverantwortlicher bzw. sein Beauftragter 3) 





1. Maßnahme

		1.1

		Projekt/ Baumaßnahme





		     

     

     



		1.2

		Arbeitsstelle: 

(analog Sicherungsplan Pkt. 1.3)

		     

     

     



		1.3

		für den Einsatz verantwort- licher Unternehmer: (Anschrift, ständige Erreichbarkeit, Telefon)

		     

     

     



		1.4

		beteiligter 
Kranunternehmer:

(Anschrift, Telefon) 

		     

     

     



		1.5

		Infrastrukturbetreiber            (Anschrift, Telefon)

		     

     

     

		     

     

     

		     

     

     



		1.6

		Für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS):

(Anschrift, Telefon)

		[bookmark: Text7]     

     



		1.7

		Anlagenverantwortlicher

(Name, OE, Telefon) 

		     

     

     

Oberbau/KIB

		     

     

     

Fahrleitung 2)

		     

     

     

Bahnstromleitung



		1.8

		Anlagenverantwortlicher bzw. Beauftragter 3) :

(Name, OE, Telefon, Funktion)



		[bookmark: Text5]     

     

     



		1.9

		zuständiger Fahrdienstleiter: (Ort, Stw)

(Rufnummer)

		     

     

GSM-R

		     



intern 

		     



extern



		!! Bei Gefahr in Verzug ist unverzüglich der zuständige Fahrdienstleiter zu verständigen!!





2. Daten der eingesetzten Krane (Angaben vom Kranunternehmer)

		2.1

		Art und Typ

		[bookmark: Text11]      (bei Bedarf zusätzliche Anlage)



		2.2

		max. Ausladung [m]

		     

		2.3

		Auslegerhöhe [m]

		     





3. Angaben zum Bahnbetrieb und einzuhaltende Abstände an der Arbeitsstelle

		3.1

		Geschwindigkeit             (gem. VzG, La)

		      km/h



		3.2

		Spannung

		|_| 15.000 Volt 16,7 Hz	|_|        Volt 16,7 Hz

|_|        Volt  50 Hz	|_|        Volt Gleichstrom2)



		3.3

		Der Unternehmer hat durch geeignete Maßnahmen dafür zu Sorge zu tragen, dass die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs jederzeit gewährleistet ist. 

Die abgestimmten Maßnahmen sind dem Anlagenverantwortlichen bzw. seinen Beauftragten zu bestätigen. Maßnahmen (z.B. freizuhaltende Räume, vergrößerte Schutzabstände, seitlicher Mindestabstand, Gleisbereich, Sicherheitskennzeichnung freizuhaltende Lichträume,…)

[bookmark: Text13]     

     

     

|_|Keine Maßnahmen über die genannten Regelungen aus Anlage Punkt 5.1 notwendig.





4. Unterschriften 

		4.1

		Aufgestellt:

      3) Name:     

		Telefon:

(     )     

		Datum / Unterschrift 





		4.2

		Mitgewirkt:

Funktion

Name:     

		Telefon:

(     )     

		Datum / Unterschrift



		4.3

		Bestätigt: (Ort, Datum):

		     ,      



		

		Infrastrukturbetreiber (1.5):

Name:      

Unterschrift:

(L-OE oder Delegierung)

		BzS  (1.6):

Name:      

Unterschrift:

(L-OE oder Delegierung)

		Unternehmer (1.3)

Name:      

Unterschrift:





Der Unternehmer bestätigt mit seiner Unterschrift den Erhalt der Anweisung und aller Anlagen.

5. Anlagen

5.1  „Weitere Vorgaben...“ zum Formblatt Krananweisung

5.2  Baustellenlageplan

5.3  Kranstandortplan (mit Schwenkbereich und Angaben zur Erdung)
5.4  Kostenübernahmeerlärung (ggf. streichen)

6. Verteiler (je nach Betroffenheit)	

|_|	Anlagenverantwortliche bzw. sein Beauftragter 3)

|_|	Bauüberwacher

|_|	Unternehmer

|_|	BzS BBK

|_|	BzS (je Anlagenverantwortlicher)

|_|	Projektleiter

|_|   DB E&C

|_|	Infrastrukturbetreiber: 	|_| DB InfraGO, Fahrweg	|_| DB Energie	

|_| DB InfraGO, Personenbahnhöfe

					|_| DB RegioNetz Infrastruktur	|_| andere:      

[bookmark: Text29]|_|	     

Legende:  *  gilt nicht für Schienenkrane; Anwendung z. B. auch für Betonpumpen, Hubsteiger u. ä. möglich

                 ** gilt analog für Stromschienenanlagen der S-Bahn

verantwortlich: I.NXX  Stand 11.12.2013                                                     gültig ab: 01.01.2014

1) Gilt nicht für Zweiwegebagger im Gleis  u. Schienenkrane;  Anwendung z.B.: auch für Betonpumpen, Hubsteiger u.ä.

2)  gilt für 110 kV-Bahnstromanlagen, Oberleitungsanlagen und DC-Stromschienenanlagen der S-Bahn 

3) z.B. Projektleiter, Bauüberwacher
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[bookmark: F_AbsenderFenster][bookmark: Empfänger][bookmark: E_Schreibdatum][bookmark: E_Betreff]Quittierte Übergabe der Bauakte (gem. EIU-Ablagestruktur)

1. Projektbezeichnung:	………………………………………………………………..……………….



				………………………………………………………………………..……….



				……………………………………………………………………………..….





2. Abgebender (Büw): 	……………………………………………………………………...…………

[bookmark: Absender]Name, Vorname			Funktion



				………………………………………………………………………….….….				OE/Firma/Adresse



3. Übernehmender (PL AG):.……………………………………..………………..……………………..            
				Name, Vorname			Funktion



………………………………………………………………………………...

OE/Firma/Adresse





4. Übergabetermin:		………………………………………………………….……………….……

Datum/Ort



5. Es werden nachstehend genannte Bauaktenordner übergeben:	

    siehe Seite 2



6. Termine der nachzuliefernden Unterlagen:

Ordnernummer: 	…………………………………………		Datum: 	…………….……...



Ordnernummer: 	…………………………………………		Datum:	…………………….





Bemerkungen:	…………………………………………………………………………………………



			…………………………………………………………………………………………



			…………………………………………………………………………………………



Übergebender	(Büw)					Übernehmender (PL AG)

		



		

		



		

		

		







		Nr.

		Inhalt

		vor-
handen

		nicht
vorh. **

		nicht
erfordl.*

		Ordner-
Nr./Be-zeichnung

		

Bemerkung



		B

		Baudokumentation/Bauakten

		

		

		

		

		



		 

		Teil I/Bau-Akte

		

		

		

		

		



		B 2

		Baudurchführung

		

		

		

		

		



		B 2.1

		Bauablaufpläne 

		

		

		

		

		



		B 2.2

		Bautagebuch 

		

		

		

		

		



		B 2.3

		Bautagesberichte des AN

		

		

		

		

		



		B 2.4

		Schriftverkehr 

		

		

		

		

		



		B 2.5

		Meldungen/Anzeigen

		

		

		

		

		



		B 2.6

		Protokolle/Niederschriften / Berichte

		

		

		

		

		



		B 2.7

		Betriebs- und Baustellensicherheit

		

		

		

		

		



		B 3

		Übergabe/Bestandsunterlagen

		

		

		

		

		



		B 3.1

		Bestandsunterlagen

		

		

		

		

		



		B 3.2

		Übergabeprotokolle

		

		

		

		

		



		 

		Teil II/Betreiber-Akte

		

		

		

		

		



		B 4

		Soll- und Ist-Vergleich der Vermessung

		

		

		

		

		



		B 4.1

		Lage und Höhe der Gleise/der baulichen Anlagen

		

		

		

		

		



		B 4.2

		Festpunktnachweise

		

		

		

		

		



		B 4.3

		Zwangspunkte

		

		

		

		

		



		B 4.4

		Engstellen

		

		

		

		

		



		B 4.5

		Lichtraumnachweise

		

		

		

		

		



		B 5

		Nachweisführung

		

		

		

		

		



		B 5.1

		Kontrollmessungen/Qualitätsprüfungen/
Eigenüberwachung

		

		

		

		

		



		B 5.2

		Zulassungsbescheide/Zertifikate/ Prüfberichte/Protokolle

		

		

		

		

		



		B 5.3

		Abfallmanagement

		

		

		

		

		



		B 5.4

		Grunddienstbarkeit 

		

		

		

		

		



		B 6

		Abnahme/Mängelansprüche

		

		

		

		

		



		B 6.1

		Inbetriebnahmeregelungen/-niederschriften 

		

		

		

		

		



		B 6.2

		Abnahmeniederschriften und Prüfbescheinigungen

		

		

		

		

		



		B 6.3

		Bleibt frei

		

		

		

		

		



		B 6.4

		Mängelbeseitigung/Erfüllung der Auflagen

		

		

		

		

		



		B 6.5

		Ausnahmegenehmigungen 

		

		

		

		

		



		B 6.6

		Fristenblätter zu Mängelansprüchen

		

		

		

		

		



		B 7

		Bestands-/Planunterlagen

		

		

		

		

		



		B 7.0

		Bauwerksverzeichnis, Anlagenliste, gewerkeübergreifende Unterlagen

		

		

		

		

		



		B 7.1

		Bedienungs-/Wartungsanleitungen/ Anlagenbeschreibung

		

		

		

		

		



		B 7.2

		Bauwerksbücher/-hefte

		

		

		

		

		



		B 7.3

		handrevidierte Bestandspläne/siehe Punkt B 3.1 (Platzhalter für Zweitexemplar)

		

		

		

		

		



		B 7.4

		Revisionsunterlagen/endrevidierte Bestandspläne/siehe Punk t B 3.1 (Platzhalter für das Zweitexemplar)

		

		

		

		

		







		Nr.

		Inhalt

		vor-
handen

		nicht
vorh. **

		nicht
erfordl.*

		Ordner-
Nr. / Be-zeichnung

		

Bemerkung



		K

		Kaufmännische Akte

		

		

		

		

		



		K 3

		Abrechnung

		

		

		

		

		



		K 3.1

		Abschlagsrechnung Hauptvertrag

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.2

		Abschlagsrechnung Nachträge

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.3

		Aufmaßblätter/Massenberechnungen

		

		

		

		

		



		K 3.4

		Stundenlohnzettel

		

		

		

		

		



		K 3.5

		Schlussrechnung

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.6

		Abrechnung mit Dritten einschl. LAB

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.7

		Ablöseberechnung nach EKrG

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.8

		Fertigstellungsmeldung

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		K 3.9

		Projektabschlussmeldung

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		Z

		Zusätzliche/sonstige Unterlagen

		

		

		

		

		



		Z 1

		zusätzliche/sonstige Unterlagen

		

		

		

		

		



		I

		Inbetriebnahmeakte

		

		

		

		

		



		I 1.1

		Allgemeine Angaben

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		I 1.2

		IOH-Anlagen

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		I 1.3

		STE-Anlagen

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung



		I 1.4

		Inbetriebnahmedokumentation

		Lieferung nicht durch die Bauüberwachung







*   bei diesem Bauvorhaben nicht erforderlich

** Begründung unter „Bemerkungen“ erforderlich



Anmerkungen/Hinweise:



													



													



													



													



													



													



													



Anlage: Projektbezogenes Inhaltsverzeichnis nach EIU- Ablagestruktur 

















		* nicht zutreffendes streichen

DB Konzernprozess , Vorgabeprozess Bauüberwachung und Baudurchführung

Bez. VRI: Benennung als Bauüberwacher / PB 10-01

Rev. 04 vom 05.08.2013
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OpQaulitätBÜW

		BüWQualiCheck - Qualität der Bauüberwachungsleistung 2026																				Projektnummern AG								DB Vertraulich		2026.1.3



		Projektbezeichnung:														Datum:

		Projektnummer AG:														Prüfer (Name / OE):

		Projektleiter:														Firma BÜW:

		RB / BÜZ:														Ansprechpartner BÜW:

		Ort / Baubüro:														Bauüberwachung (intern/extern/INGE):



		Bildung der Gesamtwerte je Fragenblock aus Mittelwerten der Einzelwerte unter Berücksichtigung der Wichtung









		1. Dokumentation allgemein																				Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen (Hinweis zur Zugehörigkeit intern/extrern)		Wichtung		12

		1		Wird das Bautagebuch nach den gültigen Richtlinien und vertraglichen Vereinbarungen geführt?																												32

		2		Sind die Eintragungen im Bautagebuch auf aktuellem Stand?																												6

		3		Wird die Bauakte gemäß vertraglicher Vorgabe geführt?																												1

		4		Werden die Bautagesberichte von der Bauüberwachung (BÜW) nachweislich beim AN-Bau eingefordert,
wenn diese nicht arbeitstäglich vorliegen?																												1

		5		Werden Auszüge aus den Bautagesberichten des AN-Bau, die in das Bautagebuch des AG übernommen werden,
auch als solche gekennzeichnet?																												1

		6		Werden Unregelmäßigkeiten auf der Baustelle dokumentiert?																												2

		7		Wird eine baubegleitende und nachvollziehbare Fotodokumentation (mit Aufnahmetag, Bauwerksbezeichnung sowie ausreichend genauer Bildbeschreibung) geführt?																												3

		8		Werden die Baubesprechungen und das Verfassen der Protokolle durch die Bauüberwachung durchgeführt? 																												3

		9		Entsprechen die Besprechungsprotokolle der Bauüberwachung den qualitativen Anforderungen (z.B. Angaben zu Terminen und Zuständigkeiten)? 																												1

		10		Liegen der Bauüberwachung für die eingebauten Stoffe Freigaben / Zulassungen vor? 																												6

		11		Liegen der Bauüberwachung für die eingebauten Komponenten Freigaben / Zulassungen vor?																												6

		12		Wenn ausführungsspezifische Güteprüfungen gefordert sind, liegen dann die entsprechenden Prüfprotokolle vor?																												6



		2. Sicherungsleistungen (Ablage, Leistungen, Nachweisführung)																				Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen (Hinweis zur Zugehörigkeit intern/extrern)		Wichtung		9

		1		Sind gültige Sicherungspläne vorhanden (zeitlich,inhaltlich und mit allen erforderlichen Unterschriften)?																												6

		2		Stimmen die Arbeiten seitens des AN-Bau mit seinen Angaben im Abschnitt 1 des Sicherungsplanes überein (Maschinen, Geräte, Störschall, Einsatzzeit, anwesende Beschäftigte)?																												3

		3		Erfolgt die Sicherung seitens der Sicherungsfirmen wie im gültigen Sicherungsplan gefordert?																												6

		4		Ist die optische und/oder akustische Wahrnehmbarkeitsprobe der Sicherungsmaßnahme erfolgt?																												1

		5		Wurden die wirksame Höhe sowie der ordnungsgemäße Aufbau/Abstand bei den entsprechenden Bau- und Zwischenzuständen von der festen Absperrung geprüft und im Bautagebuch dokumentiert? 																												1

		6		Liegen die aktuellen Abnahmedokumente der ATWS dem Sicherungsplan bei?																												1

		7		Ist die Einweisung der Beteiligten in die Sicherungsmaßnahmen nachweislich im Sicherungsplan dokumentiert?																												3

		8		Werden die Stundennachweise der Sicherungskräfte durch die Bauüberwachung geprüft (z.B. gegenüber Sicherungsplan, Bautagebuch, Vertrag der Sicherungsfirma)?																												1

		9		Wird die Sicherungsüberwachung ordnungsgemäß durchgeführt und auf den Sicherungsplänen dokumentiert?																												1



		3. Bestätigung der sachlichen Richtigkeit, Abrechnung und Rechnungsprüfung																				Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen (Hinweis zur Zugehörigkeit intern/extrern)		Wichtung		7

		1		Berücksichtigt die Prüfung der Abrechnung alle Regelungen der Vertragsunterlagen (§ 3 Bauvertrag - Bestandteile des Vertrages/Rangfolgeregelung)? 																												2

		2		Liegen zur Abrechnung, durch den AN zu liefernde ordnungsgemäße, nachvollziehbare Abrechnungszeichnungen mit Mengenermittlungslisten gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen vor?																												12

		3		Werden örtliche Aufmaße zur Abrechnung nur in Ausnahmefällen verwendet?																												3

		4		Sind örtliche Aufmaße fortlaufend nummeriert?																												1

		5		Sind die Abrechnungsunterlagen prüffähig abgelegt?																												2

		6		Sind die Mengenermittlungslisten beidseitig unterschrieben?																												2

		7		Werden in der Mengenermittlungs-Liste/D11-Datei Formelnummern nach REB-Liste verwendet, die den geometrischen Körpern entsprechen (Formel „0“ und „91“ nur in Ausnahmefällen)? 																												1



		4. Nachtragsmanagement																				Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen (Hinweis zur Zugehörigkeit intern/extrern)		Wichtung		5

		1		Werden die Mehrkostenanzeigen des AN-Bau innerhalb einer ggf. vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?																												1

		2		Werden die Behinderungsanzeigen des AN-Bau innerhalb einer ggf. vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?																												1

		3		Wird, soweit im Bauvertrag Nachtrags-, Einreichungs- und Prüfplan (NEuPP) vereinbart wurde, auf der Baustelle fristgerecht nach NEuPP gehandelt?																												1

		4		Werden die Stellungnahmen zu Nachtragsangeboten des AN-Bau innerhalb einer ggf. vereinbarten Frist bzw. zeitnah bearbeitet?																												1

		5		Wurde die Projektleitung bei Mehr- oder Mindermengen um mehr als 10% gegenüber den vertraglich vereinbarten Leistungen informiert?																												4



		5. Aufgaben der Bauüberwachung (Baubeginnanzeige, Ausführungsunterlagen etc.)																				Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen (Hinweis zur Zugehörigkeit intern/extrern)		Wichtung		8

		1		Liegen die Baubeginnanzeigen auf der Baustelle vor?																												5

		2		Liegen freigegebene Ausführungspläne auf der Baustelle vor (im Original oder mit gleichgestellter Kopie)?																												23

		3		Werden Abweichungen zum Bauvertrag (u.a. Mängel, Verzug der ausführenden Unternehmen) dem AG zeitnah nachweislich mitgeteilt?																												5

		4		Werden die Abnahmepflichten (bspw. Teilnahme an gemeinsamen Feststellungen mit dem AN-Bau, Erstellen von Abnahmeniederschriften) nachweislich ausgeführt?																												5

		5		Liegen alle Bauüberwacher-Vollmachten (in Kopie) vor?																												1

		6		Liegen bei Bauüberwachern der EIU die Ernennungen (in Kopie) vor?																												1

		7		Hat die BÜW bei nicht Vorliegen der bestätigten Bauzeitenpläne (vom PL/AN-Bau) diese eingefordert?																												1

		8		Werden Soll-Ist-Vergleiche zu den vertraglich vereinbarten Terminen (u.a. § 5 Bauvertrag; Anlage 3.1. Bauvertrag, bestätigter Bauzeitenplan) geführt?																												5



		6. Entsorgungsmanagement (Ablage, Nachweisführung etc.)																				Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen (Hinweis zur Zugehörigkeit intern/extrern)		Wichtung		7

		1		Hat die BÜW bei nicht Vorliegen eines Entsorgungskonzeptes dieses bei der Projektleitung (AG) eingefordert?																												1

		2		Wird die Umsetzung des Entsorgungskonzeptes überwacht?																												1

		3		Wird für gefährlichen Abfall das elektronische Abfall-Nachweis-Verfahren (eANV) richtig angewendet?																												4

		4		Wird eine nachvollziehbare Dokumentation bei nicht gefährlichen Abfällen entsprechend Vorgaben der Geschäftsfelder (ZEDAL oder in Papierform nach Art, Menge, Anfallort und Entsorger mit Unterschrift) geführt?																												2

		5		Sind die erforderlichen Nachweise gemäß der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffVO) inhaltlich vollständig?																												1

		6		Sind die erforderlichen Nachweise gemäß Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchVO) inhaltlich vollständig?																												2

		7		Liegen die erforderlichen Unterlagen zum Wertstoffmanagement vor (z.B. Rückführung von Wertstoffen LST, Buntmetalle, Stahl)?																												1



		7. Abnahmen / Mängelverfolgung / Gegenforderungsmanagement																				Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen (Hinweis zur Zugehörigkeit intern/extrern)		Wichtung		5

		1		Soweit ein Prüfplan mit dem AN-Bau vertraglich vereinbart wurde und dieser nicht vorliegt, hat die BÜW alles unternommen, damit ein solcher der BÜW vorgelegt wird?																												2

		2		Sind alle Teil-, Zwischen- und Endabnahmen dokumentiert?																												3

		3		Wird eine Mängelliste während der Bauphase geführt?																												2

		4		Wird die Mängelverfolgung und Mängelabarbeitung nachweislich überwacht?																												3

		5		Werden die vom AN-Bau - gem. § 2 Abs. 1 VOB/B in Verbindung mit den jeweiligen Abschnitten 4.1 der VOB/C - geschuldeten Nebenleistungen eingefordert? 																												2



		8. Prozesskonformität																				Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen (Hinweis zur Zugehörigkeit intern/extrern)		Wichtung		9

		1		Sind die Inhalte des "Vorgabeprozess Bauüberwachung im VRI" inklusive mitgeltender Unterlagen bekannt?																												7

		2		Sind im Bauauftaktgespräch die Ansprechpartner für den Sofortbericht gemäß Meldeornung BÜW VRI benannt worden (Startordner) ?																												1

		3		Wurden die Inhalte des Startordners bei nicht fristgerechter Übergabe bei der PL nachweislich eingefordert?																												2

		4		Wurden bei Nichtvollständigkeit der Inhalte des Startordners die fehlenden Unterlagen bei der PL nachweislich eingefordert?																												2

		5		Werden betriebliche Gespräche/Schaltgespräche im Fernsprechbuch dokumentiert?																												4

		6		Wird das Ende der Arbeiten an Verkehrsstationen an die 3-S-Zentrale nachweislich gemeldet? (z.B. im Bautagebuch/Fernsprechbuch)																												1

		7		Wurden die schienengebundenen Fahrzeuge der EVU auf der Baustelle gegen die aktuelle Liste aller am Bau beteiligten EVU (ist durch die Projektleitung zu übergeben) geprüft?																												5

		8		Wurden bei den eingesetzten schienengebundenen Fahrzeugen nachweislich die Zulassungen und die notwendigen Arbeitserlaubnisse für den Eisenbahnbetrieb geprüft?																												4

		9		Wurden die Führerscheine der Bediener von Zwei-Wege-Fahrzeugen nachweislich kontrolliert?																												1



		9. Arbeits- und Gesundheitsschutz, Baustellenverordnung																				Maßnahmen (bei "Nein" Pflichtangabe)		Termin		Verantwortlich		Status		Bemerkungen (Hinweis zur Zugehörigkeit intern/extrern)		Wichtung		12

		1		Liegen die Einweisungen der Bauüberwacher gem. Ril 806.0000 V03 und ggf. Ril 132.0123 V11 vor?																												3

		2		Liegen die Einweisungen  aller Sonstigen am Bau Beteiligten gem. Ril 132.0108 V11 vor?																												3

		3		Liegen alle Einweisungen der AN-Bau gem. 132.0108 V11 sowie ggf. Ril 132.0123 V12/V22/V42 vor?																												3

		4		Hat sich die Bauüberwachung vergewissert, dass die Mitarbeitenden des/der Auftragnehmer eingewiesen oder unterwiesen worden sind?																												3

		5		Sind Vorankündigung, Baustellenordnung und SiGe-Plan vorhanden?																												1

		6		Sind Vorankündigung und SiGe-Plan für alle Beteiligten sichtbar und jederzeit zugänglich auf der Baustelle angebracht?																												1

		7		Ist die Baustellenordnung für alle Beteiligten jederzeit auf der Baustelle zugänglich?																												1

		8		Wurden alle Beteiligten durch den SiGeKo in den SiGe-Plan und in die Baustellenordnung nachweislich eingewiesen? 																												2

		9		Wird die Abarbeitung der vom SiGeKo in den Begehungsprotokollen festgehaltenen Sicherheitsmängel nachweislich überprüft?																												2

		10		Wurden alle Beteiligten durch den umweltfachlichen Bauüberwacher in die umweltfachlichen Belange nachweislich eingewiesen? 																												2

		11		Liegen gültige Krananweisungen vor?																												2

		12		Wurde die Herstellung der Triebstromrückführung nachweislich überwacht?																												3
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Protokoll

Erläuterungsgespräch / Bauauftaktgespräch*

mit dem Auftragnehmer (Bau)

*)Nicht Zutreffendes bitte streichen.

		1.  Projektdaten 







		Bauvorhaben:

		Ern. EBR Plathnerstraße – OL-Arbeiten







		Auftraggeber (AG):

		DB Netz AG, Infrastrukturprojekte Nord, I.NI-N-H





 

		Vertragsabwickelnde Stelle*:

		DB Netz AG, Infrastrukturprojekte Nord, I.NI-N-H-K





*Eine vom Projektleiter benannte oder neben dem Projektleiter im Vertrag hinterlegte Person. welche die Abwicklung des Vertrages aus Sicht des Auftraggebers vollzieht/betreut. Hat ein Projekt organisatorisch keine vertragsabwickelnde Stelle, nimmt der Projektleiter diese Aufgabe wahr.



		Auftragnehmer (AN):

		Rail Power Systems GmbH, Garmischer Straße 35, 81737 München







		Vertragsnummer:

		







		Bestellnummer des Vertrages:

		







		Vergabenummer:

		







		Projektnummer:

		







		Teilprojektnummer:

		







		2.  Funktionsfestlegungen / Benennung der Verantwortlichen







		2.1  Auftraggeber







		2.1.1  Projektleiter des Auftraggebers (AG)*





* Für den Auftraggeber vertretungsberechtigt nach § 13 Abs. 1 des Bauvertrages und Ziffer 3 der ZVB-DB



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.1.2  Projektingenieur des Auftraggebers (AG)*





* Für den Auftraggeber nicht vertretungsberechtigt nach § 13 Abs. 2 des Bauvertrages in Verbindung mit Ziffer 3 der ZVB-DB



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2 Auftragnehmer







		2.2.1  Bauleiter des Auftragnehmers (AN) – gemäß „Besondere Vertragsbedingungen (zu § 16)“







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		Vertretungsberechtigung des Bauleiters (AN) besteht für (zutreffendes ist anzukreuzen):

		







		

		„Anzeige von Leistungsänderungen“ (Formblatt 2.12.1 - wenn die Verfahrensregelung NEuPP vereinbart wurde)







		 

		Schriftliche Mehrkostenanzeige nach Ziffer 6 ZVB-DB (wenn die Verfahrensregelung NEuPP nicht vereinbart wurde)







		 

		„Bedenkenanmeldungen“ nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 VOB/B







		 

		„Bedenkenanmeldungen“ nach § 4 Abs. 3 VOB/B







		 

		„Behinderungsanzeigen“ nach § 6 Abs. 1 VOB/B







		 

		Nachtragsangebote







		 

		Sonstige Änderungen und Ergänzungen des Bauvertrags (z.B. Nebenabreden)







		2.2.2  Stellvertretender Bauleiter des Auftragnehmers (AN) – gemäß „Besondere Vertragsbedingungen (zu § 16)“







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		Vertretungsberechtigung des stellvertretenden Bauleiters (AN) besteht für (zutreffendes ist anzukreuzen):

		







		

		„Anzeige von Leistungsänderungen“ (Formblatt 2.12.1 - wenn die Verfahrensregelung NEuPP vereinbart wurde)







		 

		Schriftliche Mehrkostenanzeige nach Ziffer 6 ZVB-DB (wenn die Verfahrensregelung NEuPP nicht vereinbart wurde)







		 

		„Bedenkenanmeldungen“ nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 VOB/B







		 

		„Bedenkenanmeldungen“ nach § 4 Abs. 3 VOB/B







		 

		„Behinderungsanzeigen“ nach § 6 Abs. 1 VOB/B







		 

		Nachtragsangebote







		 

		Sonstige Änderungen und Ergänzungen des Bauvertrags (z.B. Nebenabreden)







		2.2.3  Betra-Verantwortlicher des Auftragnehmers (AN) – gemäß „Besondere Vertragsbedingungen (zu § 16)“







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2.4  Stellvertretender Betra-Verantwortlicher des Auftragnehmers (AN) – gemäß „Besondere Vertragsbedingungen (zu § 16)“







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2.5  Abfallverantwortlicher der Baustelle (i.S.d. § 59 KrWG) mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten / Fachbauleiters*





* Sofern vertraglich geschuldet (z.B. gemäß LV / Baubeschreibung etc.)



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2.6  Logistikverantwortlicher / Logistiker*





* Sofern vertraglich geschuldet (z.B. gemäß LV / Baubeschreibung etc.)



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2.7  Verantwortlicher für Aufstellung und Fortführung des Bauzeitenplanes / koordinierten Bauablaufplanes*





* Sofern vertraglich geschuldet (z.B. gemäß LV / Baubeschreibung etc.)



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.2.8  Verkehrs- / Verkehrswegekoordinator*





* Sofern vertraglich geschuldet (z.B. gemäß LV / Baubeschreibung etc.)



		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.3  Bauüberwachung







		2.3.1  Leitender Bauüberwacher (LBÜ)*





*Der PL benennt einen Leitenden Bauüberwacher (LBÜ), wenn dies zur Koordination von Maßnahmen, die aufgrund ihrer Größe und räumlichen Ausdehnung bzw. unterschiedlichen fachlichen Infrastruktureinrichtungen den Einsatz mehrerer Bauüberwacher Bahn (BÜB) erfordern, notwendig ist.



		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.3.2  Bauüberwacher Bahn (BÜB), Gewerk …







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.3.3  Fachbauüberwacher (FBÜ), Gewerk …







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.3.6  Umweltfachliche Bauüberwachung







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.4  Anlagenverantwortlicher (ALV)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.5  Inbetriebnahmeverantwortlicher (IBV)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.6  Für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.7  Baubetriebskoordinator (BBK)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.8  Koordinator für Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		2.9  Bauvorlageberechtigter (BVB)









		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.  Abwicklungsgrundlagen 







		3.1  Erstellung von Planungsunterlagen durch den Auftragnehmer*  (Nachunternehmer im Arch./Ing.-Bereich)





*Sofern vom Auftragnehmer vertraglich geschuldet



		3.1.1  Ausführungsplanung 







		Aufsteller Unternehmen:

		







		Verfasser Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.2  Tragwerksplanung / Statik 







		Aufsteller Unternehmen:

		







		Verfasser Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.3  Sonstige Planungen







		Aufsteller Unternehmen:

		







		Welche Planungsleistungen:

		







		Verfasser Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.4  Koordinator (ZTV-ING Teil 1 Allgemeines - Abschnitt 2 Technische Bearbeitung)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.5  Interner Qualitätsprüfer des Auftragnehmers (Erklärung Qualitätssicherung der Ausführungsplanung – Anlage 3.10)







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.6  Externer Qualitätsprüfer des Auftragnehmers (Erklärung Qualitätssicherung der Ausführungsplanung – Anlage 3.10)







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.1.7  Gutachter für Beweissicherungsgutachten







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.2  Bauleistungen / sonstige Leistungen  - Nachunternehmer den Auftragnehmersm







Der Auftragnehmer wird in Abweichung von seinen Angaben in Anlage 2.7 „Nachunternehmerverzeichnis“ folgende Leistungen durch die nachfolgend benannten Nachunternehmer erbringen:



		Nr.:

		Leistungsteile / Einsatzbereiche:

		Nachunternehmer:



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		









		Nach Vorlage aller erforderlichen Angaben / Unterlagen durch den Auftragnehmer erfolgt die Prüfung durch den Auftraggeber bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







Für folgende vom Auftragnehmer benannte Nachunternehmer liegen dem Auftraggeber die vertraglich vereinbarten Nachunternehmerkalkulationen vor:



		Nachunternehmer:



		



		



		



		



		







Für folgende vom Auftragnehmer benannte Nachunternehmer liegen dem Auftraggeber die vertraglich vereinbarten Nachunternehmerkalkulationen noch nicht vor:



		Nachunternehmer:



		



		



		



		



		







		Die Vorlage der noch fehlenden Nachunternehmerkalkulation(en) erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		Bei einem Wechsel von Nachunternehmern durch den Auftragnehmer oder der Beauftragung neuer Nachunternehmer während der Projektrealisierung durch den Auftragnehmer beträgt die Frist zur Prüfung und Zustimmung zum neuen Nachunternehmer durch den Auftraggeber und DB GS.EI („Einkauf“):

		…. Tage







		3.3  Bauvorbereitende Konzepte / Unterlagen des Auftragnehmers*





* Sofern vertraglich geschuldet (z.B. gemäß LV / Baubeschreibung etc.) und nicht bereits in § 5 des Bauvertrages als Vertragsfrist / Vertragstermin vereinbart



		3.3.1  Vorlage des Entwurfes des Entsorgungskonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.2  Vorlage des Entsorgungskonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.3  Vorlage des Entwurfes des Logistikkonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.4  Vorlage des Logistikkonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.5  Vorlage des Entwurfes des Abbruch-/Rückbaukonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.6  Vorlage des Abbruch-/Rückbaukonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.7  Vorlage des Entwurfes des Verkehrsführungskonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.8  Vorlage des Verkehrsführungskonzeptes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.9  Vorlage des Baustelleneinrichtungsplanes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10  Vorlage Beweissicherungsgutachten







		3.3.10a  Vorlage Beweissicherung öffentliche Zufahrtsstraßen / Straße erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		



		Es handelt sich um folgende Straßen:



		







		3.3.10b  Vorlage Beweissicherung nichtöffentliche Straßen (Verbindungswege) innerhalb der Baustelle sowie der nichtöffentlichen Straßen (Zufahrtswege) ab Abzweig vom öffentlichen Straßennetz erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10c  Vorlage Beweissicherung Baustelleneinrichtungsflächen erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10d  Vorlage Beweissicherung Lagerflächen erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10e  Vorlage Beweissicherung Montageflächen erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10f  Vorlage Beweissicherung Gleisanlagen erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10g  Vorlage Beweissicherung Oberleitungsmaste / -Fundamente erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.10h  Vorlage Beweissicherung Gebäude (TT.MM.JJJJ):

		



		Es handelt sich um folgende Gebäude:



		







		3.3.10i  Vorlage Beweissicherung „sonstiges“ erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		



		Es handelt sich um folgende Anlagen / Bauteile etc.:



		







		3.3.11  Vorlage des detaillierten Bauzeitenplanes erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.12  Vorlage der Bauzeitenpläne der Sperrpausen erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.3.13  Vorlage des „koordinierten Terminplanes / Bauzeitenplanes“ erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		







		3.4  Zahlungen







		3.4.1 Abrechnung der Hauptvertragsleistungen







Zutreffendes ist anzukreuzen:



		

		Aufgrund des geringen Bauumfanges / -volumens ist die „Optimierte Bauabrechnung 2.0“ nicht vereinbart.







		

		Die Abrechnung erfolgt nach dem Verfahren „Optimierte Bauabrechnung 2.0“







		 

		Die Abrechnung nach dem Verfahren „Optimierte Bauabrechnung 2.0“ ist dem Auftragnehmer bekannt.







		 

		Der Auftragnehmer legt einen Zahlungsplan vor.

		Vorlage erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		



		

		Der Zahlungsplan hat mindestens folgende Angaben zu enthalten:

- den Zeitpunkt der jeweiligen Abschlagsrechnungslegung,

- den vorgesehenen Leistungsstand zum Zeitpunkt der Rechnungslegung,

- die Bewertung der Einzelleistung (z. B. Gewerke) in finanzieller Hinsicht.

Grundlage der Zahlung ist der abgestimmte Bauzeitenplan. Bei Leistungsverschiebung ist der Zahlungsplan leistungsgerecht anzupassen.









		3.4.2  Rechnungsadresse







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		3.4.3 Vorlage* der Vertragserfüllungsbürgschaft erfolgt bis zum (TT.MM.JJJJ):

		





* Nach § 17 Abs. 7 VOB/B ist die Sicherheit binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (= Zuschlag) zu leisten.



		[bookmark: _Hlk5361657]3.4.3 Nachträge 







Zutreffendes ist anzukreuzen:



		

		Für die Nachtragseinreichung ist die Nachtragsplattform (NTP) zu verwenden.





Zur Identifikation in der Nachtragsplattform sind folgende Angaben zu verwenden:

		Vertragsnummer:

		



		Projektnummer:

		







		

		Aufgrund des geringen Bauvolumens ist die „Verfahrensregelung NEuPP“ (Anl. 2.12 ff) nicht vereinbart.







		 

		Frist für die Vorlage von Nachtragsangeboten nach Vorlage einer Mehrkostenanzeige:

		 .. Wochen



		

		Der Anforderungen an die Aufstellung und Einreichung von Nachtragsforderungen gemäß der „Besonderen Vertragsbedingungen (zu § 16)“ sind zu beachten. Für jede der dort genannten Unterziffern ist zum Zwecke der Prüfungsbeschleunigung eine Anlage im Nachtragsangebot darzustellen.







		

		Für die Nachtragserstellung / -bearbeitung gilt die „Verfahrensregelung NEuPP“ (Anl. 2.12 ff).







		

		Das „NEuPP – Startgespräch“ wird zeitnah durchgeführt. Der Auftraggeber lädt hierzu schriftlich ein.







		 

		 Vertragsniveaufaktor / Leitlinien Einheitliche Auftrags- und Nachtragskalkulation



		

		Der Anwendung des Vertragsniveaufaktors (VNF / VIKTOR) und der Leitlinien Einheitliche Auftrags- und Nachtragskalkulation (ANKE) sind dem Auftragnehmer im Angebots-Aufklärungsgespräch dargestellt worden und sind dem Auftragnehmer bekannt.







		3.4.4 Regelungen Bauabrechnung 







		

		Durchsprache der Regelungen zur Bauabrechnung gemäß BVB 16.1.x „Abrechnung, Mengenermittlung“



		

		(Hilfsmittel Chartsatz „Regelungen Bauabrechnung“)







		4.  Prozesse, Prüf- und Genehmigungsläufe







		4.1 Baubeginnanzeige







		BVB und BÜB zeigen den Baubeginn anzeige-/vorlagepflichtiger Maßnahmen mind. 2 Wochen vorher bei dem EBA mit Anh. 5 VV BAU / Anh. 2.4 VV BAU-STE (je Betriebsanlage und je Gewerk) sowie den erforderlichen Unterlagen an. Anzeigen erfolgen am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.2 Einweisung in die Örtlichkeit







		Der BÜB/FBÜ weist die verantwortlichen Personen des Auftragnehmers in die örtlichen Verhältnisse anhand baustellenbezogener Unterlagen ein und dokumentiert dieses (Ril 132.0108V11). 

Einweisung erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.3 Einweisung Fahrleitungsanlagen







		Der Anlagenverantwortliche weist den Auftragnehmer bei Arbeiten an oder in der Nähe von unter Spannung stehender Teile der Fahrleitungsanlagen, bei denen der Schutzabstand unterschritten wird, zusätzlich nach Ril 132.0123A01/A04 mit Vordruck 132.0123V12 bis V14 bzw. V42 bis V44 ein. 

Einweisung erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		Der Bauleiter des Auftragnehmers gibt die Einweisung an seine Mitarbeiter sowie Nachunternehmer dokumentiert weiter. 

Übergabe dieser kopierten Dokumentation an den Auftraggeber erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.4 Sicherungsmaßnahmen







		Die Sicherungsaufsicht weist den Auftragnehmer in die Sicherungsmaßnahmen der Baustelle ein und lässt sich dies im Sicherungsplan dokumentieren. Der AN informiert seine Mitarbeiter entsprechend. 

Einweisung erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.5 Vermessungsunterlagen







		Der BÜB/FBÜ übergibt die Vermessungsunterlagen mit eingetragenen Grenzen des Baugeländes sowie abgesteckten Hauptachsen der baulichen Anlagen und vorhandene Kabellagepläne an den Aufragnehmer. 

Übergabe erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.6 Kabelmerkblatt







		Bei allen Arbeiten wird zur Vermeidung einer Beeinträchtigung von Kabeln bzgl. Aufsuchen, Schützen und Verlegen das Kabelmerkblatt Ril 892.9122A01 dokumentiert durch den Bauüberwacher übergeben (V01), insofern nicht bereits mit dem Vertrag ausgehändigt. 

Übergabe erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.7 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan







		Aufbauend auf der Bauphasen- und Baubetriebsplanung wurde eine baustellenbezogener Si-Ge-Plan (BaustellV § 3 (2) 2) erarbeitet. Finden Arbeiten in kontaminierten Bereichen statt, sind die Regelungen der TRGS524 zu berücksichtigen.

Einweisung erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		4.8 UVV-Einweisung







		Einweisung in die Unfallverhütungsvorschriften erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		5.  Qualitätssicherung* 





* Wenn nach den „Besonderen Vertragsbedingungen (zu § 16)“ und nach Anlage 2.8 „Qualitätssicherungsregelung“ vereinbart.



		5.1  Prüfplan







		Erstellung des Prüfplans durch den Auftragnehmer mit dem vom Auftraggeber bereitgestellten „Prüfkatalog für Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen“. 

Übergabe erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		5.2  Liste Ausführungsunterlagen







		Erstellung der Liste aller zur Prüfung und Freigabe vorzulegenden Ausführungsunterlagen (Ausführungsplansätze / Plan-pakete), Ausführungspläne und sonstigen Planungen. 

Übergabe durch den Auftragnehmer erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		5.3  Darstellung Prüfläufe







		Darstellung der Prüfläufe für Ausführungsunterlagen, Ausführungspläne und sonstigen Planungen unter Berücksichtigung der im Bauvertrag und seinen Anlagen vereinbarten Vertragsfristen und -termine sowie sonstiger dort vereinbarter Zeiträume und Zeitpunkte. Bei der Darstellung der Prüfläufe sind auch Planungsbesprechungen sowie angemessene Korrekturzeiträume für die Ausführungsunterlagen, Ausführungspläne und sonstigen Planungen zu berücksichtigen und zu benennen.

Übergabe durch den Auftragnehmer erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		5.4  Organigramm







		Vorlage eines baustellenbezogenes Organigramms. In diesem Organigramm sind insbesondere auch die Beziehungen zum Aufsteller der Ausführungsunterlagen, zum (Planungs-Koordinator, zum Prüfingenieur und zum Verfasser der Ausführungsunterlagen darzustellen. 

Übergabe durch den Auftragnehmer erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		5.5  Verfahrensanweisungen







		Sofern der Auftragnehmer eine ARGE ist und diese ARGE kein Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001 führt, sind die in der Anlage 2.8 des Bauvertrages benannten Verfahrensanweisungen durch die ARGE zu erstellen.

Übergabe durch den Auftragnehmer erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		6.  Umwelt - Natur







Zutreffendes ist anzukreuzen:



		 

		 Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen



		

		Bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen (z.B. Immissionen, insbes. Anforderungen und Randbedingungen für Schall- und Erschütterungsschutzmaßnahmen, Gewässer- und Naturschutz) von Schutzgütern der Umwelt sind dem Auftragnehmer aus den Vertragsunterlagen bekannt.







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		 Schutzgebiete



		

		Lage zu Schutzgebieten und daraus resultierender Schutzbedarf ist dem Auftragnehmer aus den Vertragsunterlagen bekannt.







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		 Altlasten



		

		Vorhandensein ökologischer Altlasten ist aus den Vertragsunterlagen bekannt







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		Anforderungen an vorhandene und erforderliche Be- und Entwässerungsinfrastruktur



		

		Anforderungen an vorhandene und erforderliche Be- und Entwässerungsinfrastruktur (z.B. 3-Stufen-Kanalprogramm, integrierte Wasserkonzepte) sind dem Auftragnehmer aus den Vertragsunterlagen bekannt.







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		Kampfmittelfreiheit



		

		







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		7.  Genehmigungen







Zutreffendes ist anzukreuzen:



		 

		 Planfeststellungsbeschluss



		

		Der Planfeststellungsbeschluss – insbesondere die Nebenbestimmungen sind dem Auftragnehmer aus den Vertragsunterlagen bekannt.







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		 Plangenehmigung



		

		Die Plangenehmigung – insbesondere die Nebenbestimmungen sind dem Auftragnehmer aus den Vertragsunterlagen bekannt.







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		







		 

		 Sonstige Genehmigungen



		

		







		Ergänzende Hinweise / Bemerkungen:



		









		8.  Organisation







		[bookmark: _Hlk32572903]8.1 Örtliche Einweisung







		Die örtliche(n) Einweisung(en) der Beteiligten erfolgt(en) am (TT.MM.JJJJ; HH:mm) Ort (Treffpunkt):  

		







Die Auftragnehmer sind verpflichtet die Einweisung in die Örtlichkeit an seine Nachunternehmer weiterzugeben (Unterweisung). Die Bauüberwachung des Auftraggebers (siehe 2.3) prüft die Weitergabe der Einweisung anlassbezogen. Die Dokumentation der Einweisung der Mitarbeiter der Nachunternehmer ist zur Prüfung durch den AN vorzuhalten.



		8.2 Baubesprechungen







		Die erste Baubesprechung erfolgt am (TT.MM.JJJJ):

		







		Baubesprechung finden danach in folgendem Zyklus statt:

		







		8.3 Bautagesberichte des Auftragnehmers







		Der Auftragnehmer sendet seine Bautagesberichte täglich als pdf-Datei per Email an folgende Anschriften:







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		Der Auftragnehmer sendet die Originale der Bautagesberichte einmal in der Woche an folgende Anschrift:







		Unternehmen:

		







		Name, Vorname:

		







		Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Email:

		







		Telefon - Büro:

		

		Mobil:

		







		8.4 Festlegungen zur Arbeitszeit







		Der Auftragnehmer beginnt die Ausführung der Leistungen auf der Baustelle am (TT.MM.JJJJ):

		







		Der Auftragnehmer arbeitet jeweils zunächst an folgenden Werktagen:

		







		Die tägliche Arbeitszeit beginnt um:

		







		Die tägliche Arbeitszeit endet um:

		







		Sonstige Regelungen zur Arbeitszeit:



		









		8.5 Erreichbarkeit der Verantwortlichen seitens AG und AN während der Bauausführung







		Funktion

		Unternehmen

		Name, Vorname

		Telefon

		Ansprechzeiten



		Bauleiter

		Fa. Musterbau

		Max Mustermann

		0123 456789

		TT.MM. – TT.MM.

H:MM – H:MM



		Bauüberwacher

		Fa. BÜW

		Erster BÜW

		

		TT.MM – TT.MM.

Mo – Fr

H:MM – H:MM



		Bauüberwacher

		Fa. BÜW

		Zweiter BÜW [footnoteRef:2] [2:  Beispieleinträge löschen] 


		

		



		Weitere, z.B. BzS, Projektleiter

		

		

		

		







		Datum des Erläuterungsgesprächs / Bauauftaktgesprächs:

		







		Ort: Büroanschrift (Straße + Nr.):

		







		Ort: Büroanschrift (PLZ + Ort):

		







		Teilnehmer:

		Gemäß Teilnehmerliste







		Unterschrift Projektleiter des Auftraggebers:

		







		Unterschrift Bauleiter des Auftragnehmers:
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InfraGO







Deckblatt

						DB InfaGO AG

						 Name der OE

						Adresse der OE





				Baubesprechung Nr. X

				vom 02.04.2025



				Besprechungsniederschrift







				Baumaßnahme



		Ort:

		Datum:		Mi.02.04.2025, Uhrzeit: 09:30 bis 10:40

		Erstellt:

		Umfang:		xx Seiten





		Anlagen:



		Verteiler:		- siehe Teilnehmerliste

				Fester Verteiler

		Nächste Besprechung:		0











		Nächste Betra / Sperrpausenbesprechung:



















		Hinweis:		"Grün" sind Ergänzungen und Korrekturen aller Beteiligten

				"Blau" sind neu hinzu gekommene Punkte

				"Rot" sind noch nicht erledigte Punkte



		Änderungswünsche sind binnen 3 Arbeitstagen schriftlich bei der BÜW und der PL zu beantragen, danach gilt das Protokoll als genehmigt.



						05.03.2025: Filtersperren
Am 11.03.2025 findet ein Termin mit dem GuLv statt.
19.03.2025:
Vor Ort Termin mit der GuLv hat stattgefunden. Eine finale Rückmeldung an die ARGE sowie die zuständigen Behörden erfolgt am 02.04.2025.
02.04.2025:
Finale Rückmeldung am 02.04.2025 durch PL und BÜW. 













						22.01.2025: LBV SH
217 wird neu gebaut, 209 ist noch ausstehend. Auskunft im zweiten Quartal. Zeitplan kommt Ende März 2025.
05.03.2025:
Die L209 wird auch neu gebaut. Die Terminpläne werden bis zum Ende des Quartals übergeben.
02.04.2025:
Bindung eines Ing. Büros erfolgt. Terminplan soll bis Herbst 2025 vorliegen.













Protokoll

		Baumaßnahme

		Baubesprechung Nr. X

		vom 02.04.2025

		Nr.		BB Protokoll Nr.		Inhalte / Maßnahmen				Status		Zuständig		Frist

		1.				Allgemeines / Aktuelles

		1.1				Einwände zum letzten Protokoll

		1.1.1				Einwände zum Baubesprechungsprotokoll sind, ab sofort, in der folgenden Baubesprechung vorzubringen und werden dann im entsprechenden Punkt in das Protokoll aufgenommen.														erledigt

		1.2				Unfall / Schäden														offen

		1.2.1																		abgeschlossen

		1.3 				Meldungen / Anzeigen 														Info

		1.3.1																		fortlaufend

		1.4				Einweisungen / Unterweisungen / Nachweise														entfällt

		1.4.1

		2.				Bauablaufplanung 

		2.1				Leistungsstand 

		2.1.1				Aktuelle Arbeiten des AN:


		2.1.2				Vorschau kommender Monat:


		2.2				Soll- / Ist-Vergleich

		2.2.1				Leistungsstand, Abweichungen, Bewertungen, Maßnahmen

		2.3 				Terminpläne

		2.3.1

		2.4				Mängelmanagement

		2.4.1 				(Neue) Mängelanzeigen

		2.5				Sperrpausen Detailplanung / aktuelle VSP (Vollsperrpause)

		2.5.1 

		3.				Bahnbetrieb

		3.1				Betra aktuell

		3.1.1

		3.2				Arbeitsanmeldungen / Sicherungsplanung 

		3.2.1

		4.				Dokumentation / Nachweise / Untersuchungen

		4.1				Beweissicherung Straßen, Wege, Flächen, Gebäude usw.

		4.1.1

		4.2				Kampfmittelfreigabe

		4.2.1

		4.3				Bautagesberichte

		4.3.1

		4.4				Abrechnungsgrundlagen

		4.4.9

		4.5				Dokumentation

		4.5.1

		5. 				Umwelt / Geotechnik / SiGeKo / Vermessungen / BoVek

		5.1				Umweltfachliche Bauüberwachung 

		5.1.1

		5.2				Geotechnische Bauüberwachung 

		5.2.1

		5.3				SiGeKo (siehe SiGeKo-Protokoll)

		5.3.1

		5.4				Vermessung

		5.4.2

		5.5				Entsorgung

		5.5.1

		6. 				Leitungen

		6.1				Leitungen Dritter

		6.1.1

		6.2				Leitungen DB

		6.2.1

		7.				BE-Flächen / Baufeldfreimachung 

		7.1				BE-Flächen allgemein

		7.1.1

		8.				Ausführungsplanung

		8.1				aktueller Stand / Planlaufliste

		8.1.1

		8.2				bis xxxx erforderliche Unterlagen 

		8.2.1

		8.3				Fehlende Unterlagen 

		8.3.1

		9.				Tiefbau

		9.1				Randwege / Gleistiefbau

		9.1.1

		9.2				Entwässerung / Schächte / Gräben

		9.2.1

		9.3				Kabelkanal / -schächte und Querungen

		9.3.2

		10.				Oberbau

		10.1				km xx - km xx

		10.1.1

		11.				Durchlässe

		11.1				Durchlässe km xx (Tragplatte)

		11.1.1

		12.				Ingenieurbauwerke

		12.1				Bauwerk xxx

		12.1.1

		13.				Spezialtiefbau

		13.1				Bohrpfähle km xx

		13.1.1

		15.				Lärmschutzwände

		15.1				Lärmschutzwand

		15.1.1

		16.				Leit- und Sicherungstechnik

		16.1				Technische Ausrüstung LST

		16.1.1

		17.				OLA (Oberleitungsanlagen)

		17.1				Technische Ausrüstung OLA

		17.1.1

		18.				TK (Telekommunikationstechnik)

		18.1				Technische Ausrüstung TK

		18.1.1

		20.				Sonstiges / Hinweise / Besonderheiten

		20.1				Baustellenschild 

		20.1.1

		20.2				Sonstiges 

		20.2.1

		21.				Nächste Baubesprechung

		21.1				Nächster Termin

		21.1.1				Datum / Uhrzeit:
Ort:







Teilnehmer

				Teilnehmerliste



				Projekt		Baumaßnahme

				Thema		Baubesprechung Nr. X

				Ort		0

				Datum, Uhrzeit		Mi.02.04.2025, Uhrzeit: 09:30 bis 10:40



		Nr.		Vor- und Nachname		Firma, OE		E-Mail-Adresse		Telefon		Unterschrift





























































































Kalender 2025-2026





		Kalender 2025																Ferien						Rheinland-Pfalz														IBN-Termine																																																																																																												Kalender 2026																Ferien						Rheinland-Pfalz														IBN-Termine

																								Saarland														Sperrzeit(en)																																																																																																																																		Saarland														Sperrzeit(en)

																								Baden-Württemberg																																																																																																																																																Baden-Württemberg



		Januar 2025												Februar 2025												März 2025												April 2025												Mai 2025												Juni 2025												Juli 2025												August 2025												September 2025												Oktober 2025												November 2025												Dezember 2025												Januar 2026												Februar 2026												März 2026												April 2026												Mai 2026												Juni 2026												Juli 2026												August 2026												September 2026												Oktober 2026												November 2026												Dezember 2026

		1		Mi		Neujahr				KW 01				1		Sa										1		Sa										1		Di										1		Do		Tag der Arbeit								1		So										1		Di										1		Fr										1		Mo				KW 36						1		Mi										1		Sa		Allerheiligen								1		Mo				KW 49						1		Do				KW 01						1		So										1		So										1		Mi										1		Fr		Tag der Arbeit								1		Mo				KW 23						1		Mi										1		Sa										1		Di										1		Do										1		So		Allerheiligen								1		Di

		2		Do										2		So										2		So										2		Mi										2		Fr										2		Mo				KW 23						2		Mi										2		Sa										2		Di										2		Do										2		So										2		Di										2		Fr										2		Mo				KW 06						2		Mo				KW 10						2		Do										2		Sa										2		Di										2		Do										2		So										2		Mi										2		Fr										2		Mo				KW 45						2		Mi

		3		Fr										3		Mo				KW 06						3		Mo		Rosenmontag		KW 10						3		Do										3		Sa										3		Di										3		Do										3		So										3		Mi										3		Fr		Tag der Deutschen Einheit								3		Mo				KW 45						3		Mi										3		Sa										3		Di										3		Di										3		Fr		Karfreitag								3		So										3		Mi										3		Fr										3		Mo				KW 32						3		Do										3		Sa		Tag der Deutschen Einheit								3		Di										3		Do

		4		Sa										4		Di										4		Di										4		Fr										4		So										4		Mi										4		Fr										4		Mo				KW 32						4		Do										4		Sa										4		Di										4		Do										4		So										4		Mi										4		Mi										4		Sa										4		Mo				KW 19						4		Do		Fronleichnam								4		Sa										4		Di										4		Fr										4		So										4		Mi										4		Fr		

		5		So										5		Mi										5		Mi										5		Sa										5		Mo				KW 19						5		Do										5		Sa										5		Di										5		Fr										5		So										5		Mi										5		Fr										5		Mo				KW 02						5		Do										5		Do										5		So		Ostersonntag								5		Di										5		Fr										5		So										5		Mi										5		Sa										5		Mo				KW 41						5		Do										5		Sa		

		6		Mo		Heilige drei Könige		KW 02						6		Do										6		Do										6		So										6		Di										6		Fr										6		So										6		Mi										6		Sa										6		Mo				KW 41						6		Do										6		Sa										6		Di		Heilige drei Könige								6		Fr										6		Fr										6		Mo		Ostermontag		KW 15						6		Mi										6		Sa										6		Mo				KW 28						6		Do										6		So										6		Di										6		Fr										6		So		

		7		Di										7		Fr										7		Fr										7		Mo				KW 15						7		Mi										7		Sa										7		Mo										7		Do										7		So										7		Di										7		Fr										7		So										7		Mi										7		Sa										7		Sa										7		Di										7		Do										7		So										7		Di										7		Fr										7		Mo				KW 37						7		Mi										7		Sa										7		Mo				KW 50

		8		Mi										8		Sa										8		Sa										8		Di										8		Do										8		So		Pfingsten								8		Di										8		Fr										8		Mo				KW 37						8		Mi										8		Sa										8		Mo				KW 50						8		Do										8		So										8		So										8		Mi										8		Fr										8		Mo				KW 24						8		Mi										8		Sa										8		Di										8		Do										8		So										8		Di

		9		Do										9		So										9		So										9		Mi										9		Fr										9		Mo		Pfingstmontag								9		Mi										9		Sa										9		Di										9		Do										9		So										9		Di										9		Fr										9		Mo				KW 07						9		Mo				KW 11						9		Do										9		Sa										9		Di										9		Do										9		So										9		Mi										9		Fr										9		Mo				KW 46						9		Mi

		10		Fr										10		Mo				KW 07						10		Mo				KW 11						10		Do										10		Sa										10		Di				KW 24						10		Do				KW 28						10		So										10		Mi										10		Fr										10		Mo				KW 46						10		Mi										10		Sa										10		Di										10		Di										10		Fr										10		So										10		Mi										10		Fr										10		Mo				KW 33						10		Do										10		Sa										10		Di										10		Do

		11		Sa										11		Di										11		Di										11		Fr										11		So										11		Mi										11		Fr										11		Mo				KW 33						11		Do										11		Sa										11		Di										11		Do										11		So										11		Mi										11		Mi										11		Sa										11		Mo				KW 20						11		Do										11		Sa										11		Di										11		Fr										11		So										11		Mi										11		Fr		

		12		So										12		Mi										12		Mi										12		Sa										12		Mo				KW 20						12		Do										12		Sa										12		Di										12		Fr										12		So										12		Mi										12		Fr										12		Mo				KW 03						12		Do										12		Do										12		So										12		Di										12		Fr										12		So										12		Mi										12		Sa										12		Mo				KW 42						12		Do										12		Sa		

		13		Mo				KW 03						13		Do										13		Do										13		So										13		Di										13		Fr										13		So										13		Mi										13		Sa										13		Mo				KW 42						13		Do										13		Sa										13		Di										13		Fr										13		Fr										13		Mo				KW 16						13		Mi										13		Sa										13		Mo				KW 29						13		Do										13		So										13		Di										13		Fr										13		So

		14		Di										14		Fr										14		Fr										14		Mo				KW 16						14		Mi										14		Sa										14		Mo										14		Do										14		So										14		Di										14		Fr										14		So										14		Mi										14		Sa										14		Sa										14		Di										14		Do		Christi Himmelfahrt								14		So										14		Di										14		Fr										14		Mo				KW 38						14		Mi										14		Sa										14		Mo				KW 51

		15		Mi										15		Sa										15		Sa										15		Di										15		Do										15		So										15		Di										15		Fr		Mariä Himmelfahrt								15		Mo				KW 38						15		Mi										15		Sa										15		Mo				KW 51						15		Do										15		So										15		So										15		Mi										15		Fr										15		Mo				KW 25						15		Mi										15		Sa										15		Di										15		Do										15		So										15		Di

		16		Do										16		So										16		So										16		Mi										16		Fr										16		Mo				KW 25						16		Mi										16		Sa										16		Di										16		Do										16		So										16		Di										16		Fr										16		Mo				KW 08						16		Mo				KW 12						16		Do										16		Sa										16		Di										16		Do										16		So										16		Mi										16		Fr										16		Mo				KW 47						16		Mi

		17		Fr										17		Mo				KW 08						17		Mo				KW 12						17		Do										17		Sa										17		Di										17		Do				KW 29						17		So										17		Mi										17		Fr										17		Mo				KW 47						17		Mi										17		Sa										17		Di										17		Di										17		Fr										17		So										17		Mi										17		Fr										17		Mo				KW 34						17		Do										17		Sa										17		Di										17		Do

		18		Sa										18		Di										18		Di										18		Fr		Karfreitag								18		So										18		Mi										18		Fr										18		Mo				KW 34						18		Do										18		Sa										18		Di										18		Do										18		So										18		Mi										18		Mi										18		Sa										18		Mo				KW 21						18		Do										18		Sa										18		Di										18		Fr										18		So										18		Mi										18		Fr

		19		So										19		Mi										19		Mi										19		Sa										19		Mo				KW 21						19		Do		Fronleichnam								19		Sa										19		Di										19		Fr										19		So										19		Mi										19		Fr										19		Mo				KW 04						19		Do										19		Do										19		So										19		Di										19		Fr										19		So										19		Mi										19		Sa										19		Mo				KW 43						19		Do										19		Sa		

		20		Mo				KW 04						20		Do										20		Do										20		So		Ostersonntag								20		Di										20		Fr										20		So										20		Mi										20		Sa										20		Mo				KW 43						20		Do										20		Sa										20		Di										20		Fr										20		Fr										20		Mo				KW 17						20		Mi										20		Sa										20		Mo 				KW 30						20		Do										20		So										20		Di										20		Fr										20		So		

		21		Di										21		Fr										21		Fr										21		Mo		Ostermontag		KW 17						21		Mi										21		Sa										21		Mo										21		Do										21		So										21		Di										21		Fr										21		So										21		Mi										21		Sa										21		Sa										21		Di										21		Do										21		So										21		Di										21		Fr										21		Mo				KW 39						21		Mi										21		Sa										21		Mo				KW 52

		22		Mi										22		Sa										22		Sa										22		Di										22		Do										22		So										22		Di										22		Fr										22		Mo				KW 39						22		Mi										22		Sa										22		Mo				KW 52						22		Do										22		So										22		So										22		Mi										22		Fr										22		Mo				KW 26						22		Mi										22		Sa										22		Di										22		Do										22		So										22		Di

		23		Do										23		So										23		So										23		Mi										23		Fr										23		Mo				KW 26						23		Mi										23		Sa										23		Di										23		Do										23		So										23		Di										23		Fr										23		Mo				KW 09						23		Mo				KW 13						23		Do										23		Sa										23		Di										23		Do										23		So										23		Mi										23		Fr										23		Mo				KW 48						23		Mi

		24		Fr										24		Mo				KW 09						24		Mo				KW 13						24		Do										24		Sa										24		Di										24		Do				KW 30						24		So										24		Mi										24		Fr										24		Mo				KW 48						24		Mi		Heiligabend								24		Sa										24		Di										24		Di										24		Fr										24		So		Pfingstsonntag								24		Mi										24		Fr										24		Mo				KW 35						24		Do										24		Sa										24		Di										24		Do		Heiligabend

		25		Sa										25		Di										25		Di										25		Fr										25		So										25		Mi										25		Fr										25		Mo				KW 35						25		Do										25		Sa										25		Di										25		Do		1. Weihnachtst.								25		So										25		Mi										25		Mi										25		Sa										25		Mo		Pfingstmontag		KW 22						25		Do										25		Sa										25		Di										25		Fr										25		So										25		Mi										25		Fr		1. Weihnachtst.

		26		So										26		Mi										26		Mi										26		Sa										26		Mo				KW 22						26		Do										26		Sa										26		Di										26		Fr										26		So										26		Mi										26		Fr		2. Weihnachtstag								26		Mo				KW 05						26		Do										26		Do										26		So										26		Di										26		Fr										26		So										26		Mi										26		Sa										26		Mo				KW 44						26		Do										26		Sa		2. Weihnachtstag

		27		Mo				KW 05						27		Do										27		Do										27		So										27		Di										27		Fr										27		So										27		Mi										27		Sa										27		Mo				KW 44						27		Do										27		Sa										27		Di										27		Fr										27		Fr										27		Mo				KW 18						27		Mi										27		Sa										27		Mo 				KW 31						27		Do										27		So										27		Di										27		Fr										27		So		

		28		Di										28		Fr										28		Fr										28		Mo				KW 18						28		Mi										28		Sa										28		Mo										28		Do										28		So										28		Di										28		Fr										28		So										28		Mi										28		Sa										28		Sa										28		Di										28		Do										28		So										28		Di										28		Fr										28		Mo				KW 40						28		Mi										28		Sa										28		Mo				KW 53

		29		MI																						29		Sa										29		Di										29		Do		Christi Himmelfahrt								29		So										29		Di										29		Fr										29		Mo				KW 40						29		Mi										29		Sa										29		Mo				KW 01						29		Do																						29		So		Karfreitag								29		Mi										29		Fr										29		Mo 				KW 27						29		Mi										29		Sa										29		Di										29		Do										29		So										29		Di		

		30		Do																						30		So										30		Mi										30		Fr										30		Mo				KW 27						30		Mi										30		Sa										30		Di										30		Do										30		So										30		Di										30		Fr																						30		Mo				KW 14						30		Do										30		Sa										30		Di										30		Do										30		So										30		Mi										30		Fr										30		Mo				KW 49						30		Mi		

		31		Fr																						31		Mo				KW 14																		31		Sa																						31		Do				KW 31						31		So																						31		Fr																						31		Mi		Silvester								31		Sa																						31		Di																						31		So																						31		Fr										31		Mo				KW 36																		31		Sa																						31		Do		Silvester





Änderung der EÜ "Trippstadter Straße" in Kaiserslautern
Strecke 3280 Homburg/Saar - Ludwigshafen/Rhein, Bahn-km 43,155	
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Deckblatt 2021

		Prüfkatalog Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen
Erläuterungen zum Prüfkatalog



				Informationspflicht  AN an Bauüberwachung

				Haltepunkt										Kontrollpunkt

				Fall 1
eigene Prüfung der Büw bzw.
Fremdüberwachung						Fall 2
Notwendige Beteiligung der Büw				Fall 3
Zusätzliche Qualitätssicherung im
Ermessen Büw



		Vertragliche Grundlage		Mit Vereinbarung in den BVB ist der AN verpflichtet, die Bestimmungen der Qualitätssicherungsregelung (Anlage 2.8  zum Bauvertrag) bei der Vorbereitung und Realisierung des Bauvorhabens umzusetzen. 
Die Aufstellung eines Prüfplans für die jeweilige Baumaßnahme auf der Grundlage des Prüfkataloges unter Beachtung der festgelegten Fristen gilt damit als vereinbart. 

		Informationspflicht		Informationspflicht:
Rechtzeitig (gem. den im Vertrag festgelegten Fristen) vor Erreichen eines Prüfzeitpunktes informiert der Verantwortliche des AN die Bauüberwachung darüber, dass die Terminplanung bezüglich dieses Prüfzeitpunktes noch aktuell ist. Die Bauüberwachung stellt daraufhin ggf. die Einbindung des EBA oder anderer Sonderfachleute gem. den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Bestimmungen vor Erreichen des Prüfzeitpunktes mittels „Anzeige Zwischenabnahmen / Abnahme protokollpflichtiger Tätigkeiten“ sicher. 
Abnahmen protokollpflichtiger Tätigkeiten müssen entsprechend den Regelungen der VV  (jedoch mindestens 1 Woche VVBAU / 2 Wochen VVBAU STE ) vorher dem EBA angezeigt werden (siehe VVBAU  § 20 (6) und §17 (8) und   VV BAU STE §15 (2) und (3) ).
Am Arbeitstag vor Erreichen eines Prüfzeitpunktes informiert der AN bis spätestens 10.00 Uhr die Bauüberwachung darüber, ob der Prüfzeitpunkt planmäßig erreicht wird.
Zum angegebenen Prüfzeitpunkt (Haltepunkt / Kontrollpunkt) liegt das vom Prüfungsverantwortlichen des AN unterschriebene Protokoll vor.

		Halte-/ Kontrollpunkt		Haltepunkt:
Es ist eine Beteiligung der Büw erforderlich.
Die Arbeiten (bzw. die weitere Bauausführung), die dazu führen, dass sich das geprüfte Bauteil einer zukünftigen Prüfung entzieht, dürfen erst nach Freigabe durch die Bauüberwachung fortgesetzt werden.										Kontrollpunkt:
Die Bauüberwachung definiert ihre
Beteiligung unter dem Gesichtspunkt,
die Qualität der Leistungserbringung
zu überwachen.

		Prüfung		Die BÜW führen Kontrollprüfungen zu den Prüfungen des AN mit eigenen Prüfgeräten durch bzw. veranlassen Kontrollprüfungen durch Sonderfachleute des AG.
						Erfordert  die Art der Prüfung eine unmittelbare Teilnahme nimmt die Bauüberwachung an der Prüfung teil.  Die BÜW überprüft das Protokoll des ANBau durch Vergleich mit der tatsächlichen Ausführung.
				Die BÜW teilt die Eintscheidung über die Einbindung nach Information durch den Prüfungsverantwortlichen AN und vor Erreichen des Kontrollpunktes mit.


		Protokoll		AG / BÜW / Güteprüfdienst führen Kontrollen und Prüfungen durch und dokumentieren die Ergebnisse in einem Protokoll.						Die BÜW zeichnet das Protokoll des AN nach inhaltlicher Prüfung ab und protokolliert die Freigabe zur Fortsetzung der Arbeiten.				Die BÜW zeichnet das Protokoll des AN mit dem Zusatz "gesehen" (formale Prüfung).

		Protokolle AN Eigen- und Fremdüberwachung 		Der AN stellt die Protokolle der Eigenprüfungen sowie der Fremdüberwachung zur Verfügung. 

		Weitere Prüfungen, Kontrollprüfungen, Wiederhohlungs- prüfungen		Nicht aufgeführte Prüfungen sind unter Berücksichtigung aller gesetzlicher Regelungen und der Richtlinien der DB AG im Prüfplan zu ergänzen.
Über die Anforderungen des Prüfkatalogs hinausgehende vertragliche Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. 
Die Kosten für Wiederhohlungsprüfungen und Kontrollprüfungen, die der AN zu vertreten hat, sind vom AN zu tragen. 
Bezüglich der bauaufsichtlichen beteiligung sowie der bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind die jeweils geltenden Regelungen anzuwenden. 

		Ab Zeile 1084 in den Spalten Q, R und S 
zusätzlich wie vor die Fälle 1, 2 und 3 durchführen		Zustandsfestellung Vermessung

				Vermessung / Kontrollprüfungen durch
FD-Verm. (AG)						Vermessung / Kontrollprüfungen durch 
BÜ-Verm.				Vermessung / Eigenkontrolle durch
AN Bau
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		Prüfkatalog Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen
(Bezüglich der bauaufsichtlichen Beteiligung sowie der Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sind die jeweils geltenden Regelungen anzuwenden)

		Nr.		Leistung  / Art der Prüfung		Vorschrift		Überwachung/Prüfung/ 
Zustandsfeststellungen/
Erläuterungen		Vorgaben durch den ANBAU						Zustandsfeststellungen Bauüberwachung										Fachgebiete		Untergruppe		Projektrelevante Fachgebiete		Bemerkungen

										Gesamtmenge		Anzahl Eigenüberwachungs- prüfung AN		Zeitraum		Haltepunkt				Kontrollpunkt				Menge

																Fall 1
eigene Prüfung AG / BÜW  / Güteprüfdienst		Fall 2
Notwendige Beteiligung der BÜW		Fall 3
Zusätzliche Qualitätssicherung 		Grundlage der Kontroll-prüfungen für den AG		Anzahl Zustands-feststellungen
Büw		Fachgebiete



		1		Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung

		HINWEIS		Geotechnischer Bericht gemäß EC7 DIN EN 1997.  		EC 7 DIN EN 1997
RiL 836.1002
ZTV E -Stb 09		Überprüfung der Hinweise zur Bauausführung, Zustandsfeststellung. Zusätzliche Untersuchungen nach Erfordernis.																		Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1 Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung

		1.1		Dämme und Einschnitte Eisenbahnfahrwege																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1 Dämme und Einschnitte Eisenbahnfahrwege

		1.1.1		Untergrund
(Aufstandsfläche von Damm, Bodenaustausch oder UT (nur bei Einschnitten) Eisenbahnfahrzeuge																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.1 Untergrund

				Aushubsohle		DIN 18300
DIN EN ISO 14688		visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB)  je 1000 m² und je mind. 2 Prüfungen										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.1 Untergrund

				Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum  durch Plattendruckversuche		DIN 18134
Ril 836		Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode M2 o. M3; 
bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln;
Prüfung nur wenn Anforderungswerte gemäß Ril 836.4101 bestehen										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.1 Untergrund

				Geokunststoffe, Leichtbaustoffe: Eignungsprüfung 		Ril 836.1002
ZTV E-StB 09
DIN EN 1997
DBS 918039		Lieferscheine, Konformität										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.1 Untergrund

		1.1.2		Bodenaustausch / Bodenverdichtung Eisenbahnfahrzeuge																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.2 Bodenaustausch 

				Baustoffe und Baustoffgemische mit Eignungsprüfung, Freigabe durch AG		Ril 836.4103 + Ril 836.1002
ZTV E - StB 09		Feststellung der Freigabe 										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.2 Bodenaustausch 

				Verdichtung, Nachweis Probefeld		Ril 836.4103 + Ril 836.1002
ZTV E - StB 09		Feststellung der Freigabe 										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.2 Bodenaustausch 

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a)		ZTVE-StB 14.2.3
DIN 18125
(DIN 18127)		FDVK + 1,5 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum
Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.2 Bodenaustausch 				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103;
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b)		ZTVE-StB 14.2.3
DIN 18125
(DIN 18127)		FDVK + 3 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum
Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.2 Bodenaustausch 				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103;
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Prüfmethode nach Vereinbarung, sonst M3. Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) 		ZTVE-StB 14.2.3
DIN 18125
(DIN 18127)		Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage  gemäß Ril 836.4103 Abschn. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln
Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen bestehen								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.2 Bodenaustausch 				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103;
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum  durch Plattendruckversuche		DIN 18134		Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode  M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln. Mind. 1x je 150 m Gleis. 								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.2 Bodenaustausch 				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103;
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196
DIN EN 22475		Bei signifikantem Materialwechsel, mind. aber je 1 Untersuchung je 10.000 m3										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.2 Bodenaustausch 

				Oberkante Bodenaustausch		DIN EN 22475		Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.2 Bodenaustausch 

				Bankette Lagenhöhe höchstens 30 cm. 		ZTV E - StB 09		Überwachung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.2 Bodenaustausch 

		1.1.3		Trag-/ Schutzschicht Eisenbahnfahrwege                                                                                                             (FFS für Feste Fahrbahn siehe dort)																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.3 Trag-/ Schutzschicht

				Annahmekontrolle		ZTV E - StB 09		Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.3 Trag-/ Schutzschicht

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a)		ZTVE-StB
DIN 18125
(DIN 18127)		FDVK + 1,5 Prüfungen je 4.000 m² der Zwischenplanien und auf OFTS
Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.3 Trag-/ Schutzschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103;
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b)		ZTVE-StB
DIN 18125
(DIN 18127)		FDVK + 3 Prüfungen je 4.000 m² der Zwischenplanien  und auf OFTS 
Fall b) FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.3 Trag-/ Schutzschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103;
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 
(Überwachung Arbeitsverfahren) Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen		Ril 836.4104-3
DIN 18125
DIN 18127		Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 4.000 m², mind. 1 je 100m Gleis gemäß Ril 836.4104 Abschn.								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.3 Trag-/ Schutzschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103;
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung des Verformungsmoduls auf OFTS durch Plattendruckversuche		DIN 18134
TP BF-StB B 8.3		Prüfumfang auf OFTS wie bei Dichtebestimmung nach Methode  M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.3 Trag-/ Schutzschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103;
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		DBS 918062
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten Baustoffgemisches gemäß ZTV SoB-StB bei Verwendung von KG 1 bzw. 2 sind die entsprechenden Kornverteilungsanforderungen des DBS 918064 einzuhalten										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.3 Trag-/ Schutzschicht

				profilgerechte Lage, Ebenheit, Einbaudicke		Ril 836.4103 + Ril 836.1002
ZTV-SoB
TP D-StB		je 20 m dreimal.								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.3 Trag-/ Schutzschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103;
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Oberfläche Tragschicht (OFTS)		ZTV E - StB 09		Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation										X				maximal 50m				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.3 Trag-/ Schutzschicht				Anhand der Ril 836.4103
ZTV E-StB 09 Abs. 14.7

		1.1.4		Sohlschicht als kapillarbrechende/wasserleitende Schicht Eisenbahnfahrzeuge																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.4 Sohlschicht

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		DIN EN ISO 17892-4:2017-04		1 Prüfung je 250 m bzw. je 3.000 m²										X				Stichproben 				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.4 Sohlschicht

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a)		DIN 18196		FDVK + 1,5  Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum
Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden)								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.4 Sohlschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b)		ZTVE-StB 14.2.3
DIN 18125
(DIN 18127)		FDVK + 3  Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum
Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden)								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.4 Sohlschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) 		Ril 836.4103-14
DIN 18125
(DIN 18127)		Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage jedoch 1 je 150 m Gleis gemäß Ril 836.4103 Abs. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.4 Sohlschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum  durch Plattendruckversuche		DIN 18134
TP BF-StB B 8.3		Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode  M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln Prüfung nur, nur wenn Anforderungswerte gemäß Ril 836.4101 bestehen								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.4 Sohlschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				OK Sohlschicht, Querneigung, Höhenlage, Ebenheit		Ril 836.4103		Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation										X				maximal 50m				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.4 Sohlschicht				Anhand der Ril 836.4103                                                               ZTV E-StB 09 Abs. 14.7

		1.1.5		Sohlschicht als Sperrschicht -Eisenbahnfahrzeuge																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht

		HINWEIS		Prüfungen bei Sperrschicht mit Bindemittelverbesserung siehe qualifizierte Bodenverbesserung, bei Böden ohne Bindemittel																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht

				Dammbau inkl. abzusichernder Tragbereich		ZTVE-StB 09
Ril 836.4103 + Ril 836.1002		Zustandsfeststellung								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a)		ZTVE-StB 14.2.3
DIN 18125
(DIN 18127)		FDVK + 1,5 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum
Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b)		ZTVE-StB 14.2.3
DIN 18125
(DIN 18127)		FDVK + 3  Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum
Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) 		Ril 836.4103-14
DIN 18125
(DIN 18127)		Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage  gemäß Ril 836.4103 Abschn. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln
Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen vorhanden sind.								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Bei signifikantem Materialwechsel, mind. aber je 1 Untersuchung je 10.000 m³										X				Stichproben 				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht

				Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum  durch Plattendruckversuche		DIN 18134
TP BF-StB B 8.3		Prüfumfang auf dem Planum wie bei Dichtebestimmung nach Methode  M2 oder M3; bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht

				profilgerechte Lage, Ebenheit		Ril 836.4103 + Ril 836.1002		je 50 m Abstand										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht

				Planum (OK abzusichernder Tragbereich bzw. OK Erdbauwerk)		ZTV E - StB 09		 Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht

		1.1.6		qualifizierte Bodenverbesserung mit Bindemittel- Eisenbahnfahrzeuge 														X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung

				Eignungsprüfung		Ril 836.4101A07
ZTVE-StB 12.4.3		Prüfbericht muss vorliegende Angaben zu Bindemittelart, -menge und -sorte, Wassergehalt, Proctordichte, Frostempfindlichkeit enthalten										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung

				Sohle (UK Verbesserung)		Ril 836.4101 A07
ZTVE-StB 12.4.3		 visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB)
je 1000 m² mind. 2 Prüfungen										X				Stichproben 				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				nach Erfordernis

				Bindemittelart und -sorte		ZTVE-StB 14.5.2		jede Lieferung (Lieferschein) und Tagesbericht										X				Stichproben 				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				nach Erfordernis

				Bindemittelmenge 		ZTVE-StB Tab. 11  
TP-BF-StB Teil B 11.2		1 Prüfblech je Bodenart und Bauwerk, mind. aber  je 1.000 m² und je nach Erfordernis										X				je 1000 m²				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				Tabelle 11 und Tabelle 8

				Schichtdicke		ZTVE-StB Tab. 11		je 1000 m² und nach Erfordernis										X				je 1000 m²				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				Tabelle 11 und Tabelle 9

				Verdichtungsgrad		ZTVE-StB Tab. 11		je 250m bzw. 3000 m², sowie 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2  Prüfungen										X				je 250m bzw.3000 m²,mind. 1x am Tag				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				auch Tabelle 8

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart, organische Bestandteile		DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196
DIN18128		1 Prüfung je 250 m bzw. 3000 m² des Bodens										X				Stichproben 				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				nach Erfordernis

				Wassergehalt Boden		DIN 18121-2		2  x täglich										X				Stichproben 				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				nach Erfordernis

				Zur Verfestigung vorgesehene Boden, Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall a)		ZTVE-StB 14.2.3
DIN 18125
(DIN 18127)		FDVK + 1,5 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum.
Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Zur Verfestigung vorgesehene Boden, Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2 (FDVK, Fall b)		ZTVE-StB 14.2.3
DIN 18125
(DIN 18127)		FDVK + 3 Prüfungen je 5.000 m² der Zwischenplanien und auf Planum.
Fall b: kann nur als Schwachstellenanalyse angewendet werden								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Zur Verfestigung vorgesehene Boden, Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) 		Ril 836.4103-14
DIN 18125
(DIN 18127)		Arbeitsanweisung des AN und 3 Prüfungen je 5.000 m² Schüttlage und 1 je 150m Gleis  gemäß Ril 836.4103 Abschn. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Änderungen), bei Fester Fahrbahn Prüfumfang verdoppeln.
Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen vorliegen								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Zur Verfestigung vorgesehene Boden, profilgerechte Lage,		ZTVE-StB Tab. 11		je 20 m dreimal										X				Stichproben 				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				nach Erfordernis

				profilgerechte Lage, Ebenheit Einbaudicke		ZTVE-StB Tab. 11		je 20 m dreimal										X				je 50 m				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung				Ril 836.4103
 ZTV E-StB 09 Abs. 14.7

				Ebenheit		ZTVE-StB Tab. 11		nach Erfordernis										X				nach Erfordernis				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung

				Oberkante Bodenverbesserung 		DIN EN 22475-2007:01		Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation. 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2  Prüfungen.Planum zusätzlich 1 mal je 150 m Gleis.										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.6 Bodenverbesserung

		1.1.7		Tiefreichende Bodenstabilisierungen und Verbesserungsverfahren Eisenbahnfahrwege																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.7 Bodenstabilisierungen

				Tiefreichende Bodenstabilisierung UiG und ZiE oder Zulassung. 
Fahrweggründungen Tiefgründungen.  
Randwegkonstruktionen.
Temporäre Gleissicherungen
Verpfählung 		Ril 836.4201 bis 
Ril 836.4305 V02		Beteiligung Bodengutachter.  Zustandsfeststellung. 										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.7 Bodenstabilisierungen

		1.1.8		Übergangskonstruktionen zwischen Erd- und Kunstbauten / Bauwershinterfüllung																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

		HINWEIS		Bei der Hinterfüllung von Stützbauwerken, Tunnelbauwerken, Trögen etc. richten sich die Prüfungen auch nach den jeweiligen Anforderungen an die Tragfähigkeit / Standsicherheit.																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				Aushubsohle		ZTV - ING		visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB)										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				Einbauhöhe 		Ril 836.4106  V2.0		Nachweis für jede Lage 										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				OK Auffüllung / Hinterfüllung		ZTV - ING		 Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				Begrenzung Verdichtungsdruck 				Feststellung Statische Verhältnisse 										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				Bestimmung des Verformungsmoduls  durch Plattendruckversuche		DIN 18134
TP BF-StB B 8-3		Überwachung Arbeitsverfahren								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades (Überwachung Arbeitsverfahren)		Ril 836.4103-18
DIN 18125
(DIN 18127)		Überwachung Arbeitsverfahren								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Zustimmung AG, Überwachung Arbeitsverfahren, Materialeignung Nachweis, je 500m³ und Entnahmegrube										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				Die Material- und Verdichtungsanforderungen an Anschüttungen sind mit denjenigen des Bestandsbauwerks abzustimmen.		 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Zustandsfeststellung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				Bodenaustausch mit Recycling, Gemischeigenschaften		Ril 836.4103-14
DIN 18125
(DIN 18127)		Vorlage des letzten Fremdüberwachungs- berichtes (max. 6 Monate alt)										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				Kontamination, Unbedenklichkeitsnachweis bezüglich Schadstoffen		bundesland- abhängig		Für jede Charge										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				Feinplanum		ZTV-ING
DIN 18300:2019-09
DIN EN ISO 14689:2018-05		visuelle Abnahme. Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund. Gegebenenfalls Bodengutachter einschalten.										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen

				Bauwerkshinterfüllung		ZTV-ING
ZTV E-StB 09		mind. 1 Messung des Verdichtungsgrad  in 3. Schüttlage je 200 m². Je Widerlager 										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen				ZTV E-StB 09 Abs. 14.6

				Planum Bauwerkshinterfüllung		ZTV-ING
ZTV E-StB 09		Je Widerlager und je 100m² je 1x stat. Plattendruckversuch oder 2x dynamisch. 								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.1.8 Übergangskonstruktionen				ZTV E-StB 09 Abs. 14.6

		1.2		Sonstige Sicherungsmaßnahmen Eisenbahnfahrwege																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.2 Sicherungsmaßnahmen

				Stützkonstruktionen: Massive  und flexible Stützbauwerke, Felsnägel,  Stützscheiben,  Fangzäune Böschungsvernagelung,  Seilverhängungen, Stützknaggen, Stützplomben, Felsverkleidungen		Ril 836.4201 bis 
Ril 836.4305 2.0		Zustandsfeststellung
Überwachung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.2 Sicherungsmaßnahmen

				Abgrabungen neben Gleisen. Rückbaumaßnahmen, bei denen Bauwerke im Boden verbleiben.		Ril 836.1001		Zustandsfeststellung
Überwachung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.2 Sicherungsmaßnahmen

				Bei temporären Sicherungsmaßnahmen im Nahbereich zu Gleisen sind auch die zusätzlichen Regelungen des Moduls 836.4305 zu beachten.		Ril 836.4305 2.0		Zustandsfeststellung
Überwachung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.2 Sicherungsmaßnahmen

				Bauüberwachung und Kontrollmessungen nach Planungsvorgabe DIN EN 1997-1		DIN EN 1997-1:2014-03		Zustandsfeststellung
Überwachung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.2 Sicherungsmaßnahmen

				Entwässerungsmöglichkeiten von Böschungen überprüfen. Meßtechnische Überwachung von Böschungsrutschungen, Freiborde an Stützbauwerken Fangräume freihalten. 		Ril 836.4102		Zustandsfeststellung
Überwachung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.2 Sicherungsmaßnahmen

				Meßtechnische Überwachung von Felsböschungen.  Biologische Sicherungsmaßnahmen, Uferschutz		Ril 836.4102		Zustandsfeststellung
Überwachung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.2 Sicherungsmaßnahmen

				Erdkörper, Gewässer und Bodenschutz		Ril 836.0509		Zustandsfeststellung
Überwachung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.2 Sicherungsmaßnahmen

				Entwässerungsanlagen  Streckenentwässerung, sonstige Entwässerungen		Ril 836.4601
Ril 836.4602		Zustandsfeststellung
Überwachung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.2 Sicherungsmaßnahmen

		1.3. 		Querungen																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.3 Querungen

				Durchlässe und Rohrleitungen		Ril 836.4502		Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung.										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.3 Querungen

				Wellstahlrohre		Ril 836.4503		Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung.										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.3 Querungen

				Grabenlose Einbauverfahren		Ril 836.4505		Zustandsfeststellung. Vollumfängliche Überwachung. Bodenfördermengen, Lageabweichung, Setzungsüberwachung.										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.3 Querungen

		1.4		Straßenbau																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4 Straßenbau

		1.4.1		Untergrund 
(Aufstandsfläche von Damm, Bodenaustausch oder Frostschutzschicht (nur bei Einschnitten))																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.1 Untergrund

				Aushubsohle		DIN 18300:2019-09
DIN EN ISO 14688-1
DIN EN ISO 14688-2		visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB)										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.1 Untergrund

		1.4.2		Bodenverbesserung mit Bindemittel im Straßenbau																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.2 Bodenverbesserung

				Sohle (UK Verbesserung)		DIN 18300:2019-09
DIN EN ISO 14688-1
DIN EN ISO 14688-2		visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB)										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.2 Bodenverbesserung

				Bindemittel Übereinstimmung 		ZTVE-E - StB 9 		Jeder  Lieferschein										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.2 Bodenverbesserung

				Korngrößenverteilung , org. Bestandteile 		ZTVE-E - StB 9		je 250 m bzw. 3000 m²										X				Stichproben				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.2 Bodenverbesserung

				Wassergehalt Zustandsgrenzen		ZTVE-E - StB 9		je nach Erfordernis										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.2 Bodenverbesserung

				Bindemittelverbrauch		ZTVE-E - StB 9		1 Prüfblech je Bodenart und Bauwerk, mind. aber  je 1.000 m²										X				je 1000m²				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.2 Bodenverbesserung				ZTVE - StB Tabelle 11

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren)		ZTVE-StB 14.2.4
DIN 18125
(DIN 18127)		Arbeitsanweisung des AN und 1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2  Prüfungen bzw.je 250 m (3000 m²)										X				je 250m bzw. 3000 m² mind. 1 mal an Tag				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.2 Bodenverbesserung				ZTVE - StB Tabelle 12

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Bei signifikantem Materialwechsel, mind. aber je 1 Untersuchung je 10.000 m³										X				Stichproben				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.2 Bodenverbesserung				ZTVE - StB Tabelle 11

				Planum (OK Bodenverbesserung) profilgerechte Lage		DIN EN 22475		Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), je 20 m dreimal, Abschlussdokumentation										X				je 50 m				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.2 Bodenverbesserung				ZTVE - StB Tabelle 11

				Ebenheit 		ZTVE-E - StB 9		Ebenheit 										X				nach Erfordernis				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.2 Bodenverbesserung				ZTVE - StB Tabelle 11

				verfestigte Schicht 		ZTVE-E - StB 9		Schichtdicke										X				je 1000 m²				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.2 Bodenverbesserung				ZTVE - StB Tabelle 11

		1.4.3		Bodenaustausch / Dammbau / im Straßenbau																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.3 Bodenaustausch

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren)		ZTVE-StB
DIN 18125
(DIN 18127)		
1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2  Prüfungen								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.3 Bodenaustausch

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Bei signifikanten Materialwechsl, mind aber je Untersuchung  je 10000m³, Zustimmung des AG zum Austauschmaterial										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.3 Bodenaustausch

				Nassbaggern 		ZTV E-StB		ständige Überwachung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.3 Bodenaustausch

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren)		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2  Prüfungen										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.3 Bodenaustausch

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2  Prüfungen										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.3 Bodenaustausch

				Bestimmung des Verformungsmoduls auf dem Planum  durch Plattendruckversuche		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		1 Prüfung je angefangene 1.000 m², mind. 2 Prüfungen  (statischer Plattendruckversuch);
bei dynamischem PDV Prüfumfang verdoppeln								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.3 Bodenaustausch

				Kontrollprüfungen 		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Durchführung von Kontrollprüfungen nach LV										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.3 Bodenaustausch

				Planum (Oberkante Erdkörper)		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		 Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.3 Bodenaustausch

				Profilgerechte Lage 		ZTVE-E - StB 9		Profilgerechte Lage , Schichtdicke										X				50 m 				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.3 Bodenaustausch				ZTV E-StB 09 Abs. 14.7

		1.4.4		Frostschutzschicht -Straßen 																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.4 Frostschutzschicht

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades 		DIN 18125
(DIN 18127)		 Verdichtungsgrad in Abständen von 500 m, jedoch mindestens je angefangene 6000 m² eingebauter Schicht; im
kommunalen Straßenbau in Abständen von 100 m gemäß ZTV SoB-StB								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.4 Frostschutzschicht				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		1 Untersuchung je 2.500 t    des eingebauten Baustoffgemisches gemäß ZTV SoB-StB										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.4 Frostschutzschicht

				Bestimmung des Verformungsmoduls auf der FSS/Tragschicht durch Plattendruckversuche		DIN 18134
		mindestens je angefangene 6 000 m² eingebauter Schicht gemäß ZTV SoB-StB										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.4 Frostschutzschicht

				OK FFS, Ebenheit, proflgerechte Lage, Einbaudicke		ZTVE-E - StB 9		Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.4 Frostschutzschicht

		1.4.5		Bituminöse Tragschicht - Straßen																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.5 Bitumin. Tragschicht

				Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt)  
(bei BÜ: Rückstellprobe)		TLG-Asphalt-OB-StB
ZTV Asphalt-StB		1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.5 Bitumin. Tragschicht

				Schichtdickenmessung		TPD-StB
ZTV Asphalt-StB		3 St. je Profil Profilabstand 50 m										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.5 Bitumin. Tragschicht

		1.4.6		Asphaltbinder - Straßen																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.6 Asphaltbinder 

				Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt)  
(bei BÜ: Rückstellprobe)		TLG-Asphalt-OB-StB
ZTV Asphalt-StB		 1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.6 Asphaltbinder

				Schichtdickenmessung		TPD-StB
ZTV Asphalt-StB		3 St. je Profil Profilabstand 50 m										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.6 Asphaltbinder

		1.4.7		Beton - Straßen																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.7 Beton-Straßen

				Tragschicht und Fahrbahndecke,                               gesonderter QS- Plan,                           Nach Belastungsklassen,		 TP Beton-StB 10		gesonderter QS- Plan										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.7 Beton-Straßen

		1.4.8		Asphaltbeton / Splittmastixasphalt / Gussasphalt - Straßen																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.8 Asphaltbeton

				Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt)
(bei BÜ: Rückstellprobe)		TLG-Asphalt-OB-StB
ZTV Asphalt-StB		 1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.8 Asphaltbeton

				Schichtdickenmessung		TPD-StB
ZTV Asphalt-StB		3 St. je Profil Profilabstand 50 m										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.8 Asphaltbeton

				Ebenheit		TLG-Asphalt-OB-StB
ZTV Asphalt-StB
TP Eben		jede Fahrspur										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.8 Asphaltbeton

				Bohrkerne mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) 		TLG-Asphalt-OB-StB
ZTV Asphalt-StB
TP Eben		Zustandsfeststellung, Überwachung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.4.8 Asphaltbeton

		1.5		Hinterfüllung von Brückenbauwerken im Straßenbau																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.5 Hinterfüllung

		1.5.1		Untergrund (Aufstandsfläche der Hinterfüllung)																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.5.1 Untergrund

				Aushubsohle		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		visuelle Abnahme (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund lt. GTB) 										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.5.1 Untergrund

		1.5.2		Einbau des Hinterfüllmaterials																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial

				Bauwerkshinterfüllung, Verdichtungsgrad                                 Prüfmetode M3		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		mind. 1 Messung des Verdichtungsgrad  in 3. Schüttlage je 200 m². Je Widerlager 								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial				ZTV E-StB 09 Abs. 14.6

				Planum Bauwerkshinterfüllung		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Je Widerlager und je 100m² je 1x stat. Plattendruckversuch oder 2x dynamisch. Sichtprüfung, Dokumentation. 								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial				ZTV E-StB 09 Abs. 14.6

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Zustimmung AG, Überwachung Arbeitsverfahren, Materialeignung Nachweis, je 500m³ und Entnahmegrube, 1x je Widerlager										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial

				Einbauhöhe, Gleichmäßigkeit		 ZTV E-StB 9, 10.3		Nachweis für jede Lage (< 30 cm) Gleichmäßig verfüllen unter Beachtung der statischen Verhältnisse des Bauwerks.										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.5.2 Einbau Hinterfüllmaterial

		1.6		Leitungen																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6 Leitungen

		1.6.1		Erdbau - Leitungsgräben im Einfluss und außerhalb des Einflusses von Verkehrsanlagen																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6.1 Leitungsgräben

				Grabensohle		ZTV-ING		Zustandsfeststellung (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund)										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6.1 Leitungsgräben

		1.6.2		Grabenverfüllung 																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6.2 Grabenverfüllung

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren)		DIN 18125
(DIN 18127)		3 Prüfungen je 150 m Länge pro m Grabentiefe nach ZTVE-StB								X						1/3				Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6.2 Grabenverfüllung				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103;
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Alle 300 m, mind. aber 1 Untersuchung je Bauwerk 										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6.2 Grabenverfüllung

		1.6.3		Leitungszone 																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6.3 Leitungszone

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Alle 300 m, mind. aber 1 Untersuchung je Bauwerk 										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6.3 Leitungszone

		1.6.4		Versorgungsleitungen 																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6.4 Versorgungsleitungen

				Lagegenauigkeit		ZTV-ING		Alle Rohre und Leitungen										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6.4 Versorgungsleitungen

				Dichtigkeitsprüfung		DIN EN 1610-2015/12		Alle Rohre und Leitungen DIN EN 1610 

nur bei geschlossenen Leitungen notwendig										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6.4 Versorgungsleitungen

				Durchgängigkeit 		Ril 853.8001		Alle Rohre und Leitungen bei Verlegung in Bauwerken										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.6.4 Versorgungsleitungen

		1.7		Entwässerungskanäle, Tiefenentwässerung 																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.7 Entwässerungskanäle

				Lagegenauigkeit		ZTV-ING		Alle Leitungen vollständig										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.7 Entwässerungskanäle

				Optische Kanalinspektion		Ril 836.4601-5
DBS 918064
DIN EN 13508-2		Alle Leitungen vollständig; 
Bahnanlagen: Kamerbefahrung, bei Gesamtlänge < 500m alterntiv Spiegelung										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.7 Entwässerungskanäle

				Dichtigkeitsprüfung		DIN EN 1610		Alle Leitungen;
DIN EN 1610 ersetzt DIN 4033; 
nur bei geschlossenen Leitungen notwendig										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.7 Entwässerungskanäle

		1.8		Schächte - Leitungsgräben außerhalb des Einflusses von Verkehrsanlagen																						Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.8 Schächte

				Annahme der Schachtbauteile		DBS 918064		Sichtprüfung aller Bauteile und Lieferscheine. 
Dokumentation in Schachtaufnahmeblatt DBS 918064 für Bahnanlagen										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.8 Schächte

				Fertigstellungsprüfung				Abnahme aller Schächte. 
Dokumentation in Schachtaufnahmeblatt / Schachtkarteiblatt										X								Erdbau, Straßenbau, Leitungsverlegung		1.8 Schächte

		2		Gleisbau (Schiene Schotter)

		2.1		Planum																						 Oberbau		2.1 Planum

		HINWEIS		Oberfläche				siehe Prüfkatalog Erdbau										X								 Oberbau		2.1 Planum

		2.2		Planumsschutzschicht (PSS), Frostschutzschicht (FSS)																						 Oberbau		2.2 PSS FSS

				Korngemisch KG1 / KG2		Ril 836.4101A03
DBS 918062		Trag-/ Schutzschichten für den Schotteroberbau										X								 Oberbau		2.2 PSS FSS

				Annahmekontrolle				Vergleich Lieferscheins mit
Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste										X								 Oberbau		2.2 PSS FSS

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) Standard, 
wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen		Ril 836.4104-3
DIN 18125-2 : 2020-11
DIN 18127		3 Prüfungen je 4.000 m², mind. 1 je 100m Gleis gemäß Ril 836.4104 Abschn. 3
								X						1/3				 Oberbau		2.2 PSS FSS				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung des Verformungsmoduls auf OFTS durch Plattendruckversuche		DIN 18134
TP BF-StB B 8-3		Prüfumfang auf OFTS wie bei Dichtebestimmung nach Methode  M3; 
bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln; 
bei Umbau in Sperrpausen wegen zeitlicher Begrenzung Bestimmung des Verformungsmoduls mittels dynamischem PDV (vor Baubeginn Probefeld zur Kalibrierung); 
bei Einsatz Großmaschinen ebenfalls Bestimmung mittels dynamischen PDV ausreichend								X						1/3				 Oberbau		2.2 PSS FSS				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		DBS 918062
DIN EN ISO 18123
DIN 18196		1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten Baustoffgemisches gemäß ZTV SoB-StB
bei Verwendung von KG 1 bzw. 2 sind die entsprechenden Kornverteilungsanforderungen  des DBS 918064 einzuhalten										X								 Oberbau		2.2 PSS FSS

				profilgerechte Lage, Ebenheit, Einbaudicke		Ril 836.4103
ZTV-SoB
TP D-StB		je 50 m Abstand								X						1/3				 Oberbau		2.2 PSS FSS				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

				Oberfläche Tragschicht (OFTS)				Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation										X								 Oberbau		2.2 PSS FSS

				Geotextil		DBS 918039
Ril 836		Lieferscheinkontrolle Lieferung auf Übereinstimmung mit der Baustoffliste und Projekt										X								Oberbau		2.2 PSS FSS

		2.3		Bettung																						 Oberbau		2.3 Bettung

				Annahmekontrolle				Vergleich Lieferscheins mit
Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste										X								 Oberbau		2.3 Bettung

				profilgerechte Lage, Ebenheit und Dicke Grundschotter (Neubau)		Ril 820.2010		an jedem Querprofil Soll-Ist Vergleich, mindestens in der Geraden aller 50m, im Bogen aller 25m										X								 Oberbau		2.3 Bettung

				profilgerechte Lage, Ebenheit und Dicke Grundschotter (Ausbau, Bauen im Bestand)		Ril 820.2011		an jedem Querprofil Soll-Ist Vergleich, mindestens in der Geraden aller 50m, im Bogen aller 25m										X								 Oberbau		2.3 Bettung

				Bettungsquerschnitt 		Ril 820.2012		Sichtkontrolle Schotterböschung, Tiefkehren und Vorkopfschotter gesamter Abschnitt										X								 Oberbau		2.3 Bettung

				Schotterverklebung				Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste/ Zulassung										X								 Oberbau		2.3 Bettung

				Unterschottermatten		Ril 820.2010
		Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste										X								 Oberbau		2.3 Bettung

		2.4		Stopfarbeiten																						 Oberbau		2.4 Stopfarbeiten

				Stopf- und Richtarbeiten Neubau - Umbau Gleise, Weichen		
MKS/DAS n. 824.8010		Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS erforderlich										X								 Oberbau		2.4 Stopfarbeiten

				Stopf- und Richtarbeiten nach DUA Gleise und Weichen		
MKS/DAS n. 824.8010		Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS erforderlich										X								 Oberbau		2.4 Stopfarbeiten

				Stopf- und Richtarbeiten DUA - Beseitigung von Einzelfehlern mit Einzelfehlerstopfmaschinen		
MKS/DAS n. 824.8010		Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS erforderlich										X								 Oberbau		2.4 Stopfarbeiten

				Einsatz des DGS		
MKS/DAS n. 824.8010		Durchführung und Protokollierung aller Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS erforderlich										X								 Oberbau		2.4 Stopfarbeiten

				Gleisneu- und -umbau abnehmen		Ril 824.8001
Ril 824.8110 		Abnahme Gleis Neu- und Umbau  nach Checkliste der Ril 824.8110A03;  (Fertigen der Niederschrift zur Abnahme gemäß Ril 824.8001V01 durch BÜB)										X								 Oberbau		2.4 Stopfarbeiten

				Weichenneu- und -umbau abnehmen		Ril 824.8001
Ril 824.8120 		Abnahme Weichenneu- und umbau nach Checkliste Ril 824.8120A05; (Fertigen der Niederschrift zur Abnahme gemäß Ril 824.8001V01 durch BÜ-Bahn)										X								 Oberbau		2.4 Stopfarbeiten

				Gleisdurcharbeitung abnehmen		
824.2200		Feststellen der Abnahmebedingungen nach Abschnitt2 Abs. 2 mittels zusammenhängender Begehung des gesamten Abschnitts										X								 Oberbau		2.4 Stopfarbeiten

				Weichendurcharbeitung abnehmen		RiL 824.8160		örtliche Begutachtung und Feststellung der Abnahmebedingungen										X								 Oberbau		2.4 Stopfarbeiten

				Handersatzmessung durchführen (z.B. bei Ausfall MKS) für oberbautechnische Freigabe		Ril 824.0530		Dokumentation und Auswertung der Messergebnisse auf Vordruck 824.0530A01/ Entscheidung über vorübergehende Inbetriebnahme durch BÜB
Hinweis: Die oberbautechnische Freigabe entbindet nicht von der Erfüllung der SR0 Werte für die Abnahme										X								 Oberbau		2.4 Stopfarbeiten

		2.5		Schwellen																						 Oberbau		2.5 Schwellen

				Annahmekontrolle		Ril 820.2010
DBS 918143
DBS 918144
DBS 918145-1		Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste und Projekt										X								 Oberbau		2.5 Schwellen

				Verlegeabstand		Ril 820.2010		stichpunktartig												X						 Oberbau		2.5 Schwellen

				Lage		Ril 820.2010		stichpunktartig												X						 Oberbau		2.5 Schwellen

				Schienenbefestigung (Kleineisen)		Ril 820.2010		Lieferscheinkontrolle Lieferung auf Übereinstimmung mit der Baustoffliste und Projekt										X								 Oberbau		2.5 Schwellen

				Zustand Schwellen und Kleineisen (Neubau, Umbau)		Ril 820.2010		Sichtkontrolle und ggf. Meldeblatt für schadhafte Schwellen übergeben										X								 Oberbau		2.5 Schwellen

		2.6		Schienen																						 Oberbau		2.6 Schienen

				Annahmekontrolle 		Ril 820.2010
DBS 918254
DBS 918255		Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste und Projekt										X								 Oberbau		2.6 Schienen

				AK Neuschienen (Neubau, Umbau)		Ril 820.2010
DBS 918254
DBS 918255		augenscheinliche Überprüfung auf Oberflächenfehler, Verbiegungen und mechanische Beschädigungen jeder Schiene												X						 Oberbau		2.6 Schienen

				AK gebrauchte Schienen 
(Neubau, Umbau)		Ril 820.2010
DBS 918254
DBS 918255		augenscheinliche Überprüfung auf Oberflächenfehler, Verbiegungen und mechanische Beschädigungen jeder Schiene sowie stichpunktartige Überprüfung Abnutzungsvorrat												X						 Oberbau		2.6 Schienen

				Verspannung		Ril 824.5050		Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre										X								 Oberbau		2.6 Schienen

		2.7		Schienenschweißungen																						 Oberbau		2.7 Schienenschweißungen

				ausführende Firma		
RiL 826.2050		Nachweis der Zulassung gem. RiL 826.2050 und Vorlage d. Berechtigungsnachweises des geprüften Fachbauleiters vor Arbeitsaufnahme										X								 Oberbau		2.7 Schienenschweißungen

				Trenn- und Brennschnitte (Neubau, Umbau)		Ril 824.5530
824.9002		Dokumentation Maschinenprüfung bei Trennschleifmaschinen, Brennschneidgeräte gem. Werkstättenbetriebsblatt Nr. 3										X								 Oberbau		2.7 Schienenschweißungen

				Schweißwerkstoffe u. -zusätze		RiL 824.5520Z20		Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste und Projekt												X						 Oberbau		2.7 Schienenschweißungen

				Erklärung der techn. Voraussetzungen  nach Ril 820.2010 Abschnitt 2(2)		Ril 824.5010		Vorbereitung Vordruck Ril 824.5010 V01, V02 oder V03 durch AN (Dokumentation der Freigabeerklärung auf Vordruck Ril 824.5010V02 und V03 durch BÜ-Bahn)
Voraussetzungen für die Herstellung lückenloser Gleis sind u.a.:Bettungsquerschnitt nach 820.2010 Abschnitt7 (Anh.14); Gleisbogen nach
820.2010 Anh. 01; Gleislage und Stabilis. nach 824.2310; Schienenbefestigung W, KS oder K; kraftschlüssige Verspannung										X								 Oberbau		2.7 Schienenschweißungen

				Spannungsausgleich u. Verbindungsschweiß-ungen (Neubau, Umbau)		Ril 824.5010
Ril 824.5501
Ril 824.5510
Ril 824.9001
Ril 824.9002		Dokumentation der Durchführung, Vordrucke Ril 824.5010V01, V02, V03, V04,V05, V06										X								 Oberbau		2.7 Schienenschweißungen

				Prüfung, Abnahme (Neubau, Umbau, DUA)		Ril 821.2007		Ultraschallprüfung auf Anforderung durch AG und geometrische Prüfung für jede einzelne Schweißung										X								 Oberbau		2.7 Schienenschweißungen

				Abnahme der Schweißungen		Ril 824.8210 
V01 bis V06		Abnahme von Verbindungsschweißungen										X								 Oberbau		2.7 Schienenschweißungen

		2.8		Schienenschleifen																						 Oberbau		2.8 Schienenschleifen

				Schienen in Gleisen und
Weichen bearbeiten		Ril 824.4001
Ril 824.4015
Ril 824.4016		Abschnittsprüfung auf Schleifhindernisse vor
Baubeginn												X						 Oberbau		2.8 Schienenschleifen

				Schienen in Gleisen und
Weichen bearbeiten		Ril 824.4001
Ril 824.4015
Ril 824.4016		Messgeräte- und Maschinentechnikkontrolle arbeitstägig												X						 Oberbau		2.8 Schienenschleifen

				Dokumentation Schienenkopfquerprofiles gemäß Ril 824.8310		Ril 824.8310		kontinuierlich messendes System oder von Hand: 
bei v>160km/h: alle 50m bearbeitetes Gleis 1 Messung je Schiene; 
auf übrigen Strecken gilt: pro bearbeitetem Abschnitt mind. 2 Messungen oder alle 250m 1 Messung										X								 Oberbau		2.8 Schienenschleifen

				Dokumentation Schienenkopflängsprofil gemäß Ril 824.8310		Ril 824.8310		Nachweis mittels kontinuierlich messendem Meßsystem; bei Ausfall: pro bearbeitetem Abschnitt je Schiene mind. 2 Messungen, oder alle 250m durch 1Messung in einer Messlänge von 3m										X								 Oberbau		2.8 Schienenschleifen

				Kontrolle Schleiffbild		Ril 824.8310		augenscheinlich auf Blaufärbung, Fischbauch, Riefen, Facettenbreite, Fehlanschliffe, Restfehler und auch Verschmutzung im Weichenbereich										X								 Oberbau		2.8 Schienenschleifen

				Rauigkeit - bei Auffälligkeiten		Ril 824.8310 
		Prüfung der Rauigkeit bei Auffälligkeiten; mind. 6 Messungen im Abstand von 2m (Messgerät nach ENISO 3274)										X								 Oberbau		2.8 Schienenschleifen

				An der Zungenspitze von Weichen		Ril 824.8310
Ril 821.2005		Prüfung Abnutzungsvorrat von Backen/ Flügelschienen in Weichen und Kreuzungen mit Lehre 1										X								 Oberbau		2.8 Schienenschleifen

				Abnahme Schienebearbeitung		Ril 824.8001V01
Ril 824.8310		Auswertung Schlussmessungen und Abnahme										X								 Oberbau		2.8 Schienenschleifen

		2.9		Weichen (FSS,  PSS, Bettung, Schwellen und Schienen wie Streckengleis)																						 Oberbau		2.9 Weichen

				FSS, PSS, Bettung, Schwellen und Schienen				wie Streckengleis										X								 Oberbau		2.9 Weichen

				Spur-, Leit- und Rillenweiten (Neubau, Umbau)		Ril 824.8120		Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen										X								 Oberbau		2.9 Weichen

				Querhöhe/Verwindung 
(Neubau, Umbau)		Ril 824.8120		Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen										X								 Oberbau		2.9 Weichen

				Zungenprüfung (Neubau, Umbau)		Ril 824.8120		Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen										X								 Oberbau		2.9 Weichen

				Prüfung des Soll-Ist Zustandes und Qualitätsbeurteilung des Einbaus (Neubau, Umbau)		Ril 824.8120		Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 824.8120 erforderlichen Kontrollen und Messungen										X								 Oberbau		2.9 Weichen

				Abnahme Weichenneubau, Weichenumbau		Ril 824.8120		Abnahme Weichenneu- und umbau nach Checkliste Ril 824.8120A01; 
(Fertigen der Niederschrift zur Abnahme gemäß Ril 824 durch BÜ-Bahn)										X								 Oberbau		2.9 Weichen

				Verspannung		Ril 824.5050		Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre										X								 Oberbau		2.9 Weichen

		2.10		Isolierstöße																						 Oberbau		2.10 Isolierstöße

						Ril 820.2010		Dokumentation der Ausführung für jeden Stoß; mittig im Schwellenfach (Mindestschwellenabstand 60cm); 
Nachweis der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50m zur nächsten Schweißung												X						 Oberbau		2.10 Isolierstöße

				Einbau in Gleise und Weichen		Ril 820.2010		Bauart IVG 30° bei Radien R>= 5000m										X								 Oberbau		2.10 Isolierstöße

						Ril 820.2010		Bauart S bei Radien < 5000m										X								 Oberbau		2.10 Isolierstöße

						Ril 820.2010		Bauart MT = Fertigung vor Ort -  nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn keine IVG 30° oder S eingesetzt werden können.												X						 Oberbau		2.10 Isolierstöße

						Ril 820.2010		Einbau in Weichen in den Zwischenschienen oder im Bereich WA und WE in den anschließenden Gleisschienen.										X								 Oberbau		2.10 Isolierstöße

						Ril 820.2010		Prüfung auf Anforderung von Sonderlängen										X								 Oberbau		2.10 Isolierstöße

						Ril 820.2010		Nachweis der Verschließung durchgehender Bohrungen in Holzschwellen von unten her												X						 Oberbau		2.10 Isolierstöße

				Verspannung		Ril 824.5050		Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre										X								 Oberbau		2.10 Isolierstöße

		2.11		Schienenauszug																						 Oberbau		2.11 Schienenauszug

				Oberbau auf Brücken		Ril 820.2040		Bei Planung durch AN: Nachweis der Schienenspannung gemäß DIN-Fb 101 Anh. K; Prüfung durch AN und Planer im Bereich des Schienenauszuges soll der 
Radius >= 1000m sein										X								 Oberbau		2.11 Schienenauszug

				Neu- und Umbau		Ril 820.2040		Dem Fachbereich Oberbau sind zur Festlegung der Bauart, der erforderlichen Auszugslänge und der Einstellung der Schienenauszüge die Kenngrößen nach Ril 820.2040 Abschnitt 3 Absatz 2 vorzulegen.										X								 Oberbau		2.11 Schienenauszug

				Einbau und Einschweißen		Ril 820.2040		Einstell- und Kontrollgrößen berechnen und auf Verlegeplan oder einem Berechnungsblatt Vordruck 820.2040V01 bis V03 dokumentieren; 
Dokumentation des Einbaus und der Einstellung gemäß 820.2040A02 / Überwachung durch Fachbeauftragten Fahrbahn!										X								 Oberbau		2.11 Schienenauszug

				Bestellung		Ril 820.2040 
Ril 823.0700		Erstellung der Schienenauszugsskizze nach Ril 823.0700												X						 Oberbau		2.11 Schienenauszug

				Verspannung		Ril 824.5050		Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre										X								 Oberbau		2.11 Schienenauszug

		2.12		Gleisabschluss (bremsend oder fest)																						 Oberbau		2.12 Gleisabschluss

				Annahmekontrolle				Sichtprüfung auf mech. Beschädigungen und Kontrolle auf Übereinstimmung mit Planvorgaben										X								 Oberbau		2.12 Gleisabschluss

				Verspannung		Ril 824.5050		Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre										X								 Oberbau		2.12 Gleisabschluss

		2.13		Führungen und Fangvorrichtungen																						 Oberbau		2.13 Führungen Fangvorrichtungen

				Bedingungen für den Einbau		Ril 820.2040 
Ril 804.5301		Die Bedingungen für den Einbau sind in der Ril 804.5301 geregelt und werden vom Fachbereich Brückenbau entschieden										X								 Oberbau		2.13 Führungen Fangvorrichtungen

								Dokumentation der Verlegelücken zwischen Führungsschienen										X								 Oberbau		2.13 Führungen Fangvorrichtungen

								Nachweis der versatzfreien Leitkante										X								 Oberbau		2.13 Führungen Fangvorrichtungen

								Nachweis stoßfreier Knickpunkt Fangvorrichtung/Führungsschiene										X								 Oberbau		2.13 Führungen Fangvorrichtungen

				Sonderregelungen für Führungen in Weichen		Ril 820.2040		Nachweis Mindestüberlappungslänge von 1,80m und Anarbeitung von Einlaufschrägen										X								 Oberbau		2.13 Führungen Fangvorrichtungen

				Verspannung		Ril 824.5050		Kontrolle Drehmomentbegrenzung der eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre										X								 Oberbau		2.13 Führungen Fangvorrichtungen

		2.14		Gesamter Oberbau																						 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

				Oberbau inspizieren - Prüfung Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen		Ril 821.2001		Durchführung der Prüfung mit Gleismessfahrzeug, abhängig von der jeweiligen bauvertraglichen Regelung																		 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

				Fahrtechnische Inspektionen		Ril 821.2001		Durchführung, abhängig von der jeweiligen bauvertraglichen Regelung																		 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

				Freigabe im Oberbau		Ril 820.0120		lückenlose Dokumentation der entsprechenden Unterlagen, Nachweis der Freigabeparameter										X								 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

								Nachweis der Gestaltung der Konstruktion und Geometrie gemäß Ril 820 sowie 800.0110 und 800.0120										X								 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

								Nachweis der Herstellung des Oberbaus nach Ril 824										X								 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

								Nachweis eines ausrechenden Abnutzungsvorrates gemäß 
Ril 821										X								 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

								Nachweis zusätzlicher Bestimmungen nach Ril 820.0120 Abschnitt 3,4,5										X								 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

				Fahrtechnische Teilfreigabe		Ril 820.0120		Anmeldung der Durchführung der Hochtastfahrten im Vorlauf von 6 Monaten										X								 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

								Ausnahmegenehmigung des EBA für Prüfgeschw. Zul v+10% einholen										X								 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

								Einholen vom EBA genehmigte Geschwindigkeitsstaffelung und oberbautechnisch geprüfte Geschwindigkeitsbänder										X								 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

				Erklärung zum Oberbau		Ril 820.0120		Einholen der Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerken gemäß Vordruck 820.0120V02										X								 Oberbau		2.14 Gesamter Oberbau

		3		Feste Fahrbahn

		3.1		Frostschutzschicht (entspricht der Oberen Tragschicht im Erdbau)																						 Oberbau		3.1 FSS

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2
(FDVK, Fall a)		ZTVE-StB
DIN 18125
(DIN 18127)		FDVK + 3 Prüfungen je 4.000m2 der Zwischenplanien und auf OFTS
Fall a: FDVK kann kalibiert angewendet werden								X						1/3				 Oberbau		3.1 FSS				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M2
(FDVK, Fall b)		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		FDVK + 6 Prüfungen je 4.000m2 der Zwischenplanien und auf OFTS
Fall b: FDVK kann nur als Schwachstellenanalysye angewendet werden								X						1/3				 Oberbau		3.1 FSS				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung der Dichte und des Verdichtungsgrades nach Prüfmethode M3
(Überwachung Arbeitsverfahren) Standard, wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen		ZTV E-StB		Arbeitsanweisungen des AN und 6 Prüfungen je 4.000m2, mind. 1 je 100m Gleis gem. Ril 836.4104 Abschnitt 3; 
bei Verwendung von KG 2 sind die entsprechenden Kornverteilungsanforderungen des DBS 918064 einzuhalten 								X						1/3				 Oberbau		3.1 FSS				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor

				Bestimmung des Verformungsmoduls auf Planum und OFTS durch Plattendruckversuche		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Prüfumfang auf Planum und OFTS wie bei Dichtebestimmung nach Methode  M2 oder M3; 
bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV Prüfumfang verdoppeln								X						1/3				 Oberbau		3.1 FSS

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten Baustoffgemisch gemäß ZTV SoB-StB										X								 Oberbau		3.1 FSS

				Vermessung		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Soll-Ist-Vergleich, Deckenhöhenbuch										X								 Oberbau		3.1 FSS

				Oberfläche Tragschicht (OFTS)		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		Abnahme (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen)										X								 Oberbau		3.1 FSS

				profilgerechte Lage, Ebenheit, Einbaudicke		ZTV E-StB 09
 ZTV-ING 2
DIN EN ISO 17892-4:2017-04
DIN 18196		je 50 m Abstand								X						1/3				 Oberbau		3.1 FSS				Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 836.4103; 
Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor

				Oberfläche FSS (OFTS)				Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), Abschlussdokumentation										x								 Oberbau		3.1 FSS

		3.2		Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)																						 Oberbau		3.2 Hydr. Tragschicht

				Erstprüfung		ZTV Beton-StB
TL Bton StB		Soll-Ist Vergleich einschließlich Druck- und Biegezugfestigkeitsprüfung an Balken										X								 Oberbau		3.2 Hydr. Tragschicht

		3.2.1		Herstellen des Baustoffgemisches im Mischwerk																						 Oberbau		3.2.1 Baustoffgemisch 

				Übereinstimmung mit der Erstprüfung		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		während des Produktionsprozesses durch Vergleich der Lieferscheine bzw. nach Augenschein bei jeder Lieferung												X						 Oberbau		3.2.1 Baustoffgemisch 

				Beschaffenheit der
Mineralstoffe		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		jede Lieferung nach Augenschein												X						 Oberbau		3.2.1 Baustoffgemisch 

				Bindemittelart und -sorte		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		100 % durch Vergleich zwischen Lieferschein und Eignungsprüfung												X						 Oberbau		3.2.1 Baustoffgemisch 

				Bindemittelgehalt		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		regelmäßige Sichtkontrolle der Einstellung durch Maschinenführer, je nach Erfordernis, mind. 1x täglich												X						 Oberbau		3.2.1 Baustoffgemisch 

				Kornverteilung / Bodengruppe und Bodenart		DBS 918062
DIN ISO EN 18123
DIN 18196		mind. 1 Untersuchung je angefangene 2.500 t Liefermenge, mind. aber 1 x täglich od. 										X								 Oberbau		3.2.1 Baustoffgemisch 

				Wassergehalt		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		mind. 2 x täglich												X						 Oberbau		3.2.1 Baustoffgemisch 

				Druckfestigkeit		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		je nach Erfordernis												X						 Oberbau		3.2.1 Baustoffgemisch 

		3.2.2		Prüfungen auf der Baustelle																						 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				Übereinstimmung mit der Erstprüfung		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		während des Produktionsprozesses durch Vergleich der Lieferscheine bzw. nach Augenschein bei jeder Lieferung												X						 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				Beschaffenheit des Einbaugemisches		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		während des Produktionsprozesses nach Augenschein										X								 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				Wassergehalt		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		mind. 1 Untersuchung je angefangene 3.000 m², mind. aber 2 x täglich (durch Angabe auf Lieferschein)												X						 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				Proctordichte		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		mind. 2 x täglich										X								 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				Verdichtungsgrad		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		mind. 1 Untersuchung alle 500 m, aber mind. alle angefangenen 6.000 m² der noch nicht erstarrten Tragschicht												X						 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				profilgerechte Lage		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		in Abständen, die nicht größer als 50m sind										X								 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				Einbaudicke		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		Nachweis erforderlich, mindestens je angefangene 100m bzw. je 1.000m²										X								 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				Nachbehandlung über 4
Tage		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		Protokolle über die Durchführung der Nassnachbehandlung oder das Aufbringen der Bitumenemulsion										X								 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				Druckfestigkeit		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		am Probekörper nach Erfordernis, mind. je angefangene 6.000m²										X								 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				Zustandsfeststellung der
HGT		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		Zustandsfeststellung (Sichtprüfung einschl. Ebenheit und Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen)										X								 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				Hartschaumplatte 50 mm				Zustandsfeststellung (Sichtprüfung)										X								 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				2 Lagen PE-Folie				Zustandsfeststellung (Sichtprüfung)										X								 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

				2 Lagen bituminöses Papier				Zustandsfeststellung (Sichtprüfung)										X								 Oberbau		3.2.2 Prüfungen Baustelle

		3.3		Betontragplatte (-trog)																						 Oberbau		3.3 Betontragplatte

				Erstprüfung		ZTV Beton -StB
TL Beton StB		Soll-Ist Vergleich einschließlich Druck- und Biegezugfestigkeitsprüfung an Balken 										X								 Oberbau		3.3 Betontragplatte

		3.3.1		Bewehrung / Schalung																						 Oberbau		3.3.1 Bewehrung/ Schalung

				Bewehrung, Einbauteile, Schalung, Dübel etc.		ZTV-ING
DIN EN 206		Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen										X								 Oberbau		3.3.1 Bewehrung/ Schalung

				Erdung		Ril 99702
Ril 997.0201		Zustandsfeststellung 										X								 Oberbau		3.3.1 Bewehrung/ Schalung

		3.3.2		Herstellen des Baustoffgemisches im Mischwerk																						 Oberbau		3.3.2 Baustoffgemisch

				Zementgehalt		DIN EN 206            DIN 1048		Je Betonsorte beim 1. Einbringen durch Vergleich zwischen Lieferschein und Eignungsprüfung										X								 Oberbau		3.3.2 Baustoffgemisch

				Zuschlag/Kornzusammen-setzung		DBS 918062
DINISO EN  18123
DIN 18196		Kornzusammensetzung, Gesteinseigenschaften, schädliche Bestandteile, Feinanteile und Eigenfeuchte nach Vorschrift.										X								 Oberbau		3.3.2 Baustoffgemisch

		3.3.3		Betonherstellung nach DIN Fachbericht 100, DIN EN 206-1 und DIN 1045- 2 																						 Oberbau		3.3.3 Betonherstellung

		HINWEIS 		Siehe 4.2.1 Konstr. Ing. Bau.				siehe 4.2.1										X								 Oberbau		3.3.3 Betonherstellung

		3.3.4		Bauausführung Beton nach DIN 1045-3 																						 Oberbau		3.3.4 Bauausführung Beton

				Siehe 4.2.2 Konstr. Ing. Bau.				siehe 4.2.2										X								 Oberbau		3.3.4 Bauausführung Beton

		3.3.5		Füllbeton (Überwachung Richtprozess)																						 Oberbau		3.3.5 Füllbeton

				Vermessung		Ril 88301
AKFF		Zustandsfeststellung										X								 Oberbau		3.3.5 Füllbeton

				Höhenlage und Richtung Gleisrost, Spurweite, Bewehrung, Dübel, Aussparungen, Entwässerungsöffnungen, Einbauteile, Schwellenteilung, Sonderstützpunkte, Schweißverbindungen, Sauberkeit		DIN EN 206
ZTV Beton -StB 
TL Beton StB
AKFF
Ril 82001		Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen										X								 Oberbau		3.3.5 Füllbeton

				Erdung		Ril 99702
Ril 997.0201		Zustandsfeststellung 										X								 Oberbau		3.3.5 Füllbeton

				Nachbehandlung		ZTV-Beton
StB		Protokolle über die Durchführung der Nassnachbehandlung										X								 Oberbau		3.3.5 Füllbeton

				Lösen der Spindeln, der Schienenbefestigung, Verfüllen der Spindellöcher				Protokollieren 100 %										X								 Oberbau		3.3.5 Füllbeton

		4		Konstruktiver Ingenieurbau: 
Brücken, Tröge, Kreuzungsbauwerke, Stützwände etc.

		4.1		Gründungen																						 Konstr. Ingenieurbau		4.1 Gründungen

				Vermessung 				Zustandsfeststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1 Gründungen

				Geotechnische Untersuchungen bzw. Bodenerkundungen gemäß DIN EN 1997. geotechnischer Untersuchungsber.		ZTV-Ing Teil 2
DIN EN 1997-1 und 
DIN EN 1997-2		Zustandsfeststellung
Zusätzliche Untersuchungen nach Erfordernis										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1 Gründungen

				Geotechnischer Entwurfsbericht. Kontrollplan für die Überwachung nach Geotechnischer Kategorie. Boden und Wasser, Kontrolle der Planungsvoraussetzungen. 		ZTV-Ing Teil 2
DIN EN 1997-1 und 
DIN EN 1997-2		Zustandsfeststellung
Zusätzliche Untersuchungen, Kontrollen, Kontrollmessungen nach Erfordernis. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1 Gründungen

		4.1.1		Flachgründung																						 Konstr. Ingenieurbau		4.1.1 Flachgründung

				Aushubsohle: Abnahme		ZTV-ING
DIN 18300
DIN EN ISO 14689-1		visuelle Abnahme. Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund.  Abstimmung Bodengutachter, 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.1 Flachgründung

				Feinplanum, Beseitigung von Auflockerungen nach Erfordernis		ZTV-ING
DIN 18300
DIN EN ISO 14689-1		visuelle Abnahme. Ausgleich und Verdichtung nach Erfordernis. Eigenüberwachungsprüfung mind.1x je 1000 m² und mind. 2 x.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.1 Flachgründung

				Feinplanum,                                            Schützen, Schutzschicht aufbringen		ZTV-ING
DIN 18300
DIN EN ISO 14689-1		Frostempfindlichkeit, Drainschicht bzw. Wasserhaltung 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.1 Flachgründung

		4.1.2		Tiefgründungen																						 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2 Tiefgründungen

		4.1.2.1		Bohrpfähle und Schlitzwandbarette																						 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Befahrbarkeit Bohraufstandsebene, auch unter Arbeitsdrücken, Beweissicherung angepaßt an geplanter Tiefgründung		ZTV- ING Teil 2 Pkt.5
DIN EN 1536		Vorlage und Vollständigkeit Beweissicherung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Termin AG und Baugrundgutachter zur Überprüfung Pfahlaufstandsebene		ZTV-ING Teil 2
DIN EN 1536		Feststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Vorbohren / Vorkernen Leiteinrichtung  /Leitwand		ZTV-ING Teil 2
DIN EN 1536		jeder Pfahl										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Aushubverfahren, Ausrüstung, Gebrauch der Werkzeuge		ZTV-ING Teil 2
DIN EN 1536		Feststellung 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Lage der Bohrpfähle / Planung Pfahlreihenfolge / Reihenfolge der Herstellung		ZTV-ING Teil 2
DIN EN 1536		Vorlage feststellen, Augenscheinprüfung vor dem Aushub.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Aushub / Leitrohr / Einbringen der Verrohrung und Vorschub / Höhe der Frischbetonsäule / Spiegel der Stützflüssigkeit / Reinigen der Pfahlsohle		ZTV-ING Teil 2
DIN EN 1536		jeder Pfahl fortlaufend										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Betonherstellung und Bauausführung Beton nach Fachbericht 100  und DIN 1045-3		DIN EN 1536
6.1 bis 6.3		jedes Lieferfahrzeug mit Pfahlbericht 
(siehe auch Betonherstellung 4.2.1)										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Wasser		DIN EN 1536
6.1.6		erster Bohrpfahl										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Betonitsuspension, Zement und andere Bindemittel, Zusatzstoffe, Polymersuspension (frisch, zur Wiederverwendung und vor dem Betonieren)		DIN EN 1536  
 6.2.1 +Tabelle 1 bis 3		Pfahlspezifikation mit Pfahlbericht.Vor dem Betonieren und vor der Wiederverwendung.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Aufbereitung und Entsorgung Suspension 		DIN EN 1536 6.2.1 
plus Tabelle 1 und 2		Pfahlspezifikation mit Pfahlbericht										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Bewehrung , Lieferung und Einbringung		ZTV-ING Teil 2
DIN EN 1536		Zustandsfeststellung, Lieferscheine; Zulassung Ü- Zeichen, jeder Bewehrungskorb mit Zeichnung und Zertifikat (Augenscheinprüfung und Messung) mit Pfahlbericht										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Ziehen/ Abschalelemente Schlitzwandbarette/Eintauchtiefe Kontraktorrohr.		ZTV-ING Teil 2
DIN EN 1536		jeder Pfahl fortlaufend										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Überprüfung der Einbindelänge und Excentrizität, gegebenenfalls Pfahlaufweitung / Pfahltiefe und ausgehobenes Material, Übereinstimmung der ausgeführten Pfähle mit der AP		ZTV-ING Teil 2
DIN EN 1536		jeder Pfahl mit Lot mit Pfahlbericht										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Leerbohrung / Verfüllung		ZTV-ING Teil 2
DIN EN 1536		jeder Pfahl mit Pfahlbericht, Material Verdichtung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Kappen		DIN EN 1536		jeder Pfahl, Beton im Kapphöhe Druckfestigkeit nach Spezifikation										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Verpressen		DIN EN 1536
		jeder Pfahl/ jede Charge fortlaufend nach Verpressverfahren und Spezifikation.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Abnahmeniederschriften:                     Herstellen von Bohrpfählen mit verrohrter oder ungestützter Bohrung, mit stützender Flüssigeit,  Schneckenbohrpfähle, Grunddaten, Einzeldaten,		DIN EN 1536
C. 1 bis C. 6		Protokolle jeder Pfahl 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Probepfahl, Probebelastung, Messprogram 		ZTV-ING Teil 2
DIN EN 1536		Überwachung der Probebelastung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Pfahlprüfung Bauwerkspfahl 		DIN EN 1536
		Überwachung der Pfahlprüfung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

				Integritätsmessung		DIN EN 1536
		Überwachung der Integritätsmessung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.1 Bohrpfähle

		4.1.2.2		Verdrängungspfähle (zusätzlich zu 6.1.1)																						Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.2 Verdrängungspfähle

				Aufmaß: Einbindelänge, Lage  und Abmessungen der Pfähle 		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 2  Pkt. 3.1.
DIN EN 12699		jeder Pfahl auf geforderte Güte,Lage  und Abmessung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.2 Verdrängungspfähle

				Erfordernis Verrohrung 		ZTV- ING Teil 2   Abschn. 2        
DIN EN 12699		Nach Bodenkennwerten										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.2 Verdrängungspfähle

				Bewehrungsabstand 		ZTV- ING Teil 2   Abschn. 2        
DIN EN 12700		u.A. abhängig Korngröße										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.2 Verdrängungspfähle

				Zulassungbedingte Parameter		ZTV- ING Teil 2   Abschn. 2        
DIN EN 12701		jeder Pfahl										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.2 Verdrängungspfähle

				Protokollierung der Einbringung		ZTV- ING Teil 2   Abschn. 2        
DIN EN 12702		jeder Pfahl										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.2 Verdrängungspfähle

		4.1.2.3		Gründungen auf Spundwänden																						Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.3 Gründungen Spundwände

				Spundbohlen aus den Stahlsorten S 320 GP, S 390 GP und S 430 GP 		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt.3.2
DIN EN 1993-5
DIN EN 10248-1 ,-2		Vollumfängliche Zustandsfeststellung nur ungebrauchte Bohlen, Kontrolle der Einbauhilfe										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.3 Gründungen Spundwände

				Protokollierung der Einbringung		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt.3.2
DIN EN 1993-5
DIN EN 10248-1 ,-2		Vollumfängliche Überwachung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.3 Gründungen Spundwände

				Nachweis Verträglichkeit von Spannungen und Verformungen		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt.3.2
DIN EN 1993-5
DIN EN 10248-1 ,-2		Vollumfängliche Überwachung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.3 Gründungen Spundwände

				Schweißen und Trennen von
Stahlteilen		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt.3.2
DIN EN 1993-5
DIN EN 10248-1 ,-2		Visuelle Prügungen und ZfP (zerstörungsfreie Prüfung) nach EN 1090-2										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.3 Gründungen Spundwände

				Schlösser		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt.3.2
DIN EN 1993-5
DIN EN 10248-1 ,-2		Verhakungsmaße nach ZTV-ING												X						Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.3 Gründungen Spundwände

		4.1.2.4		Mikropfähle																						Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Befahrbarkeit, Angaben zur Bauwerken im Einflussbereich, Beweissicherung angepaßt an geplanter Tiefgründung. Spätere Baumaßnahmen. Hohlräume etc. 		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
Punkt 6.2
DIN EN 14199		Vorlage und Vollständigkeit Beweissicherung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Überwachen angrenzender Bauteile 		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		Alle Bauteile im Einflussbereich. 										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				QS-Program für die Beaufsichtigung, messtechnische Überwachung, Versuchsdurchführung		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199												X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Zulassung zum Pfahlsystem		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung in Anlehnung Bohrpfähle										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Grundwasserverhältnisse 		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		Drückhöhen, strömendes Grundwasser, chem. Aggressivität.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Verfahrensbeschreibung, Verfahren Qualitätssicherung, Aushubverfahren, Werkzeuge, 		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		Zustandsfeststellung, Lieferscheine, Lagerung, Verschmutzung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Bewehrung, Bewehrungsanschlüsse 		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		Stahlstäbe zur Bewehrung von Mikropfählen müssen EN 10080 und EN 1992-1-1 entsprechen.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Bewehrung und Bewehrungsanschlüsse: Korrosion, Überdeckung, wirksamer Mörtel, 		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Verpressmörtel, gesteinskörnung, Zement, Zusatzmittel und Stoffe, Zugabewasser,		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		 Mischungszusammensetzung Verpressmörtel Eignungsprüfungder Wirksamkeit des Mischverfahrens, der Erstarrungszeit sowie seiner Eigenschaften zu überprüfen.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle				Die Zusammensetzung des Verpressmörtels muss entsprechend der vorgesehenen Anwendung und den Baugrundverhältnissen gewählt werden.

				Labor.- und Feldversuche Verpressmörtel, Mischverfahren, Erstarrungszeit, Eigenschaften		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		Eignungsprüfung, Überwachen, Dokumentieren.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Verpressmörtel, 		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		Druckfestigkeit mind. 2 Serien je 3 Proben je 7 Arbeitstage und je Baustelle. 
Mischvorgang regelmäßig prüfen und protokolieren.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Zementmörtel/Feinkornbeton               nach DIN EN 206		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		Überwachung der Eigenschaften										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Überprüfung der Bohrlöcher auf Lage, Neigung, Ausrichtung und Länge, Bohrprotokolle. Herstellungstoleranzen 		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		je Pfahl										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Betonieren unter Wasser (Suspension, Steiggeschwundigkeit, Kontraktorrohr)		DIN EN 1536 
Punkt 8.4.3  beachten		je Pfahl										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Verpressen von Schaft und/oder Fuß		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		je Pfahl										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Kappen der Pfähle		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		je Pfahl										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Pfahlprüfung Probepfahl/Bauwerkspfahl und Dokumentation		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		Überwachung der Pfahlprüfung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

				Integritätsprüfung		ZTV- ING Teil 2 Abschn. 1
DIN EN 14199		Überwachung der Integritätsmessung unter Beachtung u.A. der EA Pfähle										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.4 Mikropfähle

		4.1.2.5		HDI-Pfähle																						Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Befahrbarkeit, Angaben zur Bauwerken im Einflussbereich, Beweissicherung angepaßt an geplanter Tiefgründung. Spätere Baumaßnahmen. Hohlräume etc. 		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
Punkt 6.2
DIN EN 12716		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Zulässige Verformungen der zu unterfangenen oder angrenzenden Gebäude		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Eindeutige vertraglich Regelung der Verantwortlichkeiten  und Zuständigkeiten Planung, Ausführung, Überwachung		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Eigenes QS- Konzept und QS- Plan mit Messprogram. Gerätekalibrierung		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Ansatzpunkte, Bohrgerätneigung		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Beobachtung und Dokumentaion der Parameter, Menge, Merkmale Rückfluss, Vorkommnisse, Dauer und Datum der Ausführung		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Druck und Durchflussrate der Flüssigkeit, Zieh-und Drehgeschwindigkeit des Bohrgestänges. 		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Entsorgung Rückfluss		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Mechanische Prüfungen, Bohrkernentnahmen		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		bei Bedarf und Vereinbarung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Überdeckung der Düse beachten, Bodenhebungen vermeiden		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Beurteilung der Abmessungen der Elemente. Freilegungen, Bohrkerne		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		Zustandsfeststellung nach Messprogramm										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Druckfestigkeitsprüfungen 		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		4 Proben je 1000 m³ und je nach Vereinbarung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Wasserdichtigkeit, Pumpversuch		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		Nach Erfordernis, Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

				Dokumentation		ZTV- ING Teil 2  Abschnitt 1
DIN EN 12716		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.5 HDI Pfähle

		4.1.2.6		Tiefenverdichtung																						Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.6 Tiefenverdichtung

				Plan Rüttelpunkte		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2  Pkt 6.2.2 		Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung 										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.6 Tiefenverdichtung

				Probefelder		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2  Pkt 6.2.2 		Nachweise der Wirksamkeit. Probefelder										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.6 Tiefenverdichtung

				Wasserstände		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2  Pkt 6.2.2 		Protokollierung der Einbringung. Wasserstände										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.6 Tiefenverdichtung

				Verdichtung		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2  Pkt 6.2.2 		Nachweis der geforderten Verdichtung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.6 Tiefenverdichtung

		4.1.2.7		Bodenverfestigung																						Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.7 Bodenverfestigung

				Vorlage der Zulassungen		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2  Pkt 6.2.2 		Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung 										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.7 Bodenverfestigung

				Nachweise der Wirksamkeit. Probefelder		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2  Pkt 6.2.2 		Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung 										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.7 Bodenverfestigung

				Nachweis der Festigkeit des Injektionsguts		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2  Pkt 6.2.2 		Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung 										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.7 Bodenverfestigung

				Nachweis der Umweltverträglichkeit		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2  Pkt 6.2.2 		Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung 										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.7 Bodenverfestigung

				Dokumentation der Säulenherstellung		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2  Pkt 6.2.2 		Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung 										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.2.7 Bodenverfestigung

		4.1.3		Unterfangungen																						Konstr. Ingenieurbau		4.1.3 Unterfangungen

				Qualitätsmanagementsystem, Arbeitsplan Reihenfolge Herstell., Überwachung Herstellung. Sicherungsmaßnahmen,  Messprogram, Havariekonzept, Dokumentation.		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.3 Unterfangungen

				Laufend Gebäude beobachten und Ergebnisse auswerten.		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4
DIN EN 12716
DIN 4123		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.3 Unterfangungen

				Bei HDI zusätzlich: Höhenvermessung und Hebungswächter, Überwachungs und Alarmsysteme für die zu unterfangenen und angrenzenden Bauteile		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4
DIN EN 12716
		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.3 Unterfangungen

				Kontakt zwischen Fundament und Unterfangungskörper sicher stellen. 		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4
DIN EN 12716
DIN 4123		Zustandsfeststellung, je Lamelle,Säule										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.3 Unterfangungen

				Überprüfung der freigelegten Bestandswand auf Übereinstimmung mit der Planung.		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4
DIN EN 12716
DIN 4123		Zustandsfeststellung, laufend während des Aushubs.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.3 Unterfangungen

				Protokolle und Dokumentation. Festlegung weiter gehender  Überwachung bei Bedarf.		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 2 Pkt. 5.4
DIN EN 12716
DIN 4123		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.3 Unterfangungen

		4.1.4		Verankerungen, Verpressanker																						Konstr. Ingenieurbau		4.1.4 Verankerungen

				Qualitätsmanagementsystem, Ausführungsspezifikation, sämtliche Randbedingungen. Überwachung Herstellung. Dokumentation		ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1
DIN EN 12716
DIN 4123		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.4 Verankerungen

				Eignungsprüfung  nach DIN ISO 22477 .		ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1
DIN EN 12716
DIN 4123		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.4 Verankerungen

				Korrosionsschutz nach Planung und EN 1537. Vorlage Nachweis der Brauchbarkeit über Versuche. 		ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1
DIN EN 12716
DIN 4123		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.4 Verankerungen

				Inbauanweisungen Herstellen, Bohren, Bohrlochprüfung, Verpressen, 		DIN EN 1537		Bohrprotokoll und Verpressprotokoll für alle Anker.  Zustandsfeststellung. Lieferscheine Protokolle, etc. 										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.4 Verankerungen

				Mörtelmenge während und nach der Verfüllung kontrollieren. 		ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1
DIN EN 12716
DIN 4123		Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.4 Verankerungen

				Spannen (Zustandsfeststellungprüfung)		DIN EN 1537		Spannprotokoll für alle Anker										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.4 Verankerungen

				Untersuchungsprüfungen, Abnahmeprüfung,		ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1
DIN EN 12716
DIN 4123		Alle Anker Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.4 Verankerungen

				Ankerfestlegung nach Abnahmeprüfung und Vorspannung. 		ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1
DIN EN 12716
DIN 4123		Alle Anker Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.4 Verankerungen

				 Kontrollmessung und Wartung		ZTV- ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 6.1
DIN EN 12716
DIN 4123		Alle Anker Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.4 Verankerungen

		4.1.5		Sondergründungen 																						Konstr. Ingenieurbau		4.1.5 Sondergründungen

				Sonderbauteile z.B . im Spezialtiefbau, insbesondere z.B. Unterwasserbeton, Injektionskörper und Sohlen. 		ZTV-ING Teil 2 Abschn.1 Pkt 7.4		Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung des Bauteilspezifisch aufgestellten Qualitätssicherungsplans/konzeptes 										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.5 Sondergründungen

				Sondergründungen z.B.: 
Druckluft- und Schwimmkastengründungen 		ZTV-ING Teil 2 Abschn.2 Pkt 4.		Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung des Bauteilspezifisch aufgestellten Qualitätssicherungsplans/konzeptes 										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.5 Sondergründungen

		4.1.6		Geokunststoffe																						Konstr. Ingenieurbau		4.1.6 Geokunststoffe

		HINWEIS 		Geokunststoffe		DIN EN 13250
DBS 918 039		Lieferscheine, Zustandsfeststellung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.1.6 Geokunststoffe

		4.2 		Stahlbetonbau																						Konstr. Ingenieurbau		4.2 Stahlbetonbau

		4.2.1 		Betonherstellung nach ZTV-ING, DIN Fachbericht Beton (DIN EN 206-1 und DIN 1045- 2)																						Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

		HINWEIS		allgem. Hinweis zum DIN Fachbericht Beton (2010):
Der Fachbericht Beton  wird auch als Fachbericht 100 bezeichnet.
Dieser ist eine Zusammenstellung der DIN EN 206-1 und der DIN 1045-2 (Anwendungsregeln zur DIN EN 206-1).																								4.2.1 Betonherstellung

				Betonsortenverzeichnis für Beton nach Eigenschaften, Prüfung durch AG		ZTV ING
DIN Fachbericht Beton		Die Prüfung liegt im Verantwortungsbereich des AG. 
Feststellung der Freigabe durch BüB. 										X								Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

				Angaben des Betonherstellers gemäß Fachbericht Beton 7.2 a) - g) 
und der Vorlage des technischen Liefervertrages zwischen Transportbetonwerk und AN-Bau (DB-Vorlage)
Einreichung mind. 2 Wochen vor Betonierbeginn;
Freigabe durch AG 		ZTV ING
DIN Fachbericht Beton		Feststellung der Prüfung durch den AG.
Die Unterlagen sind sowohl für das Haupt- als auch das Ersatzlieferwerk vorzulegen.
Ausnahme: es liegt eine Bescheinigung vor, dass beide Werke identische Ausgangsstoffe haben.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

				Anlagen des Betonsortenverzeichnis  bei Besonderheiten, z.B. Massenbeton, LP-Beton sowie Sichtbeton		ZTV ING
DIN Fachbericht Beton		Feststellung der Prüfung durch den AG										X								Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

				Ergebnisse der Erstprüfung		ZTV ING
DIN Fachbericht Beton		Feststellung der Prüfung durch den AG;
Hinweis: bei der Betonage dürfen die Erstprüfungsergebnisse nicht älter als 3 Monate sein										X								Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

				Konformität, Übereinstimmung mit der Erstprüfung		ZTV ING
DIN Fachbericht Beton		Zeugnisse der Eigenüberwachung des AN-Bau prüfen. Im Zweifel während des Produktionsprozesses Überwachung durch Stichproben.												X
						Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung				Fall 3: nach Rücksprache mit PM

				Betoneigenschaften, z.B.:  
Festigkeit, Festigkeits- entwicklung, W/Z Wert, Rohdichte, Konsistenz, LP- Gehalt, Wassereindringtiefe, Frost-Tausalzwiderstand 		Ril 804
ZTV ING
DIN Fachbericht Beton		Prüfung und Feststellung der Qualifikation / Zertifizierung der Eigen- und Fremdüberwachung des AN
während des Produktionsprozesses im Zweifelsfall Werkskontrolle.     
Für das Transportbetonwerk: Vorlage des letzten Überwachungszeugnisses der Fremdüberwachung.
Für den AN-Bau: Angabe der Eigenüberwachungsstelle.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

				Zugabewasser bei erfolgter Prüfung		ZTV-ING Teil 3  Abschn. 1 Pkt 2.3,
DIN Fachbericht Beton		Prüfung durch den AG.
Prüfung der Ergebnisse in Abhängigkeit von den Betonanforderungen, z.B. darf bei LP- und Sichtbeton z.B. kein Recyclingwasser verwendet werden.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

				W/Z-Wert		Ril 804
ZTV ING
DIN Fachbericht Beton		Für Betonbrücken (Ril 804) ist ein max. W/Z-Wert von £ 0,5, auch wenn die Expositionsklasse einen höheren Wert zuläßt.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

				Alkaliempfindlichkeit		ZTV ING
DIN Fachbericht 100		Einhaltung Alkalirichtlinie und den Vorgaben aus der ZTV-ING.
Bei der Gesteinskörnung sind entsprechende Grenzwerte zu beachten.
Grundsätzlich nach ZTV-ING Feuchtigkeitklasse WA.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

				Brandschutzbeton		ZTV-ING
Ril 853.1001 mit Anlage A1		Im Anwendungsfall gesonderte Eignungsprüfung sowie statische Nachweise beachten . Ggf. sind Brandversuche durchzuführen.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

				E-Modul , z.B.  Vorgespannte Bauwerke		ZTV ING
Ril 804
DIN Fachbericht 100		Ergebnisse Erstprüfung										X								Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

				Bestätigung der Anmeldung zur Fremdüberwachung		ZTV ING
DIN Fachbericht Beton		Die Anmeldung ist dem AG vorzulegen.										X								Konstr. Ingenieurbau		4.2.1 Betonherstellung

		4.2.2		Bauausführung Beton nach DIN 1045-3 																						Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

		HINWEIS		Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen - Teil 3: Kochversuch für Sonnenbrand-Basalt																						Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Überwachungsklasse; 
Kontrolle der Eigenüberwachung des Bauunternehmens.  		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.		Prüfung der Überwachungsklasse und der Nennung der Überwachungsstelle. Nachweis der Qualifikation der Eigenüberwachungsstelle.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Angaben zu den Betoneigenschaften, besonders auch nach den Umgebensbedingungen.		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.		Abgleich der vollständigen Angaben der freigegeben Ausführungsplanung mit dem LV und ggf. Anforderungen aus weiteren Gutachten. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Übersicht Sortenverzeichnis mit Zuordnung der Sorten zu LV-Pos mit Bauteil		Bauvertragliche Vereinbarung		Prüfung der Anforderungen und Vollständigkeit  der Angaben																		Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Betonierplan nach ZTV-ING Teil 3, Abschnitt 7.1, Havariekonzept  bei besonderen Bauteilen.		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Prüfung der Vorlage und der Freigabe des Betonierplans.
In dem Betonierplan ist u.a. die Angabe zur Anzahl der Probekörper enthalten.
Bei Probekörpern zur Erhärtungsprüfung ist die Lagerung zu klären.
Ferner Klärung wie die Kontrolle des AN-Bau bei der Betonübergabe Lieferfahrzeug an die Betonpumpe erfolgt.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Übereinstimmung Betonsortenverzeichnis und Betonsortenlieferung		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Prüfung der Lieferscheine jedes Lieferfahrzeugs und Sichtprüfung (in Abhängigkeit von der Überwachungsklasse). 
ZTV-Ausdruck des Lieferscheins erforderlich.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Probekörperherstellung zur Druckfestigkeitsprüfung		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		ÜK2: 3 PK alle 300 m³ oder mind. alle 3 Betoniertage
ÜK3: 3 PK alle 50m³ oder mind. alle Betoniertage  
Grundsätzlich gilt:
Von jeder verwendeten Betonsorte müssen mind. 3 Probekörper hergestellt werden. Das gilt auch für Kleinstmengen.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Konsistenz, Gleichmäßigkeit 		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Bei 
- dem ersten Einbringen von jeder Betonsorte
- der Herstellung der Probekörper, 
- jedes Fahrzeug nach Augenschein.

Achtung: Abhängig vom Bauverfahren können abweichend von den Konsistenzklassen Zielwerte für ein Ausbreitmass verlangt (z.B. Bohrpfahlbeton bei Einbringung unter Wasserauflast) werden.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				W/Z Wert		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Prüfung des ZTV-ING Ausdruckes auf dem Lieferschein je Betonsorte beim 1. Einbringen  und je 1 x je Betoniertag und Bauabschnitt 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Zementgehalt		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Je Betonsorte beim 1. Einbringen durch Vergleich zwischen Lieferschein und Erstprüfungsunterlage										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Luftporengehalt 		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Zu Beginn jedes Betonierabschnitts und in Zweifelsfällen.
Bei der gleichzeitigen Verwendung von Luftporen und Fließmittel sind die Vorgaben der Normen zu beachten.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Frost- Tausalzwiderstand		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Falls bei der Expositionsklasse XF 4 gewünscht, ist diese Leistung im LV beschrieben.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Durchführung von Kontrollprüfungen; z.B.: Druckfestigkeit		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Im Zweifelsfall zusätzliche Stichproben. Überwachung der Prüfung. Zusätzliche Kontrollprüfungen.
Der Umfang der Prüfungen ist zwischen BÜW und dem AG zu klären.												X						 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Rohdichte 		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Bei der Herstellung der Probekörper für die Festbetonprüfung aber 1 mal je 100m³.												X						 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				E-Modul , z.B.  Vorgespannte Bauwerke		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Kontrolle der Probekörperherstellung und Ergebnissprüfung je Sorte												X						 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Lufttemperatur /Frischbetontemperatur		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Lufttemperatur: 
zu Beginn jedes Betonierabschnitts
in Zweifelsfällen

Betontemperatur
erforderliche Messung bei einer Lufttemperatur kleiner 5°C und größer 30°C beim Einbau des Betons

ggf. sind weitere vertragliche Forderungen zu Beachten (z.B. Tunnelbau)												X						 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Überprüfung Verdichtungsgerät sowie Mess.- und Laborgeräte 		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		je Betoniertag										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Probeentnahmen, Lagern, Lagerung Prüfkörper, Durchführung, Prüfbericht, Entsorgen etc. 		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Allumfassende Überwachung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Bauweise: 
überschnittene Bohrpfahlwand		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Vorlage eine Bohrabfolgeplans vor Bauausführung

				WU- Konstruktionen  Qualitätssicherungskonzept		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Überprüfung im Rahmen der Angebotsbearbeitung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				WU- Konstruktionen  Qualitätssicherungsplan		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Prüfung im Rahmen der Fachüberwachung gemäß den Vorgaben der zugehörigen RIL								X										 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				WU-Konstruktion Bauteilherstellung		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Allumfassende Fachüberwachung gemäß zugehöriger RIL.  Gegebenfalls externe  Fachüberwachung einschalten. 								X										 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				WU- Konstruktionen, besondere Betoneigenschaften z.B. Wassereindringtiefe 		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Bei WU- Konstruktionen, Prüfverfahren überwachen, nach RIL 804 Ergebnisse jedes Einzelwerts prüfen.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Wassereindringtiefe 		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		max. 3 cm Wassereindringtiefe als Mittelwert aus 3 Probehkörpern je Bauabschnitt bei WU Beton										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Andere Eigenschaften nach Vereinbarung.		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		In Übereinstimmung von Normen und Richtlinien. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Betonüberdeckung 		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Alle Bauteile; vor und nach der Betonage.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Betoneinbau / Verdichtung 		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Alle Bauteile während der gesamten Betonage. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Nachbehandlungskonzept		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Feststellung und Prüfung. Bei Bedarf Fachüberwachung einschalten. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Betonnachbehandlung 		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Alle Bauteile. Witterungsbedingen etc. abgleichen. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Einbauteile 		ZTV-ING
DIN EN 206
DIN 1045-3 + Berichtigung.
DIN EN 13670		Konformität, Lieferscheine, Lagesicherung 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Oberflächen Prüfung Sichtbetonqualität 		ZTV - ING Teil 3 Abschn. 3 u. 4 
Merkbl. Sichtbeton 		Allumfassend alle Bauteile 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Rissaufnahme 		ZTV - ING Teil 3 Abschn. 4
und Anhang C		Alle Bauteile, (siehe auch Betoninstandsetzung) nach Erfordernis										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

				Maßtoleranzen		ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2. Pkt 8.		Alle Bauteile 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.2 Bauausführung Beton

		4.2.3		Schalung																						 Konstr. Ingenieurbau		4.2.3 Schalung

				Schalung, Tragfähigkeit, Verformung, Dichtigkeit		ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4.		Zustandsfeststellung  nach ZTV - ING und DBV Merkblatt. Lieferscheine 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.3 Schalung

				Schalung Betonierabschnitte:  Übereinstimmung mit der freigegeben Planung , Rauhigkeit, Dichtigkeit, Aufnahme Betonierdruck. 		ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4.		Zustandsfeststellung  nach ZTV - ING, Planung  und DBV Merkblatt										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.3 Schalung

				Schalung , Schalhaut, Saugfähigkeit 		ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4.		Zustandsfeststellung  Trennmittel, Verschmutzung und Oberfläche der Schalhaut nach ZTV - ING und DBV Merkblatt										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.3 Schalung

				Abschalung Arbeitsfugen, Dichtungsbleche, Harfen etc. 		ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4.		Zustandsfeststellung, insbesondere Ausbildung, Betonierdruck, Dichtigkeit, Verschnutzung. Vor und nach dem Betonieren.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.3 Schalung

				Ausschalfristen/ Ausschalfestigkeiten, Umsteifen, Abspindeln, Arbeitsreihenfolgen		ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4.		Vor dem Ausschalen. z.B  nach DBV Merkblatt.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.3 Schalung

				Gleitschalung, Kletterschalung, Sonderschalung, gesondertes QS- Programm		ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4.		Prüfung und Überwachung nach gesonderter Spezifikation										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.3 Schalung

				Traggerüste / Arbeitsgerüste		ZTV - ING Teil 3 Abschn. 2 Pkt 4.		siehe gesondert  Baubehelf										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.3 Schalung

		4.2.4 		Bewehrung 																						 Konstr. Ingenieurbau		4.2.4 Bewehrung

				Betonstahl / Spannstahl		ZTV-ING
DIN 488-1 bis DIN 488-6		Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen. Übereinstimmung gemäß freigegebener Zeichnung. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.4 Bewehrung

				Sonderbewehrungen z.B.  Rückbiegeanschlüsse, Bewehrungsanschlüss, Kopfbolzen, etc. 		ZTV-ING
DIN 488-1 bis DIN 488-6		Einbau und Behandlung nach Zulassung und Spezifikation										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.4 Bewehrung

				Bewehrungsverlegung, Spannstahl, Bewehrungsstöße, Bewehrungsunterstützung, Lage, Lagesicherung, Unterstützung		ZTV-ING
DIN EN 1992-2		jedes Spannglied										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.4 Bewehrung

				Spannstahl Spannen		ZTV-ING
DIN EN 1992-2		jedes Spannglied										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.4 Bewehrung

				Druckfestigkeit u Raumänderung Einpressmörtel, Fließvermögen
Einpressmörtel		ZTV- ING		jedes Spannglied										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.4 Bewehrung

				Spannstahl Verpressen		ZTV-ING
DIN EN 1992-2		jedes Spannglied										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.4 Bewehrung

				Schweißen und Trennen, Schweissen von Betonstahl.		ZTV- ING 
DIN EN ISO 17660-1
DIN EN ISO 17660-2		Zustandsfeststellung:Übereinstimmung gemäß freigegebener Zeichnung, vorliegen Zulassung, Schweisserprüfung, Qualifikation Fachpersonal. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.4 Bewehrung

				Schweißen und Trennen. Schweissverfahrensprüfung, Arbeitsprüfung. Untersuchungen von Proben.		ZTV- ING 
DIN EN ISO 17660-1
DIN EN ISO 17660-2		Zustandsfeststellung. Sichtprüfungen an allen Stäben. Ergebnisbericht. Fertigungsbuch.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.4 Bewehrung

				Einbauteile 		ZTV-ING		Zustandsfeststellung, Lage, Lagesicherung, Kennzeichnung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.4 Bewehrung

		4.2.5		Fugenbänder / Sollbruchstellen 																						 Konstr. Ingenieurbau		4.2.5 Fugen

				Planung Fugenbänder 		Ril 804.6101		vorliegen freigegebener Planung z.B. gemäß QS-Plan.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.5 Fugen

				Produkte, Verarbeitung und Einbau		Ril 804.6101		Übereinstimmung gemäß freigegebener Zeichnung, vorliegen Zulassung, Qualifikation Fachpersonal. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.5 Fugen

				Fugenband-Verbindungen		Ril 804.6101		Protokoll für jede auf der Baustelle hergestellte Verbindung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.5 Fugen

				Betonierfreigabe, Istsituation des Einbaus auf der Baustelle, 		Ril 804.6101		Vor und nach dem Betonieren. Protokoll für jeden Betonierabschnitt.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.5 Fugen

		4.2.6		Betonfertigteile																						 Konstr. Ingenieurbau		4.2.6 Betonfertigteile

				Baustoffe / Herstellung		ZTV ING
DIN EN 206
DIN 1045-3
DIN EN 13670
DIN EN 1045-4		Vorlage Güteüberwachung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.6 Betonfertigteile

				Annahmekontrolle / Lieferscheine, Kennzeichnung, Oberflächenqual., Beschädigungen, 		ZTV ING
DIN EN 206
DIN 1045-3
DIN EN 13670
DIN EN 1045-4		Jede Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk
Konformität Hersteller										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.6 Betonfertigteile

				Lagerung, Montage, Anschlagmittel,  Lager,  Einbautoleranzen, Beschädigungen		ZTV ING
DIN EN 206
DIN 1045-3
DIN EN 13670
DIN EN 1045-4		Jedes Fertigteil 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.6 Betonfertigteile

				Ortbetonverguß		ZTV ING
DIN EN 206
DIN 1045-3
DIN EN 13670
DIN EN 1045-4		Jedes Fertigteil, siehe Betonverarbeitung, zusätzlich besonders Konsistenz, Verdichtung, Einbettung Einbauteile, Hohlraumfreier Einbau. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.6 Betonfertigteile

		4.2.7		Betoninstandsetzung																						 Konstr. Ingenieurbau		4.2.7 Betoninstandsetzung

				Betoninstandsetzung nach beauftragter Planung und nach Qualitätssicherungsplan		RI-ERH-ING
Instandsetzungs-
richtlinien		IST-Zustandsfeststellung (ggf. bei zerstörenden Prüfungen durch zertifiziertes Prüflabor), Prüfung und Freigabe des aufgestellten Gutachtens durch den AG;
Prüfung und Überwachung des bauteilspezifisch aufgestellten Qualitätssicherungsplans und 
der Ausführung.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.7 Betoninstandsetzung

				bei Sanierungsarbeiten Nachweis der Qualifikation 		RI-ERH-ING
Instandsetzungs-
richtlinien		Nachweis der Qualifikation der ausführenden Firma:
- Ein SIVV-Schein-Inhaber des ausführenden Unternehmens hat bei den Arbeiten vor Ort zu sein.
Zu der SIVV-Urkunde gehört eine aktuelle Aufschulungsbescheinigung, die nicht Älter als 3 Jahre sein darf.
- Maschinen sind auf Eignung zu prüfen.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.7 Betoninstandsetzung

				Eigenüberwachung		RI-ERH-ING
Instandsetzungs-
richtlinien		Die Sanierungsarbeiten unterliegen einer Eigenüberwachung der Bauausführenden Firma. 

				Fremdüberwachung		RI-ERH-ING
Instandsetzungs-
richtlinien		Die Anmeldung und die Prüfbescheide zur Fremdüberwachung sind vorzulegen.

		4.2.8		Verankerungen im Beton																						 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

				Statische Nachweis. Angabe der Lasten in der Konstruktionszeichnung		ZTV-ING
DIN 1045-2
u.a. Ril 804.5601		Zustandsfeststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

				Verankerungen, Verankerungssstäbe		ZTV-ING
DIN 1045-2
u.a. Ril 804.5601		Prüfung Einbau und Lagesicherung, Betonierbarkeit 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

				Schablonen, Verankerungsgassen, bewehrungsfreie Zonen		ZTV-ING
DIN 1045-2
u.a. Ril 804.5601		Zustrandsfestrstellung Ausführungsplanung und Bewehrungsabnahmen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

				Telleranker: Eisenbahnspezifische Prüfungen 		ZTV-ING
DIN 1045-2
u.a. Ril 804.5601												X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

				Betonschrauben, Dübelverankerungen, Fachkundige Eigenüberwachung des Einbaus, Zustand Bohrloch, Werkzeug		ZTV-ING
DIN 1045-2
u.a. Ril 804.5601		vollumfänglich Lieferscheine, Eigenüberwachung , Kontrollprüfungen 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

				Statisch tragende Teile: Konformitätsnachweise, Abnahmeprüfzeugnis, Gütesicherung 		ZTV-ING
DIN 1045-2
u.a. Ril 804.5601		vollumfänglich Lieferscheine, Eigenüberwachung , Kontrollprüfungen 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

				geeignete Schweißverfahren, (evtl.  auch Schweißeignung Grundmaterial)		ZTV-ING
DIN 1045-2
u.a. Ril 804.5601		Beleg durch Prüfzeugnisse 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

				Aushärtzeiten, Montage, Drehmomente 		Ril 804.5601		vollumfänglich Lieferscheine, Eigenüberwachung , Kontrollprüfungen 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

				Nachträgliche Durchdringung von Abdichtungen 		Ril 804.5601		Vorliegen unternehmensinterne Genehmigung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

				Überprüfung der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremdüberewachung.		Ril 804.5601		Werksüberprüfung in Zweifelsfällen												X						 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

				Einhaltung Korrosionsschutz		Ril 804.5601		Zustandsfeststellung, siehe auch Abschnitt Korrosionsschutz										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.2.8 Betonverankerung

		4.3 		Stahlbau																						 Konstr. Ingenieurbau		4.3 Stahlbau

		HINWEIS 		Für Eisenbahnbrücken aus Stahl gilt lt. Ril 804.4101 Abschnitt 6:   Stahlkonstruktionen und stählerne Konstruktionsteile, einschließlich Korrosionsschutz und ggf. anbetonierter Bauteile (Fertigteilverbundträger), müssen im Herstellerwerk von der Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht werden.														X								 Konstr. Ingenieurbau		4.3 Stahlbau

				 Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht		Ril 804.4101
DBS 918 005		 Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.3 Stahlbau

				Stahlkonstruktion, die nicht unter Organisation  Qualitätssicherung fällt.		Ril 804
DBS 918005
DIN EN 1090-1 bis -5		nach DIN EN 1090 entsprechend der festgelegten Ausführungsklassen. QS-Plan erstellen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.3 Stahlbau

		4.4.		Lager																						 Konstr. Ingenieurbau		4.4 Lager

				Lagerungsplan, Lagerversatzplan.		Ril 804.5101		Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.4 Lager

				Herstellerqualifikation 		Ril 804.5101		Zustandsfeststellung 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.4 Lager

				Lagerkennzeichnung 		Ril 804.5101		Nachweis der Güteüberwachung,   Lieferschein, Konformitätskennzeichen, Übereinstimmungskennzeichen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.4 Lager

				Einbau und Einstellung. Lagerversatzarbeiten. Lagerprotokolle. Beweissicherung, Fotodokumentation.		Ril 804.5101		Einbauprotokoll für jede ÜKO. Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.4 Lager

				Dokumentation: nach Vorgaben Ril 804.5101		Ril 804.5101		Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.4 Lager

		4.5		Fugen, Übergangskonstruktionen und Ausgleichsplatten																						 Konstr. Ingenieurbau		4.5 Übergangskonstruktionen

				Freigegeben Konstruktionszeichnung 		ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3
Ril 804.5201		Zustandsfeststellung 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.5 Übergangskonstruktionen

				Ausgangsmaterialien, Korrosionsschutz		ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3
Ril 804.5201		Einhaltung der Anforderungen gemäß ZTV-ING überwachen. Konformitätsnachweise, Konformitätsbescheinigungen.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.5 Übergangskonstruktionen

				Fertigungsbetrieb		ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3
Ril 804.5201		QM-System, Produktionskontrolle, Personalqualifikation etc. nach Ril 804.5201. Qualitätssicherung der DB AG .										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.5 Übergangskonstruktionen

				Prüfung Elastomere 		ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3
Ril 804.5201		nach Ril 804.5201 Tabelle 2 je Charge. Qualitätssicherung der DB AG 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.5 Übergangskonstruktionen

				Abnahmen, Fertigprodukt 		ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3
Ril 804.5201		Einzelabnahmen durch Qualitätssicherung der DB AG. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.5 Übergangskonstruktionen

				Güteprüfung/Qualitätssicherung		ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3
Ril 804.5201		Checklisten A01 und A02 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.5 Übergangskonstruktionen

				Einbauüberwachung durch Hersteller		ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3
Ril 804.5201		Feststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.5 Übergangskonstruktionen

				Ausgleichsplatten Einbau und Montage		ZTV-ING Teil 4 Abschn. 3
Ril 804.5201		Überwachung von einem Ingenieur des Herstellers.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.5 Übergangskonstruktionen

		4.6		Ausstattung (Geländer, Außenerdung, Leitern, Entwässerung etc.)																						 Konstr. Ingenieurbau		4.6 Ausstattung

				Entwässerungsleitungen Durchgängigkeit, Lage, Lagesicherung, Auftriebssicherung.		Ril 853.8001		Alle Rohre und Leitungen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.6 Ausstattung

				Einbau Entwässerung		Ril 853.8001		Einbauprotokoll für jedes Bauteil										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.6 Ausstattung

				Durchdringungen Entwässerung 		Ril 853.8001		Vorliegen UiG										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.6 Ausstattung

				Besonderheiten der Entwässerung in WU-Konstruktion. 		Ril 853.8001		Einbau Dichtflansche und Betonierbarkeit prüfen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.6 Ausstattung

				Einbauteile für Ausstattung 		Ril 853.8001		siehe auch 6.2.8 Verankerungen im Beton 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.6 Ausstattung

		4.7		Erdung																						 Konstr. Ingenieurbau		4.7 Erdung

				Erdung		Ril 997.0201		Zustandsfeststellung. Abnahme aller inneren und äußeren Anschlüsse und Verbindungen.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.7 Erdung

		4.8		Korrosionsschutz																						 Konstr. Ingenieurbau		4.8 Korrosionsschutz

		HINWEIS 		Für Eisenbahnbrücken aus Stahl gilt lt. Ril 804.4101 Abschnitt 6:
Stahlkonstruktionen und stählerne Konstruktionsteile, einschließlich Korrosionsschutz und ggf. anbetonierter Bauteile (Fertigteilverbundträger), müssen im Herstellerwerk von der Organisation Qualitätssicherung der DB AG güteüberwacht werden.																						 Konstr. Ingenieurbau		4.8 Korrosionsschutz

		HINWEIS 		Ril 804.4101 Abschnitt 6: 
Die Qualitätssicherung der Montage, Montageschweißung und des Korrosionsschutzes auf der Baustelle erfolgt im Rahmen der Bauüberwachung nach Ril 809, unterliegt jedoch den gleichen personellen und inhaltlichen Anforderungen wie die Qualitätssicherung im Herstellwerk.																						 Konstr. Ingenieurbau		4.8 Korrosionsschutz

		HINWEIS 		Die folgenden Positionen gelten für Korrosionsschutzmaßnahmen die nicht vollumfänglich von der Organisation Qualitätssicherung der DB überwacht werden. 														X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8 Korrosionsschutz

		4.8.1		Beschichtung																						 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Genehmigter Korrosionsschutzplan. Güteprüfung 		Ril 804.6201
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		Zustandsfeststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Prüfung der Korriosions-schutzmaßnahmen auf der Baustelle 		Ril 804.6201
DIN EN  ISO 12 945-1 bis -4		vom zertifiziertem BÜB z.B. zertifizierter Beschichtungsinspektor zu überwachen. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Bescheinigung der Organisation Qualitätssicherung		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		Überwachung durch Güteprüfung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Werkseigene Produktionskontrolle		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		Überwachung durch Güteprüfung. Im Zweifelsfall Werksüberprüfung												X						 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Überwachung der Korrosionsschutzmaßnahmen und Prüfeinrichtungen		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		in allen Arbeitsgängen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Überwachung der Prüfeinrichtungen		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		Überwachung der regelmäßigen Wartung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Übertragung der Überwachung auf Prüfstellen. 		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		Anforderungen der Überwachungsstellen prüfen. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Anlegen von Kontrollflächen		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		Vollumfangliche Überwachung der Durchführung und Dokumentation 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Anlegen von Kontrollflächen		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		Vollumfängliche Überwachung der Durchführung und Dokumentation 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Abnahme der Oberflächenvorbereitung		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		alle Flächen vor der Beschichtung nach ZTV-ING Teil 4 Anhang E										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Abnahme der Grundbeschichtung		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		alle Flächen  nach ZTV-ING Teil 4 Anhang E										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Abnahme der Deckbeschichtung		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang E										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Endabnahme  Dokumentationsprüfung		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Kontrollflächenprotokoll		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Dokumentation von 
Korr.- Arbeiten		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Kennzeichnung des Korrosionsschutzes am Bauwerk 		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

				Dokumentation von Teilerneuerung 		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 12 944-1 bis -9		alle Flächen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und E										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.1 Beschichtung

		4.8.2		Verzinkung																						 Konstr. Ingenieurbau		4.8.2 Verzinkung

				Feuerverzinkte Stahlbauteile. Einbeziehung in den Korrosionsschutzplan.		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 1461
DASt-Ril 022 		Zustandsfeststellung. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.2 Verzinkung

				Feuerverzinkte Stahlbauteile/ Abnahmeprüfungen: Anzahl nach  DIN ISO ISO 1461 in Abhängigkeit von Stückzahl. 		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 1461
DASt-Ril 022 		Zustandfeststellung, Bestimmung der Stärke, Kontrolle nach dem Verzinken. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.2 Verzinkung

				Abnahmeprüfung Ausbesserungsflächen nach Vereinbarung bzw. DIN EN IDO 1461		Ril 804.6201
ZTV-ING Teil 4
DIN EN ISO 1461
DASt-Ril 022 		Kontrolle nach dem Verzinken. Ausbesserungsflächen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.8.2 Verzinkung

		4.9		Abdichtung und Oberflächenschutz																						Konstr. Ingenieurbau		4.9 Abdichtung und Oberflächenschutz

		4.9.1		Bauwerksabdichtung 																						Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Vorlage der Prüfung der Abdichtungsplanung		ZTV-ING
Ril 804.6101		Zustandsfeststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Anforderungen an den Untergrund		ZTV-ING
Ril 804.6101		Zustandsfeststellung Abnahme bescheinigungund Protokoll des AN.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Anforderungen an den Untergrund		ZTV-ING
Ril 804.6101		Eignung des Untergrundes für die vorgesehene Maßnahme.
Vor beginn der nachfolgenden Arbeiten.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Bauteilalter, Oberflächenfeuchte, Taupunkt		ZTV-ING
Ril 804.6101		Feststellung und Messung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Oberflächenvorbereitung, Oberflächenzugfestigkeit, Rauhtiefe, 		ZTV-ING
Ril 804.6101		Feststellung und Messung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Abdichtungsträger		Ril 804.6101		 Zustandsfeststellung 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Entwässerungsanschlüsse		Ril 804.6101		Anschlüsse vollumfänglich prüfen 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Feuchte		Ril 804.6101		Vor Beginn der nachfolgenden Arbeiten und in Zweifelsfällen, z.B. bei Wetteränderungen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Temperatur, Einhaltung von Schutzzeiten, Beheizung		Ril 804.6101		arbeitstäglich, vor Beginn der Arbeiten und in Zweifelsfällen, z.B. bei Wetteränderungen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6101		Ril 804.6101		Vorlage der Eignung durch den AN prüfen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6101		Ril 804.6101		Lieferscheine und Kennzeichnung der Lieferung prüfen.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6101		Ril 804.6101		Lagerung und Verarbeitungsanweisungen prüfen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Bteil 1,DIN 18195-2 und den Angaben der RIL 804.6102		Ril 804.6101		Überprüfung der Eigen.- und Fremdüberwachung des AN unter Gebrauch der Checklisten										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Abdichtungseinbau		Ril 804.6101		Abnahme der Abdichtung je Lage mit Protokoll										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Kunststoff-Abdichtung		DIN 16726, 
Ril 804.6101		Prüfung, besonders der Schweißnähte, Mech. Befestigung. nach Zulassung und Vorgabe. Schutz Begehbarkeit										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Schutz der Abdichtung vor Aufbringen der Schutzschicht		Ril 804.6101		Freiliegende Abdichtung, Schutz gegen Hitze und Kälte. Lagerung von Baustoffen und Geräten verhindern. Hinweisschilder , Reinigen und Protokollierung der Abdichtung nach öfteren Betreten. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

				Schutzschicht  zum Schutz der Abdichtung		Ril 804.6101		umgehend aufbringen, Fugen beachten, Stärken messen, harte Kanten vermeiden, Besonderheiten beachten, z.B. nur Rundkorn bis 8mm										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.1 Bauwerksabdichtung

		4.9.2		Oberflächenschutzsysteme																						 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Anzeige des Beginns und der Dauer jeder Lage einer Beschichtung / Hydrophobierung		ZTV - ING		Einzelne Freigabe 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Prüfung der Eigenüberwachung insbes. Übereinstimmung der Lieferung mit der Bestellung.		ZTV - ING		Übereinstimmung der Lieferung mit bestellung. Zustand, Verpackung Lagerung, zul. Lagerdauer										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Prüfung der Eigenüberwachung insbes. Übereinstimmung der Lieferung mit der Bestellung.		ZTV - ING		Kontrolle von Mischverhältnissen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Oberflächenbeschaffenheit Rauhtiefe		ZTV - ING		Zustandsfeststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Feuchte		ZTV - ING		Zustandsfeststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Temperaturen		ZTV - ING		Zustandsfeststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Einbauteile 		ZTV - ING		Schutz vor Beschädigung und veränderung der Eigenschaften										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Schichtdicke 		ZTV - ING		Messungen , überarbeitung von Fehlstellen.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Abreißfestigkeit 		ZTV - ING		Einhaltung Grenzwerte										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Feinspachtel prüfen 		ZTV - ING		Einhaltung Grenzwerte										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Stoffverbrauch 		ZTV - ING		Je Abschnitt protokollieren 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Witterungsschutz ausreichend lang		ZTV - ING		Je Abschnitt protokollieren 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Schichtdicke 		ZTV - ING		entsprechend den Angaben ZTV zum frühest möglichen Zeitpunkt										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Abstimmung und Durchführung der Qualitätsmessung bei Hydriphobierung		ZTV - ING		Je Abschnitt protokollieren 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

				Betoninstandsetzung bei Erfordernis gesondert nach beauftragter und freigegebener Planung  		ZTV - ING		Je Abschnitt protokollieren, Prüfzeugnisse, Zulassungen,  Einbauanweisungen, Untergrund, Witterung, Temperatur  etc.   										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.9.2 Oberflächenschutzsysteme

		4.10		Lärmschutzanlagen (nach Ril 804.5501)																						 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Stahlrohrpfähle Gründung		Ril 804.5501
DBS 919 080                         
		Abnahmebescheinigung. Nachweis Tragsicherheit,Gebrauchstauglichkeit. Zustandsfeststellung jeder Pfahl.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				gültiger akustischer Prüfbericht von DB Systemtechnik		Ril 804.5501                              
		Vorlage Prüfzeugnisse, Annahmekontrolle										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Fertigungskontrolle der Elemente 		Ril 804.5501                              
		Eigenüberwachung gemäß Ril  1/100 und 1/1000. (Überprüfung durch PÜZ-Stelle). Zustandsfeststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Nachweis der Feuerresistenz		DIN EN 13501 Teil 1 - Teil 6
DIN EN 1794-2		Lieferscheine mit  Übereinstimmungsnachweis										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Nachweis zur Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Ermüdungssicherheit		Ril 804.5501 
Abs. 5.5		Vorlage der Prüfbescheinigung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Materialanforderung
Beton und Betonstahl		Ril 804.5501 
Ab.6.2		Siehe betreffende Zeilen Abschnitt Stahlbetonbau										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Materialanforderung Aluminium		Ril 804.5501 Ab.6.1 
DBS 918 007		Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage Prüfbescheinigung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Materialanforderung Tranzparente Medien		Ril 804.5501 Ab.6.3		Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Prtüfung auf Beschädigung. Bescheinigung der Zulassungen. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Materialanforderung Holz. Nachweis nachhaltiger Holzwirtschaft. 		Ril 804.5501 Ab.6.4		Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage Prüfbescheinigung Standsicherheit										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Holz: Abdeckung, Gefahrenklasse 		Ril 804.5501 Ab.6.4		Einbau überwachen, Zustandsfeststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Materialanforderung Stahl 		Ril 804.5501 
DIN EN 10025 Teile1 bis Teil -6
DIN 1993-2
DBS 918 002-02		Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage Prüfbescheinigung Standsicherheit										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Korrosionsschutz		Ril 804.5501 
DIN EN 10025 Teile1 bis Teil -6
DIN 1993-2
DBS 918 002-02		siehe Korrosionsschutzarbeiten, Verzinkung  4.8 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Bahnerdung		Ril 997.0241
DIN VDE 0105-103		jede Verbindung einschl. Dokumentation.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Endkontrolle der Elemente und der beschichteten Pfosten. Beschichtung Haftfestigkeit.		Ril 804.5501		Vorliegen Protokolle, Nachweise. Haftfestigkeit Beschichtung 1/1000										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Steilwände, Raumgitterwände		Ril 804.5501 
Abs. 6.6		Lieferscheine mit Übereinstimmungsnachweis. Vorlage statischer Nachweis Gründung. Vorlage Prüfbescheinigung Standsicherheit.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Steilwände, Raumgitterwände		Ril 804.5501 
Abs. 6.6		Entwässerung auf Funktionsfähigkeit überwachen.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Verankerungen:  z.B.:  Verguß, Verbindungsmitte, Vorspannung. 		Ril 804.5501		Siehe auch Befestigung und Verankerungen. Vorlage z.B.: geprüfte statische Nachweise. Prüfzeugnisse, Zulassungen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Türen und Toren für die Streckenzugänglichkeit. Handlauf		Ril 804.5501 
Abs. 2 (7)		Zustandsfeststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Schilder		Ril 804.5501 		erforderliche Anbringung überprüfen										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Einbautoleranzen 		Ril 804.5501 A01		nach A01										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

				Erstprüfungen für Wandelemnte		Ril 804.5501 A02		nach A02										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.10 Lärmschutzanlagen

		4.11		Mauerwerk																						 Konstr. Ingenieurbau		4.11 Mauerwerk

				Mauersteine, Lieferung, Lagerung, Transport, Schutz des Mauerwerks. Trockene Lagerung vor Witterung geschützt. 		DIN EN 771 Zulassungen 		Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Zustandsfeststellung.										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.11 Mauerwerk

				Mauerwerk, tragende und nichttragende Wände.  		DIN EN 1996 Zulassungen		Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Zustandsfeststellung										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.11 Mauerwerk

				Sichtmauerwerk: Steinqualität, Verband, Hinterlüftung, Verankerung, Beschädigungen, Toleranzen, Verfugung, etc. 				gesonderte Anforderungen beachten. 										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.11 Mauerwerk

				Mauerwerk, Anschlußfugen, Anschlüsse, baulicher Brandschutz		DIN EN 1996 Zulassungen		Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung  										X								 Konstr. Ingenieurbau		4.11 Mauerwerk

		5		Tunnelbau - Neubau und Instandsetzung

		HINWEIS 		Ausführungsunterlagen Beweissicherung Gutachten		ZTV- ING Teil 5
Ril 853		Zustandsfeststellung										X								Tunnelbau		5 Tunnelbau

		HINWEIS 		Messgeräte, Messprogramm, Messtechnische Überwachung,		ZTV- ING Teil 5
Ril 853		Zustandsfeststellung, Allumfassende Prüfung und Auswertung.										X								Tunnelbau		5 Tunnelbau

		HINWEIS 		Bauakte, Dokumentation gemäß Ril 853.6001		ZTV- ING Teil 5
Ril 853		Zustandsfeststellung										X								Tunnelbau		5 Tunnelbau

		5.1		Verfahren 																						Tunnelbau		5.1 Verfahren

		5.1.1		Vortrieb																						Tunnelbau		5.1.1 Vortrieb

				Qualifikations des Fachpersonals und der Firmen.		Ril 853 
ZTV-ING Teil 5		Nachweis feststellen										X								Tunnelbau		5.1.1 Vortrieb

				Einstufung der Vortriebsklasse 		Ril 853 
ZTV-ING Teil 5		ständige Prüfung										X								Tunnelbau		5.1.1 Vortrieb

				Vortrieb		Ril 853 
ZTV-ING Teil 5		ständige Vortriebskontrolle										X								Tunnelbau		5.1.1 Vortrieb

				Arbeitsabläufe, Einbau der Sicherungselemente (Felsanker, Spieße, Bögen, Spritzbeton, Bewehrung etc.)		Ril 853.6001 
ZTV-ING Teil 5		Allumfassende Überwachung, 
Abschlagsprotokoll bei jedem Abschlag.										X								Tunnelbau		5.1.1 Vortrieb

				Rohrschirm, Bohrung.                            Rohrschirm, Injektion		Ril 853 
ZTV-ING Teil 5		Bohrprotokoll für jede Bohrung 
Protokoll für jede Injektion										X								Tunnelbau		5.1.1 Vortrieb

				Schutzmaßnahmen		Ril 853 
ZTV-ING Teil 5		ständige Prüfung										X								Tunnelbau		5.1.1 Vortrieb

				Drainagen Wirksamkeit		Ril 853 
ZTV-ING Teil 5		ständige Prüfung										X								Tunnelbau		5.1.1 Vortrieb

				Gebirgsvereisung		Ril 853.6001 
ZTV-ING Teil 5		Kontrolle der Frostkörper, ständige Prüfung										X								Tunnelbau		5.1.1 Vortrieb

				ungewöhnliche Vorkommnisse 		Ril 853 
ZTV-ING Teil 5		ständige Prüfung										X								Tunnelbau		5.1.1 Vortrieb

		5.1.2		offene Bauweise / Stahlbetonrechteckquerschnitt																						Tunnelbau		5.1.2 offene Bauweise

				Angaben Konstr. Ingenieurbau beachten		Ril 853.4202
ZTV-ING Teil 5		siehe Abschnitt Konstr. Ing. Bau.  insbesondere Wasserundurchlassige Betonkonstr. 										X								Tunnelbau		5.1.2 offene Bauweise

		5.1.3		Gewölbte Tunnel																						Tunnelbau		5.1.3 Gewölbte Tunnel

				Verdichtiungsanforderungen Lagerung Tunnelsohle und Verfüllung. Drainage, Rückbauzustände Sicherungen.		Ril 853.4201
ZTV-ING Teil 5		Zustandsfeststellung. Vollumfänglicher Überwachung.										X								Tunnelbau		5.1.3 Gewölbte Tunnel

		5.1.4		Maschinelle Schildvortriebsverfahren																						Tunnelbau		5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren

				Vortrieb, gesondertes Qualitätssicherungsprogramm und Qualitätskontrolle. Handbuch		ZTV-ING Teil 5 
Ril 853		Zustandsfeststellung, Prüfungen, Überwachung										X								Tunnelbau		5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren

				Tübbingausbau , Proberinge Eignungsnachweis 		Ril 853.4005 
ZTV-ING Teil 5		Zustandsfeststellung, Prüfungen, Überwachung										X								Tunnelbau		5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren

				Tübbingausbau		Ril 853.4005 
ZTV-ING Teil 5		Sichtkontrolle jedes Tübbings. Risseverpressung größer 0,3 mm										X								Tunnelbau		5.1.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren

		5.2		Baustoffe																						Tunnelbau		5.2 Baustoffe

		5.2.1																								Tunnelbau		5.2.1 Beton allgemein

		HINWEIS 		Betonherstellung
DIN Fachbericht 100		Analog den Positionen des Konstr. Ing Bau. 		Siehe 4.2.1 und 4.2.2										X								Tunnelbau		5.2.1 Beton allgemein

				Ril 853.1201 beachten 		ZTV- ING 
Ril 853.1201		Zustandsfeststellung, Überwachung										X								Tunnelbau		5.2.1 Beton allgemein

		5.2.2		Zusätzlich für Spritzbeton																						Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Einsatz Spritzbeton im Tunnelbau		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		UiG erforderlich 										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Ausgangsstoffe		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		Zusätzliche Anforderungen an die Ausgangsstoffe gemäßDIN EN 14487-1 beachten.										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Untergrund		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		Eignung Prüfen, Abnahmen										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Festlegung der Überwachungs- kategorie. Im Rahmen des Abschnitts Tunnelbau wird von der Überwachungkategorie 3 ausgegangen. 		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		Überwachungsumfang gemäß DIN EN 14487-2										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Temporäre Maßnahmen gegebenenfalls mit Überwachungskategorie 1 und 2,  siehe Baubehelf.		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		Siehe Positionen Baubehelf										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Probeflächen		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		Durchführen und prüfen										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Berücksichtigung der Beschleuniger bei der Erstprüfung gemäß Ril 853		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		Prüfung										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Verifizierung des Ergebnisses der Erstprüfung unter Baustellenbedingungen, nach Einsatzbeginn		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		Prüfung 										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Festigkeitsprüfungen im Rahmen der Produktionskontrolle		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		zusätzliche Festigkeitsprüfungen nach DIN 18551 nach 1 und 7 Tagen. Vergleich der Ergebnisse. Bei Bedarf zusätzliche Auszugsversuche.										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Festigkeitsprüfungen im Rahmen der Produktionskontrolle		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		Prüfung des zeitlichen Festigkeitsverlauf bei 2h, 6h,12h,2d,7d und 28d unter gleichen Herstellbedingungen.										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Spritzbetonstärkemessung		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		1 Prüfung mind. alle 50 m je Vortrieb										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Spritzbeton unter Druckluft		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		zusätzliche Untersuchung des Spritzbetons bei Druckabfall. Ausbesserung/Ersatz.										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Bewehrung Lagesicherung, Umhüllung		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		Prüfen										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Konzept und Ausführung Nachbehandlung		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		Zustandsfeststellung, Überwachung										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

				Risse aufnehmen, Risse verpressen 		ZTV-ING Teil 5
Ril 853.4003
DIN 18551
DIN EN 14487		Sichtprüfung 1 x monatlich im gesamten Tunnel. Vollflächig prüfen; mind. ab 0,3 mm verpressen										X								Tunnelbau		5.2.2 Spritzbeton

		5.2.3		Zusätzlich für Konstruktionsbeton																						Tunnelbau		5.2.3 Konstruktionsbeton

				Betonherstellung und Einbau				siehe Konstr. Ing. Bau										X								Tunnelbau		5.2.3 Konstruktionsbeton

				Betonzusammensetzungen 				6 Wochen vor Baubeginn vorlegen										X								Tunnelbau		5.2.3 Konstruktionsbeton

				Brandschutzbeton 				Zustandsfeststellung										X								Tunnelbau		5.2.3 Konstruktionsbeton

				Temperaturverlauf 36 h.				an den ersten 5 Betonierblöcken  und nach Änderungen der Betonzusammensetzung 										X								Tunnelbau		5.2.3 Konstruktionsbeton

				Messpunkte nach LV				Zustandsfeststellung										X								Tunnelbau		5.2.3 Konstruktionsbeton

				Nachweis Ausschalfestigkeit 				vor jedem Ausschalen										X								Tunnelbau		5.2.3 Konstruktionsbeton

				Konzept und Ausführung Nachbehandlung.				Zustandsfeststellung										X								Tunnelbau		5.2.3 Konstruktionsbeton

		5.2.4		Fugenbänder																						Tunnelbau		5.2.4 Fugenbänder

				Fugenband-Verbindungen		Ril 853
DIN EN 18197
DIN 7865		Protokoll für jede auf der Baustelle hergestellte Verbindung: Für die Überwachung der Ausführung gilt die ZTV-ING Teil 5 Abschnitt 5 Nr. 6.2/ ausgenommen Nr. 6.2.3										X								Tunnelbau		5.2.4 Fugenbänder

		5.2.5		Bewehrung / Schalung																						Tunnelbau		5.2.5 Bewehrung/ Schalung 

				Bewehrung, Einbauteile		ZTV - ING		Analog den Positionen des Konstr. Ing Bau. 										X								Tunnelbau		5.2.5 Bewehrung/ Schalung 

				Schalwagen Erstinstallation		DIN EN 12812		Zustandsfeststellung										X								Tunnelbau		5.2.5 Bewehrung/ Schalung 

				Schalwagen Vorschub		DIN EN 12812		Zustandsfeststellung										X								Tunnelbau		5.2.5 Bewehrung/ Schalung 

		5.3		Anker / Gebirgsanker																						Tunnelbau		5.3 Anker

				Ankerprüfung ; Gebirgsanker; Bauartprüfung,  Grundsatzprüfung, Eignungsprüfung. 		ZTV- ING 
DIN 21521		Zustandsfeststellung, Lieferscheine; Zulassung Ü- Zeichen										X								Tunnelbau		5.3 Anker

				Einbauanweisung, Transport, Lagerung, Einbau		Ril 853 
ZTV-ING
DIN EN 1537
DIN EN 1997		Zustandsfeststellung, alle Anker.										X								Tunnelbau		5.3 Anker

				Ankerprüfung ; Gebirgsanker		ZTV- ING 
DIN 21521		Festlegung nach Bemessungskonzept. mind. 3 Versuche und 3 % aller Anker.										X								Tunnelbau		5.3 Anker

				Ankerprüfung,Ankerschaft, Ankerkopf, Spreitztelement, Ankermörtel		ZTV- ING 
DIN 21521		Prüfung nach DIN 21521										X								Tunnelbau		5.3 Anker

				Gebirgsanker Nachprüfung		ZTV- ING 
DIN 21521		Nach LV, mind. allumfassende Sichtprüfung										X								Tunnelbau		5.3 Anker

		5.4		Erdarbeiten 																						Tunnelbau		5.4 Erdarbeiten

		5.4.1		Aushubsohle																						Tunnelbau		5.4.1 Aushubsohle

		HINWEIS 		Aushubsohle		ZTV-ING
Ril  853
Ril 836		siehe Kapitel Erdbau										X								Tunnelbau		5.4.1 Aushubsohle

		5.4.2		Bodeneinbau / Bodenaustausch																						Tunnelbau		5.4.2 Bodeneinbau

		HINWEIS 		Bodeneinbau / Bodenaustausch		ZTV-ING
Ril  853
Ril 836		siehe Kapitel Erdbau										X								Tunnelbau		5.4.2 Bodeneinbau

				Gleichmäßige Verfüllung/Abgrabung abgestimmt mit der Statik beachten		ZTV-ING
Ril  853
Ril 836		Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung. 										X								Tunnelbau		5.4.2 Bodeneinbau

		5.5		Wasserhaltung																						Tunnelbau		5.5 Wasserhaltung

				Wasserhaltung		ZTV-ING Teil 2 Abschn. 3		siehe Kapitel Baubehelfe 7.5										X								Tunnelbau		5.5 Wasserhaltung

				Dokumentation Wasseranfall 		Ril 853.6001
ZTV-ING Teil 2 Abschn. 3		Zustandsfeststellung, Überwachung										X								Tunnelbau		5.5 Wasserhaltung

		5.6		Bauteile / Bauverfahren																						Tunnelbau		5.6 Bauverfahren

				Ergänzende Anforderungen an Bauprodukten. Z.B. Holz Mauerwerk 		Ril 853.5001		Zustandsfeststellung vollumfängliche Prüfung 										X								Tunnelbau		5.6 Bauverfahren

				Arbeiten unter Druckluft 		Ril 853.4001		„Verordnung über das Arbeiten in Druckluft“ (Druckluftverordnung) berücksichtigen. Gesonderter QS- Plan										X								Tunnelbau		5.6 Bauverfahren

				Sprengvortrieb 		Ril 853.4001		gesonderter QS-Plan erforderlich										X								Tunnelbau		5.6 Bauverfahren

				Ringspaltverpressung, Firstspaltverpressung		Ril 853.4005		Protokoll jeder Verpressung										X								Tunnelbau		5.6 Bauverfahren

				Entwässerung		Ril 853.8002		Güteanforderungen und Abnahmen										X								Tunnelbau		5.6 Bauverfahren

		5.7 		Erdung		Ril 997.02																				Tunnelbau		5.7 Erdung

				Erdung		Ril 997.0241		Zustandsfeststellung										X								Tunnelbau		5.7 Erdung

		5.8 		Korrosionsschutz		Ril 997.02																				Tunnelbau		5.8 Korrosionsschutz

		HINWEIS 		Stahlkonstruktionen 		Ril 804.6201 
DIN EN  ISO 12 945		siehe Konstr. Ing. Bau										X								Tunnelbau		5.8 Korrosionsschutz

		5.9		Abdichtung																						Tunnelbau		5.9 Abdichtung

		HINWEIS 		Bauwerksabdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser, allgemein.		Ril 853
ZTV- ING Teil 5		siehe Abdichtung konstr. Ing Bau.										X								Tunnelbau		5.9 Abdichtung

				Abdichtungsträger		Ril 853.4101		Zustandsfeststellung										X								Tunnelbau		5.9 Abdichtung

				Schweißnähte		DIN EN 18195
DIN EN 1548 		Prüfung aller Schweißnähte										X								Tunnelbau		5.9 Abdichtung

				Abdichtung mit KDB Bahnen, Übergänge zu anderen Abdichtungssystem z.B. WUBK		Ril 853.4101
ZTV-ING Teil 5 Abschn. 6
DIN 18200		Zertifizierung, Eignungsprüfung. Übereinstimmungsnachweis. Zustandsfeststellung, Allumfängliche Prüfung. Zustandsfeststellung WPK und Fremdüberwachung. Dokumentation der Ausführung.										X								Tunnelbau		5.9 Abdichtung

				Doppelllagige KDB		Ril 853.4101		Vakuumprüfung										X								Tunnelbau		5.9 Abdichtung

				bituminöse Abdichtung 		Ril 853.4202		Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung. 										X								Tunnelbau		5.9 Abdichtung

				andere Abdichtungssysteme 				gesonderter QS- Plan										X								Tunnelbau		5.9 Abdichtung

		5.10		Entwässerungsleitungen, Kabelleerrohre																						Tunnelbau		5.10 Entwässerungsleitungen/ Kabelleerrohre

				Durchgängigkeit		Ril 853.8001		Alle Rohre und Leitungen										X								Tunnelbau		5.10 Entwässerungsleitungen/ Kabelleerrohre

		6		Anlagen bei Verkehrsstationen

		HINWEIS 		Für Bauteile des konstruktiver Ingenieurbaus Ril 804 beachten		Ril 804		Betreffende Bauteile wie Konstruktiver Ingenieurbau Prüfen und überwachen. 										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6 Anlagen bei Verkehrsstationen

		HINWEIS 		EBRL und ECTB beachten 		Ril 81301		Nur zugelassene Produkte verwenden										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6 Anlagen bei Verkehrsstationen

		HINWEIS 		Brandschutzkonzept und Planung durch Fachplaner				Zustandsfeststellung, Freigabe durch Brandschutzsachverständigen										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6 Anlagen bei Verkehrsstationen

		6.1		Holzbau																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.1 Holzbau

				Holzbau 		DIN EN 1995 Zulassungen		Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Güteklassen Zustandsfeststellung,										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.1 Holzbau

		6.2		Mauerwerk und Putz																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.2 Mauerwerk und Putz

				Mauersteine, Lieferung, Lagerung, Transport, Schutz des Mauerwerks. Trockene Lagerung vor Witterung geschützt. 		DIN EN 771 Zulassungen 		Lieferscheine, Konformität, Übereinstimmung, Zustandsfeststellung										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.2 Mauerwerk und Putz

				Mauerwerk, tragende und nichttragende Wände.  		DIN EN 1996 Zulassungen		Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung  										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.2 Mauerwerk und Putz

				Mauerwerk, Anschlußfugen, Anschlüsse, baulicher Brandschutz		DIN EN 1996 Zulassungen		Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung  										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.2 Mauerwerk und Putz

				Putz, Putzsysteme 		DIN 18550		Lieferscheine, Zulassungen, Untergründe, Zustandsfeststellung, Ausführung prüfen, 										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.2 Mauerwerk und Putz

				Putz, Untergründe, Stärken, Fugen, Beanspruchungen		DIN 18551		Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf Übereinstimmung, vollumfängliche Prüfung  										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.2 Mauerwerk und Putz

				Wärmedämmverbundsystem		geregelte Produkte
Zulassungen		Lieferscheine, Zulassungen, Zustandsfeststellung										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.2 Mauerwerk und Putz

		6.3 		Bahnsteig 																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3 Bahnsteig

		6.3.1		Bauweisen																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.1 Bauweisen

				Modulare -Bauweise mit standartisierten Stahlbetonfertigteilen.		Ril 804.8004		Prüfung nach Ril 813.0201 analog Konstr. Ing. Bau (sonstige Ingenieurbauwerke)										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.1 Bauweisen

				Bahnsteige BSK-Bauweise		Ril 804.8004		nach Ril 813.0201 nicht als sonstige Ing. Bauwerke eingestuft.										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.1 Bauweisen

				Bahnsteige modulare Rammträger		Ril 804.8004		nach Ril 813.0201 nicht als sonstige Ing. Bauwerke eingestuft.										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.1 Bauweisen

		6.3.2		Bahnsteigkonstruktionen / Bahnsteigzugänge																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen

				Gleisanpassung		Ril 813.0103		Vermessungstechnischer Nachweis										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen

				Lage zum Gleis		Ril 813.0201		Vermessungstechnischer Nachweis der Einhaltung der gem. Ril 813 vorgegebenen Toleranzen										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen

				Baustoffe,Fertigteile , Montage  		ZTV- ING		siehe 6.1 bis 6.4										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen

				Temporäre Behelfsbahnsteige 		ZTV- ING		gesonderte Überwachung unter Beachtung der dazugehörigen Gewerke. Laufende Kontrollen. 										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen

		6.3.3		Bahnsteigdächer / Wetterschutzanlagen																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.3 Bahnsteigdächer

				Schraubverbindungen		DIN 17 11-1		Tragende Verbindungen: Jede Verbindung; Konstruktive Verbindungen: Jede 5. Verbindung durch Kontrolle mit geeichtem Drehmomentschlüssel.										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.3 Bahnsteigdächer

				Korrosionsschutz		DIN EN ISO 12944
DIN 18364		Schichtdickenmessungen an jedem Bauteil nach zuvor aufzustellendem Prüfplan										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.3 Bahnsteigdächer

				Erdung		Ril 997.0241		Zustandsfeststellung										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.3 Bahnsteigdächer

				sonstige Wetterschutzanlagen, Annahmekontrolle		Ril 813.0204		Jede Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.3.3 Bahnsteigdächer

		6.4 		Ausstattung (Geländer Entwässerung etc.)																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4 Ausstattung

		6.4.1		Handläufe/Geländer																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.1 Handläufe/ Geländer

				Annahmekontrolle		DIN 18065		Vergleich jedes Lieferscheins mit
Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste												X						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.1 Handläufe/ Geländer

				Verankerung		VOB C DIN 18360
DIN 18364
DIN EN 1993-1-1,-8,-10
DIN EN ISO 12944
DIN EN ISO 1461
ZTV ING
TL/ TP 		Dokumentation der Einhaltung Regelzeichnung IseBff
Verarbeitungsrichtlinien												X						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.1 Handläufe/ Geländer

				Korrosionsschutz		DIN EN ISO 1461
RAL 9006		Dokumentation Schichtdickenmessung: Bei werkseitiger Beschichtung gem. aufgestelltem Prüfplan, bei Beschichtung auf der Baustelle 										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.1 Handläufe/ Geländer

				Erdung		Ril 997.0241
EBS 15.03.17		Zustandsfeststellung										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.1 Handläufe/ Geländer

		6.4.2 		Bahnsteigentwässerung (Rinnen/Einläufe)																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.2 Bahnsteigentwässerung

				Prüfung vor Einbau				Jede Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk												X						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.2 Bahnsteigentwässerung

				Dichtigkeitsprüfung				Jede Haltung, Muffendruckprüfung ab DN 1000 möglich										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.2 Bahnsteigentwässerung

				Durchgängigkeit				Kamerabefahrung jeder Haltung												X						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.2 Bahnsteigentwässerung

				Funktionalität				Dokumentation Funktionalität für jede Haltung durch Bewässerung												X						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.2 Bahnsteigentwässerung

		6.4.3		Ausstattung (Wetterschutzhaus, Vitrine, Infobord, Sitzbank, Abfallbehälter, Ascher)																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.3 Ausstattung

				Prüfung vor Einbau		Ril 813.0206		Überprüfung der Lieferscheine; Nachweis der Eignung und Übereinstimmung
zum Lastenheft										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.3 Ausstattung

				Gründungen 		VOB C DIN: 
18300; 18306; 18318; 18322; 18331; 
DIN 4124 
ZTV E StB 09
DN EN 22475		Zustandsfeststellung jeder Sohle 
(Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund)										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.3 Ausstattung

				Fundament/
Bewehrung		DIN 18331
DIN EN 1992-1-1
DIN EN 1997-1		Bewehrungsabnahme nach freigebenen Bewehrungsplan										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.3 Ausstattung

				Verankerung		nach Regelzeichg. IseBff		Dokumentation der Einhaltung der
Montageanweisung										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.3 Ausstattung

				Lage		nach Regelzeichg. IseBff		Vermessungstechnischer Nachweis auf Übereinstimmung mit Bahnsteigbelegungsplan										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.3 Ausstattung

				Erdung		Ril 997.0241		Zustandsfeststellung										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.3 Ausstattung

				Taubenvergrähmung				Zustandsfeststellung												X						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.4.3 Ausstattung

		6.5		Erdung 																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.5 Erdung

				Erdung		Ril 997.0241		Zustandsfeststellung										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.5 Erdung

		6.6		Korrosionsschutz 																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.6 Korrosionsschutz

				Korrosionsschutz im Stahlbau		DIN EN ISO 12944		Zustandsfeststellung, vollumfängliche Überwachung										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.6 Korrosionsschutz

		6.7		Abdichtung / Dachdeckung																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.7 Abdichtung / Dachdeckung

		6.7.1 		Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser 																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.7.1 Abdichtung

				Prüfung vor Einbau		z.B. DIN 18195		Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.7.1 Abdichtung

				Abdichtungsträger		z.B. DIN 18195		Kontrolle des Zustandes auf Eignung gem. den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.7.1 Abdichtung

				Abdichtungsbahnen		z.B. DIN 18195		Vor jeder neuen Lage Kontrolle der unteren Lage auf Mangelfreiheit und Beschaffenheit gem. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.7.1 Abdichtung

		6.7.2		Dachdeckungen und Dachabdichtungen																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.7.2 Dachdeckungen

				Bituminöse Abdichtungen 		z.B. DIN 18195		Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung.  										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.7.2 Dachdeckungen

				Folienabdichtungen		z.B. DIN 18195		Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung.  										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.7.2 Dachdeckungen

				Stahltrapezblech		DIN EN 1090 Teil 1 bis Teil 5		Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung.  										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.7.2 Dachdeckungen

				Glasdächer, Glassfassaden				Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung.  										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.7.2 Dachdeckungen

				sonstige Dachdeckungen/Fassaden		DIN 18338		Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung.  										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.7.2 Dachdeckungen

		6.8		Belege																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8 Belege

		6.8.1		Asphaltschicht																X						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8.1 Asphaltschicht

				Probenahme mit Mischgutuntersuchung (Zusammensetzung, Dichte, Bindemittelgehalt) 		TL G-Asphalt-OB-StB
ZTV Asphalt-StB		 1 Probe für jede Schicht und je 6.000 m² Einbaufläche										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8.1 Asphaltschicht				Rückstellprobe erforderlich

				Schichtdickenmessung		TL G-Asphalt-OB-StB
ZTV Asphalt-StB		3 St. je Profil Profilabstand 50 m										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8.1 Asphaltschicht

				profilgerechte Lage		ZTV Asphalt-StB		Dokumentation der Kontrollmessung alle 250 m2										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8.1 Asphaltschicht

		6.8.2		Pflasterung/ Taktiles Leitsystem																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8.2 Pflasterung

				Prüfung vor Einbau		DIN 32984
EN 1339
EN 12390
Ril 813.0201 
Ril 813.0205		Überprüfung Lieferscheine Übereinstimmung mit erforderlichem Material 										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8.2 Pflasterung

				Bettung		ZTV E- StB
DIN 18300		Profilgerechte Lage und Dicke durch Dokumentation der Kontrollmessung an jedem Absteckpunkt										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8.2 Pflasterung

				profilgerechte Lage		DIN 18318
DIN 32984
ZTV Pflaster- StB 20		Dokumentation der Kontrollmessung alle 250 m2										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8.2 Pflasterung

		6.8.3		sonstige Belege																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8.3 sonstige Belege

				Zementestrich		DIN 13 892 Teil 1 bis Teil 9
DIN 18560 Teile 1 - 4 und 7		Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf Übereinstimmung, Montage, vollumfängliche Prüfung.  										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8.3 Sonstige Belege

				Fliesen, Naturstein, Ausführung, Abnahmen		z.B. DIN EN 1341, 1342, 1343		Zustandsfeststellung , vollumfängliche Prüfung.  										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.8.3 Sonstige Belege

		6.9		Elektrische Beleuchtungsanlage Bahnsteige und Bahnsteigzugänge																						Anlagen bei Verkehrsstationen		6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

		HINWEIS 		EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING,
EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.610, DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954, Ril 813 Planungshandbuch DB S&S														X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

				Maste stellen, Montage
Lichtpunkte		Ril 813.0501A03		Prüfung (Herstellerzeugnis) Zustandsfeststellung										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

				Anschluß Bahnerde im
Rißbereich		Ril 95401		Zustandsfeststellung 										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

				Kabelverlegung, Kabelanlage		Ril 892.9122		Mess-und Prüfprotokolle, Zugprotokolle, Endenverkappung - Zustandsfeststellung										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

				Fernüberwachung bei
Beleuchtung		Ril 95401
Planungshand-
buch DB S&S		Zustandsfeststellung 										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

				Ersatzbeleuchtung		Ril 95401
Planungshand-
buch DB S&S		(Messprotokoll und
Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610)										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

				Zugangseränzungsbeleuchtung		Ril 95401
Planungshand-
buch DB S&S		Prüfung (Messprotokoll und
Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610)										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

				Protokoll der Beleuchtungsmessung		Ril 813.0501V01
DIN 5035-6		Ril 813.0501V01
ggf. spezifische Ländervorschriften beachten										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

				äußere Erdung aller nichtaktiven Ol-Bauteile u.metallischer Einbauten im Ol-Bereich einschl. Vermaschung		Ril 95401
Ril 819
Ril 99701		Erstellen eines Erdungsplanes, ggf. in
Abstimmung mit der Leit-und Sicherungstechnik										X								Anlagen bei Verkehrsstationen		6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

		7		Baubehelfe

				Vorliegen Baustelleneinrichtungsplan mit der Darstellung von Kranstandorten und Fahrstrassen		ZTV-ING		Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung
Krananweisung / Kraneinweisung										X								Baubehelfe		7 Baubehelfe

				Kransicherung Schwenkbereich (falls erforderlich)		ZTV-ING		Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung
Krananweisung / Kraneinweisung										X								Baubehelfe		7 Baubehelfe

				Baustellensicherung Zugang		ZTV-ING		Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung
Krananweisung / Kraneinweisung										X								Baubehelfe		7 Baubehelfe

				Baustellensicherung Absturz		ZTV-ING		Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung
Krananweisung / Kraneinweisung										X								Baubehelfe		7 Baubehelfe

				Radabweiser Baugrube, Gerüste		ZTV-ING		Zustandsfeststellung, umfängliche Prüfung
Krananweisung / Kraneinweisung										X								Baubehelfe		7 Baubehelfe

				Erdbebengefährdung in der Bauphase.		ZTV-ING
DIN EN 1998 Teil 1 bis Teil 4		Prüfung										X								Baubehelfe		7 Baubehelfe

		7.1		Gründungen 																						Baubehelfe		7.1 Gründungen

		HINWEIS 		Gründungen 				Siehe entsprechende Positionen Konstruktiver Ingenieurbau																		Baubehelfe		7 Baubehelfe

		7.1.1		Kranaufstellung / Krangründungen																						Baubehelfe		7.1.1 Kranaufstellung

				Qualitätsmanagementsystem, Kranaufstellung, Kranprüfungen, Schwenkbereiche, Genehmigungen 				Bei Neuaufstellung und mind. 1x jährlich Kranprüfung. Zustandsfeststellung, .										X								Baubehelfe		7.1.1 Kranaufstellung

				Gesonderte Anforderungen und nach den entsprechenden Erfordernissen und Leistungspositionen. 		DIN EN 1997		Zustandsfeststellung nach den Anforderungen und den Gewerken. z.B. Baugrund, Leitungsführung, Durchsteifungen										X								Baubehelfe		7.1.1 Kranaufstellung

		7.1.2		Dichtsohlen																						Baubehelfe		7.1.2 Dichtsohlen

				gesondertes QS- Konzept, QS -Plan mit eigenem Überwachungsplan		DIN EN 1997		Prüfung gemäß eigenem Überwachungsplan										X								Baubehelfe		7.1.2 Dichtsohlen

		7.2 		Stahlbetonkonstruktion				siehe 6.2.2																		Baubehelfe		7.2 Stahlbetonkonstruktionen

		7.2.1		Betonherstellung nach DIN Fachbericht 100, DIN EN 206 und DIN 1045- 2 				siehe 6.2.1																		Baubehelfe		7.2.1 Betonherstellung

				Bei Überwachungsklasse 1 sind Reduzierungen der Anforderungen möglich		DIN Fachbericht 100		Bei Überwachungsklasse 1 und 2 sind Reduzierungen der Anforderungen möglich										X								Baubehelfe		7.2.1 Betonherstellung

		7.2.2		Betonausführung nach DIN 1045-3				siehe 6.2.2																		Baubehelfe		7.2.2 Betonausführung

				Einstufung der Überwachungsklassen		DIN EN 13670
DIN 1045-3		Bei Überwachungsklasse 1 sind signifikante Reduzierungen der Anforderungengegenüber 2 und 3  möglich. Z.B.: Keine Fremdüberwachung. Druckfestigkeitsprüfungen nur in Zweifelsfällen. Etc. 										X								Baubehelfe		7.2.2 Betonausführung

		7.2.3		Sprizbeton 																						Baubehelfe		7.2.3 Spritzbeton

				Siehe entsprechende Positionen Tunnelbau:		ZTV-ING
DIN 18551
DIN EN 14487												X								Baubehelfe		7.2.3 Spritzbeton

				Einstufung der Überwachungskategorien und Umfang der Prüfungen 		ZTV-ING
DIN 18551
DIN EN 14487		Bei Überwachungskategorie 1 und 2  sind Reduzierungen der Anforderungen gegenüber Überwachungskategorie 3 möglich. Siehe DIN EN 14487-2										X								Baubehelfe		7.2.3 Spritzbeton

				Stärkemessung 		ZTV-ING
DIN 18551
DIN EN 14487		nach Projektbeschreibung gem. DIN EN 14487-2 Pkt. 10.2										X								Baubehelfe		7.2.3 Spritzbeton

				Bewehrung, Lagesicherung		ZTV-ING
DIN 18551
DIN EN 14487		Zustandsfeststellung										X								Baubehelfe		7.2.3 Spritzbeton

		7.3		Baugruben 																						Baubehelfe		7.3 Baugruben

		7.3.1		offene Baugruben 																						Baubehelfe		7.3.1 offene Baugruben

				Überprüfung Baugrubensohle durch Fachplaner		ZTV- ING		Zustandsfeststellung										X								Baubehelfe		7.3.1 offene Baugruben

				Sicherung etwaiger Meßeinrichtungen		ZTV- ING		Zustandsfeststellung nach Bedarf										X								Baubehelfe		7.3.1 offene Baugruben

				Sicherungsmaßnahmen nach DIN 4124		ZTV- ING
DIN  4124		Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung.										X								Baubehelfe		7.3.1 offene Baugruben

				Rampen, Rückbaukonzept Rampen		ZTV- ING
DIN  4124		Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung.										X								Baubehelfe		7.3.1 offene Baugruben

				Sicherung Kranstandorte		ZTV- ING
DIN  4124		Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung.										X								Baubehelfe		7.3.1 offene Baugruben

				Schutz Feinplanum und Böschung		ZTV- ING
DIN  4124		Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung.										X								Baubehelfe		7.3.1 offene Baugruben

				Leitungsgräben, Gräben		ZTV- ING
DIN  4124		Zustandsfeststellung, Ständige Überwachung.										X								Baubehelfe		7.3.1 offene Baugruben

		7.3.2		Böschungssicherung mit Spritzbeton und
Bodenvernagelung																						Baubehelfe		7.3.2 Böschungssicherung

				Bewehrung		ZTV-ING
DIN  EN 1997-1		Zustandsfeststellung
Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen										X								Baubehelfe		7.3.2 Böschungssicherung

				Druckfestigkeit Spritzbeton		ZTV-ING
DIN 14 490		Siehe Tunnelbau Abschn 1.2.2 . siehe Überwachungskategorie 1 und 2 . Je 100 m³ und  500m²bzw. 										X								Baubehelfe		7.3.2 Böschungssicherung

				Abweichungen von der erwarteten Situation dokumentieren und bewerten. 		ZTV-ING
DIN 14 490		vor weiterem Aushub Dokumentieren und Bewerten. 										X								Baubehelfe		7.3.2 Böschungssicherung

				Spritzbetonstärkemessung		DIN 18551		nach Projektbeschreibung gem. DIN EN 14487-2 Pkt. 10.2										X								Baubehelfe		7.3.2 Böschungssicherung

				Sicherung Aushub		ZTV-ING
DIN 14 490
DIN 4124		Zustandsfeststellung nach Bedarf. Ständige Überwachung.										X								Baubehelfe		7.3.2 Böschungssicherung

				Anker Vernadelung		ZTV-ING
DIN 14 490		Prüfung der Nägel nach DIN 14 490										X								Baubehelfe		7.3.2 Böschungssicherung

		7.3.3		Baugrubensicherungen Bohrträger																						Baubehelfe		7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger

				Bohrung		ZTV-ING Teil 2          
Ril 836
DIN 4124		Bohrprotokoll für jede Bohrung										X								Baubehelfe		7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger

				Stahlträger		DIN EN 1993
DIN 4124		Lieferscheine; Profil- und Längenprüfung										X								Baubehelfe		7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger

				Stahlträger		DIN EN 1993
DIN 4124		Bohrloch, Aushub, Aufstandsfläche, Fußlagerung, Verfüllung																		Baubehelfe		7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger

				Ausfachung mit Holz		DIN EN 1995
DIN 4124 		Dimensions- und Qualitätskontrolle. Güteklassen, Abmessungen, Erhaltung										X								Baubehelfe		7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger

				Ausfachung mit Holz, Aushub, Kraftschlüssiger Einbau, Verkeilung, Sicherungsleisten		ZTV-ING Teil 2          
Ril 836
DIN 4124		Einbauüberwachung, regelmäßige Überprüfung										X								Baubehelfe		7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger

				Verformungskontrollen		ZTV-ING Teil 2          
Ril 836
DIN 4124		regelmäßige Überprüfung										X								Baubehelfe		7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger

				Setzungen durch Trägerziehen 		ZTV-ING Teil 2          
DIN 4124		Zustandsfeststellung, Überwachung										X								Baubehelfe		7.3.3 Baugrubensicherung Bohrträger

		7.3.4		Baugrubensicherungen Spundwand																						Baubehelfe		7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand

				Positionen analog Spundwände Konstr. Ing. Bau.		DIN EN 10248
DIN 18304		Siehe Konstr. Ing.Bau                                    Rammprotokoll mit Angabe von Profil, Länge und Stahlgüte										X								Baubehelfe		7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand

				Spundwandeinbau		DIN EN 10248
DIN 18304		Rammprotokoll mit Angabe von Profil, Länge und Stahlgüte										X								Baubehelfe		7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand

				Setzungen durch Spundwandziehen 		ZTV-ING Teil 2
DIN 4124		Zustandsfeststellung, Überwachung										X								Baubehelfe		7.3.4 Baugrubensicherung Spundwand

		7.3.5		Baugrubensicherung Bohrpfähle und Schlitzwände														X								Baubehelfe		7.3.5 Baugrubensicherung Bohrpfähle

				Positionen analog Bohrpfähle und Schlitzwände Konstr. Ing. Bau.		DIN 4127
DIN EN 1538
Ril 836.4302		Zustandsfeststellung										X								Baubehelfe		7.3.5 Baugrubensicherung Bohrpfähle

		7.3.6		Spritzbetonverbau														X								Baubehelfe		7.3.6 Spritzbetonverbau

				Bewehrung		DIN EN 1992 -1-1
DIN EN 1992 -1-2		Zustandsfeststellung
Liefersch., Zulassung Ü- Zeichen										X								Baubehelfe		7.3.6 Spritzbetonverbau

				Druckfestigkeit Spritzbeton		DIN 18551		Siehe Tunnelbau Abschn 1.2.2 . siehe Überwachungskategorie 1 und 2 										X								Baubehelfe		7.3.6 Spritzbetonverbau

				Spritzbetonstärkemessung		DIN 18551		Siehe Tunnelbau Abschn 1.2.2 . siehe Überwachungskategorie 1 und 2 										X								Baubehelfe		7.3.6 Spritzbetonverbau

		7.3.7		Temporäranker														X								Baubehelfe		7.3.7 Temporäranker

				Positionen analog Anker Konstr. Ing. Bau.		ZTV-ING
DIN EN 1537		siehe Konstr. Ing. Bau 										X								Baubehelfe		7.3.7 Temporäranker

				Annahmekontrolle		ZTV-ING
DIN EN 1537		Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste										X								Baubehelfe		7.3.7 Temporäranker

				Herstellen		ZTV-ING
DIN EN 1537		Bohrprotokoll und Verpressprotokoll für alle Anker										X								Baubehelfe		7.3.7 Temporäranker

				Spannen (Zustandsfeststellungprüfung)		ZTV-ING
DIN EN 1537		Spannprotokoll für alle Anker										X								Baubehelfe		7.3.7 Temporäranker

				Verformungskontrolle, regelmäßige Ankerkontrolle 		ZTV-ING
DIN EN 1537		Zustandsfeststellung , Sichtprüfung										X								Baubehelfe		7.3.7 Temporäranker

		7.3.8		Baugrubenaussteifung und Gurte																						Baubehelfe		7.3.8 Baugrubenaussteifung

				Aussteifelemente, Gurte		ZTV-ING Teil 2		Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand										X								Baubehelfe		7.3.8 Baugrubenaussteifung

				Kraftschlüssige Anschlüsse, Vorspannung		ZTV-ING Teil 2		Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand										X								Baubehelfe		7.3.8 Baugrubenaussteifung

				Totmannträger und Anker		ZTV-ING Teil 2 		Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand																		Baubehelfe		7.3.8 Baugrubenaussteifung

		7.4		Abfangungen / Unterfangungen														X								Baubehelfe		7.4 Abfangungen

				Qualitätssicherungsplan, Überwachung Herstellung. Messprogram, Havariekonzept, Dokumentation		ZTV-ING Teil 2 		Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung in Anlehnung Bohrpfähle Konstr. Ing. Bau										X								Baubehelfe		7.4 Abfangungen

				Bauablauf		ZTV-ING Teil 2		Ausführungsprotokoll für jeden Bauzustand (Arbeitsschritt)										X								Baubehelfe		7.4 Abfangungen

				Setzungsmessungen		ZTV-ING Teil 2		Zustandsfeststellung, Prüfung und Überwachung in Anlehnung Bohrpfähle Konstr. Ing. Bau										X								Baubehelfe		7.4 Abfangungen

		7.5		Wasserhaltung 																						Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				Wasserrechtliche Genehmigung		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Zustandsfeststellung										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				Anlagentechnik, Zustand, gegebenenfalls Redundanz		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Allumfassende Überwachung										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				Beweissicherung		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Allumfassende Überwachung										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				Lage, Zustand,  Brunnen, Vorflut, Wiederversickerungsfähigkeit.		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Allumfassende Überwachung										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				Hochwasserschutz		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Allumfassende Überwachung										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				Havarieplan, evtl. Konzept Flutung, Flutöffnungen, Auftriebssicherheit Baukörper		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Allumfassende Überwachung										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				Wasserstände / Strömung		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Allumfassende Überwachung										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				Drainagen, Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit 		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Allumfassende Überwachung										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				Fördermengen , Bodenentzug, Kontamnation		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Allumfassende Überwachung										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				Dichtigkeit, Durchlässigkeit, Bauteile, Baugrubenumschließung.		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Allumfassende Überwachung, Behördenauflagen beachten.										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				gesonderter QS-Plan bei Dichtsohle		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Allumfassende Überwachung, Behördenauflagen beachten.										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

				Überwachung Setzungen Nachbargebäude		ZTV-ING 
Teil 2 Abschnitt 3		Allumfassende Überwachung, Behördenauflagen beachten.										X								Baubehelfe		7.5 Wasserhaltung

		7.6		Gerüste, Traggerüste																						Baubehelfe		7.6 Gerüste

				Arbeits.- und Schutzgerüste		ZTV - ING T6
DIN 4420-1
DIN 4420-3		Zulassungen, Lieferscheine, Zustandsfeststellung, Prüfung, Dokumentation Abnahme										X								Baubehelfe		7.6 Gerüste

				Traggerüste Bemessungsklassen 		ZTV -ING T6
DIN EN 12812		Einstufung in Bemessungsklassen feststellen.										X								Baubehelfe		7.6 Gerüste

				Traggerüste 		ZTV -ING T6
DIN EN 12812		Zulassungen, Lieferscheine, Zustandsfeststellung, Prüfung, Dokumentation Abnahme										X								Baubehelfe		7.6 Gerüste

				Traggerüste Koordination Bauabläufe Traggerüste		ZTV -ING T6
DIN EN 12812		Zustandsfeststellung										X								Baubehelfe		7.6 Gerüste

				Aufbau nach Zulassung, Vorspannung, Zustand Material, unbeschädigt		ZTV -ING T6
DIN EN 12812		Zustandsfeststellung. z.B. Vorspannung verbindungsmittel, Beschädigungen prüfen										X								Baubehelfe		7.6 Gerüste

				Verformungen, Absenken,    Traggerüste		ZTV -ING T6
DIN EN 12812		Zustandsfeststellung, Überwachung										X								Baubehelfe		7.6 Gerüste

				Gründung Traggerüste, Nachweise  		ZTV -ING T6
DIN EN 12812		Zustandsfeststellung, Überwachung										X								Baubehelfe		7.6 Gerüste

				Schutzhallen, Winterbauhüllen 		ZTV - ING T6
DIN 4420-1
DIN 4420-3		Zulassungen, Lieferscheine, Zustandsfeststellung, Prüfung, Dokumentation, Abnahme										X								Baubehelfe		7.6 Gerüste

				Securanten 		ZTV - ING T6
DIN 4420-1
DIN 4420-3		Zustandsfeststellungen.										X								Baubehelfe		7.6 Gerüste

		7.7		Hilfsbrücken (begehbar oder befahrbar), Lehrgerüste, 
Vorschubgerüste, Freivorbaugeräte, Vorbauschnabel etc.														X								Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken

		HINWEIS 		gemäßRil 804.4110 gilt für die Qualitätssicherung neuer Hilfsbrücken M 804.4101 Abschnitt 6 
(siehe Stahlbau)																						Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken

				Annahmekontrolle				Vergleich jedes Lieferscheins mit Eignungsprüfung
Bestätigung gem. Ril 804.4110V01										X								Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken

				Gründung		DIN EN ISO 22475		Zustandsfeststellung jeder Sohle (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund)										X								Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken

				Auflagerkonstruktion		Ril 804.4110
DIN EN 10204
DIN EN 1090-2		Prüfung der Zulassungen für die Auflagerkonstruktion aus Baustählen/ Abnahmeprüferzeugnis										X								Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken

				Montage		DIN EN 12812
(Traggerüstgr.)		Zustandsfeststellung mit Ausführungsprotokoll nach DIN EN 12812
Anwenderrichtlinie DINEN12812AnwRL  beachten 										X								Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken

				Vorschub				Zustandsfeststellung mit
Ausführungsprotokoll für jeden Einsatz										X								Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken

				Kontrolle der Setzungsgrenzwerte bei v > 90 km/h		Ril 804.4111		Kontrolle der Grenzwerte										X								Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken

				Monitoring nach Ril 804.4111 Anhang A01 bei v > 90km/h		Ril 804.4111		nach Erfordernis (Abst mit DB Netz AG (I.NVT 42)), Zustandsfeststellung										X								Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken

				Erklärung über den Zustand der Hilfsbrücke		Ril 804.4110V01																				Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken				Unterschrift des Leiters der lagerhaltenden Stelle

				Erklärung vor der Nutzung		Ril 804.4110V02										X										Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken

				Schwellenersatzträgerverfahren		Ril 804.4120V01												X								Baubehelfe		7.7 Hilfsbrücken

		7.8		Leitungsbrücken (nicht begehbar oder befahrbar)																						Baubehelfe		7.8 Leitungsbrücken

				Gründung		DN EN ISO 22475		Zustandsfeststellung jeder Sohle (Prüfen auf Übereinstimmung mit dem prognostizierten Baugrund)										X								Baubehelfe		7.8 Leitungsbrücken

				Montage		DIN EN 12812
(Traggerüstgr.)		Zustandsfeststellung mit Ausführungsprotokoll nach DIN EN 12812
Anwenderrichtlinie DINEN12812AnwRL  beachten 										X								Baubehelfe		7.8 Leitungsbrücken

		8		Ausrüstungstechnik

		8.1		Kabeltrassenbau																						 LST		8.1 Kabeltrassenbau

				U-Kanal und Kabelgraben		Ril 89201		kartierungsfähige Dokumentation in Kabeltrassenbauplan oder Übergabe in abgestimmtem Dateiformat												X						 LST		8.1 Kabeltrassenbau

				Schächte		Ril 89201		siehe U-Kanal und Kabelgraben - Zustandsfeststellung												X						 LST		8.1 Kabeltrassenbau

				Querungen / Durchpressungen		Ril 892.9122		siehe U-Kanal und Kabelgraben - Zustandsfeststellung										X								 LST		8.1 Kabeltrassenbau

				Kabelmerksteine		Ril 892.9122		siehe U-Kanal und Kabelgraben												X						 LST		8.1 Kabeltrassenbau

				Suchschachtungen		Ril 892.9122		Kabelmerkblatt												X						 LST		8.1 Kabeltrassenbau

		8.2		Kabelverlegung / Montage																						 LST		8.2 Kabelverlegung

				Kabelverlegung		Ril 892.9122		Mess-und Prüfprotokolle, Zugprotokolle, Endenverkappung - Zustandsfeststellung
Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung.										X								 LST		8.2 Kabelverlegung

				Kabelmerkblatt		Ril 892.9122		Kabeleinweisung												X						 LST		8.2 Kabelverlegung

				Kabelkennzeichnungs-
streifen		Ril 892.9122		Abstimmung mit Bauüberwachung												X						 LST		8.2 Kabelverlegung

				Kabelprüfung		Ril 892.0322V51
(DS 892.03 22 51)		Abnahmemeßblatt für Signalkabel										X								 LST		8.2 Kabelverlegung

				Kabelaufschaltung		Ril 89201		Sichtprüfung auf Übereinstimmung mit Kabelbeschaltungsplan												X						 LST		8.2 Kabelverlegung

		8.3		Erdungsmassnahmen																						 LST		8.3 Erdungsmaßnahmen

				äußere Erdung aller nichtaktiven Ol-Bauteile u.metallischer Einbauten im Ol-Bereich einschl. Vermaschung		Ril 95401
Ril 819
Ril 997.0100		Erstellen eines Erdungsplanes, ggf. in
Abstimmung mit der Leit-und Sicherungstechnik												X						 LST		8.3 Erdungsmaßnahmen

		8.4		Leit- und Sicherungstechnik (LST)																						 LST		8.4 LST

		8.4.1		Einbau von
Signalfundamenten																						 LST		8.4.1 Signalfundamente

				Einmessen der Standorte		Ril 819.0202		Dokumentation auf Signallageplan										X								 LST		8.4.1 Signalfundamente

				Setzen der Fundamente		Regel-
zeichnung		Lage, Zustand, Baugrundverhältnisse, Bodengutachter										X								 LST		8.4.1 Signalfundamente

		8.4.2		Aufstellen der Signale																						 LST		8.4.2 Signalaufstellung

				Aufstellen der Signale		Ril 892.0105		Dokumentation auf Signallageplan, Profifreiheit, Abstand OL										X								 LST		8.4.2 Signalaufstellung

				Ausrichten der Optiken		Ril 892.9104		Dokumentation, schriftliche Bestätigung vom AN an Büw, Übergabe der Dokumentation an Abnahmeprüfer										X								 LST		8.4.2 Signalaufstellung

				Signalbrücken, Verankerung an Ingenieurbauwerken		Ril 804		Zustandsfeststellung, Überwachung siehe Konstr. Ing. Bau										X								 LST		8.4.2 Signalaufstellung

		8.4.3		Montage der Weichenausrüstung																						 LST		8.4.3 Weichenausrüstung

				Einbau der
Weichenausrüstung		Ril 89201		Prüfblatt gem. Ril 892												X						 LST		8.4.3 Weichenausrüstung

		8.4.4		Gleisfreimeldung																						 LST		8.4.4 Gleisfreimeldung

				Einmessen der Schaltmittel		Ril 89201		Dokumentation im Signallageplan												X						 LST		8.4.4 Gleisfreimeldung

				Einbau der
Anschlussgehäuse		Ril 89201		Prüfblatt gem. Ril 892												X						 LST		8.4.4 Gleisfreimeldung

				Montage der
Gleisschaltmittel		Ril 89201		Prüfblatt gem. Ril 892												X						 LST		8.4.4 Gleisfreimeldung

				Prüfung der
Funktionsfähigkeit		Ril 819		Abnahmeprotokoll, HdF Erklärung des AN an Büw												X						 LST		8.4.4 Gleisfreimeldung

		8.4.5		La-Signalisierung/ GÜ																						 LST		8.4.5 La-Signalisierung

				Montage/ Einmessen der Magnete		Ril 89201		Dokumentation in Lageplan												X						 LST		8.4.5 La-Signalisierung

				Aufstellen Lf-Signalisierung		Ril 819.0303		Dokumentation in Lageplan nur bei Abweichungen												X						 LST		8.4.5 La-Signalisierung

		8.4.6		Linienzugbeeinflussung - LZB -																						 LST		8.4.6 LZB

				LZB-Schränke montieren		Ril 89201		Prüfblatt gem. Ril 89201												X						 LST		8.4.6 LZB

				Kabelaufschaltung		Ril 89201		Prüfblatt gem. Ril 89201												X						 LST		8.4.6 LZB

				Einmessen und prüfen		Ril 89201		Prüfblatt gem. Ril 89201												X						 LST		8.4.6 LZB

		8.4.7		Bahnübergänge																						 LST		8.4.7 Bahnübergänge

				Schranke / Lichtzeichen ein		Ril 815		Dokumentation in Lageplan												X						 LST		8.4.7 Bahnübergänge

				Schalthaus einmessen		Ril 815		Dokumentation in Lageplan												X						 LST		8.4.7 Bahnübergänge

				Gleisschaltmittel einmessen		Ril 815		Dokumentation in Lageplan												X						 LST		8.4.7 Bahnübergänge

		8.4.8		Signalkabel																						 LST		8.4.8 Signalkabel

				Abnahmemeßblatt für Signalkabel		Ril 892.0322V51
(DS 892.03 22 51)		Abnahmemeßblatt für Signalkabel												X						 LST		8.4.8 Signalkabel

		8.5		Mittelspannungsschaltanlagen 50 Hz elektrotechnischer Teil																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5 Mittelspannungsanlagen

		HINWEIS 		EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING
EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.600, DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954, 																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5 Mittelspannungsanlagen

		8.5.1		Erdungsanlagen																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.1 Erdungsanlagen

				Ausführung der Erdungsleiter und - sammelschienen		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.1 Erdungsanlagen

				Fundamenterder		Ril 95401		Prüfung AN, Zustandsfeststellung durch EfK										X								 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.1 Erdungsanlagen

				Bahnerdung, Gleisanschlüsse		Ril 95401		Prüfung AN, Zustandsfeststellung durch EfK 
vor Verfüllung										X								 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.1 Erdungsanlagen

		8.5.2		Trafo																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.2 Trafo

				Aufbau und Einrichtung
Trafozelle		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.2 Trafo

		8.5.3		MS-Schaltanlage - allgemein-																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.3 MS-Schaltanlage

				Aufbau und Einrichtung MS- Schaltanlage		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.3 MS-Schaltanlage

		8.5.4		Kabelanlage																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.4 Kabelanlage

				MS-Kabel, fachgerechte Verlegung gemäß Kabelmerkblatt und Richtlinien		Ril 95401		Prüfung AN										X								 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.4 Kabelanlage

				Behandlung der MS- Kabelschirme entsprechend Vorgabe		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.4 Kabelanlage

				Hochspannungskabelprüfung		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.4 Kabelanlage

		8.5.5		NS-Anlage																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.5 NS-Anlage

				Aufbau und Einrichtung NS- Anlage		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.5 NS-Anlage

				Unterbrechungsfreie
Versorgung		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Elektrotechnik 50 Hz		8.5.5 NS-Anlage

		8.6		Elektrotechnische Tunnelausrüstung																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.6 Elektrotechnsiche Tunnelausrüstung

		HINWEIS 		EBA (VV BAU-STE), Ril 853, Ril 954, EBA-Anforderungen des
Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahn-tunneln, Technische Information Nr. 5 (10.02.98), DIN/VDE 0100T609																						Elektrotechnik 50 Hz		8.6 Elektrotechnsiche Tunnelausrüstung

		8.6.1		Außenanlagen																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.6.1 Außenanlagen

				Kabel (halogenfrei) Verlegung in Kabelzügen (F90-brandgeschützt) und an der Tunnelwand (Biegerahmen)		Ril 95401
Ril 819		Prüfung AN (Nachweis der Druck- und Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll, Überprüfung der Brandschottung);
Zustandsfeststellung; 
Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung										X								 Elektrotechnik 50 Hz		8.6.1 Außenanlagen

				Montage der Einbaukompetenten (Leuchten, NVG, Elektranten, Unterverteilungen)		Ril 95401
Ril 819		Prüfung AN (Nachweis der Druck- und Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll)												X						 Elektrotechnik 50 Hz		8.6.1 Außenanlagen

				Elektranten, Schutzmaßnahmen, Potentialausgleich		Ril 95401
Ril 819		Prüfung AN (Nachweis der Druck- und Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll)												X						 Elektrotechnik 50 Hz		8.6.1 Außenanlagen

		8.6.2		Messungen und Funktionsprüfungen																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.6.2 Messungen

				Sicherheitsbeleuchtung und
Elektranten		Ril 95401
Ril 819		Prüfung AN (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610)										X								 Elektrotechnik 50 Hz		8.6.2 Messungen

				Fernsteuerung, Meldungen, Befehle		Ril 95401
Ril 819		Prüfung AN (Messprotokoll und Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610)										X								 Elektrotechnik 50 Hz		8.6.2 Messungen

		8.7		Elektrische Beleuchtungsanlage (Gleisfeld)																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.7 elektr. Beleuchtungsanlage 

		HINWEIS 		EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING, EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.600, DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.7.1 elektr. Beleuchtungsanlage 

				Maste stellen, Montage Lichtpunkte, Anschluß Bahnerde im Rißbereich		Ril 95401		Prüfung (Herstellerzeugnis) Zustandsfeststellung										X								 Elektrotechnik 50 Hz		8.7.1 elektr. Beleuchtungsanlage 

		8.7.1		Messungen und Funktionsprüfungen																						 Elektrotechnik 50 Hz		8.7.1 Messungen

				Sicherheitsbeleuchtung und
Elektranten		Ril 95401		Prüfung (Messprotokoll und
Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610)										X								 Elektrotechnik 50 Hz		8.7.1 Messungen

				Fernsteuerung, Meldungen, Befehle		Ril 95401		Prüfung (Messprotokoll und
Prüfnachweise nach DIN/VDE 0100T610)										X								 Elektrotechnik 50 Hz		8.7.1 Messungen

		8.8		Weichenheizung 16,7 Hz																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8 Weichenheizung 16,7 Hz

		HINWEIS 		EBA (VV BAU-STE), DIN/ VDE 0100.600, 0101, 0105, 0185, Ril 954, Ril 99701, 02																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8 Weichenheizung 16,7 Hz

		8.8.1		Fertigbetonstation und Trafo																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.1 Fertigbetonstation

				Aufbau und Einrichtung Fertigbetonstation und Trafo		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.1 Fertigbetonstation

				Gründungssohle		ZTV-ING		Prüfung AN Zustandsfeststellung										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.1 Fertigbetonstation

				Oberleitungsanschluss mit Mastschalter und Antrieb		Ril 99701		Prüfung AN										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.1 Fertigbetonstation

		8.8.2		Trafo																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.2 Trafo

				Aufbau und Einrichten
Trafozelle		Ril 95401		Prüfung AN (Trafoprüfblatt)												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.2 Trafo

		8.8.3		Erdungsmaßnahmen																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.3 Erdung

				Anschluss an Bahnerde, Rückleiter, HES/HPAS		Ril 95401
Ril 99702		 Prüfung AN Zustandsfeststellung										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.3 Erdung

				NS Verteilung, Fertigbetonstation Schutzerdung		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.3 Erdung

		8.8.4		Außenanlagen																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.4 Außenanlagen

				Heizstäbe mit Anschlussleitung		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.4 Außenanlagen

				Schienenfühler, Referenzweiche		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.4 Außenanlagen

				Klimastation (Temperatur-, Schneefühler)		Ril 95401		Prüfung AN												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.4 Außenanlagen

		8.8.5		Messungen und Funktionstests																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.5 Messungen

				Erdungswiderstand, Schutzleiter, Potentialausgleich		Ril 95401		Prüfung AN (Messprotokoll für el. Energieanl. bis 1 kV, Prüfungsnachweis für el. Energieanl. bis 1 kV, dito über 1 kV)										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.5 Messungen

				Nachweis der Schutzmaßnahmen		Ril 95401		Prüfung AN (Messprotokoll für el. Energieanl. bis 1 kV, Prüfungsnachweis für el. Energieanl. bis 1 kV, dito über 1 kV)										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.5 Messungen

				Funktion, Steuerung		Ril 95401		Prüfung AN (Prüfprotokoll)												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.5 Messungen

				Funktion, Fernwirktechnik (BiT-Test)		Ril 95401		Prüfung AN (Prüfprotokoll) mit Betreiber										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.5 Messungen

		8.8.6		Abnahmeniederschriften																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.6 Abnahmeniederschriften

				Prüfungsnachweis für elektrische Energieanlagen bis 1000V		Ril 954.0102V01																				 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.6 Abnahmeniederschriften

				Messprotokoll für elektrische Energieanalgen bis 1000V		Ril 954.0102V02																				 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.6 Abnahmeniederschriften

				Mängelliste zum Prüfungsnachweis		Ril 954.0102V03																				 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.6 Abnahmeniederschriften

				Prüfungsnachweis für elektrische Energieanlagen über 1KV		954.0102V04																				 Oberleitung 16,7 Hz		8.8.6 Abnahmeniederschriften

		8.9		Schaltanlagen für Bahnstrom (Unterwerke, Schaltposten)																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.9 Schaltanlagen Bahnstrom

		8.9.1		15kV Kabelanlage																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.9.1 15 KV Kabelanlage 

				Verlegen der Kabel (bei Gewerk Oberleitung)		Ril 99701
Ril 955
Ebs- Zeichnungswerk		Prüfung AN Zustandsfeststellung
Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung.										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.9.1 15 KV Kabelanlage 

				Herstellen der
Endverschlüsse		Ril 99701
Ril 955 
EuK- Zeichn.		Prüfung AN												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.9.1 15 KV Kabelanlage 

				Hochspannungsprüfung der Kabel (bei Gewerk Oberleitung)		Ril 99701
Ril 955
Ebs- Zeichnungswerk		Prüfung AN (Prüfprotokoll je Kabel)												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.9.1 15 KV Kabelanlage 

		8.9.2		Erdung u. Potentialausgleich																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.9.2 Erdung Potenzialausgleich

				Maschenerder - Schweiß-, Pressverbindungen		Ril 955		Prüfung AN aller Schweiß- u. Pressverbindungen Zustandsfeststellung
vor Verfüllung										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.9.2 Erdung Potenzialausgleich

				Potentialausgleichsschiene (Sp) / Nullschienenschrank (Uw)		Ril 955		Prüfung AN												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.9.2 Erdung Potenzialausgleich

		8.10		Oberleitungsanlagen																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10 Oberleitungsanlagen

		8.10.1		Gründung und Stellen der Maste																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.1 Mastgründung

				Ankerschienen an / in konstr. Bauwerken (bauseits erstellt)		Ril 853, Ril 804,
Ril 99701,
Ril 99702		Zustandsfeststellung; 
Übernahme vom AN-BT je Bauwerk; 
Protokoll Innere Erdung										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.1 Mastgründung

				Fundamentgründung, incl. Baugrubenaussteifung
Stufen- und Blockfundament		Ril 99701
Zeichnungswerk Ebs		Zustandsfeststellung
Ril 997.0130V02 Gründung von Stufen- und Blockfundament
Ril 997.0130V01 Ramm und Vibrationsgründungen
für jeder Gründung										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.1 Mastgründung				Bodentragfähigkeit prüfen. Anschlüsse an bestehende Bauteile prüfen. Schutzeinrichtungen an Brücken etc. 

				Fundamentgründung - Innere Erdung Pfahlkopfgründung		Ril 99701
Zeichnungswerk Ebs		Zustandsfeststellung (Protokoll Innere Erdung je Fundament)										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.1 Mastgründung

				Maste stellen (Masttyp, - beschichtung, -qualität)		Ril 99701
Zeichnungswerk Ebs		Prüfung AN, Herstellerprüfzeugnisse												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.1 Mastgründung

		HINWEIS 		Verfüllung u. Verdichtung der Baugrube		bt. DIN
Ebs- Zeichnungswerk		Siehe Erdbau
Prüfung AN, Herstellerprüfzeugnisse												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.1 Mastgründung

		8.10.2		Montage OL Komponenten																X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.2 Montage OL-Komponenten 

				Montage Ausleger, Radspanner, Traversen, Schalter, Antriebe, Wandler		Ril 99701
Zeichnungswerk Ebs		Prüfung AN												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.2 Montage OL-Komponenten 

				Kettenwerksmontage (Tragseil, Fahrdraht, Hänger, Schalterleitung)		Ril 99701
Zeichnungswerk Ebs		Prüfung AN je Nachspannlänge												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.2 Montage OL-Komponenten 

				Verstärkungsleitungen, Speiseleitungen, Schalterquerleitung		Ril 99701
Zeichnungswerk Ebs		Prüfung AN (Soll-Ist-Abgleich gemäß genehmigten Ausführungsplänen; Quantität, Dimensionierung; normierte u. zugelassene Bauteile; korrekter Einbau, Montage)												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.2 Montage OL-Komponenten 

				Montage Streckentrenner, Streckentrennung, Weichenkettenwerke		Ril 99701
Zeichnungswerk Ebs		Prüfung AN Zustandsfeststellung										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.2 Montage OL-Komponenten 

		8.10.3		Speisekabel  15 kV																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.3 Speisekabel

				Kabelverlegung		Ebs-Zeichnungswerk
892.9122A01 Kabelmerkblatt		Prüfung AN Zustandsfeststellung
Bestätigung der ordnungsgemäßen Verlegung für Abnahmeprüfung.										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.3 Speisekabel

				Hochspannungsprüfung der
Kabel		Ril 99701		Prüfung AN (Prüfprotokoll je Kabel)												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.3 Speisekabel

		8.10.4		Erdungsmaßnahmen																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.4 Erdungsmaßnahmen

				Prüfung der inneren Erdung der Konstr. Bauwerke u. Feste Fahrbahn, Tunnel		Ril 853
Ril 804
Ril 99702		Zustandfeststellung je Bauteil
Protokoll Innere Erdung vor Verfüllung										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.4 Erdungsmaßnahmen

				Berührungsschutz (bauseits erstellt)		Ril 853
Ril 804
Ril 99702		Prüfung AN-Bau 												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.4 Erdungsmaßnahmen

				Beschilderung (Warn- u. Hinweisschilder)		Ril 99701		Prüfung AN												X						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.4 Erdungsmaßnahmen

				OLSP Funktionstest		Ril 99701		Prüfung AN (Prüfprotokoll)										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.4 Erdungsmaßnahmen

				Mastschalterfunktionstest		Ril 99701		Prüfung AN (Prüfprotokoll)										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.4 Erdungsmaßnahmen

				Dozler-Messfahrten  (stat. Höhen- u. Seitenlage)		Ril 99701		Prüfung AN (Messprotokoll, - aufzeichnung)										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.4 Erdungsmaßnahmen

				Einbau feste Erde im Kettenwerk		Ril 99701		Prüfung AN (Protokoll)										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.4 Erdungsmaßnahmen

				Techn. Funktionale Abnahme OLA		Ril 99701		 Prüfung AN (Prüfprotokoll) Zustandsfeststellung										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.4 Erdungsmaßnahmen

		8.10.5		Korrosionsschutz durchführen																						 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.5 Korrosionsschutz

				Korrosionsschutz durchführen		Ril 997.9107
EN ISO 12944												X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.5 Korrosionsschutz

				Beschichtungsmaterial		Ril 997.9107 
Punkt 6		Stichprobenartige Überprüfung Lieferung auf Übereinstimmung mit erforderlichem Material und dem technischen Regelwerk										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.5 Korrosionsschutz

				Kontrollflächen		Ril 997.9107                EN ISO 12944		mind. 3% aller Masten - gleichmäßig über den Leitungsabschnitt verteilt - 
Bis in eine Höhe von 3m über Fundamentoberkante										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.5 Korrosionsschutz

				Korrosionsschutz neuer Masten 
Sollschichtdicke		Ril 997.9107		Anzahl der Messungen nach Ril 997.9107 Tabelle 1
Bauteil                                                     Anzahl
I-Trager Fl-Maste                              
Mehrgleisausleger                                      10

II-Träger, Winkelmaste                               
Containerabspannmaste                           20

Hängesäulen, Traversen                              5
  
Kleinteile                                   10% der Teile										X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.5 Korrosionsschutz

		8.10.6		Abnahmeniederschriften														X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.6 Abnahmeniederschriften

				Prüfprotokoll für Korrsosionsschutz		Ril 997.9107V01 bis
Ril 997.9107V05												X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.6 Abnahmeniederschriften

				Aufschreibungen Rammgründungen		Ril 997.0130V01												X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.6 Abnahmeniederschriften

				Aufschreibungen Stufen- und Blockfundamente		Ril 997.0130V02												X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.6 Abnahmeniederschriften

				Abnahmeniederschrift OLA/ Rückstromführung/ Bahnerdung		Ril 997.0130V03												X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.6 Abnahmeniederschriften

				Abnahmeprotokoll Fahrleitungsabnahme für S- Bahn Berlin		Ril 464.0101.V02												X								 Oberleitung 16,7 Hz		8.10.6 Abnahmeniederschriften



















		Nr.		Leistung  / Art der Prüfung		Vorschrift		Überwachung/Prüfung/ 
Zustandsfeststellungen/
Erläuterungen		Vorgaben durch den AN-BAU						Zustandsfeststellungen Bauüberwachung										Fachgebiete		Untergruppe		Projektrelevante Fachgebiete		Bemerkungen		Zustandsfestellung Vermessung

										Gesamtmenge		Anzahl Eigenüber- wachungsprüfung AN		Zeitraum		Haltepunkt				Kontrollpunkt				Menge

																Fall 1
eigene Prüfung AG / BÜ  / Güteprüfdienst		Fall 2
Notwendige Beteiligung der BÜ		Fall 3
Zusätzliche Qualitäts-sicherung 		Grundlage der Kontroll-prüfungen für den AG		Anzahl Zustands-feststellungen
BÜ		Fachgebiete								Vermessung / Kontrollprüfungen durch
FD-Verm. (AG)		Vermessung / Kontrollprüfungen durch 
BÜ-Verm.		Vermessung / Eigenkontrolle durch
AN Bau
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VERMESSUNG Prüfungen in den Tunneln

		9.1		Los A: System REDA 2000
BA A1 Zuführung von Bhf Feuerbach; 4-2 Tunnel mit 4Gleisen der Strecken 4715 und 4813
BA A2 Zuführung von Bhf Bad Canndatt; 2 Tunnel Strecke 4715																						Tunnelbau

				Vermessungstechnische Beratung		• Ril 809 
• Ril 820 
• Ril 824 
• Ril 836
• Ril 883 
DIN18708, DIN 18709, DIN 18710, DIN 18723, DIN 18724, DIN 18202, DIN 4107
		Die vermessungstechnische Bauherrenvertretung wird zur komplexen Koordinierung und Steuerung aller bei der Realisierung von S21-Los A zu erfüllenden Vermessungsaufgaben mit dem Fachdienst Vermessung (DB) installiert. Der Fachdienst begleitet zusammen mit der (BOL) Vermessung, vermessungsorientiert die gesamte Baumaßnahme, von der Bereitstellung der für die Baudurchführung erforderlichen vermessungstechnischen Grundlagen über eine zielgerichtete und übergeordnete Kontroll- und Überwachungstätigkeit gegenüber den Bau-/Ausrüstungsunternehmen (AN-Bau) bis zur Erfassung und Dokumentierung des durch die Baumaßnahme entstandenen neuen baulichen Zustandes in den Systemen der Bahn (DBGIS/AVANI).
Der Auftraggeber wird dabei allgemein vermessungstechnisch im Zuge der Umsetzung des Vorhabens durch den FD Vermessung (FD Verm.) beraten.
Beginnend mit der Ausschreibungsphase wirkt der FD Verm. bei der Weichenstellung für einen richtlinienkonformen und in alle Vermessungsbelange mit, um beispielsweise Mehrkosten- und Behinderungsanzeigen vorzubeugen.
Der FD-Verm. und die BÜ-Verm. beteiligen sich an den Planungs- und Baubesprechungen. Regelmäßig werden durch die BÜ-Verm. Besprechungen mit dem vermessungstechnischen Fachpersonal sowohl der Bauausführenden als auch mit den betroffenen Fachabteilungen durchgeführt. Der FD-Verm und die BOL-Verm. ist hier zu beteiligen. Dabei werden offene bzw. anstehende Vermessungsaufgaben besprochen.
Der FD-Verm. hat vermessungstechnisch bedingte Mehrkosten-, Behinderungs-, Bedenken und Mängelanzeigen der ausführenden Unternehmen dem Grunde nach und im Sinne des AG zu bewerten und nach Möglichkeit abzuwehren. Die nötige Zuarbeit ist hierbei von der BÜ-Verm. zu erbringen. Es werden zudem vermessungstechnisch bedingte Nachträge dem Grund nach geprüft und hinsichtlich Inhalt und  Nachtragssumme in einer Stellungnahme bewertet. Der FD-Verm. ist zur Teilnahme an Nachtragsverhandlungen zur Abwehr ungerechtfertigter Forderungen zu beteiligen.
Im Zuge der Realisierung finden vor Ort im Rahmen von Überprüfungsintervallen der BOL-Verm. abgestimmte Begehungen statt.
Der FD-Verm. stellt der BOL und dem Abschnitt die aktuellen und aufeinander abgestimmten vermessungstechnischen Unterlagen bereit. Die BOL-Verm. stellt sicher, dass die Planer, beauftragte Baufirma und die BÜ-Verm. mit den aktuellen Unterlagen arbeiten. Dies bedingt die ständige Vorhaltung aller vermessungstechnischer Unterlagen durch den FD-Verm. in digitaler Form. Das betrifft in erster Linie die Vorhaltung des aktuellen Festpunktfeldes und der aktuellen Trassierung.
Der FD Verm. legt die Schnittstellen und die Datenstrukturen für die von Dritten (AN-Bau, ÖbVI etc.) zu übernehmenden Daten fest und organisiert die Zusammenarbeit mit diesen Bereichen.
Der FD-Verm. bekommt Zugriff auf die Planmanagementsysteme EPLASS Korrespondenz und EPLASS Professional. Eingestellte Pläne und Unterlagen können eingesehen und runtergeladen werden. Stellungnahmen des FD-Verm. kann in EPLASS eingespielt werden. Projektbezogene Vermessungsdaten werden durch die BOL-Verm. und BÜ-Verm. im Datenpool über den SharePoint PSU.TSe.BUE_VERM_BTO - S21_LosA abgelegt. Das sind insbesondere alle Daten des Gleisgeometrischen Projektes, Daten der Festpunktfelder, sowie Besprechungsprotokolle, Stellungnahmen, Prüfberichte, und sonstige bearbeitete Vorgänge. Die Daten werden ständig auf dem aktuellen Stand gehalten. 
Der FD-Verm. steht den Projektbeteiligten für projektbezogene vermessungstechnische Fragestellungen zur Verfügung. Nach gesonderter Beauftragung und Zustimmung durch den AG werden auch „Dritte“ bzw. Behörden in vermessungstechnische Fragen eingebunden.										X														Schnittstellen; Realisierung bis
 August 2021		X

				Dokumentation und Datenabgabe				Alle Protokolle mit Messergebnissen sind im digitalem Format (keine gescannten PDF) zusammen mit den Rohdaten der Messung (z.B. LOG-Datei) einzureichen: Die digitale Weiterverarbeitung ist ohne zusätzliche Formatierung oder Bearbeitung sicherzustellen.
Wenn nicht anders vorgegeben, haben die Nachweise zur Eigenkontrolle der jeweiligen Wochenleistung. spätestens bis zum Montag der Folgewoche der BÜ vorzuliegen. Die BÜ-Verm. hat die Ergebnisse ihrer Prüfung zu der Baubesprechung der jeweiligen Woche beizustellen.
Die Daten der AN- und BÜ-Verm. werden in dem unter 1 genannte SharePoint gespeichert. Dieser dient als Datenpool aller geodätischer Unterlagen und Messdaten die im Laufe der Baumaßnahme erstellt, gemessen oder für seine Arbeiten herangezogen werden.
Hierdurch wird gewährleistet, dass im Nachgang jeder Arbeitsgang nachvollziehbar und rekonstruierbar bleibt.																										X		X		X

				Erstellung des Geodätischen Projektes				Eine modulweise Beschreibung des Ablaufes der einzelnen Vermessungsschritte und eingesetzten Instrumente ist durch den AN-Bau zeitnah nach Auftragserteilung zu erstellen. Dieses ist mit dem FD-Verm. abzustimmen und final über den EPLASS-Prüflauf zur Genehmigung einzureichen. 										X																X		X		X

				Quittierte Übergabe des geodätischen Festpunktfeldes
(Lage-, und Höhenfestpunktfeld)				Die Bereitstellung der Unterlagen zum Festpunktfeld (PS0, PS1) erfolgt durch den FD-Verm., die Quittierte Übergabe an den AN-Bau erfolgt durch die BÜ-Vermessung.										X																		X

				Vorhaltung eines bauzeitlichen, projektbezogenes Festpunktfeldes, inhaltliche Prüfung und Koordinierung				Das durch den AN-Bau zu verdichtende Festpunktfeld (PS2, PS4, GVP) ist durch den FD-Verm. zu prüfen und freizugeben.
Die Vorhaltung erfolgt durch AN-Bau. Punktuelle Kontrollen werden im Fall zu großer Abweichungen oder Spannungen von der BÜ-Verm. nach Vorgabe des FD-Verm. ausgeführt.
Der AN-Bau hat das verdichtete Festpunktfeld (PS4/GVP) zweimal im Jahr, wenn möglich vor und nach der Frostperiode, ganzheitlich bis zur VOB-Abnahme zu überprüfen. 										X																X		X		X

				Grundlagennetz (PS0 PS1)		• Ril 883 		Das Referenznetz /Grundlagennetz wird im Status PS0 und PS1 durch den FD-Verm. vorgehalten. Veränderungen jeglicher Art sind dem FD-Verm. zu melden und mindestens einmal im Jahr durch den AN zu kontrollieren.
(Kontrolle durch FD-Verm. nach Erfordernis)										X																X		X		X

				Verdichtungsnetz (PS4)		• Ril 883 		Das Verdichtungsnetz wird durch den AN-Bau bestimmt und permanent kontrolliert, Veränderungen werden der BÜ-Verm. angezeigt und dem FD-Verm. weitergeleitet.
Die örtliche Überprüfung (stichprobenartig) erfolgt zusätzlich durch die BÜ-Vermessung.										X																X		X		X

				Wiederherstellung fehlender / defekter Festpunkte		• Ril 883 		Die Wiederherstellung, Neubestimmung oder Verlegung ist mit dem FD-Verm. vorher abzustimmen. Nach dem Bauvertrag hat die Wiederherstellung zerstörter Festpunkte durch den AN-BAU zu erfolgen. Bei Unterlassung wird die Wiederherstellung durch die BÜ-Verm. auf Kosten des AN-BAU ausgeführt. Genauigkeitsanforderung entsprechend der Ril 883.										X																		X		X

				Überprüfung und Sicherung des geodätischen Festpunktfeldes
(Sicherung der Vermarkung)		• Ril 883 		Die Überprüfung der Sicherung des übergebenen geodätischen Festpunktfeldes erfolgt stichprobenartig durch die BÜ-Verm. während der routinemäßigen Baustellenbegehungen, das Ergebnis wird mindestens einmal im Monat protokolliert. Bei nichtgesicherten Festpunkten wird dies dem AN-BAU angezeigt, um entsprechende Sicherungsmaßnahmen in die Wege zu leiten.										X																		X		X

		9.1.1		Trassierung / GGP																														X

				Trassierung				Trassierungsentwürfe werden Fahrdynamisch und oberbautechnisch sowie gleisgeometrisch geprüft und genehmigt.
Die Vorhaltung erfolgt durch den FD-Vermessung. Die Übergabe an den AN-Bau wird über EPLASS quittiert.										X																X

		9.1.2		Planprüfung

				Planprüfung		Leistungsbild FD-Verm. für Planprüfung		Die geodätische Planprüfung erfolgt nach der Vorgabe des FD-Verm. (siehe Leistungsbeschreibung Bauüberwachung)
geprüft werden unter Anderem: die SOLL-Werte für die Flächenprüfung, Achskleinpunkte, Messkonzepte, etc. , die vom AN-Bau vorzulegen sind.										X																X		X		X

				Ausführungspläne / Absteckpläne				Kontrolle und Bestätigung von Achs- und Kleinpunktberechnungen durch die BÜ-Verm. und dem FD-Verm.										X																X		X

		9.1.3		FF-Erdbau; Freie Strecke

				Baufeldübernahme
(OK-FSS, Schächte, sichtbare Querungen)				Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm.
Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet.
AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme.
Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen.										X																				X

				FSS		• Ril 883 		gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				entfällt		entfällt

				HGT		• Ril 883 		gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				X		X

				BTS		• Ril 883 		gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				X		X

				Gleiskontrollen
(nach dem Verschweißen)		• Ril 883 		Richtlinienkonforme Gleiskontrolle  ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste										X																		X		X

				Mittenkernasphaltierung				Aufmaß der FSS und OK-Asphalt alle 50m zum Nachweis der Schichtendicke und vorgegebenen Gefälleangaben										X																		X		X

		9.1.4		Brücken (Schotterbau)

				Baufeldübernahme
(OK-Schutzbeton, Schotterbalken, AK-Brückenplatte, Längsnocken )				Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm.
Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet.
AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme.
Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen.										X																				X

				AGL (nach Bedarf)		• Ril 883 		gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				X		X

				BTS		• Ril 883 		gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				entfällt		entfällt

				Gleiskontrollen
(nach dem Verschweißen)		• Ril 883 		Richtlinienkonforme Gleiskontrolle  ( Ril. 883.2500 ; 883.3300 ; 883.3400 ; 883.3500 )										X																		X		X

		9.1.5		FF-Tunnel; REDA2000; LMFS

				Baufeldübernahme
(Tunnelsohle, Bankette, Innenschale)				Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm.
Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet.
AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme.
Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen.										X																				X

				Kontrolle AGL (Höhenlage)		• Ril 883 		gem.: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				X		X

				Kontrolle OK BTS		• Ril 883 		Richtlinienkonforme Flächenprüfung; Ril.883.4500 mit Nachweis der BTS-Stärke (Differenz OK-AGL zu OK-BTS) und der Querneigung (0,7%)										X																		X		X

				Gleiskontrollen
(nach dem Verschweißen)		• Ril 883 		Richtlinienkonforme Gleiskontrolle  ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste										X																		100%		X

				Kontrolle Befahrbarkeitsplatten
(Höhen- und Spaltmaßkontrollen)		Lastenheft der PSU		Hergestellte Oberkanten bzw. Differenzen zur SOK (Innenelemente) sind für jede Elementreihe mittig tabellarisch nachzuweisen.
Die Elementstöße sind in Höhe und Spaltmaß tabellarisch zu dokumentieren und der BÜ sowie dem AG vorzulegen.
Plausibilitätskontrolle durch örtliche Begehung der BÜ. (siehe Lastenheft der PSU)										X														Kontrolle durch BÜ-Oberbau						X

		9.1.6		Feinrichten, Gleiskontrolle und Gleiskorrektur

				Tägliche Übergabe Feinrichtprotokoll				Auswertung (PDF) und Rohdaten (z.B. Log-Datei)										X																		X		X

				Kontrolle feingerichtete Gleis vor der Betonage				Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben.
Freigaben erfolgen Vorort durch die BÜ-Oberbau.
Von der BÜ-Vermessung ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen und in die Auswertetabelle der Feinrichtprotokolle einzupflegen. Das Feingerichtete Gleis kann durch die BÜ stichprobenartig mittels Gleiswaage und / oder Gleismesswagen kontrolliert werden.
Kontrollauswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm.
Prozesskontrolle durch die BÜ-Vermessung anfänglich regelmäßig vor Betonagebeginn, später Stichproben (unangemeldet).										X																X		10-30 %		X

				Kontrolle Gleislage nach Betonage		• Ril 883 		Richtlinienkonforme stützpunktbezogene Gleiskontrolle.
Der AN hat 30 % seiner Tageseinbauleistung innerhalb von 48 Stunden nachzuweisen und der
BÜ vorzulegen. Der AG behält sich vor, Kontrollbereiche vorzugeben und ggf. selber Kontrollen zu messen.										X																				X

				Kontrolle Korrekturarbeiten
Korrekturarbeiten ggf. mehrfach !		• Ril 883 		1. Erstellung der Plattelliste durch AN.
2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Plattellisten mit Prüfbericht
3. Überprüfung und Korrektur durch FD-Verm., ggf. Optimierungsvorschlag
4. BÜ kontrolliert den Einbau
5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten
6. BÜ Kontrolle Plattelbereiche; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten)										X																X		X		X

		9.1.7		Vermessung Weichen

				Kontrolle HGT 		• Ril 883 		gem.: Ril 883. 4500; Flächenprüfung; I = 5m 										X																		100%		X

				Kontrolle Absteckung Weichenhauptpunkte				Kontrolle der abgesteckten Weichenhauptpunkte										X																		100%		X

				Kontrolle Schalung				Aussparungen sind durch die BÜ-Oberbau bei der Betonierfreigabe mit dem Zollstock zu kontrollieren.										X																				X

				Kontrolle Feinrichten				Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben.
Freigaben erfolgen durch die BÜ-Oberbau. Alle Weichenhauptpunkte sind im Feinrichtprotokoll auszuweisen.
Die Absteckungen der Weichenlage wird durch die BÜ-Verm. durch Kontrolle der Weichenhauptpunkte mit dem Gleiswinkel auf der SOK überprüft.
Nachweis Gleislage nach 883 durch AN-Bau. Datenübergabe vor Betonage, Lieferung der Auswertung und derer Rohdaten an BÜ-Verm., Auswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm.
Von der BÜ-Verm. ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen.										X																		X		X

				Weichenkontrolle nach Betonage		• Ril 883 		Kontrolle gem. Ril. 883 an jeder Stützstelle einschließlich Übergangsbereiche min. 24 Stützpunkten vor und hinter der Weiche mit Aufnahme 
des Haupt- und Nebenstrangs										X																		100%		X

				Kontrolle Korrekturarbeiten
Korrekturarbeiten ggf. mehrfach !		• Ril 883 		1. Erstellung Korrekturliste durch AN.
2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Korrekturliste mit Prüfbericht.
3. Überprüfung und Korrektur durch FD, ggf. Optimierungsvorschlag.
4. BÜ kontrolliert den Einbau.
5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten.
6. BÜ Kontrolle Korrekturliste; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten)										X																X		X		X

		9.1.8		Massefedersysteme

				Leichte Massefedersysteme (LMFS)		• Ril 883 		Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bankette kanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung. (Profilabstand I = 25m)										X																				X

				Schwere Massefedersystem (SMFS)		• Ril 883 		1. Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bahnkettkanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung.
2. Erstellung eines gesonderten Messkonzeptes für die Anhebung der Masseplatte.
3. Überprüfung auf Messmethode und Personalgestellung seitens der BÜ (Oberbau & Vermessung).
4. Freigabe durch den FD-Verm..
5. BÜ-Verm. und BÜ-Oberbau überwachen die Einhaltung des Messkonzeptes während der Hebung.
6. Kontrolle der Höhenlage während des Einbaus der Federelemente (keine Senkung)
7. Kontrolle der Endlage des SMFS durch AN und BÜ-Verm.										X																entfällt		entfällt		entfällt

		9.1.9		Fahrbahnübergangs-
Konstruktionen

				OLA-Erdbau- Freie Strecke																														entfällt		entfällt		entfällt

				Mastgründung / Mastfundamente
/ Mastkonsolen				Mastfundamente sind vor Montage der OLA-Masten in Lage und Höhe zu kontrollieren										X																entfällt		30%		100%

		9.1.10		OLA-Tunnel- Tröge

				Hängesäulen / Bohrpunkte / Ankerschienen				Hängesäulen mit nachträglich gesetzte Ankerschienen oder Bohrpunkten sind in Lage und Höhe aufzumessen und für die Bestandsdokumentation vorzuhalten.
Die Bohrpunktberechnung ist vor Beginn der arbeiten der BÜ vorzulegen.										X																				X

		9.1.11		Bahnstrom / 15 KV Leitung

				Standorte von Masten der Bahnstromleitung																														entfällt		entfällt		entfällt

				Unterwerke und Schaltposten				Stichprobenartig auf Anfrage der BÜ										X																		X

		9.1.12		Leit- und Sicherungstechnik (LST)

				Signalstandorte																																X

				Standorte der Gleisschaltmittel																																X

				Absteckung der ESTW-A Gebäude																														entfällt		entfällt		entfällt

		9.1.13		50 Hz / Kabelkanalanlage

				Kabelschächte / Kabelkanäle / Kabelquerungen				Nur Kabelkanäle werden alle 50 m kontrolliert / gemessen (Nachweis seitlicher Abstand / Lichtraum)										X																		X		X

				Tunnelausrüstung (Fluchtwegbeschilderung / Handlauf / Tunnelsicherheitsbeleuchtung)

		9.1.14		Telekommunikation (TK)

				Standorte von Fernsprech- und Telekommunikationseinrichtungen



		9.1.15		Bestandsdokumentation

				Vermessungstechnische Bestandsdokumentation		• Ril 883 		Die Erstellung DB-GIS/AVANI konformer vermessungstechnischer Bestandsunterlagen ist Leistung des AN-Bau. Der FD-Vermessung trägt gemeinsam mit der BOL-Verm. Sorge dafür, dass dieser Leistungsbestandteil umgesetzt wird. Der Nachweis der Aktualisierung des DB GIS-Datenbestandes mit Abschluss der Baumaßnahme wird in Form eines aktuellen Ivl / Ivmg-Planes erbracht.
Eine Plausibilitätskontrolle des DB GIS Datenbestandes der Grund- und Fachschalen findet nach einer umfangreichen DB GIS Aktualisierung mittels Leseauftrag durch die BÜ-Verm. statt. Die fertiggestellten und noch nicht aktualisierten Bereiche der Baumaßnahme werden ermittelt und der zuständige Projektingenieur informiert.
Die Sachdatenerfassung im DB GIS wird stichprobenartig durch FD-Vermessung kontrolliert. 
Der FD-Vermessung veranlasst die vermessungstechnische Bestandsdokumentation, wenn sie nicht durch den AN-Bau geschuldet wird.
(gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB)										X														falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert		X		X		X

				Überführung von SWU-Daten zu DB-REF		• Ril 883 		gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB										X														falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert		X		X		X

		9.2.		Los C: System PORR Platte
BA C1 Tunnel Obertürkheim Los C ; Strecke 4703
BA C2 Abzweig Untertürkheim Los C; Strecke 4703
BA C3 Fildertunnel Los C ; Strecke 4813; Strecke 4813

																						Tunnelbau

				Vermessungstechnische Beratung		• Ril 809 
• Ril 820 
• Ril 824 
• Ril 836
• Ril 883 
DIN18708, DIN 18709, DIN 18710, DIN 18723, DIN 18724, DIN 18202, DIN 4107
		Die vermessungstechnische Bauherrenvertretung wird zur komplexen Koordinierung und Steuerung aller bei der Realisierung von S21-Los C zu erfüllenden Vermessungsaufgaben mit dem Fachdienst Vermessung (FD-Verm.) installiert. Der FD-Verm. begleitet zusammen mit der Bauoberleitung(BOL) Vermessung, vermessungsorientiert die gesamte Baumaßnahme, von der Bereitstellung der für die Baudurchführung erforderlichen vermessungstechnischen Grundlagen über eine zielgerichtete und übergeordnete Kontroll- und Überwachungstätigkeit gegenüber den Bau-/Ausrüstungsunternehmen (ANBau) bis zur Erfassung und Dokumentierung des durch die Baumaßnahme entstandenen neuen baulichen Zustandes in den Systemen der Bahn (DBGIS / AVANI und DB_REF).
Der Auftraggeber wird dabei allgemein vermessungstechnisch im Zuge der Umsetzung des Vorhabens durch den FD Verm. beraten.
Beginnend mit der Ausschreibungsphase wirkt der FD Verm. bei der Weichenstellung für einen richtlinienkonformen und in alle Vermessungsbelange mit, um beispielsweise Mehrkosten- und Behinderungsanzeigen vorzubeugen.
Der FD-Verm. und die BÜ-Verm. beteiligen sich an den Planungs- und Baubesprechungen. Regelmäßig werden durch die BÜ-Verm. Besprechungen mit dem vermessungstechnischen Fachpersonal sowohl der Bauausführenden als auch mit den betroffenen Fachabteilungen durchgeführt. Der FD-Verm. und die BOL-Verm. ist hier zu beteiligen. Dabei werden offene bzw. anstehende Vermessungsaufgaben besprochen.  
Der FD Verm. hat vermessungstechnisch bedingte Mehrkosten-, Behinderungs-, Bedenken und Mängelanzeigen der ausführenden Unternehmen dem Grunde nach und im Sinne des AG zu bewerten und nach Möglichkeit abzuwehren. Die nötige Faktensammlung aus Bauvertrag und Anzeige ist hierbei von der BÜ-Verm. zu erbringen. Sie hat zudem vermessungstechnisch bedingte Nachträge zu prüfen und hinsichtlich Inhalt und Nachtragssumme in einer Stellungnahme zu bewerten. Der FD-Verm. ist zur Teilnahme an Nachtragsverhandlungen zur Abwehr ungerechtfertigter Forderungen zu beteiligen.
Im Zuge der Realisierung finden vor Ort im Rahmen von Überprüfungsintervallen der BOL-Verm. abgestimmte Begehungen statt.
Der FD-Verm. stellt der BOL und dem Abschnitt die aktuellen und aufeinander abgestimmten vermessungstechnischen Unterlagen bereit. Die BOL-Verm. stellt sicher, dass die Planer, beauftragte Baufirma und die BÜ_Verm. mit den aktuellen Unterlagen arbeiten. Dies bedingt die ständige Vorhaltung aller vermessungstechnischer Unterlagen durch den FD-Verm. in digitaler Form. Das betrifft in erster Linie die Vorhaltung des aktuellen Festpunktfeldes und der aktuellen Trassierung.
Der FD Verm. legt die Schnittstellen und die Datenstrukturen für die von Dritten (ANBau, ÖbVI etc.) zu übernehmenden Daten fest und organisiert die Zusammenarbeit mit diesen Bereichen.
Der FD-Verm. bekommt Zugriff auf die Planmanagementsysteme EPLASS Korrespondenz und EPLASS Professional. Eingestellte Pläne und Unterlagen können eingesehen und runtergeladen werden. Stellungnahmen des FD-Verm. kann in EPLASS eingespielt werden. Projektbezogene Vermessungsdaten werden durch die BOL-Verm. und BÜ-Verm. im Datenpool über den SharePoint PSU.TSe.BUE_VERM_BTO - S21_LosC abgelegt. Das sind insbesondere alle Daten des Gleisgeometrischen Projektes, Daten der Festpunktfelder, sowie Besprechungsprotokolle, Stellungnahmen, Prüfberichte, und sonstige bearbeitete Vorgänge. Die Daten werden ständig auf dem aktuellen Stand gehalten. 
Der FD-Verm. steht den Projektbeteiligten für projektbezogene vermessungstechnische Fragestellungen zur Verfügung. Nach gesonderter Beauftragung und Zustimmung durch den AG werden auch „Dritte“ bzw. Behörden in vermessungstechnische Fragen eingebunden.										X														Schnittstellen; Realisierung bis ???.????		X

				Dokumentation und Datenabgabe				Alle Protokolle mit Messergebnissen sind im digitalem Format (keine gescannten PDF) zusammen mit den Rohdaten der Messung (z.B. LOG-Datei) einzureichen: Die digitale Weiterverarbeitung ist ohne zusätzliche Formatierung oder Bearbeitung sicherzustellen.
Wenn nicht anders vorgegeben, haben die Nachweise zur Eigenkontrolle der jeweiligen Wochenleistung. spätestens bis zum Montag der Folgewoche der BÜ vorzuliegen. Die BÜ-Verm. hat die Ergebnisse ihrer Prüfung zu der Baubesprechung der jeweiligen Woche beizustellen.
Die Daten der AN- und BÜ-Verm. werden in dem unter 1 genannte SharePoint gespeichert. Dieser dient als Datenpool aller geodätischer Unterlagen und Messdaten die im Laufe der Baumaßnahme erstellt, gemessen oder für seine Arbeiten herangezogen werden.
Hierdurch wird gewährleistet, dass im Nachgang jeder Arbeitsgang nachvollziehbar und rekonstruierbar bleibt.																										X		X		X

				Erstellung des Geodätischen Projektes				Eine modulweise Beschreibung des Ablaufes der einzelnen Vermessungsschritte und eingesetzten Instrumente ist durch den AN-Bau zeitnah nach Auftragserteilung zu erstellen.  Dieses ist mit dem FD-Vermessung abzustimmen und final über den EPLASS-Prüflauf zur Genehmigung einzureichen. 										X																X		X		X

				Quittierte Übergabe des geodätischen Festpunktfeldes
(Lage-, und Höhenfestpunktfeld)				Die Bereitstellung der Unterlagen zum Festpunktfeld (PS0, PS1) erfolgt durch den FD-Vermessung.  Die Quittierte Übergabe an den AN-Bau erfolgt durch die BÜ Vermessung.										X																		X

				Vorhaltung eines bauzeitlichen, projektbezogenes Festpunktfeldes, inhaltliche Prüfung und Koordinierung				Das durch den AN-Bau zu verdichtende Festpunktfeld (PS2, PS4, GVP) ist durch den FD-Verm. zu prüfen und freizugeben.
Die Vorhaltung erfolgt durch AN-Bau
Punktuelle Kontrollen werden im Fall zu großer Abweichungen oder Spannungen von der Vermessungs-BÜ nach Vorgabe des FD-Vermessung ausgeführt.
Der AN-Bau hat das verdichtete Festpunktfeld (PS4/GVP) zweimal im Jahr, wenn möglich vor und nach der Frostperriode, ganzheitlich bis zur VOB-Abnahme zu überprüfen. 										X																X		X		X

				Grundlagennetz (PS0 PS1)		• Ril 883 		Das Referenznetz /Grundlagennetz wird im Status PS0 und PS1 durch den FD Verm. vorgehalten. Veränderungen jeglicher Art sind dem FD Verm. zu melden und mindestens einmal im Jahr durch den AN zu kontrollieren.
(Kontrolle durch FD Vermessung nach Erfordernis ) 										X																X		X		X

				Verdichtungsnetz (PS4)		• Ril 883 		Das Verdichtungsnetz wird durch den AN-Bau bestimmt und permanent kontrolliert, Veränderungen werden der BÜ angezeigt und dem FD Verm. weitergeleitet.
Die örtliche Überprüfung (stichprobenatig) erfolgt zusätzlich durch die BÜ-Vermessung.										X																X		X		X

				Wiederherstellung fehlender / defekter Festpunkte		• Ril 883 		Die Wiederherstellung, Neubestimmung oder Verlegung ist mit dem FD Verm. vorher abzustimmen. Nach dem Bauvertrag hat die Wiederherstellung zerstörter Festpunkte i.d.R. durch den AN-BAU zu erfolgen. Bei Unterlassung wird die Wiederherstellung durch die BÜ auf Kosten des AN BAU ausgeführt. Genauigkeitsanforderung entsprechend Ril 883.										X																		X		X

				Überprüfung und Sicherung des geodätischen Festpunktfeldes
(Sicherung der Vermarkung)		• Ril 883 		Die Überprüfung der Sicherung des übergebenen geodätischen Festpunktfeldes erfolgt stichprobenartig durch die BÜ-Vermessung während der routinemäßigen Baustellenbegehungen, Das Ergebnis wird mindestens einaml im Monat protokolliert. Bei nichtgesicherten Festpunkten wird dies dem AN-BAU angezeigt, um entsprechende Sicherungsmaßnahmen in die Wege zu leiten.										X																		X		X

		9.2.1		Trassierung / GGP																														X

				Trassierung				Trassierungsentwürfe werden Fahrdynamisch und oberbautechnisch sowie gleisgeometrisch geprüft und genehmigt.
Die Vorhaltung erfolgt durch den FD-Vermessung. Die Übergabe an den AN-Bau wird über EPLASS quittiert.										X																X

		9.2.2		Planprüfung

				Planprüfung		Leistungsbild FD-Verm. für Planprüfung		Die geodätische Planprüfung erfolgt nach Vorgabe des FD-Vermessung. (siehe Leistungsbeschreibung Bauüberwachung)
geprüft werden unteranderem: die SOLL-Werte für die Flächenprüfung, Achskleinpunkte, Messkonzepte, etc , die vom AN-Bau vorzulegen sind.										X																X		X		X

				Ausführungspläne / Absteckpläne				Kontrolle und Bestätigung von Achs-und Kleinpunktberechnungen durch FD-Vermessung und der BÜ										X																X		X

		9.2.3		FF-Erdbau; Freie Strecke
																												entfällt !

				Baufeldübernahme
(OK-FSS, Schächte, sichtbare Querungen)				Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm.
Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet.
AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme.
Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen.										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt		entfällt		entfällt		entfällt

				FSS		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt		entfällt		entfällt		entfällt

				HGT		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt		entfällt		entfällt		entfällt

				BTS		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt		entfällt		entfällt		entfällt

				Gleiskontrollen
(nach dem Verschweißen)		• Ril 883 		Richtlinienkonforme Gleiskontrolle  ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste										X														entfällt !		entfällt		entfällt		entfällt

				Mittenkernasphaltierung				Aufmaß der FSS und OK-Asphalt alle 50m zum Nachweis der Schichtendicke										X														entfällt !		entfällt		entfällt		entfällt

		9.2.4.		FF- Brücken

				Baufeldübernahme
(OK-Schutzbeton, Schotterbalken, AK-Brückenplatte, Längsnocken )				Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm.
Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet.
AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme.
Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen.										X																entfällt		entfällt		entfällt

				AGL		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt		entfällt		entfällt		entfällt

				BTS		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt		entfällt		entfällt		entfällt

				Gleiskontrollen
(nach dem Verschweißen)		• Ril 883 		Richtlinienkonforme Gleiskontrolle  ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste										X														entfällt !		entfällt		entfällt		entfällt

		9.2.5.		FF-Tunnel; PORR; GTP; LMFS

				Baufeldübernahme
(Tunnelsohle, Bankette, Innenschale)				Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm.
Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet.
AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme.
Der AG hält sich vor eigene Stichproben zu messen.										X														ggf. Tunnelscan				20%		X

				Kontrolle AGL (Höhenlage)		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 		18740		18740						X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				10-30%		X

				Übergabe Absteckung GTP				Dokumentation - Absteckung GTP; Prüfung		ca. 3600 GTP		ca. 3600 GTP						X		X																X		X

				Kontrolle GTP vor Unterguss		• Ril 883 		Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben.
Freigaben erfolgen Vorort durch die BÜ-Oberbau.
Die Absteckungen der GTP kann durch die BÜ stichprobenartig kontrolliert werden.
Methode muss an die Einbauvariante angepasst werden (Einsatz von Spezialmesslatten eventuell erforderlich!)
Variante A: Messung -Schienensicke
Variante B: Messung auf vorinstallierten Schienenbefestigungssystem
Variante C: Messung SOK 
Nachweis der Gleislage nach 883 durch den AN-Bau. Datenübergabe vor Einbringung Unterguss, Lieferung der Auswertung und derer Rohdaten an BÜ-Verm., Auswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm.. 
Prozesskontrolle durch BÜ-Verm. (anfänglich regelmäßig vor Unterguss, später nur noch Stichproben (unangemeldet). 
Von der BÜ-Verm. ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen 										X														Dieser Teil wird nach Bekanntgabe der Einbaumethode angepasst.		X		10-30 %		X

				Kontrolle Gleislage nach Unterguss		• Ril 883 		Richtlinienkonforme stützpunktbezogene Gleislagenkontrolle.
Der AN hat 30% seiner Tageseinbauleistung innerhalb von 48 Stunden nachzuweisen und der
BÜ vorzulegen. Der AG behält sich vor, Kontrollbereiche vorzugeben.										X																X		30%		X

				Kontrolle OK-GTP (Höhenlage)		• Ril 883 		Richtlinienkonforme Flächenprüfung; Ril.883.4500										X																		X		X

				Gleiskontrollen
(nach dem Verschweißen)		• Ril 883 		Kontrollvermessung gem Ril.883.4500 ( auch als Grundlage für Gleiskorrekturen )										X																		100%		X

				Kontrolle Korrekturarbeiten
Korrekturarbeiten ggf. mehrfach !		• Ril 883 		1. Erstellung Plattelliste durch AN.
2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Plattelisten mit Prüfbericht
3. Überprüfung und Korrektur durch FD-Verm., ggf. Optimierungsvorschlag
4. BÜ kontrolliert den Einbau
5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten
6. BÜ Kontrolle Plattelbereiche; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten)										X																X		X		X

				Kontrolle Befahrbarkeitsplatten
(Höhen- und Spaltmaßkontrollen)		Lastenheft der PSU		Hergestellte Oberkanten bzw. Differenzen zur SOK (Innenelemente) sind für jede Elementreihe mittig tabellarisch nachzuweisen.
Die Elementstöße sind in Höhe und Spaltmaß tabellarisch zu dokumentieren und der BÜ sowie dem AG vorzulegen.
Plausibilitätskontrolle durch örtliche Begehung der BÜ. (siehe Lastenheft der PSU)										X														Kontrolle durch BÜ-Oberbau						X

		9.2.6.		Vermessung Weichen				Weichen Bauart Rheda2000 Weichentragplatte

				Kontrolle HGT 		• Ril 883 		gem: Ril 883. 4500; Flächenprüfung; I = 5m 										X																		100%		X

				Kontrolle Absteckung Weichenhauptpunkte				Kontrolle der abgesteckten Weichenhauptpunkte										X																		100%		X

				Kontrolle Schalung				Ausparrungen sind dürch die BÜ-Oberbau bei der Betonierfreigabe mit dem Zollstock zu kontrollieren.										X																				X

				Kontrolle Feinrichten				Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben.
Freigaben erfolgen durch die BÜ-Oberbau. Alle Weichenhauptpunkte sind im Feinrichtprotokoll auszuweisen.
Die Absteckungen der Weichenlage wird durch die BÜ-Verm. durch Kontrolle der Weichenhauptpunkte mit dem Gleisswinkel auf der SOK überprüft.
Nachweis Gleislage nach 883 durch AN-Bau. Datenübergabe vor Betonage, Lieferung der Auswertung und derer Rohdaten an BÜ-Verm., Auswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm.
Von der BÜ-Verm. ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen.										X																		X		X

				Weichenkontrolle nach Betonage		• Ril 883 		Kontrolle gem. Ril. 883 an jeder Stützstelle einschließlich Übergangsbereiche min. 24 Stützpunkten vor und hinter der Weiche mit Aufnahme 
des Haupt- und Nebenstrangs										X																		100%		X

				Kontrolle Korrekturarbeiten
Korrekturarbeiten ggf. mehrfach !		• Ril 883 		1. Erstellung Korrekturliste durch AN.
2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Korrekturliste mit Prüfbericht.
3. Überprüfung und Korrektur durch FD, ggf. Optimierungsvorschlag.
4. BÜ kontrolliert den Einbau.
5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten.
6. BÜ Kontrolle Korrekturliste; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten)										X																X		X		X

		9.2.7.		Massefedersysteme

				Leichte Massefedersysteme (LMFS)		• Ril 883 		Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bahnkettkanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung. (Profilabstand I = 25m)										X																				X

				Schwere Massefedersystem (SMFS)		• Ril 883 		1. Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bahnkettkanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung.
2. Erstellung eines gesonderten Messkonzeptes für die Anhebung der Masseplatte.
3. Überprüfung auf Messmethode und Personalgestellung seitens der BÜ (Oberbau und Vermessung).
4. Freigabe durch den FD-Verm..
5. BÜ-Verm. und BÜ-Oberbau überwachen die Einhaltung des Messkonzeptes während der Hebung.
6. Kontrolle der Höhenlage während des Einbaus der Federelemente (keine Senkung)
7. Kontrolle der Endlage des SMFS durch AN und BÜ-Verm.										X																X		X		X

		9.2.7.		Fahrbahnübergangs-
Konstruktionen

				OLA-Erdbau- Freie Strecke																														entfällt		entfällt		entfällt

				Mastgründung / Mastfundamente
/ Mastkonsolen				Mastfundamente sind vor Montage der OLA-Masten in Lage und Höhe zu kontrollieren										X																entfällt		entfällt		entfällt

		9.2.8.		OLA-Tunnel- Tröge

				Hängesäulen / Bohrpunkte / Ankerschienen				Hängesäulen mit nachträglich gesetzte Ankkerschienen oder Bohrpunkten sind in Lage und Höhe aufzumessen und für die Bestandsdokumentation vorzuhalten.
Die Bohrpunktberechnung ist vor Beginn der arbeiten der BÜ vorzulegen.										X																		30%		X

		9.2.9.		Bahnstrom / 15 KV Leitung

				Standorte von Masten der Bahnstromleitung																														entfällt		entfällt		entfällt

				Unterwerke und Schaltposten				Stichprobenartig auf Anfrage der BÜ										X																		X

		9.2.10.		Leit- und Sicherungstechnik (LST)

				Signalstandorte																																X

				Standorte der Gleisschaltmittel																																X

				Absteckung der ESTW-A Gebäude																														entfällt		entfällt		entfällt

		9.2.11.		50 Hz / Kabelkanalanlage

				Kabelschächte / Kabelkanäle / Kabelquerungen				Kabelkanäle werden alle 50 m kontrolliert (Nachweis seitlicher Abstand und Höhe)
Kabelschächte sind Lage und Höhe zu kontrollieren										X																		X		X

				Tunnelausrüstung (Fluchtwegbeschilderung / Handlauf / Tunnelsicherheitsbeleuchtung)

		9.2.12.		Telekommunikation (TK)

				Standorte von Fernsprech- und Telekommunikationseinrichtungen



		9.2.13.		Bestandsdokumentation

				Vermessungstechnische Bestandsdokumentation		• Ril 883 		Die Erstellung DB-GIS/AVANI konformer vermessungstechnischer Bestandsunterlagen ist Leistung des AN-Bau. Der FD-Verm. trägt gemeinsam mit der BOL-Verm. Sorge dafür, dass dieser Leistungsbestandteil umgesetzt wird. Der Nachweis der Aktualisierung des DB-GIS-Datenbestandes mit Abschluss der Baumaßnahme wird in Form eines aktuellen Ivl / Ivmg-Planes erbracht.
Eine Plausibilitätskontrolle des DB-GIS Datenbestandes der Grund- und Fachschalen findet nach einer umfangreichen DB-GIS Aktualisierung mittels Leseauftrag durch die BÜ-Verm. statt. Die fertiggestellten und noch nicht aktualisierten Bereiche der Baumaßnahme werden ermittelt und der zuständige Projektingenieur informiert.
Die Sachdatenerfassung im DB GIS wird stichprobenartig durch den FD-Vermessung kontrolliert. 
Der FD-Vermessung veranlasst die vermessungstechnische Bestandsdokumentation, wenn sie nicht durch den AN-Bau geschuldet wird.
(gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB)										X														falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert		X		X		X

				Überführung von SWU-Daten zu DB-REF		• Ril 883 		gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB										X														falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert		X		X		X

		9.3.		Los D: System REDA 2000
BA D1 Filderebene;  Strecken 4813 (km10,0 - km15,3)
BA D2 Filderebene bis Wendlingen;  Strecke 4813 (km15,3 - km25,2)
BA D4 Fludhafentunnel;  Strecke 4705 (km0,0 - 3,0)
																						Tunnelbau

				Vermessungstechnische Beratung		• Ril 809 
• Ril 820 
• Ril 824 
• Ril 836
• Ril 883 
DIN18708, DIN 18709, DIN 18710, DIN 18723, DIN 18724, DIN 18202, DIN 4107
		Die vermessungstechnische Bauherrenvertretung wird zur komplexen Koordinierung und Steuerung aller bei der Realisierung von S21-Los A zu erfüllenden Vermessungsaufgaben mit dem Fachdienst Vermessung (DB) installiert. Der Fachdienst begleitet zusammen mit der (BOL) Vermessung, vermessungsorientiert die gesamte Baumaßnahme, von der Bereitstellung der für die Baudurchführung erforderlichen vermessungstechnischen Grundlagen über eine zielgerichtete und übergeordnete Kontroll- und Überwachungstätigkeit gegenüber den Bau-/Ausrüstungsunternehmen (ANBau) bis zur Erfassung und Dokumentierung des durch die Baumaßnahme entstandenen neuen baulichen Zustandes in den Systemen der Bahn (DBGIS/AVANI).
Der Auftraggeber wird dabei allgemein vermessungstechnisch im Zuge der Umsetzung des Vorhabens durch den FD Vermessung (FD Verm.) beraten.
Beginnend mit der Ausschreibungsphase wirkt der FD Verm. bei der Weichenstellung für einen richtlinienkonformen und in alle Vermessungsbelange mit, um beispielsweise Mehrkosten- und Behinderungsanzeigen vorzubeugen.
Der FD-Verm. und die BÜ-Verm. beteiligen sich an den Planungs- und Baubesprechungen. Regelmäßig werden durch die BÜ-Verm. Besprechungen mit dem vermessungstechnischen Fachpersonal sowohl der Bauausführenden als auch mit den betroffenen Fachabteilungen durchgeführt. Der FD-Verm und die BOL-Verm. ist hier zu beteiligen. Dabei werden offene bzw. anstehende Vermessungsaufgaben besprochen.
Der FD-Verm. hat vermessungstechnisch bedingte Mehrkosten-, Behinderungs-, Bedenken und Mängelanzeigen der ausführenden Unternehmen dem Grunde nach und im Sinne des AG zu bewerten und nach Möglichkeit abzuwehren. Die nötige Zuarbeit ist hierbei von der BÜ-Verm. zu erbringen. Es werden zudem vermessungstechnisch bedingte Nachträge dem Grund nach geprüft und hinsichtlich Inhalt und  Nachtragssumme in einer Stellungnahme bewertet. Der FD-Verm. ist zur Teilnahme an Nachtragsverhandlungen zur Abwehr ungerechtfertigter Forderungen zu beteiligen.
Im Zuge der Realisierung finden vor Ort im Rahmen von Überprüfungsintervallen der BOL-Verm. abgestimmte Begehungen statt.
Der FD-Verm. stellt der BOL und dem Abschnitt die aktuellen und aufeinander abgestimmten vermessungstechnischen Unterlagen bereit. Die BOL-Verm. stellt sicher, dass die Planer, beauftragte Baufirma und die BÜ_Verm. mit den aktuellen Unterlagen arbeiten. Dies bedingt die ständige Vorhaltung aller vermessungstechnischer Unterlagen durch den FD-Verm. in digitaler Form. Das betrifft in erster Linie die Vorhaltung des aktuellen Festpunktfeldes und der aktuellen Trassierung.
Der FD Verm. legt die Schnittstellen und die Datenstrukturen für die von Dritten (AN-Bau, ÖbVI etc.) zu übernehmenden Daten fest und organisiert die Zusammenarbeit mit diesen Bereichen.
Der FD-Verm. bekommt Zugriff auf die Planmanagementsysteme EPLASS Korrespondenz und EPLASS Professional. Eingestellte Pläne und Unterlagen können eingesehen und runtergeladen werden. Stellungnahmen des FD-Verm. kann in EPLASS eingespielt werden. Projektbezogene Vermessungsdaten werden durch die BOL-Verm. und BÜ-Verm. im Datenpool über den SharePoint PSU.TSe.BUE_VERM_BTO - S21_LosD abgelegt. Das sind insbesondere alle Daten des Gleisgeometrischen Projektes, Daten der Festpunktfelder, sowie Besprechungsprotokolle, Stellungnahmen, Prüfberichte, und sonstige bearbeitete Vorgänge. Die Daten werden ständig auf dem aktuellen Stand gehalten. 
Der FD-Verm. steht den Projektbeteiligten für projektbezogene vermessungstechnische Fragestellungen zur Verfügung. Nach gesonderter Beauftragung und Zustimmung durch den AG werden auch „Dritte“ bzw. Behörden in vermessungstechnische Fragen eingebunden.																								Schnittstellen; Realisierung bis
 August 2021		X

				Dokumentation und Datenabgabe				Alle Protokolle mit Messergebnissen sind im digitalem Format (keine gescannten PDF) zusammen mit den Rohdaten der Messung (z.B. LOG-Datei) einzureichen: Die digitale Weiterverarbeitung ist ohne zusätzliche Formatierung oder Bearbeitung sicherzustellen.
Wenn nicht anders vorgegeben, haben die Nachweise zur Eigenkontrolle der jeweiligen Wochenleistung. spätestens bis zum Montag der Folgewoche der BÜ vorzuliegen. Die BÜ-Verm. hat die Ergebnisse ihrer Prüfung zu der Baubesprechung der jeweiligen Woche beizustellen.
Die Daten der AN- und BÜ-Verm. werden in dem unter 1 genannte SharePoint gespeichert. Dieser dient als Datenpool aller geodätischer Unterlagen und Messdaten die im Laufe der Baumaßnahme erstellt, gemessen oder für seine Arbeiten herangezogen werden.
Hierdurch wird gewährleistet, dass im Nachgang jeder Arbeitsgang nachvollziehbar und rekonstruierbar bleibt.																										X		X		X

				Erstellung des Geodätischen Projektes				Eine modulweise Beschreibung des Ablaufes der einzelnen Vermessungsschritte und eingesetzten Instrumente ist durch den AN-Bau zeitnah nach Auftragserteilung zu erstellen. Dieses ist mit dem FD-Verm. abzustimmen und final über den EPLASS-Prüflauf zur Genehmigung einzureichen. 										X																X		X		X

				Quittierte Übergabe des geodätischen Festpunktfeldes
(Lage-, und Höhenfestpunktfeld)				Die Bereitstellung der Unterlagen zum Festpunktfeld (PS0, PS1) erfolgt durch den FD-Verm., die Quittierte Übergabe an den AN-Bau erfolgt durch die BÜ-Vermessung.										X																		X

				Vorhaltung eines bauzeitlichen, projektbezogenes Festpunktfeldes, inhaltliche Prüfung und Koordinierung				Das durch den AN-Bau zu verdichtende Festpunktfeld (PS2, PS4, GVP) ist durch den FD-Verm. zu prüfen und freizugeben.
Die Vorhaltung erfolgt durch AN-Bau. Punktuelle Kontrollen werden im Fall zu großer Abweichungen oder Spannungen von der BÜ-Verm. nach Vorgabe des FD-Verm. ausgeführt.
Der AN-Bau hat das verdichtete Festpunktfeld (PS4/GVP) zweimal im Jahr, wenn möglich vor und nach der Frostperriode, ganzheitlich bis zur VOB-Abnahme zu überprüfen. 										X																X		X		X

				Grundlagennetz (PS0 PS1)		• Ril 883 		Das Referenznetz /Grundlagennetz wird im Status PS0 und PS1 durch den FD-Verm. vorgehalten. Veränderungen jeglicher Art sind dem FD-Verm. zu melden und mindestens einmal im Jahr durch den AN zu kontrollieren.
(Kontrolle durch FD-Verm. nach Erfordernis)										X																X		X		X

				Verdichtungsnetz (PS4)		• Ril 883 		Das Verdichtungsnetz wird durch den AN-Bau bestimmt und permanent kontrolliert, Veränderungen werden der BÜ-Verm. angezeigt und dem FD-Verm. weitergeleitet.
Die örtliche Überprüfung (stichprobenatig) erfolgt zusätzlich durch die BÜ-Vermessung.										X																X		X		X

				Wiederherstellung fehlender / defekter Festpunkte		• Ril 883 		Die Wiederherstellung, Neubestimmung oder Verlegung ist mit dem FD-Verm. vorher abzustimmen. Nach dem Bauvertrag hat die Wiederherstellung zerstörter Festpunkte durch den AN-BAU zu erfolgen. Bei Unterlassung wird die Wiederherstellung durch die BÜ-Verm. auf Kosten des AN-BAU ausgeführt. Genauigkeitsanforderung entsprechend der Ril 883.										X																		X		X

				Überprüfung und Sicherung des geodätischen Festpunktfeldes
(Sicherung der Vermarkung)		• Ril 883 		Die Überprüfung der Sicherung des übergebenen geodätischen Festpunktfeldes erfolgt stichprobenartig durch die BÜ-Verm. während der routinemäßigen Baustellenbegehungen, das Ergebnis wird mindestens einaml im Monat protokolliert. Bei nichtgesicherten Festpunkten wird dies dem AN-BAU angezeigt, um entsprechende Sicherungsmaßnahmen in die Wege zu leiten.										X																		X		X

		9.3.1.		Trassierung / GGP

				Trassierung				Trassierungsentwürfe werden Fahrdynamisch und oberbautechnisch sowie gleisgeometrisch geprüft und genehmigt.
Die Vorhaltung erfolgt durch den FD-Vermessung. Die Übergabe an den AN-Bau wird über EPLASS quittiert.																										X

		9.3.2.		Planprüfung

				Planprüfung		Leistungsbild FD-Verm. für Planprüfung		Die geodätische Planprüfung erfolgt nach der Vorgabe des FD-Verm. (siehe Leistungsbeschreibung Bauüberwachung)
geprüft werden unter Anderem: die SOLL-Werte für die Flächenprüfung, Achskleinpunkte, Messkonzepte, etc , die vom AN-Bau vorzulegen sind.										X																X		X		X

				Ausführungspläne / Absteckpläne				Kontrolle und Bestätigung von Achs-und Kleinpunktberechnungen durch die BÜ-Verm. und dem FD-Verm.										X																X		X

		9.3.3.		FF-Erdbau; Freie Strecke

				Baufeldübernahme
(OK-FSS, Schächte, sichtbare Querungen)				Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm.
Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet.
AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme.
Der AG hält sich vor eigene Stichproben durch seine BÜ messen zu lassen.										X																				X

				FSS		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				X		X

				HGT		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				X		X

				BTS		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				X		X

				Gleiskontrollen
(nach dem Verschweißen)		• Ril 883 		Richtlinienkonforme Gleiskontrolle  ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste										X																		X		X

				Mittenkernasphaltierung				Aufmaß der FSS und OK-Asphalt alle 50m zum Nachweis der Schichtendicke und vorgegebenen Gefälleangaben										X																		X		X

		9.3.4.		FF- Brücken

				Baufeldübernahme
(OK-Schutzbeton, Schotterbalken, AK-Brückenplatte, Längsnocken )				Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm.
Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet.
AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme.
Der AG hält sich vor eigene Stichproben durch seine BÜ messen zu lassen.										X																				X

				AGL (nach Bedarf)		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				X		X

				BTS		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m 										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				X		X

				Gleiskontrollen
(nach dem Verschweißen)		• Ril 883 		Richtlinienkonforme Gleiskontrolle  ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste										X																		X		X

		9.3.5.		FF-Tunnel; REDA2000; LMFS

				Baufeldübernahme
(Tunnelsohle, Bankette, Innenschale)		• Ril 883 		Prüfung durch BÜ-Rohbau; SOLL-IST-Vergleich nach Vorlage FD-Ferm.
Übergabe der Daten durch BÜ-Rohbau an FD-Verm., der nach deren Prüfung diese an die BÜ-Verm. und dem AN-Bau via EPLASS weiter leitet.
AN-Bau kontrolliert nach eigenem ermessen in den ersten 3 Monaten nach Baufeldübernahme.
Der AG hält sich vor eigene Stichproben durch seine BÜ messen zu lassen.										X																				X

				Kontrolle AGL (Höhenlage)		• Ril 883 		gem: Ril 883.4500 ; Flächenprüfung; I = 5m										X														hierzu wird eine Regelwerksänderung durch den FD-Verm. angestrebt				X		X

				Kontrolle OK BTS		• Ril 883 		Richtlinienkonforme Flächenprüfung; Ril.883.4500 mit Nachweis der BTS-Stärke (Differenz OK-AGL zu OK-BTS) und der Querneigung (0,7%)										X																		X		X

				Gleiskontrollen
(nach dem Verschweißen)		• Ril 883 		Richtlinienkonforme Gleiskontrolle  ( Ril. 883.4500 ) als Grundlage für die Gleiskorrekturliste										X																		100%		X

				Kontrolle Befahrbarkeitsplatten
(Höhen- und Spaltmaßkontrollen)		Lastenheft der PSU		Hergestellte Oberkanten bzw. Differenzen zur SOK (Innenelemente) sind für jede Elementreihe mittig tabellarisch nachzuweisen.
Die Elementstöße sind in Höhe und Spaltmaß tabellarisch zu dokumentieren und der BÜ sowie dem AG vorzulegen.
Plausibilitätskontrolle durch örtliche Begehung der BÜ. (siehe Lastenheft der PSU)										X														Kontrolle durch BÜ-Oberbau						X

		9.3.6.		Feinrichten, Gleiskontrolle und Gleiskorrektur

				Tägliche Übergabe Feinrichtprotokoll				Auswertung (PDF) und Rohdaten (z.B. Log-Datei)										X																		X		X

				Kontrolle feingerichtete Gleis vor der Betonage				Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben.
Freigaben erfolgen Vorort durch die BÜ-Oberbau.
Von der BÜ-Vermessung ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen und in die Auswertetabelle der Feinrichtprotokolle einzupflegen. Das Feingerichtete Gleis kann durch die BÜ stichprobenartig mittels Gleiswaage und / oder Gleismesswagen kontrolliert werden.
Kontrollauswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm.
Prozesskontrolle durch die BÜ-Vermessung anfänglich regelmäßig vor Betonagebeginn, später Stichproben (unangemeldet).										X																X		10-30 %		X

				Kontrolle Gleislage nach Betonage		• Ril 883 		Richtlinienkonforme stützpunktbezogene Gleiskontrolle.
Der AN hat 30 % seiner Tageseinbauleistung innerhalb von 48 Stunden nachzuweisen und der
BÜ vorzulegen. Der AG behält sich vor, Kontrollbereiche vorzugeben und ggf. selber Kontrollen zu messen.										X																				X

				Kontrolle Korrekturarbeiten
Korrekturarbeiten ggf. mehrfach !		• Ril 883 		1. Erstellung der Plattelliste durch AN.
2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Plattelisten mit Prüfbericht
3. Überprüfung und Korrektur durch FD-Verm., ggf. Optimierungsvorschlag
4. BÜ kontrolliert den Einbau
5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten
6. BÜ Kontrolle Plattelbereiche; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten)										X																X		X		X

		9.3.7.		Vermessung Weichen

				Kontrolle HGT 		• Ril 883 		gem: Ril 883. 4500; Flächenprüfung; I = 5m 										X																		100%		X

				Kontrolle Absteckung Weichenhauptpunkte				Kontrolle der abgesteckten Weichenhauptpunkte										X																		100%		X

				Kontrolle Schalung				Ausparrungen sind dürch die BÜ-Oberbau bei der Betonierfreigabe mit dem Zollstock zu kontrollieren.										X																				X

				Kontrolle Feinrichten				Das Feinrichtprotokoll und deren Rohmessdaten sind am selben Tag des Feinrichtens an die BÜ; BÜ-Verm. und BL zwecks Freigabe zu übergeben.
Freigaben erfolgen durch die BÜ-Oberbau. Alle Weichenhauptpunkte sind im Feinrichtprotokoll auszuweisen.
Die Absteckungen der Weichenlage wird durch die BÜ-Verm. durch Kontrolle der Weichenhauptpunkte mit dem Gleiswinkel auf der SOK überprüft.
Nachweis Gleislage nach 883 durch AN-Bau. Datenübergabe vor Betonage, Lieferung der Auswertung und derer Rohdaten an BÜ-Verm., Auswertung und Speicherung im SharePoint durch die BÜ-Verm.
Von der BÜ-Verm. ist das Feinrichtprotokoll vor der Betonage auf Plausibilität zu prüfen.										X																		X		X

				Weichenkontrolle nach Betonage		• Ril 883 		Kontrolle gem. Ril. 883 an jeder Stützstelle einschließlich Übergangsbereiche min. 24 Stützpunkten vor und hinter der Weiche mit Aufnahme 
des Haupt- und Nebenstrangs										X																		100%		X

				Kontrolle Korrekturarbeiten
Korrekturarbeiten ggf. mehrfach !		• Ril 883 		1. Erstellung Korrekturliste durch AN.
2. BÜ Kontrolle der vorgelegten Korrekturliste mit Prüfbericht.
3. Überprüfung und Korrektur durch FD, ggf. Optimierungsvorschlag.
4. BÜ kontrolliert den Einbau.
5. Neuaufnahme durch AN mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten.
6. BÜ Kontrolle Korrekturliste; Dokumentation der Abnahmevermessung (mit einer beidseitigen Überlappungslänge von min. 24 Stützpunkten)										X																X		X		X

		9.3.8.		Massefedersysteme

				Leichte Massefedersysteme (LMFS)		• Ril 883 		Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bahnkettkanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung. (Profilabstand I = 25m)										X																				X

				Schwere Massefedersystem (SMFS)		• Ril 883 		1. Zusätzliche Kontrolle der Tunnelsohle und der Bahnkettkanten (Lage, Höhe und Neigung) durch AN-Vermessung.
2. Erstellung eines gesonderten Messkonzeptes für die Anhebung der Masseplatte.
3. Überprüfung auf Messmethode und Personalgestellung seitens der BÜ (Oberbau & Vermessung).
4. Freigabe durch den FD-Verm..
5. BÜ-Verm. und BÜ-Oberbau überwachen die Einhaltung des Messkonzeptes während der Hebung.
6. Kontrolle der Höhenlage während des Einbaus der Federelemente (keine Senkung)
7. Kontrolle der Endlage des SMFS durch AN und BÜ-Verm.										X																entfällt		entfällt		entfällt

		9.3.9.		Fahrbahnübergangs-
Konstruktionen

				OLA-Erdbau- Freie Strecke																														entfällt		entfällt		entfällt

				Mastgründung / Mastfundamente
/ Mastkonsolen				Mastfundamente sind vor Montage der OLA-Masten in Lage und Höhe zu kontrollieren										X																entfällt		30%		100%

		9.3.10.		OLA-Tunnel- Tröge

				Hängesäulen / Bohrpunkte / Ankerschienen				Hängesäulen mit nachträglich gesetzte Ankkerschienen oder Bohrpunkten sind in Lage und Höhe aufzumessen und für die Bestandsdokumentation vorzuhalten.
Die Bohrpunktberechnung ist vor Beginn der arbeiten der BÜ vorzulegen.										X																				X

		9.3.11.		Bahnstrom / 15 KV Leitung

				Standorte von Masten der Bahnstromleitung																														entfällt		entfällt		entfällt

				Unterwerke und Schaltposten				Stichprobenartig auf Anfrage der BÜ										X																		X

		9.3.12.		Leit- und Sicherungstechnik (LST)

				Signalstandorte																																X

				Standorte der Gleisschaltmittel																																X

				Absteckung der ESTW-A Gebäude																														entfällt		entfällt		entfällt

		9.3.13.		50 Hz / Kabelkanalanlage

				Kabelschächte / Kabelkanäle / Kabelquerungen				Nur Kabelkanäle werden alle 50 m kontrolliert / gemessen (Nachweis seitlicher Abstand / Lichtraum)										X																		X		X

				Tunnelausrüstung (Fluchtwegbeschilderung / Handlauf / Tunnelsicherheitsbeleuchtung)

		9.3.14.		Telekommunikation (TK)

				Standorte von Fernsprech- und Telekommunikationseinrichtungen



		9.3.15.		Bestandsdokumentation

				Vermessungstechnische Bestandsdokumentation				Die Erstellung DB-GIS/AVANI konformer vermessungstechnischer Bestandsunterlagen ist Leistung des AN-Bau. Der FD-Vermessung trägt gemeinsam mit der BOL-Verm. Sorge dafür, dass dieser Leistungsbestandteil umgesetzt wird. Der Nachweis der Aktualisierung des DB GIS-Datenbestandes mit Abschluss der Baumaßnahme wird in Form eines aktuellen Ivl / Ivmg-Planes erbracht.
Eine Plausibilitätskontrolle des DB GIS Datenbestandes der Grund- und Fachschalen findet nach einer umfangreichen DB GIS Aktualisierung mittels Leseauftrag durch die BÜ-Verm. statt. Die fertiggestellten und noch nicht aktualisierten Bereiche der Baumaßnahme werden ermittelt und der zuständige Projektingenieur informiert.
Die Sachdatenerfassung im DB GIS wird stichprobenartig durch FD-Vermessung kontrolliert. 
Der FD-Vermessung veranlasst die vermessungstechnische Bestandsdokumentation, wenn sie nicht durch den AN-Bau geschuldet wird.
(gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB)										X														falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert		X		X		X

				Überführung von SWU-Daten zu DB-REF				gemäß Arbeitsanweisung DB PSU-PA12-AA und PSU-PA12-PB										X														falls erforderlich, werden durch FD-Verm. Zwischenstände kontrolliert		X		X		X
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Abnahmeniederschriften 2021

		Übersicht über Abnahmeniederschriften aus dem DB - Vorschriftenwerk 

		Richtlinie		Thema				Bezeichnung

		RIL 464.0101V02		S- Bahn Berlin				Abnahme Fahrleitungsanlage

		RIL 804.4110V01		Hilfsbrücken				Erklärung über den Zustand der Hilfsbrücke

		RIL 804.4110V02		Hilfsbrücke				Erklärung über die Feststellung der Verkehrssicherheit nach ihrem Einbau vor deren Nutzung

		RIL 804.4120V01		Schwellenersatzträgerverfahren				Abnahmevordruck für Schwellenersatzträgerverfahren (SETV)

		RIL 804.6101A04		Abdichtung				Abnahme von Abdichtungsarbeiten

		RIL 813.0502V01		Beleuchtung				Protokoll der Beleuchtungsmessungen

		RIL 820.0130V01		Oberbau				Oberbautechnische Freigabe nach Gleisverdrückung

		RIL 820.0120V02		Oberbau				Oberbautechnische Freigabe bei Heraufsetzung der örtl. zul. Geschwindigkeit / Radsatzlast

		RIL 820.0120V03		Oberbau				Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerke

		RIL 820.2040 V01 -bis- V13		Oberbau Schienenauszug				Protokoll über den Einbau und die Einstellung nach 
Ril 820.2040 Schienenauszug

		RIL 824.5010V01		Oberbau Schienenauszug				Niederschrift über die Wiederherstellung des alten 
Spannungszustandes in Gleisen und Weichen

		RIL 824.5010V02		Schweißarbeiten (alter Zustand)				Niederschrift über den Spannungsausgleich lückenloser Gleise

		RIL 824.5010V03		Schweißarbeiten (LL- Gleise)				Niederschrift über den Spannungsausgleich in Weichen 
und deren Anschlüsse

		RIL 824.5010V06		Schweißarbeiten (Weichen/ Anschlüsse)				Niederschrift über den Spannungsausgleich in Weichen 
und deren Anschlüsse

		RIL 824.5050V01		Schweißarbeiten (Weichen/ Anschlüsse)				Dokumentation Verspannung Schienenbefestigung

		RIL 824.8120V01		Oberbauarbeiten				Dokumentation des Soll-Ist-Zustandes der Weiche und der Qualität des Einbaus 

		RIL 824.8120A05		Oberbauarbeiten				Checkliste der Abnahmeunterlagen (Weichen)

		RIL 824.8210V01		Oberbau				Abnahmenmessungen für Schweißungen im Gleis

		RIL 824.8210V02		Oberbau				Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen EW

		RIL 824.8210V03		Oberbau				Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen Krz

		RIL 824.8210V04		Oberbau				Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen außenl. Zg

		RIL 824.8210V05		Oberbau				Abnahme von Verbindungsschweißen in Weichen DKW

		RIL 892.9122V01		Oberbau				Empfangsbescheinigung/ Verpflichtungserklärung

		RIL 892.0322V51		Kabelmerkblatt				Abnahmemeßblatt für Signalkabel

		RIL 954.0102V01		Signalkabel				Prüfungsnachweis für elektrische Energieanlagen bis 1000V

		RIL 954.0102V02		Energieanlagen bis 1000V				Messprotokoll

		RIL 954.0102V03		Energieanlagen bis 1000V				Mängelliste zum Prüfungsnachweis

		RIL 954.0102V04		Energieanlagen bis 1000V				Prüfungsnachweis über 1KV

		RIL 997.0130V01		Oberleitung				Aufschreibungen Pfahlgründung

		RIL 997.0130V02		Oberleitung				Aufschreibungen Gründung von Stufen- und Blockfundamente

		RIL 997.0130V03		Oberleitung				Abnahmeniederschrift über die Baumaßnahme an der 
Oberleitungsanlage/ Rückstromführung/ Bahnerden

		RIL 997.9107A01		Oberleitung				Kontrollflächen-Protokoll für Korrosionsschutz- Beschichtungen

		RIL 997.9107A02		Korrosionsschutz- Beschichtungen				Prüfprotokoll für Korrosionsschutz - Deckblatt

		RIL 997.9107A03		Korrosionsschutz- Deckblatt				Prüfprotokoll für Korrosionsschutz - Schichtdicken-Protokoll

		DIN EN 1536		Herstellen von Bohrpfählen				C. 1: mit verrohrter oder ungeschützter Bohrung - Grunddaten

		DIN EN 1536		Herstellen von Bohrpfählen				C. 2: mit verrohrter oder ungeschützter Bohrung - Einzeldaten

		DIN EN 1536		Herstellen von Bohrpfählen				C 3: mit stützender Fflüssigkeiten - Grunddaten

		DIN EN 1536		Herstellen von Bohrpfählen				C 4: mit stützender Fflüssigkeiten - Einzeldaten

		DIN EN 1536		Herstellen von Bohrpfählen				C 5: Herstellen von Schneckenbohrpfählen - Grunddaten

		DIN EN 1536		Herstellen von Bohrpfählen				C 6: Herstellen von Schneckenbohrpfählen - Einzeldaten

		sonstige Vordrucke

		Ril 997.0241
Ril 997.0223		Innere Erdung				ohne















Muster-Prüfkatalog V3.0
17.03.2021	Prüfkatalog Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen
Abnahmeniederschriften	Seite &P




image1.png







image2.png









